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E
Fortsetzung

Eid

Unter dem Begriff E. als ethisch-juristisches Institut ver-
steht man die öffentliche Anrufung eines transzenden-
ten Gottes als Zeuge des gesprochenen Wortes:
a) als assertorischer E., wenn dieser sich auf die Darstel-
lung in Vergangenheit stattgefundener Ereignisse bei-
zieht;

b) als promissorischer E., wenn er die Verpflichtung im-
pliziert, ein bestimmtes Verhalten in Zukunft zeigen
oder eine Handlung zu vollziehen.

Im Zusammenfließen der griechisch-römischen Tradi-
tion mit der jüdisch-christlichen können die Muster er-
kannt werden, welche das Panorama des E.es als juristi-
sches Institut bis in die heutigen Tage bestimmen.
Bereits in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeit
hängt der wechselhafte Verlauf der Phasen der Verfol-
gung und der Toleranz von der unterschiedlichen Inter-
pretation der sakralen Konzeption der Macht ab: In
Rom überwiegen die guten Sitten (fides) über den göt-
zenhaften Kult der Macht. Nach Überwindung der un-
mittelbaren Erwartung der parusía, der Wiederkunft
Christi, wird das Problem der E.-Leistung oder -Verwei-
gerung zentral, weil es die Teilnahme der Christen an
der Ausübung der Macht, am Eintritt in die Armee und
am Zutritt zu den Ämtern betrifft.
Im Konstantinischen Zeitalter haben wir den Beginn

der großen Teilung der östlichen und der westlichen
Christenheit. Im Orient verlangt die Errichtung des
christlichen Kaisertums mit der Christianisierung des
E.es die Eingliederung der Untertanen bzw. Gläubigen
in ein unitarisches Normenuniversum, bei dem die
Grundsätze des Glaubens und des moralischen Verhal-
tens zu göttlich-humanem Recht transformiert werden.
Es wird ein sakrales, politisches und juridisches Mono-
pol verwirklicht, welches sein Haupt in der Figur des
Kaisers hat. Häretisch ist derjenige, der nicht schwören
will oder kann, der nicht Teil dieses Kirchen-Staats-
körpers ist: Deshalb entsteht dieser „politische E.“ als
spezifischer Ausdruck in Byzanz.
Anders im Okzident ( →Abendland), wo der E. im

Wesentlichen außerhalb der Kirche verbleibt: Er wird
von ihr geduldet, insb. als manchmal notwendiges und
unvermeidliches Institut der →Zivilgesellschaft aufgrund
der Sünde und der menschlichen Gebrechlichkeit, oder
zur Anwendung in öffentlichen Streitigkeiten, in iudi-
cio, nach der Vorgabe des Apostels Paulus. Die Kirche
verlangt zwar das Urteilsrecht über die Zulässigkeit des
E.es, allerdings als eine ihr externe Handlung und ver-
bietet ihn innerhalb der Kirche ihren Klerikern
( →Klerus). Mit dem Aufkommen der römisch-barbari-
schen Reiche entwickelt sich der E. zum sacramentum

iuris, ein Mysterium, in dem sich das Metajuridische
im Juridischen inkarniert. Er wird zur Grundlage eines
menschlichen Vertrages ( →Vertrag), welcher gerade
deshalb außerhalb der Kirche steht, obwohl diese sich
das letzte Urteil darüber vorbehält und ihn gewisser-
maßen verwaltet.
Die Praxis des E.es erlaubt nicht nur das Aufkommen

neuer Souveränitätenvonunten (durchKollektiv-E., con-
iurationes, können selbständige Gemeinden entstehen;
man denke an den Bürger-E.), er ist auch grundlegend
für die Entstehung und Entwicklung der internationalen
Beziehungenmit demGottesfrieden oder dem Landfrie-
den. Der Beginn des modernen →Konstitutionalismus
kann imE. derMagna Chartavon 1215 als Beschränkung
der Regierungsmacht gesehen werden. In dieser Zeit ist
es der E., der dazu beiträgt, dass sich auch das moderne
Verfahrensrecht, mit dem Entstehen der Schwurgerichte
und der langsamen und stufenweisen Abtrennung des
forum ecclesiae vom forum saeculare, entwickelt.
Der E. ist auf diese Weise selbst Grundlage poli-

tischer Pakte (z.B. Herrschaftsverträge [ →Vertragstheo-
rien], E.-Genossenschaften oder auch kommunale E.e)
geworden, welche im Laufe der Jahrhunderte das He-
ranwachsen des liberalen und demokratischen →Rechts-
staates erlaubt hat und im Rahmen der Geschichte der

→Zivilisation die einzigartige Erfahrung der westlichen
Welt darstellt: ein dynamisches Gleichgewicht zwischen
der sakralen Verankerung des E.es und der →Säkulari-
sierung politischer Pakte, Ergebnis des Dualismus zwi-
schen spiritueller und politischer Macht, gereift im
Rahmen des westlichen Christentums. Es ist dieses
Gleichgewicht, welches erlaubt hat, die kollektiven
Identitäten des Vaterlandes und der →Nation aufzubau-
en und sie dabei mit der Entwicklung der →Menschen-
rechte zu vereinbaren.
Mit den politischen Religionen und den totalitären

Regimen ( →Totalitarismus) des 20. Jh. erfährt der E.,
durch den Verlust der transzendenten Verankerung,
eine Pervertierung und im →Faschismus und →Natio-
nalsozialismus seine Umwandlung in bedingungslose
Unterordnung in Form von Gefolgschaft gegenüber
dem Führer. Dort sieht man eine Tendenz, die Politik
zu sakralisieren und dabei diesen Dualismus zwischen
der Sphäre des Politischen und der des Sakralen, welche
die Grundlage unseres kollektiven Lebens darstellt, aus
dem Blick zu verlieren (diese Tendenz ist auch den ak-
tuellen fundamentalistischen Bewegungen jeder Cou-
leur nicht fremd [ →Fundamentalismus]).
Im aktuellen Globalisierungsprozess ( →Globalisie-

rung) ist der E., obwohl er in einigen feierlichen Ereig-
nissen überlebt (denken wir an den E. des Präsidenten
der Vereinigten Staaten von Amerika nach seiner Wahl)



– Schritt für Schritt – aus den Gerichten sowie aus der
Politik herausgedrängt worden.
Bis in unsere Jahre haben wir vom Nachlass eines

zwar säkularisierten E.es gelebt, der jedoch seine sakra-
len Wurzeln behielt. Nun scheinen diese Wurzeln fast
vollständig verschwunden zu sein: In vielen Ländern
haben kürzlich ergangene Urteile der Obersten Gerichte
auch seine letzten in den ZPO und StPO verbleibenden
Spuren beseitigt. Ohne den E., der die unterschiedlichen
Ebenen verbindet – die des positiven Rechts ( →Rechts-
positivismus) und des Vertrages und die Ebene, die wir
einfach meta-juridisch nennen könnten, oder, wenn wir
auf Lykurg zurückgreifen wollen, der pístis –, ist die po-
litische Gemeinschaft westlicher Art verurteilt, eine

→Krise zu erfahren, und selbst das positive Recht wird
den Spannungen, die bereits am Horizont zu erkennen
sind, nicht standhalten können.
Die aktuelle Krise des E.es betrifft somit die dreiWur-

zeln des gegenwärtigen Rechtsstaates, welche nicht al-
lein im Nicht-Funktionieren der Regeln, insb. der Ver-
fassungsnormen und derer der →Governance, gesehen
werden dürfen. Die Selbstbezogenheit des positiven
Rechts, von seiner ethischen Verankerung gelöst, hat
zur Illusion geführt, jedes Problem und jeden Konflikt
mittels der staatlichen Norm lösen zu können, welche –
ohne die Handlungsverpflichtung des Gewissens ( →Ge-
wissen, Gewissensfreiheit) der Einzelnen, eine Erstar-
rung der Gesellschaft – in einen Normenkäfig aus im-
mer feingliedrigeren Maschen führt. Ist das Überleben
unseres Systems ohne jenen Dualismus aus Normen
und Ordnungen (die Sphäre des →Rechts und die der

→Ethik), welche seine Genese gekennzeichnet hat, mög-
lich? Steht die Gesellschaft vielleicht nicht vor dem Ende
des Rechtsstaates, vor dem Suizid des Rechts selbst in
dem Maße, in dem die positiven Normen versuchen,
jeden Bereich des gemeinschaftlichen und des privaten
Lebens zu bestimmen und zu regeln? Zu erinnern ist
etwa an die gegenwärtigen Probleme des gemeinschaft-
lichen Lebens: Das Verhältnis zwischen Schüler und
Lehrer in der Schule, zwischen Arzt und Patient in Ge-
sundheitswesen (ist der hippokratische Eid noch gültig?)
usw. Solche Probleme führen unweigerlich zu einer Zu-
nahme der gerichtlichen Streitigkeiten. Dabei sind die
von der aktuellen globalen Zivilisation aufgeworfenen
Probleme noch nicht betrachtet worden: Von den gro-
ßen Finanzkapitalen, die jeder Kontrolle entzogen sind,
über den Ressourcenmangel und die neuen Techno-
logien, welche in die Privatsphäre eindringen, bis hin
zu den Themen der Umwelt. Die Durchdringung jedes
menschlichen Lebensbereiches durch die Gesetzgebung
und durch die positive Rechtsprechung wird zu-
nehmend als ein Zeichen der Schwäche anstatt des

→Fortschritts empfunden, das uns vor einer Gefährdung
der tragenden Strukturen unserer demokratischen und
liberalen Gesellschaft warnt. Mit dem Untergang des
E.es verlässt die Gesellschaft die Tradition politischer
Pakte wie sie vom Okzident entwickelt wurde; mit dem

Untergang des „Sakramentes der Herrschaft“ betreten
wir einen Bereich großer Ungewissheit.
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PAOLO PRODI

Eigentum

I. Philosophisch – II. Ökonomisch –
III. Rechtlich – IV. Sozialethisch

I. Philosophisch

1. Allgemein
Der Begriff des E.s, abgeleitet vom althochdeutschen ei-
gan (haben, halten, erhalten, besitzen) bezeichnet eine
qualifizierte Form des Habens oder Besitzens eines Et-
was. Während der Besitz oder das Haben nur den fak-
tischen Zugriff auf oder die tatsächliche Herrschaft über
ein Objekt bezeichnet, so fügt der Begriff des E.s dieser
Beziehung einen moralischen, rechtlichen oder religiö-
sen Anspruch hinzu. Der Eigentümer hat in Folge eines
solchen Anspruches die Möglichkeit, andere von Besitz
oder Gebrauch der Sache auszuschließen. E. im All-
gemeinen setzt damit immer eine Subjekt-Objekt-Bezie-
hung voraus. Als Subjekte kommen im Allgemeinen nur
Personen in Frage, wobei das →Subjekt nicht zwingend
ein →Individuum sein muss, wie der Fall des Gemein-
E.s deutlich macht. Das E.s-Objekt setzt voraus, dass es
vom Subjekt unterscheidbar ist und irgendeine Form der
Existenz aufweist. Dabei kann es sich sowohl um etwas
Materielles als auch um etwas Immaterielles handeln.
Der E.s-Begriff im Speziellen kommt auf dieWeise zu

Stande, durch die ein Anspruch auf ein Objekt begrün-
det wird. Diese historisch und gesellschaftlich bedingten
Begründungen von E. führen in ihrer wissenschaftlichen
Reflexion zu divergierenden und wandelbaren Sinn-
gehalten des Begriffs „E.“, etwa in der →Rechtswissen-
schaft, der →Ökonomie, der →Soziologie, der →Ethno-
logie oder der →Philosophie. Da der Mensch als
körperliches Wesen auf eine Vielzahl äußerer und nur
begrenzt zur Verfügung stehender →Güter angewiesen
ist, kann die Verfügungsmacht über solche Güter viel-
fach auch eine bedingte Verfügungsmacht über die auf
diese Güter ebenfalls angewiesenen Personen bedeuten.
Daher stellen sowohl die Begründungen von E.s-Rech-
ten als auch die Lösung von E.s-Konflikten ein Haupt-
problem der wissenschaftlichen Behandlung des E.s dar.

2. Individualistische Eigentumstheorien
Individuelles E. ist in Folge der Fähigkeit, die Objekte
der äußeren Welt vernünftig zu gebrauchen, eine
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menschliche Urerfahrung. So legen die spärlichen Quel-
len nahe, dass bereits in Jäger- und Sammlerkulturen
Werkzeuge undWaffen als individuelles E. galten, wäh-
rend Jagdreviere oder – in nomadischen Kulturen –
Weideflächen meist als Gemein-E. einer →Gruppe be-
handelt wurden. Erst durch den sesshaften Bauern wur-
de die Kategorie des individuellen E.s auch auf →Boden
und später auf die übrigen natürlichen Ressourcen aus-
gedehnt. Mit der fortschreitenden eigentumsrechtlichen
Untergliederung der Welt im Laufe der Menschheits-
geschichte gehen verschiedene philosophiehistorische
Argumentationsansätze zur Begründung eines An-
spruchs auf E. einher, die grob in drei Gruppen geglie-
dert werden können.

2.1 Naturrecht
Die klassischen Naturrechtslehren lehnen Privat-E. ab,
da E. nichts dem Menschen von Natur aus Zukommen-
des ist. Unter Verweis auf das ATwird davon ausgegan-
gen, dass alle die dem Menschen zur Verfügung stehen-
den Güter Gemein-E. sind und dass Privat-E. eine
menschliche →Institution ist, auch wenn diese durchaus
mit dem →Naturrecht vereinbar sein kann. Erst John
Locke formuliert eine naturrechtliche E.s-Theorie. Zwar
geht er wie die klassische Naturrechtslehre von einem
urspr.en Gemein-E. aller Dinge aus; die göttliche Wei-
sung, sich die Erde untertan zu machen, wird aber in
einer arbeitstheoretischen Analyse als naturrechtlicher
E.s-Begriff ausgedeutet. Der Mensch mischt den Dingen
der →Natur durch geleistete →Arbeit etwas von sich
selbst bei. So werden bspw. Äpfel, die urspr. das E. von
niemandem sind, durch den Arbeitsakt des Auflesens
zu dem E. desjenigen, der sie aufliest. Die geleistete Ar-
beit erzeugt hier den Anspruch auf eine Sache. Diese Art
des E.s-Erwerbs findet seine natürliche Grenze dort, wo
der Einzelne keine weitere Verwendung für mehr E. hat.
So kann auch nur das Land, das der Einzelne zu bearbei-
ten im Stande ist, sein E. genannt werden, denn nur
durch die von ihm geleistete Arbeit hebt es sich von
dem übrigen Land ab. An den Ansatz J. Lockes schlie-
ßen sich zahlreiche Philosophen von der →Aufklärung
bis zum →Liberalismus an.
Einen anderen naturrechtlich begründeten Ansatz

vertritt Robert Nozick. Er geht davon aus, dass die

→Freiheit jedes Einzelnen ein absolutes natürliches
Recht ist. E. kann auf zwei Weisen erworben werden:
einerseits durch Aneignung einer Sache, die noch kei-
nem gehört, andererseits durch vertraglichen Erwerb.
E. ist nur dann gerechtfertigt, wenn es auf eine dieser
zwei Weisen erworben wurde. Andernfalls handelt es
sich um einen unrechtmäßigen Eingriff in das natür-
liche Freiheitsrecht des Einzelnen.

2.2 Vertragstheorie
Eine der verbreitetsten E.s-Theorien baut auf dem →Ge-
sellschaftsvertrag ( →Vertragstheorien) als menschlichem
Konsens auf. Von einem Naturzustand ausgehend, in

dem es kein E. gibt, wird unter verschiedenen Annah-
men ausgeführt, dass die Menschen sich aus rationalen
und freiwilligen Beweggründen zum gegenseitigen

→Nutzen zu einer →Gesellschaft zusammengeschlossen
haben. Mit einem solchen Zusammenschluss geht die
Unterwerfung unter eine politische Gewalt und die Ein-
schränkung radikaler Freiheitsrechte zum Zweck der
Beförderung des →Gemeinwohls einher. Eine solche
Freiheitseinschränkung stellt das E.s-Recht dar, denn
dadurch, dass eine Sache zum Privat-E. einer Person
wird, verlieren alle übrigen die im Naturzustand noch
vorhandene Zugangsmöglichkeit zu dieser Sache.
Vertragstheoretische Ansätze finden sich seit der An-

tike, etwa bei Epikur, Lukrez und Cicero. Im Gefolge der
Hochscholastik ( →Scholastik) wird der Gesellschaftsver-
trag und mit ihm die positivrechtliche Grundlegung
( →Rechtspositivismus) des E.s in der Barockphilosophie
durchgehend diskutiert, etwa bei Francisco de Vitoria,
Hernando de Soto, Luis de Molina, Francisco Suárez
oder Hugo Grotius. Zur vollen Geltung gelangt dieser
Ansatz spätestens bei Thomas Hobbes, der im natürli-
chen Krieg von jedem gegen jeden keineMöglichkeit auf
E. sieht, da jedem nur das gehören kann, was er gegen-
wärtig zu behaupten vermag. Erst die Schaffung eines
Souveräns mit unbeschränkter politischer →Macht kann
diesen Zustand beenden und eine E.s-Ordnung schaf-
fen, die vertraglich gesichert ist.
Jean-Jacques Rousseau kritisiert das durch Gesell-

schaftsvertrag ermöglichte Privat-E. als die Ursache
„zügelloser Leidenschaften“ (Rousseau 1977: 38), wagt
aber nicht, es abschaffen zu wollen, da es für ihn ein
integraler Bestandteil der bürgerlichen Freiheit ist.
Jedoch fordert J.-J. Rousseau die Möglichkeit, Privat-E.
auf politischemWege, wenn nötig, zu kontrollieren und
einzuschränken.
Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte und Georg

Wilhelm Friedrich Hegel greifen den Gedanken des E.s
als Ermöglichungsbedingung bürgerlicher Freiheit auf.
Dabei bedarf nach I. Kant jedes E., das über das E. an
der eigenen Person hinausgeht, der Zustimmung der an-
deren, da es eine Privilegierung des Eigentümers und
eine Einschränkung der Freiheit aller anderen bedeutet.
J. G. Fichte übernimmt diese Position, knüpft aber zugl.
an J. Locke an, wenn er ausführt, dass E. aus dem Recht
an der eigenen →Person und dem natürlichen Gebrauch
von Dingen für die eigenen Zwecke entspringt.
John Rawls formuliert in seinem Werk „A Theory of

Justice“ einen Urzustand, in dem sich die Menschen
ohne Kenntnis ihrer genauen gesellschaftlichen Position
über allg.e Gerechtigkeitsregeln verständigen. Dabei
konzipiert J. Rawls das Recht auf E. als eine der
menschlichen →Grundfreiheiten, die jedem solange zu-
stehen muss, wie sie die Freiheit anderer nicht über-
mäßig einschränkt. Wenn daraus eine Ungleichvertei-
lung materieller →Güter folgen sollte, dann kann diese
nach J. Rawls nur dann gerechtigkeitstheoretisch ge-
wollt sein, wenn die am wenigsten Begünstigten einer
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Gesellschaft daraus die größten Vorteile ziehen ( →Ge-
rechtigkeit). Zwar fordert J. Rawls keine Gleichvertei-
lung der Güter, durch Einschränkungen der Handlungs-
freiheit des Einzelnen in Bezug auf sein E. rückt er aber
in die Nähe des Egalitarismus.

2.3 Eigentum als evolutionärer Prozess
Neben der naturrechtlichen oder konsensbasierten Be-
gründungwird die Entstehung vonPrivat-E. auch als his-
torisch kontingente, aber vorteilhafte Entwicklung be-
schrieben. So erklärt David Hume den Übergang vom
Naturzustand zum rechtlich strukturierten Gemein-
wesen als Prozess der Menschheitsentwicklung. E. ent-
steht durch Knappheit und Gewohnheit. Besitzt jemand
ein knappes Gut, so entstehen Gefühle von Vertrautheit
mit und Anspruch auf dieses Gut. Die daraus folgenden
E.s-Gesetze sind nichts weiter als die Fixierung gesell-
schaftlicher Praxis durch den Gesetzgeber. Ähnlich ver-
weist auchHans Kelsen darauf, dass es sich bei E.s-Rech-
tenumhistorisch entstandene subjektiveRechtehandelt,
die die ideologische Funktionverfolgen ( →Ideologie), die
Ansprüche der bestehendenEigentümer zu schützen. Im
Anschluss an die →Österreichische Schule der National-
ökonomie begründet Ludwig vonMises E. durch die sei-
nemErwerb zuGrunde liegendenmarktwirtschaftlichen
Prozesse. Da die individuellenVerbraucher entscheiden,
mit wem sie in wirtschaftlichen Austausch treten, be-
trachtet L. von Mises E. als etwas durch eine implizite
Volksabstimmung Zugewiesenes. Nach Niklas Luh-
mann lässt sich E. überhaupt nur historisch erklären; an-
dere E.s-Theorien müssen seiner Meinung nach immer
in einer Paradoxie enden.

3. Kollektivistische Eigentumstheorien
Eine frühe Konzeption von Gemein-E. findet sich in der
christlichen Sichtweise, dass von Natur aus und gemäß
der natürlichen Ordnung sämtliche →Güter der Erde,
die der Mensch nutzen kann und zur Selbsterhaltung
benötigt, Gemein-E. sind. In der Folge gab es Versuche,
etwa der Urgemeinde von Jerusalem, einer Familie
gleich alle Dinge als Gemein-E. zu besitzen. Im Laufe
der christlichen Philosophie wird immer wieder das
Ideal des Gemein-E.s hervorgehoben, auch wegen der
sehr hohen sittlichen Ansprüche, die eine solche E.s-
Ordnung an alle Beteiligten stellt. In der Praxis ist eine
solche E.s-Ordnung daher kaum haltbar. So begründet
etwa Thomas von Aquin das naturrechtlich nicht gebo-
tene, sondern nur erlaubte Privat-E. durch Verweis auf
die Tatsache, dass Menschen dazu neigen, mehr Mühe
für den eigenen →Nutzen als für den aller aufzuwenden.
Dennoch verweist er unter dem Ideal des Gemein-E.s
stets darauf, dass E. kein Selbstzweck sein kann und
dass es im Gebrauch wie Gemein-E. betrachtet werden
müsse.
Eine Kritik am Privat-E., die ein Gemein-E. zumin-

dest an den Produktionsmitteln zum Ziel hat, entsteht
häufig aus der Erfahrung, dass der Eigentümer eines

von anderen ebenfalls benötigten Gutes auch eine mehr
oder weniger große →Macht über Menschen erhält. Da-
bei ist zu unterscheiden, ob nur das Privat-E. abgelehnt
wird oder ob darüber hinaus eine staatliche Zentralver-
waltung ( →Zentralverwaltungswirtschaft) angestrebt
wird. Im ersten Sinne versucht etwa Pierre-Joseph
Proudhon, der für den Satz „Eigentum ist Diebstahl“
(„La propriété, c’est le vol!“, Proudhon 1840: 2) bekannt
ist, die Unhaltbarkeit der traditionellen Theorien des
Privat-E.s darzulegen. Bes. kritisiert er die Möglichkeit,
aus E. Gewinn zu erwirtschaften, ohne selbst →Arbeit
zu leisten. Jedoch wendet sich P.-J. Proudhon scharf ge-
gen den →Kommunismus, den er ebenfalls als →Aus-
beutung beschreibt. P.-J. Proudhon schlägt vor, zumin-
dest das E. an Grund und Boden im Gemein-E. zu
belassen und nur befristet und in kleinen Größen zu
verpachten. Die verschiedenen sozialistischen ( →Sozia-
lismus) und kommunistischen Ansätze gehen dem-
gegenüber davon aus, dass dem →Staat als Repräsentant
der →Gesellschaft alles E. an den Produktionsmitteln zu
übertragen sei. Historisch betrachtet hat dieses Vor-
gehen jedoch nie zu einer Verringerung der Macht von
Menschen über Menschen geführt, sondern hat sie le-
diglich auf den Träger der staatlichen Macht verschoben
und sie darüber hinaus durch die Konzentration des E.s
noch verstärkt.
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STEFAN SCHWEIGHÖFER

II. Ökonomisch

1. Geschichte
Die gesellschaftliche Definition von E.s-Rechten, ihre
Akzeptanz und Durchsetzung, die Übertragbarkeit von
E. etc. haben für die sozioökonomische Entwicklung der
Menschheit eine kaum zu unterschätzende Bedeutung.
Die Wirtschaftsgeschichte ( →Sozial- und Wirtschafts-
geschichte) weist im historischen wie interkulturellen
Vergleich eine große Vielfalt von E.s-Formen auf. Dabei
ist tendenziell davon auszugehen, dass mit einer wach-
senden Zahl von Menschen urspr. freie Güter (z.B. Wei-
deflächen, Wälder) knapp werden, so dass z.B. zwi-
schen Nomaden und Ackerbauern Nutzungskonflikte
auftreten, die durch die (erzwungene) Anerkennung
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von E.s-Rechten gelöst werden. In Agrargesellschaften
wurde die Größe des Landbesitzes für die soziale Stel-
lung zentral. Wer vom Landbesitz ausgeschlossen war
(etwa Juden imMittelalter), gehörte zu den gesellschaft-
lich an den Rand gestellten Personengruppen. In ver-
schiedenen religiösen Kontexten waren Tempel, Klöster
( →Kloster), Kirchen etc. große und gesellschaftlich ein-
flussreiche Landbesitzer. Solches →Vermögen wurde
häufig in Krisensituationen enteignet. Im Kontext der
Industrialisierung ( →Industrialisierung, Industrielle Re-
volution) kam es in Europa zur Konzentration von Pro-
duktionsmittel-E. in Bergbau, →Industrie und →Ban-
ken. Daran entzündete sich die sozialistische E.s-Kritik
( →Sozialismus), die die gesellschaftliche und politische

→Macht konzentrierten Produktionsmittel-E.s sowie die
extrem ungleiche Verteilung durch →Einkommen aus
großen Vermögen kritisierte, und eine Verstaatlichung
von Produktionsmittel-E. postulierte.

2. Ökonomische Erklärungsansätze
In den →Wirtschaftswissenschaften konkurrieren ver-
tragstheoretische und evolutorische Ansätze der Entste-
hung von E.s-Rechten. Die von James M. Buchanan ver-
tretene Vertragstheorie ( →Vertragstheorien) geht von
einem konfliktiven Naturzustand aus, in dem der öko-
nomische →Wohlstand gering ist, weil in einem generell
rechtlosen Zustand v.a. auch E.s-Rechte nicht definiert
und geschützt sind. Es müssen von den Individuen zu
viele Ressourcen in die Verteidigung begrenzter →Güter
verwendet werden, statt durch produktive →Arbeit den
Wohlstand zu mehren. Aus diesem Dilemma findet die

→Gesellschaft heraus, indem E.s-Rechte definiert sowie
staatlich geschützt und durchgesetzt werden (Thomas
Hobbes „Leviathan“). E.s-Rechte können durch politi-
sche Entscheidungen ( →Entscheidung) angepasst und
weiterentwickelt werden, um den jeweiligen Herausfor-
derungen zu genügen. Die urspr.e Zuteilung von E.s-
Rechten ist in diesem Konzept eine gesellschaftliche
Entscheidung.
Der von Friedrich August von Hayek vertretene evo-

lutorische Ansatz geht davon aus, dass kleinere Grup-
pen von Menschen wechselseitig E.s-Rechte abgegrenzt
und anerkannt haben. Da sich dies für sie als nützlich
erwiesen hat, konnte ein solches Konzept von anderen
übernommen werden. Menschen haben aufgrund neuer
Herausforderungen und Möglichkeiten (Überseehan-
del) neue Arrangements von E.s-Rechten (z.B. im Be-
reich von Risikostreuung, Versicherung, Haftung, Ge-
winnverteilung etc.) entwickelt. In Konfliktsituationen
kann eine unparteiische →Rechtsprechung (common law
der angelsächsischen Tradition; →Anglo-amerikanischer
Rechtskreis) für eine Präzision und Weiterentwicklung
von E.s-Rechten sorgen.
Die beiden Konzepte werden wechselseitig kritisiert,

weil es bei F. A. von Hayek kein Kriterium dafür gibt,
wie eine urspr.e Verteilung von E.s-Rechten aussehen
soll. Auch kann ein evolutorischer Prozess in einer Sack-

gasse enden, aus der Individuen ohne kollektives
Handeln nicht herausfinden. Umgekehrt kann die im
vertragstheoretischen Sinne konstruktivisch politisch
entworfene E.s-Ordnung ökonomisch ineffizient sein.
Im Kontext der Neuen Institutionenökonomik als

Erweiterung der Neoklassik wurde der Property-Rights-
Ansatz entwickelt. Dabei wurde u.a. analysiert, durch
welche Gestaltung von E.s-Rechten es zu einer Interna-
lisierung externer Effekte kommen kann. In einer Welt
ohne Transaktionskosten (Coase-Theorem) kommt es
zu einer Internalisierung unabhängig von der genauen
Gestaltung der E.s-Rechte, weil entweder der Eigen-
tümer zahlt, damit der Schädiger die Störung unterlässt,
oder der Schädiger dem Eigentümer für die Beeinträch-
tigung eine Kompensation zahlen muss. Da in der Rea-
lität Transaktionskosten vorhanden sind, müssen Beein-
trächtigungen von E.s-Rechten hingenommen werden.
Die gesellschaftlich unterschiedlichen Regelungen von
E.s-Rechten führt etwa dazu, dass in den USA private
Bodeneigentümer ein ökonomisches Interesse an „Fra-
cking“ haben, weil ihre E.s-Rechte auch in die Tiefe ge-
hen, während in Deutschland die Rechte der Grund-
stückseigentümer sowohl in der Tiefe (Bergbau) wie in
der Luft (Überflug mit Lärm) begrenzt sind.
Andere Fragestellungen betrafen eine Ausdünnung

von E.s-Rechten durch gesetzliche Regulierung des E.s-
Gebrauchs, wie u. a. durch den Erlass vonMietobergren-
zen oder die →Mitbestimmung der →Arbeitnehmer.
Auch wurde die Trennung von E.s-Rechten und den tat-
sächlichen Verfügungsrechten der Manager (etwa bei
Aktiengesellschaften mit breit gestreutem Aktienbesitz;

→Aktiengesellschaft) thematisiert und gefragt, wie weit
es zur missbräuchlichen Ausnutzung von Verfügungs-
rechten kommt (principal-agent-Problematik). Die Kon-
trolle der Aktiengesellschaften durch den Kapitalmarkt
( →Geld- und Kapitalmarkt), der neuen Großaktionären
die Entlassung des Managements oder gar die Übernah-
me des ganzen →Unternehmens ermöglicht, sollte ein
Handeln des Managements im Interesse der Aktionäre
(Shareholder) erzwingen. Der Property-Rights-Ansatz gab
in einer Reihe westlicher Industrieländer ab ca. 1980
Anstoß für eine breitere →Privatisierung öffentlicher
Unternehmen ( →Öffentliche Betriebe), um diese an
Stelle der politischen Kontrolle einer vermeintlich effi-
zienteren durch den Kapitalmarkt zu unterwerfen.
In der Entwicklungsökonomie (Hernando de Soto)

gilt das Fehlen von definierten (z.B. in Grundstücks-
kataster eingetragenen) und geschützten E.s-Rechten
als ein wesentliches Hemmnis der ökonomischen Ent-
wicklung, da kleine Gewerbetreibende keine Sicherhei-
ten für Kreditaufnahme anbieten können. Ohne Kapi-
talmarktzugang können sie aber auch keine Expansion
ihrer Geschäftstätigkeit vornehmen.

3. Eigentumsformen
Man kann vereinfacht Gemeinschafts-E. (Allmende),
Staats-E. und Privat-E. unterscheiden. Gemeinschafts-
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E. (Weiden, Wälder, Seen) können dann langfristig öko-
nomisch sinnvoll bewirtschaftet werden, so dass die
„Tragik der Allmende“ (Hardin 1968) etwa durch eine
Übernutzung vonWeideflächen nicht auftritt, wenn ge-
meinsam vereinbarte und aufgrund →sozialer Kontrolle
überwachte Regelungen (z.B. Anzahl der Tiere) über
eine nachhaltige Ressourcennutzung eingehalten wer-
den. Die Tragik der Allmende tritt bei umfassenden Ge-
meinschaftsgütern (z.B. Weltklima) auf, wenn verein-
barte Regeln fehlen bzw. nicht durchgesetzt werden
können. Umfassendes Staats-E. an Produktionsmitteln
( →Zentralverwaltungswirtschaft) weist die Problematik
auf, dass ein effizienter Einsatz des →Kapitals nicht ge-
währleistet ist. Es fehlt ein Anreiz, das Kapital kon-
sequent nach Wünschen der Nachfrager auszurichten
sowie bei zentraler Planung das Wissen darüber, wie
genau die Effizienz des Kapitals gemessen werden
kann, weil kein Marktvergleich im Wettbewerb besteht.
Da innovative Ideen eher von Außenseitern ausgehen,
ist es innerhalb von Staats-E. dominierten Wirtschaften
höchst unwahrscheinlich, dass Innovatoren Verfügungs-
gewalt über Kapital erhalten, um ihre Ziele zu realisie-
ren. Mit Staats-E. wird weniger sorgfältig umgegangen
und häufig wird es privat angeeignet.
In Marktwirtschaften kann es in Schlüsselsektoren

sinnvoll sein, die Versorgung der Bevölkerung durch
Unternehmen im öffentlichen E. (z.B. bei natürlichen
Monopolen, Wohnungsversorgung oder strategisch
wichtigen Produktionszweigen, wie der Rüstungsindus-
trie) zu sichern. Diese können effizient geführt werden,
wenn ihre Leitungspositionen nach Qualifikation ver-
geben werden und nicht politische Vorgaben (z.B. zur
Schaffung von Arbeitsplätzen) einen effizienten Mittel-
einsatz verhindern.
Privat-E. unter Wettbewerbsbedingungen hat den

Vorteil, dass der Eigentümer ein Interesse an einer effi-
zienten Verwendung des eingesetzten Kapitals hat. Der
Eigentümer haftet (begrenzt oder unbegrenzt) für die
Verwendung des E.s. Durch Veräußerung von E. kann
dieses in eine effizientere Verwendung gelangen. Ein
sorgfältiger Umgang (Schonung und Erhaltungsinvesti-
tionen) ist ebenso angezielt wie seine Vermehrung, um
dadurch höhere Erträge zu erzielen. Privat-E. ermög-
licht gerade Außenseitern innovative Ideen zu verwirk-
lichen.

4. Neuere Herausforderungen
Anfang der 1990er Jahre stellte die Transformation der
zentralgelenkten Volkswirtschaften Mittel- und Ost-
europas ( →Zentralverwaltungswirtschaft) eine große
Herausforderung dar, weil das bisherige Staats-E. an
den Produktionsmitteln für den neuen Aufbau der
Marktwirtschaft in Privat-E. überführt wurde. Ob dabei
primär eine Rückgabe an die Alteigentümer und ihre
Erben angestrebt werden sollte oder eher eine funktio-
nale Betrachtung durch den Verkauf an Investoren zum
Zweck des schnellen wirtschaftlichen Aufschwungs und

der Schaffung von Arbeitsplätzen Priorität erhalten soll-
te, war umstritten. In einigen Transformationsländern
konnten viele →Unternehmer schnell sehr große Reich-
tümer durch die Übernahme bisher staatlicher Unter-
nehmen erwerben, was der gesellschaftlichen Akzep-
tanz einer Privat-E.s-Ordnung nicht förderlich war.
Da die moderne Wirtschaft technologiegetrieben ist,

stellt die Definition, die Anerkennung und der Schutz
geistiger E.s-Rechte (Patente, Markennamen, Urheber-
schutz etc.) eine bes. Herausforderung dar. Angesichts
der Tendenz zur Ausweitung von Immaterialgüterrech-
ten ( →Immaterialgüterrecht) ist es gesellschaftlich um-
stritten, woran diese überhaupt begründet werden kön-
nen, ob etwa die Entzifferung menschlicher Genome
patentierbar sein soll. Mit der →Globalisierung der

→Wirtschaft hat der Schutz geistiger E.s-Rechte hohe
Bedeutung im Welthandel erlangt. Mit der Errichtung
der →WTO 1994 wurde auch ein entspr.es Abkommen
abgeschlossen, in dem sich die Vertragsparteien ver-
pflichtet haben, geistiges E. in ihren Ländern zu schüt-
zen. Ob, wann und in welchem Ausmaß private E.s-
Rechte (Patente) vor dem Gesundheitsschutz oder der

→Ernährung in Entwicklungsländern (Patente auf Saat-
gut) zurückstehen müssen, ist umstritten. Weiterhin
stellt sich die Frage, wie Nachzügler in der ökonomi-
schen Entwicklung an Produktpiraterie gehindert wer-
den können. Bes. die →Digitalisierung der Wirtschaft
ruft erhebliche Konflikte über geistige E.s-Rechte her-
vor, weil ins →Internet eingestelltes Wissen faktisch
ohne Grenzkosten (open access) und damit kostenlos be-
reitgestellt werden kann.
Auf den →Finanzmärkten werden E.s-Rechte nicht

mehr in Form von Aktien und Anleihen den Eigen-
tümern ausgehändigt, sondern existieren nur noch auf
Depotauszügen, so dass Vertrauen an Bedeutung ge-
winnt. Nach der Finanzkrise 2008 ( →Finanzmarktkrise)
ist es zu einer Neubewertung von Privat-E. gekommen.
So wurde das marktwirtschaftliche Grundprinzip der
Eigentümerhaftung (mit Ausnahme von Lehman
Brothers) außer Kraft gesetzt, indem ein Zusammen-
bruch des weltweiten Finanzsystems durch die Rettung
von →Banken, Versicherungen ( →Versicherung) etc. mit
umfangreichen Steuermitteln, staatlichen Bürgschaften
sowie Notenbankkrediten verhindert wurde. Finanz-
marktakteure, die zu groß sind, dass sie ohne gesamt-
wirtschaftliche Schäden aus dem →Markt ausscheiden
können, stellen in einer von Privat-E. dominierten
Wirtschaft ein gravierendes ordnungspolitisches Pro-
blem dar ( →Ordnungspolitik). Als weniger effizient
angesehene E.s-Formen wie genossenschaftliches und
öffentliches E. wurden positiver bewertet, weil →Spar-
kassen und Genossenschaftsbanken ( →Genossenschaf-
ten) die Finanzkrise relativ unbeschadet überstanden
haben. Dies galt auch für eigentümergeführte mittel-
ständische Unternehmen oder Stiftungen, obwohl alle
diese Unternehmensformen nicht der Finanzmarkt-
kontrolle über →Börsen unterliegen. Vielmehr wurde
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deren Kurzfristorientierung (Vierteljahresberichte, ho-
her Umschlag der Aktien eines Unternehmens) als Ur-
sache von Fehlentwicklungen identifiziert.
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JOACHIM WIEMEYER

III. Rechtlich

1. Bedeutung
Die E.s-Garantie des Art. 14 GG ist ein elementares
Grundrecht; Sie ist zudem eine Wertentscheidung von
bes.r Bedeutung. Ihr kommt im Gefüge der →Grund-
rechte die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts
einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich
zu sichern und ihm dadurch eine eigenverantwortliche
Gestaltung seines Lebens zu ermöglichen. Sie steht im
inneren Zusammenhang mit der Garantie der persön-
lichen →Freiheit. Das gilt auch für die wirtschaftliche
Betätigungsfreiheit. Als subjektiv-öffentliches Abwehrrecht
(Grundrecht) gibt die E.s-Garantie dem Bürger →Rechts-
sicherheit hinsichtlich der durch die Rechtsordnung an-
erkannten Vermögensrechte und schützt sein Vertrauen
in den Bestand dieser Rechte. Zugl. enthält sie eine In-
stitutsgarantie für das E. Diese bringt die objektive, ord-
nungsgestaltende Bedeutung des Privat-E.s zum Tragen
und sichert einen Kernbestand von Normen ( →Norm),
die die Existenz und Funktionstüchtigkeit privatnützi-
gen E.s ermöglichen und ordnen.
Als Verfassung, die die privatnützige Gebrauchsmög-

lichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit des
Privat-E.s und der zu ihm rechnenden verschieden-
artigen Rechte garantiert, ist das →GG nicht wirt-
schaftspolitisch „neutral“. Indem siemit demE. auch des-
sen ökonomische Verfügbarkeit bzw. wirtschaftliche
Funktionalität gewährleistet, trifft sie vielmehr eine
wirtschaftsverfassende Entscheidung von grundlegender
Bedeutung. Die Vielzahl der vom eigentumsinhalts-
bestimmenden Gesetzgeber mit jeweils eigener Ent-
scheidungsmacht, Verantwortungs- und Risikozustän-
digkeit auszustattenden Eigentümer bewirkt eine De-
zentralisierung der Entscheidungen und ein plurales
System der Dezentrierung sowie Verteilung von

→Macht, Chancen, →Risiko und →Herrschaft. Dieses
System freier unternehmerischer Initiative und dezen-
tralisierter, am Ertrag orientierter Wirtschaftsführung
setzt als Organisationsform notwendig den privaten,
prinzipiell staatsunabhängigen →Markt voraus und for-
dert und begründet als innere Funktionsstruktur mit
ebensolcher Notwendigkeit ein wettbewerbliches Hand-
lungssystem ( →Wettbewerb).

2. Schutzbereich
Die Garantie des E. schützt davor, dass E. des Einzelnen
durch staatlichen Eingriff oder ihm gleichstehende
Maßnahmen ohne rechtfertigenden Grund beeinträch-
tigt wird. Garantiert werden sowohl das Haben („Be-
standsgarantie“) als auch das grundsätzlich freie Aus-
nutzendürfen der E.s-Position. Das gilt für deren
Veräußerung bzw. die Verfügung über sie. Neben den
Bestandsschutz tritt eine Entstehenssicherung, obwohl
die ausdrückliche Verankerung des Rechts, „aufgrund
der Gesetze E. zu erwerben“, wie es einige Länderverfas-
sungen enthalten, im →GG fehlt. Welche vermögens-
werten Rechtspositionen als E. im verfassungsrecht-
lichen Sinne zu qualifizieren sind, bestimmt sich nach
dem Zweck und der Funktion der E.s-Garantie unter
Berücksichtigung ihrer Bedeutung im Gesamtgefüge
der →Verfassung. Geschützt durch Art. 14 GG sind da-
her im Bereich des Privatrechts grundsätzlich alle ver-
mögenswerten Rechte, die dem Berechtigten von der
Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass er
die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverant-
wortlicher →Entscheidung zu seinem privaten Nutzen
ausüben kann. Auf dieser Grundlage umfasst das ver-
fassungsrechtliche E. über das Sach-E. des bürgerlichen
Rechts, das auf körperliche Gegenstände beschränkt ist
(§§903, 90 BGB; ähnlich Art. 641 ZGB für die Schweiz
und §354 ABGB für Österreich), hinaus u.a. alle sons-
tigen dinglichen Rechte an einer Sache, Forderungen,
vertragliche Nutzungsrechte, die gesellschaftsrecht-
lichen Mitgliedschaftsrechte, die Rechte des „geistigen
E.“ (soweit sie Vermögensrechte sind) sowie das Recht
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder
Betriebs-E. Die Anerkennung des letzteren Rechts als E.
trägt dem Umstand Rechnung, dass Lebens- und Wir-
kungsgrundlage des unternehmerisch Tätigen nicht nur
die zum →Unternehmen gehörenden →Güter als einzel-
ne sind, sondern der in sich geschlossene Wirtschafts-
körper des Unternehmens in seiner ökonomischen
Funktion.

Vermögenswerte Rechte öffentlich-rechtlicher Natur sind
durch Art. 14 GG geschütztes E., wenn die von der E.s-
Garantie intendierten Schutzziele der Sicherung von
persönlicher →Freiheit und materiellen Vertrauenstat-
beständen eine Gleichbehandlung mit den privaten Ver-
mögensrechten verlangen. Das wird insb. angenommen,
wenn die Rechtsstellung ihren Grund in eigener Leis-
tung oder eigenem Kapitalaufwand des Berechtigten
hat. Daher sind eigentumsgeschützt insb. sozialver-

13 Eigentum 14



sicherungsrechtliche Positionen, die auf nicht unerhebli-
chen Eigenleistungen beruhen und der Existenzsiche-
rung dienen. Nicht unter Art. 14 GG fallen dagegen An-
sprüche und Rechtsstellungen, die im öffentlichen
Interesse geschaffen oder nur in Wahrnehmung sozialer
Fürsorge zugeteilt worden sind.
Art. 14 GG schützt nur konkrete Rechtspositionen

und daher nicht das →Vermögen als solches. Die Auffas-
sung, nach der das Vermögen als Zusammenfassung der
einzelnen Vermögensgegenstände bzw. der in diesen
verkörperten Vermögenswerte gegenüber der Belastung
mit einer →Steuer oder sonstigen Geldleistungspflicht unter
dem Schutz der E.s-Garantie steht, ist mit dieser Prämis-
se vereinbar. Diese Auffassung vermag die eigen-
tumsgrundrechtliche Relevanz des Steuerzugriffs daraus
abzuleiten, dass er eine Verminderung des Gesamt-
bestandes der im Vermögen zusammengefassten eigen-
tumsgeschützten Gegenstände und Werte erzwingt; sie
erklärt also die dem Pflichtigen verbleibende Freiheit
der Wahl, mit welchen Mitteln er die ihm auferlegte
Geldleistungspflicht erfüllt, sub specie der E.s-Garantie
für unerheblich. Folgt man der restriktiveren Haltung
des →BVerfG, muss man jedenfalls bei einer „übermäßi-
gen Belastung“ und „grundlegenden Beeinträchtigung
der Vermögensverhältnisse“ des Pflichtigen durch die
Auferlegung von Abgabenpflichten („Erdrosselungswir-
kung“) die E.s-Garantie tangiert sehen (BVerfGE 95,
267, 300 f.).
Die Reichweite des E.s-Schutzes bemisst sich danach,

welche Befugnisse einem Eigentümer kraft der ein-
schlägigen eigentumskonstituierenden Normen des pri-
vaten ( →Privatrecht) und/oder →öffentlichen Rechts
zustehen. Nicht uneingeschränkt zutreffend ist die An-
sicht, Verdienstmöglichkeiten, Gewinnchancen, Zukunfts-
hoffnungen, Erwartungen und Aussichten würden nicht
geschützt (vgl. zu Art. 14 GG BVerfGE 74, 129, 148);
richtig ist dagegen die Annahme, dass Verdienstmög-
lichkeiten und Erwerbschancen, die sich aus dem blo-
ßen Fortbestand einer günstigen Gesetzeslage ergeben,
von der E.s-Garantie nicht umfasst werden. Was aber
insb. den Schutzgegenstand Recht am Gewerbebetrieb
angeht, so ist eine rein begriffliche Abgrenzung von ei-
gentumsgeschützten „Ausstrahlungen“ des Gewerbe-
betriebs ( →Betrieb) und nicht geschützten „Chancen“
nicht möglich, entscheidend ist vielmehr neben der wer-
tenden Berücksichtigung der Vertrauensposition des

→Unternehmens, dass – weil von der E.s-Garantie über
den Bestand des Unternehmens hinaus dessen gesamte
funktionswesentliche Tätigkeit umfasst wird – der ge-
winnbringende Einsatz des Unternehmens überhaupt
geschützt ist. Insofern erfasst die E.s-Garantie durchaus
auch Chancen, und jedenfalls ein gezieltes und vorsätz-
liches – rechtmäßiges oder rechtswidriges – hoheitliches
Einwirken auf Gewinnmöglichkeiten, bestehende Ge-
schäftsbeziehungen, den Kundenstamm oder die Markt-
stellung eines Unternehmens muss grundsätzlich als
eigentumsrechtlich relevant begriffen.

Von der E.s-Garantie mitumfasst ist das Recht des
Eigentümers, seine Interessen im Verwaltungs- und Ge-
richtsverfahren effektiv zu vertreten und durchzusetzen.

3. Gewährleistung im Rahmen des Gesetzes
Das →GGverbindet die Gewährleistung des E.s mit dem
Auftrag an den Gesetzgeber, Inhalt und Schranken des E.s
zu bestimmen (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG). Der Auftrag
geht dahin, eine E.s-Ordnung zu schaffen, die sowohl
den privaten Interessen ( →Interesse) des Einzelnen als
auch denen der Allgemeinheit gerecht wird. Die ver-
schiedenen durch das Grundrecht ( →Grundrechte) als
E. geschützten Rechte sind in ihrer konkreten Existenz
und Ausgestaltung von der Regelung durch den Gesetz-
geber abhängig. Das Gesetz bestimmt den Inhalt der
Rechte, ordnet ihre Ausübung auch im Hinblick auf die
Rechte und Interessen Dritter, z.B. der Nachbarn des
Grundeigentümers, und bringt die öffentlichen und so-
zialen Erfordernisse zur Geltung. Dadurch verbindet
das GG die Identität des E.s mit der Gewährleistung
der notwendigen Offenheit für zukünftige gesellschaft-
liche Entwicklungen.
Ungeachtet des weiten Gestaltungsspielraumes des

inhaltsbestimmenden bzw. eigentumskonstituierenden Ge-
setzgebers bildet die Einrichtungsgarantie ( →Einrich-
tungsgarantien) des E. den zentralen Maßstab für das
„Ob“ und das „Wie“der E.s-Konstituierung. Sie verbietet
dem Gesetzgeber, Sachbereiche der Privatrechtsord-
nung zu entziehen, die zum elementaren Bestand grund-
rechtlich geschützter Betätigung im vermögensrechtlichen
Bereich gehören, und damit den durch das Grundrecht
geschützten Freiheitsbereich aufzuheben oder wesent-
lich zu schmälern. Der eigentumsgestaltende Gesetz-
geber hat bei der Ausstattung der eigentumsgeschützten
Rechte mit Befugnissen die institutionell gewährleistete
Freiheitlichkeit und Privatnützigkeit des E. sicherzu-
stellen. Er hat das Recht so auszustatten, dass es zu
eigenem Nutzen und Ertrag eingesetzt werden kann und
grundsätzlich privatautonomer, eigenverantwortlicher
Verfügung zugänglich ist ( →Autonomie). Aus demGebot
der →Verhältnismäßigkeit leitet sich dabei für den Ge-
setzgeber die Verpflichtung ab, die auf Anerkennung als
E. drängenden Interessen angemessen zur Geltung zu
bringen. Verfassungskonform ist allein eine Ausgestal-
tung, die – unter Berücksichtigung gegenläufiger Inte-
ressen – die angemessene Funktionsfähigkeit des Rechts
entspr. dem jeweiligen Sachgebiet gewährleistet. In die-
sem Sinne ist z.B. die Ausgestaltung des →Urheber-
rechts geboten.

4. Schrankenziehung und
sonstige Beeinträchtigungen

Der jeweilige E.-Freiheitsbereich kann sowohl durch
Normen als auch durch Einzelfallregelungen beeinträch-
tigt werden, die eine E.s-Position entziehen oder deren
Nutzung, Verfügung oder Verwertung einer rechtlichen
Beschränkung unterwerfen. Beeinträchtigungen kom-
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men auch durch faktische, influenzierende und/oder indi-
rekte Einwirkungen auf die Nutzung, Verfügung oder
Verwertung von E.s-Positionen in Betracht. So kann
Art. 14 GG auch Schutz gegenüber der Erteilung einer
Genehmigung bieten, die für einen Drittbetroffenen
nachteilige Nebenwirkungen entfaltet. Zur Klärung der
Frage, ob solche Einwirkungen regelnden Eingriffen
gleichgestellt werden können, muss auf die Auslegung
des betroffenen Rechts bzw. auf den Schutzbereich der

→Norm, die Voraussehbarkeit der (Neben-)Wirkungen
und die Intention des staatlichen Handelns bzw. darauf
abgestellt werden, ob es sich um die typischen Folgewir-
kungen eines gesteuerten Verhaltens der öffentlichen
Hand handelt. Weniger rechtsdogmatischen als prakti-
schen Bedürfnissen genügt es, wenn der Intensität der
Einwirkung eine entscheidende Rolle beigemessen und
eine Betroffenheit Dritter angenommen wird, wenn ihr
E. nachhaltig verändert sowie schwer und unerträglich
beeinträchtigt wird. Wenn drittschützende Regelungen
des einfachen Rechts als zulässige E.s-Bindung einge-
stuft werden können, gewährt Art. 14 GG i.d.R. keinen
weitergehenden Schutz.
Zentraler Maßstab der in das konstituierte E. eingrei-

fenden Schrankengesetze ist neben allen übrigen Verfas-
sungsnormen, etwa dem Gleichheitssatz, die Individual-
rechtsgarantie des Art. 14 GG. Auch wenn ein weiter
Gestaltungsraum des das E. gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2
GG beschränkenden Gesetzgebers anzuerkennen ist,
müssen daher Regelungen stets durch das öffentliche
Interesse legitimiert sein. Das bedeutet, dass der Ge-
setzgeber in die eigentumsgrundrechtlich geschützten
Interessen der Beteiligten nicht ohne Grund und grund-
sätzlich auch nicht übermäßig eingreifen darf. Un-
zumutbare Schmälerungen von E.s-Positionen sind ihm
verwehrt. Die grundlegende Wertentscheidung des GG
zugunsten eines sozial gebundenen Privat-E.s (Art. 14
Abs. 2 GG) verpflichtet ihn vielmehr grundsätzlich,
nur so weit im öffentlichen Interesse einzugreifen, wie
es der Schutz des →Gemeinwohls unter weitestmög-
licher Wahrung der Privatnützigkeit erfordert, und die
Belange der Gemeinschaft und die eigentumsgrund-
rechtlich geschützten Individualinteressen in einen ge-
rechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis zu
bringen. Das Wohl der Allgemeinheit ist insoweit Ori-
entierungspunkt, aber auch Grenze für die Beschrän-
kung des Eigentümers.
Die in Art. 14 Abs. 2 GG postulierte Sozialpflichtigkeit

des E. bedarf der gesetzlichen Hervorbringung auf dem
Wege der Schrankenbestimmung. In diesem Sinne
bilden Art. 14 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 GG eine der vor-
nehmsten Handhaben des →GG zur Entfaltung der So-
zialstaatlichkeit ( →Sozialstaat). Demgegenüber würde
die Auffassung, Art. 14 Abs. 2 GG erzeuge (auch) un-
mittelbar Rechtspflichten des Eigentümers, dazu füh-
ren, dass in Wahrheit weniger die Pflichtenbindung als
der E.s-Gebrauch für legitimierungsbedürftig erklärt
würde. Daher können etwa Hausbesetzungen und die

Benutzung fremder privater Gegenstände ohne gesetz-
liche Ermächtigung nicht durch Art. 14 Abs. 2 GG
gerechtfertigt werden. Die verfassungsgemäßen Schran-
kenziehungen müssen vom Eigentümer entschädi-
gungslos hingenommenwerden, es sei denn, es läge eine
sozialpflichtüberschreitende Schrankenziehung vor. Der
eigentumseinschränkende Gesetzgeber hat die der spe-
zifischenNatur des jeweiligen E.s-Rechts und dessen so-
zialer Bedeutung entspr.e Nutzung, Verwertung und
Verfügung so weit wie möglich zu bewahren sowie des-
sen spezifische Funktionsbedingungen zu beachten. Das
Unternehmens-E. z.B. weist funktionale Besonderhei-
ten auf, die hinsichtlich seiner Beschränkung eine pau-
schale Gleichsetzung mit anderen E.s-Kategorien wie
dem E. an Sachgütern oder den Urheberrechten ( →Urhe-
berrecht) verbieten. Angesichts der sozialen Staatsauf-
gabe ( →Staatsaufgaben) können die gesetzliche Behe-
bung von Not- und Krisenlagen, die Zurückdrängung
und Kontrolle wirtschaftlicher →Macht, die Abstellung
von Mangel und Missbrauch sowie ähnliche sozialstaat-
liche Erfordernisse in höherem Maße ein Zurücktreten
der E.s-Freiheit erzwingen als die Verfolgung allg.er ge-
sellschaftspolitischer Vorhaben.
Bei der Interessen- und Güterabwägung nach Maß-

gabe des Verhältnismäßigkeitsgebots ( →Verhältnismäßig-
keit) ist nicht pauschal auf das E.s-Recht auf der einen
Seite und das Interesse, das den Eingriff legitimieren
soll, auf der anderen Seite abzustellen, sondern auf das
Ausmaß, in dem der jeweilige E.s-Freiheitsbereich und
das eingriffslegitimierende Interesse konkret betroffen
sind, und das Gewicht und die (funktionale) Bedeutung,
die den betroffenen Sektoren dieser Güter – und zwar
gerade im Verhältnis zueinander – zukommt. Es ist zu
ermitteln, welche Modalität der Grundrechtsausübung
bzw. welche mit der E.s-Position verbundene Befugnis
betroffen ist und ob sie von zentraler oder geringerer
Bedeutung ist, weil sie im Randbereich des jeweiligen
E.s-Freiheitsbereichs liegt. Dabei sind die spezifischen
Funktionsbedingungen des betroffenen E.s-Freiheits-
bereichs in Rechnung zu stellen. So würde z.B. eine
allg.e, wirtschaftspolitisch lenkende Preiskontrolle we-
sentlich tiefer in die E.s-Freiheit – und die →Berufs-
freiheit – des →Unternehmers eingreifen als eine Preis-
kontrolle, die sich mikropolitisch gegen bestimmte
Missbräuche, wie etwa den Preismissbrauch kraft be-
herrschender Unternehmensstellung, richtete.
Eine gesteigerte Sozialpflichtigkeit kennzeichnet

insb. das Boden-E. Sie ergibt sich aus dem Umstand,
dass der Boden ein unvermehrbares Gut ist, auf dessen
Nutzung Eigentümer, Nichteigentümer, →Staat und

→Gemeinschaft angewiesen sind. Bei der Geltend-
machung der Sozialpflichtigkeit unterliegt der Gesetz-
geber einem differenzierten Begründungszwang. So hat
das →BVerfG anerkannt, dass sich angesichts der Unver-
mehrbarkeit von Grund und Boden die soziale In-
pflichtnahme des land- und forstwirtschaftlichen →Bo-
dens durch eine Kontrolle des Grundstücksverkehrs aus

17 Eigentum 18



Gründen der Sicherung der Agrarstruktur rechtfertigt.
Als unverhältnismäßige Beschränkung wertet es da-
gegen das Gericht, wenn der Bodenerwerb unabhängig
von diesem durch seine spezifische „Sachnähe“ bes. legi-
timierten öffentlichen Interesse schon deshalb verhin-
dert würde, weil er zum Zwecke der Kapitalanlage er-
folgte.
Im Mitbestimmungsurteil macht das BVerfG die „be-

deutende soziale Funktion“ und den „weittragenden so-
zialen Bezug“ des Anteils-E.s zu einem zentralen Argu-
ment. Diese zeigten sich u. a. darin, dass „es zur
Nutzung des Anteilseigentums immer der Mitwirkung
der Arbeitnehmer“ bedürfe, deren Grundrechtssphäre
durch die Ausübung der eigentümerischen Verfügungs-
befugnisse berührt werde (BVerfGE 50, 290, 347ff.).
Die vom Gericht herausgestellten Merkmale des An-
teils-E.s sind aber in Wahrheit nahezu jedem Unterneh-
mens-E. eigen, jedenfalls aber jedem wirtschaftlich-in-
dustriellen E. bestimmter Größenordnung. Die in der
gesetzlichen →Rentenversicherung begründeten eigen-
tumsgeschützten Rechtspositionen sind auf Grund ihres
Eingebundenseins in die Prinzipien und Funktions-
bedingungen der Rentenversicherung als einer Solidar-
gemeinschaft in bes.m Maße dem sozialbindenden
Zugriff des Gesetzgebers – auch den mit Neubestim-
mungen des Inhalts von Versicherungsverhältnissen
verbundenen Beschränkungen – ausgesetzt. Soweit in
schon bestehende Anwartschaften eingegriffen wird, ist
zu berücksichtigen, dass in ihnen von vornherein die
Möglichkeit von Änderungen in gewissen Grenzen an-
gelegt ist.
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IV. Sozialethisch

1. Die biblische und kirchliche Tradition
Nach den biblischen Schriften ist Gott der Schöpfer der
Erde, so dass er auch deren Obereigentümer (Lev 25,23)

ist. Gott hat die ganze Erde der gesamten Menschheit
übergeben (Gen 1,28). Dies hat die Konsequenz, dass
alle Menschen befähigt werden müssen, Nutzen aus
der Natur ziehen zu können (usus communis). Dies gilt
zum einen innerhalb einer →Generation, zum anderen
zwischen den Generationen. Dementsprechend ist eine
Privat-E.s-Ordnung sekundär. Eine konkrete Privat-E.s-
Ordnung ist daran zu messen, ob von ihr alle Menschen
profitieren. Aus dem Ober-E. Gottes folgt, dass in Not-
lagen das Privat-E. (Lev 25,35) zurückstehenmuss. Kon-
kret wird etwa im ATdeutlich, dass ein Recht der Ärms-
ten auf Erntenachlese bestand. In späterer Zeit war der
Zehnt abzugeben, der auch für soziale Zwecke verwandt
wurde. Im Dekalog (Ex 20,15; Dtn 5,19; →Zehn Gebote)
wird das Privat-E. geschützt. Ein Entzug des E.s konnte
in alttestamentlicher Zeit existenzbedrohend sein, so
dass der Schutz des E.s einen hohen Wert hatte.
Im NT ist es v. a. das Lk, das eine „Arm-Reich“-Pro-

blematik thematisiert. Der Erwerb von E. soll demnach
nur auf redliche Art und Weise erfolgen. Menschen sol-
len nicht ihr ganzes Leben am E.s-Erwerb ausrichten.
Vielmehr bedeutet die radikale Nachfolge Jesu, auf
eigenes E. zu verzichten (Mk 10,17–23). Wer nicht voll-
ständig sein E. aufgibt und sich dem Wanderprediger
Jesu anschließt, soll sein E. verantwortlich im Sinne
einer sozialen Verpflichtung gebrauchen (Lk 16,9–13).
Es ist in den Evangelien eher eine individualethische
Behandlung der E.s-Thematik zu finden.
In der Urgemeinde in Jerusalem legten die Menschen

ihren Besitz zusammen, indem sie ihre →Güter verkauf-
ten und den Erlös den Aposteln übergaben (Apg 2, 44–
47.4,32–37). Nach einigen Jahren war aber die Ur-
gemeinde in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, so
dass Paulus in Korinth (2 Kor 8,6–15) eine Solidaritäts-
kollekte durchführen ließ. Die Gütergemeinschaft der
Urgemeinde war durch die Naherwartung der Wieder-
kunft Christi bedingt. Sie wurde nicht zur vorherrschen-
den Lebensform der Christen, wirkte aber in der Güter-
gemeinschaft insb. einzelner →Orden nach.
In der Geschichte der christlichen →Theologie wird

mehrheitlich Privat-E. anerkannt. Bedeutsam ist v. a.
Thomas von Aquin geworden, der im Kontext konkreter
Fragestellungen von Diebstahl und Raub einige grund-
sätzliche Anmerkungen zur E.s-Problematik machte.
Thomas anerkannte zwar das Ober-E. Gottes, aber legi-
timierte – beeinflusst durch Aristoteles – das Privat-E.
mit drei klassisch gewordenen Effizienzargumenten
(STh II-II, q. 66,1 f.): Erstens gebe es einen Arbeits-
anreiz, wenn Menschen den Ertrag ihrer →Arbeit als E.
erwerben können. Zweitens gehe ein Privateigentümer
mit seinem E. sorgfältiger um als eine Gruppe von Men-
schen mit kollektivem E. Wenn bei knappen Gütern
drittens eindeutig ist, wem die E.s-Rechte zustehen,
werden Konflikte unter Menschen über E. reduziert.
Diese Auffassung des Thomas ist für die kirchliche E.s-
Lehre klassisch geworden, indem sie (z.B. durch Bischof
Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler) auch im
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Zeitalter der Industrialisierung ( →Industrialisierung, In-
dustrielle Revolution) wieder aufgegriffen wurde. Die
Begründung des Thomas für Privat-E. ist eher utilitaris-
tisch ( →Utilitarismus)/teleologisch, so dass die spätere
Inanspruchnahme des Thomas für ein →Naturrecht auf
Privat-E. eine Fehlinterpretation darstellt. Thomas
kennt wegen des Ober-E.s Gottes eine strenge Sozial-
pflichtigkeit.
Die Reformatoren (Martin Luther, Philipp Melan-

chthon) verteidigten die bestehende E.s-Ordnung gegen
Umwälzungsbestrebungen, wie sie z.B. in den Bauern-
kriegen artikuliert wurden. Während diese die Sozial-
pflichtigkeit des E.s. betonten, vertrat Johannes Calvin
eine tendenziell liberale Verteidigung des Privat-E.s und
hatte weniger Bedenken gegen →Zins und →Kredit als
jene.

2. Eigentum in der Sozialphilosophie
Die auf Cicero zurückgehende Okkupationstheorie sah
den Erwerb von E. entweder durch die Aneignung her-
renlosen Gutes oder durch Übertragung von anderen
vor. In die E.s-Theorie brachte John Locke einen neuen
Akzent ein, weil für ihn der Mensch E. an seiner eige-
nen Person hat, so dass durch Bearbeitung der Natur E.
erworben wird. Die Erträge der Natur (z.B. Nahrungs-
mittel) sind gering, weil erst durch menschliche →Arbeit
der →Wohlstand geschaffen wird. Ein solches selbst er-
arbeitetes E. als unmittelbarer Ausfluss der →Person ist
zu schützen und erhält menschen- bzw. naturrechtlichen
Charakter ( →Menschenrechte, →Naturrecht). J. Locke
sah kein Gerechtigkeitsproblem ( →Gerechtigkeit), da es
in seiner Zeit hinreichend freien →Boden gab, so dass
jeder die Chance hatte, durch Arbeit Eigentümer zu
werden. Der →Staat dürfe zwar für seine Kernaufgaben
(innere und äußere Sicherheit; →Innere Sicherheit) Steu-
ern erheben, nicht aber zum Zweck der →Sozialpolitik/
Umverteilung. Für Jean-Jacques Rousseau unterliegt die
Definition von E.s-Rechten dem volonté générale, so dass
er im Gegensatz zu J. Locke kein natürliches E.s-Recht
anerkennt, das der Staat zu respektieren hat. Immanuel
Kant akzeptiert ebenfalls nicht das Locke’sche vorstaat-
liche E.s-Recht, sondern sieht es als staatliche Aufgabe
an, die →Freiheit aller Bürger ( →Bürger, Bürgertum) zu
sichern, so dass, wenn eine konkrete Verteilung von E.
zur Unfreiheit eines Teils der Bürger führt, eine staat-
liche Korrektur der E.s-Verteilung zulässig ist. Indem in
der Kant’schen Konzeption Freiheit einen hohen Rang
einnimmt, sind aber soziale Ungleichheiten ( →Soziale
Ungleichheit) nicht nur möglich, sondern Bestandteil
einer freiheitlichen Ordnung. Für Georg Wilhelm
Friedrich Hegel sollte jeder Mensch über gewisses E.
verfügen, weil dies eine Voraussetzung für nicht bloß
formale, sondern materiell fundierte konkrete Freiheit
darstellt.
Indem die Trias Leben, Freiheit und E. in der Nach-

folge von J. Locke zum Kernbestandteil der Menschen-
rechte erhoben wurde, kam es wegen des hohen Stellen-

wertes des E.s zur Ablehnung der Menschenrechte
durch Karl Marx insgesamt. Für K. Marx sind Men-
schenrechte eine →Ideologie des Besitzbürgertums. Der
mit Privat-E. zwangsläufig verbundene Egoismus trennt
nach K. Marx die Menschen von ihren Mitmenschen.
Für John Rawls ist zwar persönliches E. wichtig, seine

grundsätzlichen Überlegungen bewegen sich aber auf
einer Abstraktionsebene, die die Frage des E.s an den
Produktionsmitteln offenlässt, weil er die Verwirk-
lichung seiner Gerechtigkeitsgrundsätze sowohl in einer
Marktwirtschaft mit Privat-E. wie in einer sozialisti-
schen Marktwirtschaft mit Staats-E. für denkbar hält.
Eine bestehende E.s-Ordnung und -verteilung ist immer
legitimationsbedürftig und politisch gestaltbar. Sie muss
im Interesse schwächerer Mitglieder der Gesellschaft lie-
gen. James M. Buchanan und Robert Nozick sind Anti-
poden zu J. Rawls, indem sie E. als vorstaatliches Recht
proklamieren, so dass der Staat auch im Rahmen eines
demokratischen Prozesses nicht in die E.s-Rechte ein-
greifen darf.
Die zentrale Kontroverse in der →Sozialphilosophie

ist, ob der demokratische Rechtsstaat privates E. als for-
males Freiheitsrecht zu respektieren hat oder ob der
Staat die E.s-Ordnung tiefgreifend gestalten darf. Bei
den normativen Positionen liegen auch unterschiedliche
empirische Annahmen darüber zu Grunde, ob staatliche
oder andere Formen kollektiven E.s (z.B. in →Genos-
senschaften) genauso effizient eingesetzt werden kön-
nen wie privates E.

3. Die kirchliche Sozialverkündigung
Da in der Industrialisierung ( →Industrialisierung, In-
dustrielle Revolution) die Frage des Privat-E.s an Pro-
duktionsmitteln zu einem zentralen Konfliktthema
wurde, musste sich die neu entstehende kirchliche Sozi-
alverkündigung dazu positionieren. Leo XIII. verteidig-
te in „Rerum novarum“ (4–12) nahe an der Locke’schen
Theorie eines vorstaatlichen Privat-E.s dieses als Natur-
recht. Leo XIII. differenzierte nicht zwischen persön-
lichem und Produktionsmittel-E. Er betonte aber, dass
jeder Mensch die Chancen erhalten muss, Eigentümer
von grundlegenden →Gütern zu werden und E. immer
auch eine Sozialpflichtigkeit aufweist. In „Quadra-
gesimo anno“ (1931) verteidigt Papst Pius XI. weiter
das Privat-E. auch an Produktionsmitteln (61f.), stellt
jedoch stärker als in „Rerum novarum“ die Sozialpflich-
tigkeit und die Forderung einer gerechten E.s-Verteilung
heraus. Nachfolgende Dokumente (GS 66–72) betonen,
dass E. eine Ermöglichungsbedingung menschlicher

→Freiheit für verantwortliche Staatsbürger ist, daher
möglichst viele Menschen am E. einer →Gesellschaft
teilhaben und von dessen Nutzung profitieren sollen.
Daher kann der →Staat den E.s-Gebrauch regulieren,
um ihn in Richtung des →Gemeinwohls zu lenken.
Während Pius XII. einemMitbestimmungsrecht ( →Mit-
bestimmung) der →Arbeitnehmer als Eingriff in das
Privat-E. der Produktionsmittelbesitzer noch ablehnend
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gegenüberstand, wird dieses in GS (68), auch angesichts
der stärkeren Trennung von E.s-Rechten und tatsäch-
lichen Verfügungsrechten durch das Management in
Aktiengesellschaften ( →Aktiengesellschaft), gebilligt.
Wenn es das Gemeinwohl erfordert, ist auch eine

→Enteignung bzw. →Sozialisierung und eine Umvertei-
lung von E. möglich. So ist für Paul VI. in „Populorum
progressio“ (24) eine Agrarreform ( →Agrarreformen und
Agrarrevolutionen) erlaubt, ohne dass die Alteigentü-
mer gemäß dem Marktwert entschädigt werden. Eine
solche Enteignung und anschließende Verteilung an bis-
her landlose Pächter bzw. Landarbeiter (Agrarreform)
kann indirekt auch der Stärkung einer Privat-E.s-Ord-
nung dienen, insofern diese, wenn sie nicht mehr ein
Privileg einer kleinen Minderheit ist, höhere gesell-
schaftliche Akzeptanz gewinnt. In der jüngeren Sozial-
verkündigung wird durch die Rezeption der aus der
Befreiungstheologie ( →Theologie der Befreiung) stam-
menden „Option für die Armen“ eine strengere Sozial-
pflichtigkeit eingefordert. In „Caritas in Veritate“ (22)
wird von Benedikt XVI. eine Beschränkung geistiger
E.s-Rechte (Patenschutz für Medikamente) zugunsten
der Sozialpflichtigkeit eingefordert.
In Deutschland treten die beiden großen Kirchen

( →Katholische Kirche, →EKD) für das Privat-E. auch an
Produktionsmitteln mit einer strengen Sozialpflichtig-
keit sowie mit einer breiten Streuung verschiedener E.s-
Formen ein. Angesichts des großen materiellen Reich-
tums der Kirchen in Deutschland, aber auch in anderen
Ländern, stellt sich die Frage des kirchlichen Umgangs
mit ihrem E., etwa der Umweltverträglichkeit von Bo-
denbesitz, der →Verantwortung als Arbeitgeber, die Be-
handlung anderer Nutzer (Mieter) sowie einer ethisch
verantwortlichen Anlage in →Finanzmärkten.

4. Neue Herausforderungen
Die v.a. seit dem Ende der sozialistischen Wirtschaften
1990 stark angewachsenen internationalen →Finanz-
märkte haben auch hinsichtlich der E.s-Frage erheblich
an Bedeutung gewonnen. Nach der Auffassung →Christ-
licher Sozialethik unterliegt auch das internationale Fi-
nanzkapital der Sozialpflichtigkeit. Wie eine solche
konkretisiert, bemessen und durchgesetzt werden kann,
gehört im 21. Jh. zu den wichtigen sozialethischen He-
rausforderungen. Die gemäß dem Prinzip der →Sub-
sidiarität von unten gewachsenen Formen nachhaltiger
bzw. ethischer Geldanlagen haben bis 2016 keinen rele-
vanten Marktanteil erlangt, so dass auch Regulierungen
durch zwischenstaatliche Vereinbarungen (z.B. zur Er-
füllung der Steuerpflicht) notwendig sind. Eine zweite
grundlegende Herausforderung von E.s-Rechten liegt
bei der Legitimation, Dauer und Reichweite sowie
Grenzen geistiger E.s-Rechte (z.B. Patente an Medika-
menten, menschlichen Genomen sowie bei digitalen
Produkten, bei denen Kopien mit sehr geringen Kosten
verbunden sind). Eine Einschränkung geistiger E.s-
Rechte wird bei der Patentierung von Medikamenten

gefordert, damit diese auch ärmeren Menschen in Ent-
wicklungsländern zugänglich werden. Weiterhin sollen
indigene Völker an den Rechten beteiligt werden, die
aus der Patentierung von pflanzlichen Stoffen/Heil-
mitteln aus ihren Territorien erwachsen.
Bei der Diskussion über die →Gerechtigkeit der E.s-

Verteilung spielt es eine wesentliche Rolle, welche E.s-
Formen betrachtet werden: Sollen kostenlos erworbene

→Bildung als Humankapital ( →Humankapital) sowie
Ansprüche an das Sozialversicherungssystem ( →Sozial-
versicherung) ebenso wie der persönliche Besitz (Hausrat,
PKW) als verteilungsrelevantes E. betrachtet werden
oder lediglich Haus- und Grundbesitz, Finanzanlagen
sowie Produktionsmittelbesitz? Thomas Piketty be-
trachtet nur die letzten Formen und kommt auf der
Grundlage breiter empirischer Untersuchungen zum Er-
gebnis, dass Produktionsmittel-E. die Form ist, die auch
international am ungleichmäßigsten verteilt ist.
Im Kontext der zunehmenden →Digitalisierung der

→Wirtschaft werden die klassischen Argumente für pri-
vate E.s-Rechte relativiert, indem neue Formen von
Kollektiv-E. (Cloud-Nutzung von Speicherkapazitäten)
bzw. kollektiver Nutzung (Car-Sharing) entstehen.
Wenn Transaktionskosten durch Digitalisierung gering
sind, kann eine gemeinsame Nutzung von Gemein-
schaftsgütern (commons) organisiert werden, weil z.B.
erfasst werden kann, wer nicht sorgfältig mit einer Ge-
meinschaftsressource umgeht. Auch das klassische Frei-
heitsargument von E. tritt zurück, indem es weniger auf
E.s-Rechte, sondern auf tatsächliche Nutzungsmöglich-
keiten ankommt. Diese Sharing Economy ruft aber neue
Verteilungsprobleme hervor hinsichtlich der Frage, wer
die Erträge aus den gemeinsam erzielten Organisations-
vorteilen erhält, etwa monopolartige Bereitsteller von
Internetplattformen oder die Nutzer selbst durch genos-
senschaftliche Selbstorganisation.
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Eingetragene Lebenspartnerschaft

Die e.L. ist ein eheähnlich ausgestaltetes, familienrecht-
liches Institut ( →Familienrecht), das zwei Personen glei-
chen Geschlechts in Anspruch nehmen können, die
miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen
wollen. Mit dem Institut der e.L. steht Homosexuellen
( →Homosexualität) eine der bürgerlich-rechtlichen

→Ehe von Mann und Frau vergleichbare, rechtlich ge-
sicherte Gemeinschaftsform als Option zur Verfügung.
In Deutschland bestehen rund 35000 e.L.en (Stand:
2013), die zu 57% von Männern, zu 43% von Frauen
geführt werden.
Zahlreiche bei Einführung des Instituts 2001 mit

Rücksicht auf ein teilweise angenommenes, vom

→BVerfG in seiner diesbezüglichen Entscheidung von
2002 (BVerfGE 105, 313) indes verneintes Abstands-
gebot im Verhältnis zu der nach Art. 6 Abs. 1 GG unter
dem bes.m Schutz der staatlichen Ordnung stehenden
Ehe noch bestehende Ausgestaltungsunterschiede zur
Ehe sind mittlerweile entfallen. In der Reichweite der
eingegangenen Verpflichtungen bestehen aber nach
wie vor Unterschiede. Zwar sind sowohl Eheleute als
auch Lebenspartner einander verantwortlich, was eine
wechselseitige Pflicht zu Fürsorge und Unterstützung
einschließt (§1353 Abs. 1 S. 2 2. Halbs. BGB; § 2
LPartG). Während jedoch Ehegatten einander zur ehe-
lichen Lebensgemeinschaft verpflichtet sind (§1353
Abs. 1 S. 2 BGB), schulden Lebenspartner sich lediglich
eine gemeinsame Lebensgestaltung, die auch ohne ein
tatsächliches Zusammenleben möglich ist.
Im Übrigen begründet die e.L. gegenwärtig Rechte

und Pflichten, die weithin denen der Ehe gleichen. Das
gilt insb. für das Namensrecht, die Unterhaltsverpflich-
tungen, auch bei Getrenntleben und bei – scheidungs-
gleicher – Aufhebung der Lebenspartnerschaft, für den
gesetzlichen Güterstand einschließlich des Rechts, die
güterrechtlichen Verhältnisse davon abweichend ver-
traglich zu regeln, und für den Versorgungsausgleich.
Diese Rechtsangleichungen beruhen auf autonomen

Entscheidungen des Gesetzgebers. Dagegen geht die
zwischenzeitlich erfolgte Gleichbehandlung in anderen
Rechtsgebieten (im Erbschaftssteuer–, Schenkungssteu-
er- und Grunderwerbssteuerrecht sowie bei der betrieb-
lichen Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes und beim beamtenrechtlichen
Familienzuschlag) auf die Rechtsprechung des BVerfG
zurück. Obwohl es noch bei der verfassungsrechtlichen
Anerkennung des Instituts der e.L. 2002 betont hatte,
die e.L. sei ein Aliud zur Ehe und berühre deshalb deren
verfassungsrechtliche Garantie nicht, hat es sodann in
einer Reihe aufeinander folgender Entscheidungen
(BVerfGE 124, 199; 126, 400; 131, 239; 132, 179; 133,
59; 133, 377) beide Lebensgemeinschaften dessen un-
geachtet als in ihrer näheren gesetzlichen Ausgestaltung
im Wesentlichen rechtlich gleich qualifiziert und noch
fortbestehende Unterschiede mit Blick darauf für mit

dem allg.en Gleichheitssatz des GG (Art. 3 Abs. 1 GG)
unvereinbar erklärt (Abstandsverbot). Eine Ungleich-
behandlung der e.L. im Vergleich zur Ehe könne nicht
allein mit dem Schutzgebot für die Ehe gemäß Art. 6
Abs. 1 GG gerechtfertigt werden, wenn die Privilegie-
rung der Ehe mit einer Benachteiligung der e.L. als
einer anderen, aber vergleichbar rechtlich verfestigten
und ausgestalteten Lebensgemeinschaft einhergehe.
Diese Begründung erscheint verfassungsrechtlich zwei-
felhaft: Ist die e.L. etwas anderes als die Ehe, dann ist
nicht ihre rechtliche Ungleichbehandlung, sondern viel-
mehr die Gleichbehandlung rechtfertigungsbedürftig.
Doch ist die gegenläufige Rechtsprechung des

BVerfG für die Staatsorgane, Behörden und Gerichte
bindend. So steht zu erwarten, dass auch die letzten Un-
terschiede zur Ehe bald beseitigt werden.
Das gilt auch für das Adoptionsrecht. Zwar können

aus einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft
schlechterdings keine Kinder hervorgehen, aber in einer
kleinen Anzahl von Lebenspartnerschaften wachsen
auch Kinder auf. Sie stammen entweder aus einer voran-
gegangenen heterosexuellen Beziehung oder sind das
Resultat einer heterologen oder donogenen →Insemina-
tion. Auch aus einer in Deutschland zwar verbotenen,
aber im Ausland praktizierten Leihmutterschaft können
sozial gemeinschaftliche Kinder hervorgehen. Schon
nach geltendem Recht kann ein Lebenspartner das leib-
liche Kind oder das Adoptivkind seines Lebenspartners
allein annehmen (§9 Abs. 7 LPartG; sog.e Stiefkind-
bzw. Sukzessivadoption), womit dieses gemeinschaft-
liches Kind der Lebenspartner wird; dies setzt allerdings
die Einwilligung der leiblichen Mutter oder des leib-
lichen Vaters voraus. Der noch nicht gesetzlich zugelas-
senen gemeinsamen Adoption eines Kindes durch Le-
benspartner (s. §1741 Abs. 2 BGB) stehen aber nach
der Rechtsprechung des BVerfG keine verfassungsrecht-
lichen Hindernisse entgegen. Es sei davon „auszugehen,
dass die behüteten Verhältnisse einer e.L. das Aufwach-
sen von Kindern ebenso fördern können wie die einer
Ehe“ (BVerfGE 131, 239, 264; 133, 59, 89 f.). Da es aber
kein Recht auf ein Kind und damit keinen Anspruch auf
Adoption gibt, wäre es überzeugender, wenn dem Ge-
setzgeber das Recht zugebilligt würde, die gemein-
schaftliche Adoption wie bisher Ehepaaren vorzubehal-
ten, um sicherzustellen, dass das Kind im Sinne seiner
bestmöglichen Entwicklung erzieherische Impulse von
Elternteilen verschiedenen Geschlechts empfängt.
Der e.L. vergleichbare familienrechtliche Institute gibt

es in zahlreichen anderen (west-)europäischen Ländern.
Angesichts der weitgehenden Anpassung der e.L. an

die Ehe in den Rechtsfolgen, so dass die beiden Institute
sich im Wesentlichen nur noch im Namen unterschei-
den, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, zwei in ihren
rechtlichen Regelungsgehalten nahezu identische In-
stitute für verschiedengeschlechtliche Ehepartner und
gleichgeschlechtliche Lebenspartner, weiterhin parallel
vorzuhalten oder, wie jüngst in Irland geschehen, die
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Ehe auch für gleichgeschlechtliche Partner zu öffnen.
Von Seiten homosexueller Verbände wird dies mit der
Begründung gefordert, auch in der unterschiedlichen
Namensgebung liege noch eine Diskriminierung. In
den USA ist die civil union bereits landesweit durch die
nunmehr auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen ste-
hende civil marriage als einheitlichem Institut abgelöst
worden, nachdem der Federal Supreme Court am
26.6.2015 im Fall Obergefell v Hodges mit fünf zu vier
Richterstimmen entschieden hat, dass gleichgeschlecht-
liche Partner nach der amerikanischen Bundesverfas-
sung ein Grundrecht ( →Grundrechte) auf Heirat haben,
das ihnen aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes
des 14. Amendments nicht durch einzelstaatliches (Ver-
fassungs-)Recht vorenthalten werden darf. Da ein Wan-
del des Eheverständnisses in dem Sinne, dass der Ge-
schlechtsverschiedenheit keine das Institut der Ehe
prägende Wirkung mehr zukäme, in Deutschland nicht
ersichtlich ist, das BVerfG vielmehr noch jüngst bekräf-
tigt hat, dass es die Verschiedengeschlechtlichkeit der
Ehepartner zu den durch einfaches Gesetz nicht ver-
änderbaren Strukturelementen des grundgesetzlichen
Ehebegriffs rechnet, könnte eine solche Öffnung hier
nur durch Verfassungsänderung herbeigeführt werden.
Die →katholische Kirche nimmt die urspr. von ihr

abgelehnte e.L. hin, ohne sie zu befürworten; das
Eingehen einer e.L. besitzt nach der Änderung des

→kirchlichen Arbeitsrechts 2015 bei Beschäftigten im
kirchlichen Dienst nur noch ausnahmsweise Kündi-
gungsrelevanz. Eine rechtliche Gleichstellung der e.L.
mit der Ehe wird abgelehnt. Die Haltung der evangeli-
schen Kirche ( →EKD) differiert je nach Landeskirche
und einzelner Gemeinde. Segnungen e.L. sind mittler-
weile weit verbreitete Praxis; die rheinische und eine
weitere Landeskirche erlauben auch Trauungen von
homosexuellen Paaren.
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CHRISTIAN HILLGRUBER

Eingriffsverwaltung →Verwaltung

Einigungsvertrag →Deutsche Einheit

Einkommen

1. Einzelwirtschaftliche Betrachtung
1.1 Einkommen und Einkommensbezieher

Unter E. werden die Mittel verstanden, die einer Person,
einer Gruppe oder einem →Unternehmen zur Ver-
fügung stehen, um in einem bestimmten Zeitraum Ziele
zu verfolgen. E. ist folglich immer eine Zeitraumgröße,
die sich auf eine bestimmte Periode bezieht. Es stellen
sich damit Probleme der zeitlichen Zuordnung, der
sachlichen Abgrenzung und schließlich der Zurechnung
zu E.s-Beziehern.
Als Periode werden meist der Monat oder das Jahr als

zeitlicher Rahmen gewählt. Die Zuordnung zu einer Pe-
riode erfolgt nach dem Zeitpunkt der Entstehung einer
Forderung. Bei Untersuchungen zur E.s-Verteilung von
im Lebenslauf stark schwankenden E. (z.B. Ausbil-
dungszeiten) kann auch das Lebens-E. die sinnvolle
Bezugsgröße sein, während für Bereiche mit starkem
klimatisch bedingten (Landwirtschaft und Fremdenver-
kehr) oder konjunkturellen Einfluss eine Betrachtung
über mehrere Jahre als angemessen erscheint.
Die Unterscheidung zwischen Brutto- und Netto-E.

spricht die Differenz an, die durch die direkte Besteue-
rung entsteht. Für den Vergleich der E. im Zeitablauf
(Längsschnittbetrachtung) wird zwischen Nominal-
und Real-E. unterschieden. Berücksichtigung findet da-
bei, dass ein Teil der nominalen Entwicklung durch
Preisänderungen bedingt ist. Für die Preisbereinigung
wurde ein Verbraucherpreisindex der Lebenshaltungs-
kosten entwickelt. Diesem allg. meist verwendeten
Preisindex liegt ein bzgl. der Warenzusammensetzung
regelmäßig aktualisierter, repräsentativer Warenkorb
der Haushalte zugrunde. Die Preise eines Warenkorbes
im Basisjahr als 100% zugrunde gelegt, bilden dann für
die kommenden Jahre als Index die Preisentwicklung in
Bezug auf dieses Basisjahr ab. Je nach Bedarfsstruktur
wurden auch unterschiedliche Indices entwickelt, da
Haushalte je nach Zusammensetzung verschiedene Be-
dürfnisse ( →Bedürfnis) haben (z.B.: Rentner, Allein-
stehende) und sich deren repräsentative Warenkörbe in
ihrer Zusammensetzung unterscheiden.
Bei den Löhnen ( →Lohn) ist zwischen dem Tariflohn

und dem Effektivlohn zu unterscheiden. Als Tariflohn
bezeichnet man den Lohn, der sich als Mindestlohn in
Tarifverhandlungen bildet. Auf seiner Basis führen
Überstundenvergütungen und sonstige Zuschläge, die
die Anpassung an die jeweilige Wirtschaftlage ermög-
lichen, zum Effektivlohn, der in der Hochkonjunktur
erheblich über dem Tariflohn liegen kann. Die Diffe-
renz zwischen Tarif- und Effektivlohn wird Lohnspanne
bzw. Lohndrift genannt.
Für Querschnittsbetrachtungen von E. im internatio-

nalen Vergleich bleiben aktuelleWechselkurse ( →Wech-
selkurs) ungeeignet, da diese stark durch Geschehnisse
der →Finanzmärkte bestimmt sind. Es muss demzufolge
eine Umrechnung über Kaufkraftparitäten erfolgen.
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Dabeiwird einWechselkurs fürdieUmrechnungverwen-
det, der sich über den Preis vergleichbarer Warenkörbe
ergibt. Problematisch bleibt dies dann, wenn sich reprä-
sentative Warenkörbe zwischen Ländern aus traditionel-
len oder religiösenGründen deutlich unterscheiden.
Bei der sachlichen Abgrenzung stellen sich Fragen, ob

Begünstigungen (Kantinenessen, Nutzung von Dienst-
wohnungen und Sportanlagen, Werbegeschenke) in
Rechnung zu stellen sind. Die Ermittlungen im Rahmen
der VGR berücksichtigen Leistungen im Haushalt mit
Ausnahme im Sektor Landwirtschaft ( →Land- und
Forstwirtschaft) nicht. Den E. der Unselbständigen wer-
den die Versicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberanteil) zugerechnet.
Wenn E. durch die Nutzung von Vermögen ent-

stehen, sind produktionsbedingte Wertminderungen
(Abschreibungen) einzubeziehen, während im All-
gemeinen die Berücksichtigung von Wertsteigerungen
des Vermögens an Bewertungsproblemen scheitert.
Für internationale Vergleiche stellen sich weitere

Schwierigkeiten. Je nach dem Wirtschaftsstil von Volks-
wirtschaften spielt die sog.e Schattenwirtschaft (legal als
Nachbarschaftshilfe oder illegal z.B. aus dem Drogen-
handel) eine unterschiedlich große Rolle, und bei Ent-
wicklungsländern erhält die Selbstversorgung große
Bedeutung. Dies gilt auch für den Fall, dass in sozialisti-
schen Ländern das Preissystem durch Vergünstigungen
bei Gütern des lebensnotwendigen Bedarfs einen vertei-
lungspolitischen Zweck verfolgt. Ferner unterscheidet
sich international der Anspruch auf staatliche Leistun-
gen (z.B.: Befreiung von Schulgeld und von Studien-
gebühren, sozialer Wohnungsbau), die im Falle sozialer
Leistungen auch Bedeutung erhalten, wenn sie nicht in
Anspruch genommenwerden,weil ihr Bestehen entspre-
chende Rücklagenbildungen nicht erforderlich macht.
All diese Fragen, wie und inwieweit diese Gesichtspunk-
te bewertet und berücksichtigt werden sollen, sind insb.
für internationale Vergleiche von bes. Bedeutung.
Richtet sich das Interesse einer Betrachtung auf die

Entstehung des E.s, so wird das E. dem einzelnen E.s-
Bezieher zugerechnet. Dabei erfolgt die Unterscheidung
zwischen kontraktbestimmten E. (Faktor-E. und Über-
tragungen aufgrund rechtlicher Ansprüche) und Resi-
dual-E., die als Differenz zwischen Erlösen und →Kos-
ten als Gewinn im Wirtschaftsprozess anfallen. Die als
Unternehmens-E. zu bezeichnenden E. gesondert zu be-
trachten, erhält Bedeutung, wenn es um deren Entwick-
lungsmöglichkeiten oder ihre Besteuerung (z.B. Fragen
von →Körperschaft- und →Erbschaftsteuer) geht.
Die E.s-Statistik unterscheidet vier Kategorien. Zu

den E. aus unselbständiger Tätigkeit werden Löhne
( →Lohn), Gehälter und Beamtenbezüge zusammenge-
fasst. Die E. aus Unternehmertätigkeit in der zweiten
Kategorie umfassen nach der Abgrenzung der VGR
auch die E. der freien Berufe ( →Freie Berufe) sowie die
aus der Vermietung nichtlandwirtschaftlicher Gebäude
erzielten E. Wenn allerdings diese E. unter dem Begriff

Gewinn zusammengefasst werden, handelt es sich nicht
mehr um Gewinn verstanden als Residual-E. Die E. aus
unselbständiger und unternehmerischer Tätigkeit zu-
sammen werden als Erwerbs-E. bezeichnet. Als dritte
Kategorie fasst das System der VGR die sog.en fundier-
ten E. zusammen, die als Vermögens- bzw. Besitz-E.
nicht immer klar von den E. aus Unternehmertätigkeit
zu trennen sind. Dabei werden die E. aus Vermietung
landwirtschaftlicher Gebäude, Vermietung und Ver-
pachtung, Zinsen ( →Zins), Dividenden und Betei-
ligungserträgen zusammengefasst. Die vierte Gruppe
bilden die als Transfer-E. bezeichneten E. aus staatli-
chen und privaten Übertragungen.
Den verschiedenen E.s-Kategorien können nicht

durchgehend eindeutig unterschiedlichen Individuen
zugeordnet werden. Der Sachverhalt, dass Personen E.
aus verschiedenen Kategorien erhalten, wird als Quer-
verteilung bezeichnet.
Interessieren Fragen der Versorgung, so erscheint das

Haushalts-E. als sinnvolle Größe. Beim verfügbaren
Haushalts-E. werden vom Brutto-E. des Haushalts die
Steuern ( →Steuer), Sozialversicherungsbeiträge, regel-
mäßige Vermögensteuern ( →Vermögensteuer) und peri-
odisch zu leistende Zahlungen (z.B. Unterhaltszahlun-
gen) abgezogen. Letztere werden dem Brutto-E. des
empfangenden Haushalts zugerechnet. Wesentlicher
Teil des E.s sind die Einkünfte von Haushaltsmitglie-
dern über 16 Jahren, Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, Kapitalerträge, Familienleistungen (Kin-
dergeld, Wohnungsbeihilfen), Sozialhilfe, Sozialgeld
und bedarfsorientierte Grundsicherung.
Auf dieser Grundlage kann ein Nettoäquivalenz-E.

als fiktive Größe ermittelt werden, um das Wohlstands-
niveau von Haushalten unterschiedlicher Größe und
Zusammensetzung vergleichbar zu machen. Dabei er-
folgt für die einzelnen Personen eines Haushaltes eine
unterschiedliche Gewichtung. Während eine Person mit
dem Gewicht 1,0 beachtet wird, erhalten alle anderen
Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren ein Bedarfsgewicht
von 0,5 und Mitglieder mit 14 Jahren ein Gewicht von
0,3. Damit soll erreicht werden, dass die Vorteile der
Ausstattung größerer Haushalte mit Gütern, die nur
einmal im Haushalt vorhanden sein müssen (Herde,
Waschmaschinen usw.) im Vergleich z.B. zu Einper-
sonenhaushalten Berücksichtigung finden.

1.2 Armutsgefährdung und Armutslücke
Das Nettoäquivalenz-E. bildet die zentrale Größe für
Messungen zum Problem →Armut. Als Mittelwert wird
dabei der Median der E. gewählt, der als ein Mittelwert
der Lage die Gesamtheit nach ihren Merkmalswerten in
zwei Hälften trennt. Abgesehen vom Merkmalswert
selbst liegen also 50% unter und 50% über diesem
Wert. Als Schwellenwert für die Armutsgefährdung hat
man sich in der nationalen und europäischen →Sozial-
politik auf die Höhe von 60% des Median des Äqui-
valenz-E.s geeinigt.
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2010 waren nach Zahlung staatlicher Sozialleistun-
gen bei einem Schwellenwert von 952 Euro 15,8% der
Bevölkerung armutsgefährdet. Im Rahmen von Armuts-
analysen spielt auch der Begriff der Gefährdungslücke
eine wesentliche Rolle. Mit diesem bezeichnet man das
Ausmaß, wie weit der Median der E. der Armutsgefähr-
deten vom Schwellenwert abweicht. Diese Armutslücke
wird meist als Prozentsatz angegeben, um den dieser
Medianwert vom Schwellenwert abweicht. Er lag 2010
bei 21,4%, d.h. das Median-E. der Armutsgefährdeten
lag bei 784 Euro.

2. Gesamtwirtschaftliche Betrachtung
2.1 Volkseinkommen und Sozialproduktbegriffe

Im BIP sind alle Waren und →Dienstleistungen zusam-
mengefasst, welche im Inland produziert werden, ab-
züglich der als Vorleistungen betrachteten Importe. Sie
werden mit Marktpreisen bewertet. Eine Ausnahme bil-
den die Leistungen des →Staates, die im Allgemeinen
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Ihre Be-
wertung im BIP erfolgt zu Kostenpreisen. Das BIP
Deutschlands betrug im Jahre 2014 2915,7 Mrd. Euro.
Das Bruttonational-E., früher als BSP bezeichnet,

kann als Inländerprodukt bezeichnet werden, wobei als
Inländer diejenigen Personen aufgefasst werden, die
ihren dauerhaften Wohnsitz im Inland haben. Dement-
sprechend werden vom BIP ausgehend diesem die E.
von Inländern im Ausland (Primär-E. aus der übrigen
Welt) zugeschlagen und die Leistungen von Ausländern
im Inland (Primär-E. an die übrige Welt) abgezogen.
Das BSP unterscheidet sich im Wert für Deutschland
nur wenig vom BIP und wird für das Jahr 2014 mit
2982,4 Mrd. Euro ausgewiesen.
Sollen diese Größen jedoch die Leistung der Volks-

wirtschaft zum Ausdruck bringen, so müssen die nut-
zungsbedingten Wertminderungen des Produktions-
kapitals als Abschreibungen in Rechnung gestellt
werden. Da diese im Jahr 2014 517,8 Mrd. Euro aus-
machten, ergibt sich einWert von 2464,7 für das Netto-
national-E. 2014.
Werden von diesem Wert das Ausmaß der indirekten

Steuern ( →Steuer) (Produktions- und Importabgaben an
den Staat; 2012: 314,0 Mrd. Euro) subtrahiert und die
Subventionen ( →Subvention) des Staates (2012: 25,5
Mrd. Euro) hinzugezählt, so ergibt sich das Volks-E. für
das Jahr 2012 mit 2176,2 Mrd. Euro.
Für einen Zeitreihenvergleich müssen diese nomina-

len Werte mit einem Preisindex deflationiert werden,
um die reale Entwicklung im Zeitablauf verfolgen zu
können. Dies gilt v. a. für die Darstellung der wirtschaft-
lichen Entwicklung durch Wachstumsraten. Wenn also
dargestellt wird, dass das BIP nach einer Abnahme um
5,1% im Jahre 2009 in den Folgejahren bis 2012 um
4,2%, 3,0% und 0,7% zugenommen hat, so sind damit
die mit einem Preisindex bereinigten realen Werte ge-
meint.

2.2 Volkseinkommen als Wohlstandsindikator
Sozialprodukt und Volks-E., meist umgerechnet in eine
Pro-Kopf-Größe, werden auch als Wohlstandsindikato-
ren verwendet, wobei bei Querschnittsbetrachtungen im
Ländervergleich eine Umrechnung mit Kaufkraftpari-
täten erfolgen muss.
Die Verwendung dieser Größen zur Wohlstandsmes-

sung sieht sich der Kritik unter verschiedenen Aspekten
ausgesetzt. Zum einen betonen Kritiker, dass der Begriff

→Wohlstand einen derart komplexen Sachverhalt um-
reißt, dass er nicht durch eine einzige Größe aus-
gedrückt werden kann, sondern nur in einem Bündel
von verschiedenen Sozialindikatoren angemessen aus-
zudrücken ist. Andererseits erfolgen Bemühungen,
durch Korrekturen bei einer einzigen Größe, die den
Vorstellungen von Wohlfahrt eher entspricht, bleiben
zu können, weil über eine einzige Größe leichter ein-
deutige Schlüsse im intertemporalen und internatio-
nalen Vergleich möglich sind.
Was den zweiten Gesichtspunkt angeht, so haben

1972 William Nordhaus und James Tobin das Konzept
eines MEW entwickelt. Zum einen werden Ausgaben
für Landesverteidigung und innere Sicherheit (Polizei
und Gefängnisse) als Beitrag zumWohlstand angezwei-
felt und ausgeschlossen, zum anderen betont, dass Aus-
gaben für Ausbildung und →Gesundheit als Investitio-
nen ( →Investition) in Humankapital aufzufassen und
auch die dauerhaften Konsumgüter als Vermögen zu
verstehen sind. Andernfalls wird nämlich eine Verkür-
zung der Lebensdauer von dauerhaften Konsumgütern
– als Strategie umsatzsteigernder Produktverschlechte-
rung – als wohlfahrtssteigernde Erhöhung erfasst. Die
dauerhaften Konsumgüter gehen somit über ihre bewer-
tete Nutzung in die Rechnung ein, die durch bewertete

→Freizeit und Selbstversorgung im Haushalt, Kosten
der Verstädterung (z.B. Fahrzeiten zur Arbeit) weiter
ergänzt wird. Damit stellt sich eine Fülle von Bewer-
tungsfragen und damit auch neuer Anlass zu Kritik. Ob
bspw. die Ausgaben für Gesundheit, Ausbildung und
neue →Infrastruktur nicht als Vorleistungen zur Auf-
rechterhaltung der fraglichen Wirtschaft aufzufassen
und damit zu vernachlässigen sind, statt sie als Ver-
mögenserhöhung zu verstehen, kann unterschiedlich
beurteilt werden.
Eine Weiterentwicklung als ISEW erfolgte 1989

durch HermanDaly und John Cobb. Der HDI, der seine
Entwicklung imWesentlichen dem pakistanischen Öko-
nomen Mahbub ul Haq in Zusammenarbeit mit dem
Nobelpreisträger Amartya Sen verdankt, hat internatio-
nal bes. Bedeutung erlangt, denn er wird seit 1990 im
jährlich erscheinenden „Human Development Report“
(deutsch: Bericht für humane Entwicklung) des UNDP
veröffentlicht. Er berücksichtigt neben dem BIP pro
Kopf die Lebenserwartung, die Bildungsdauer als An-
zahl an Schuljahren, die ein 25-Jähriger absolviert hat,
sowie die voraussichtliche Dauer der Ausbildung eines
Kindes im Einschulungsalter.
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Damit fand allerdings die Entwicklung der eindimen-
sionalen Indizes kein Ende, sondern es wurden in An-
betracht von Umwelt- und Armutsproblematik weitere,
zugl. speziellere und umfassendere Konzepte ent-
wickelt. 1995 folgte die Veröffentlichung eines GPI,
und schließlich entstand in Deutschland ein Nationaler
Wohlfahrtsindex.
All diese Indikatoren sind natürlich vomWohlstands-

verständnis ihrer Entstehungskultur geprägt und damit
für internationale Vergleiche nur bedingt geeignet, fer-
ner durch eine hohe Zahl von Bewertungsproblemen ge-
kennzeichnet und schließlich mit komplexen Messver-
fahren verknüpft, die nicht leicht vermittelbar sind, was
ihre Anschaulichkeit angeht. Den gängigen Sozialpro-
duktskonzepten liegen, wenn auch in geringeremMaße,
auch normative Einstellungen zugrunde, sie bleiben
aber leichter zu vermitteln. Ferner ist zu bedenken, dass
sie auch mit verschiedenen Wohlstandskomponenten
positiv korreliert sind (z.B. Entwicklung der Freizeit,
der konsumtiven Aspekte der Bildung, der Ausgaben
für die Umwelt) und diese also mittelbar berücksichti-
gen. Daher stellt sich die Frage, ob die Weiterentwick-
lungen für die politische Diskussion so viel geeigneter
bleiben und ob der höhere Ermittlungsaufwand, die Be-
wertungsprobleme und die mangelnde Anschaulichkeit
zu rechtfertigen sind. Als Schwächen der Sozialpro-
duktskonzepte zur Messung des Wohlstandes bleiben
wesentlich drei Gesichtspunkte zu bedenken. Zum
einen bleiben Freizeit und ehrenamtlicher Einsatz
( →Freiwilligenarbeit) unbeachtet, ferner sind die E.s-
Verteilung und damit subjektives Glückempfinden und
gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten ( →Partizi-
pation) ohne Einfluss und schließlich werden die Aus-
wirkungen der →Produktion auf Umwelt und Ressour-
cen nicht in Rechnung gestellt. Diese Mängel des BIP,
die nur schwer durch eindimensionale Indikatoren zu
beheben sind, führten dazu, dass verschiedene Konzep-
te sog.er sozialer Indikatoren als Ersatz oder Ergänzung
entwickelt wurden.

2.3 Soziale Indikatoren
Sozialindikatoren verstehen sich als statistische Instru-
mente, deren Ziel es ist, ein repräsentatives Bild einer

→Gesellschaft durch quantitative Daten zu vermitteln.
In der getroffenen Auswahl kommt immer zum Aus-
druck, welche Gesichtspunkte für die Kennzeichnung
von sozialem →Fortschritt Wichtigkeit haben. Im Ein-
zelnen stellt sich dabei die Aufgabe, möglichst zu Resul-
tatsindikatoren (Outputindikatoren) an Stelle von Mit-
telindikatoren (Inputindikatoren) zu kommen. Bspw.
stellt im Bereich Gesundheit die Zahl der Kranken-
hausbetten pro Kopf einen Mittelindikator dar, der bei
mangelnder Effizienz nicht unbedingt Ausdruck des
Gesundheitszustandes einer Gesellschaft ist. Lebens-
erwartung und Säuglingssterblichkeit bilden als Re-
sultatsindikatoren den gesellschaftlichen Fortschritt im
Bereich Gesundheit zutreffender ab. Ferner werden ver-

schiedene Aspekte wie →Arbeitslosigkeit oder Lebens-
erwartung als unumstritten in die Beurteilung einbezo-
gen, was für Gesichtspunkte wie Frauenarbeit oder Zahl
der Abtreibungen nicht gilt. Auch muss die Einbezie-
hung von subjektiven durch Umfragen ermittelten indi-
viduellen Einschätzungen als auch von aktuellen durch

→Medien beeinflussten Stimmungen vorsichtig be-
urteilt werden.
Als Hauptanliegen für diese Indikatoren wurden

durch die →OECD acht Bereiche ausgewählt und zwar:
a) Gesundheit, b) Entwicklung der Persönlichkeit durch

→Bildung, c) →Arbeit und Qualität des Arbeitslebens,
d) Zeiteinteilung und Freizeit, e) Verfügung über

→Güter und →Dienstleistungen, f ) Physische Umwelt,
g) Persönliche Sicherheit und Rechtspflege und h) Ge-
sellschaftliche Chancen und Beteiligung. Diese werde
jeweils durch mehrere, verschiedene messbare Größen
abgebildet.
In Deutschland wurden 13 Dimensionen gewählt:

Bevölkerungswachstum, Soziale Strukturen, →Arbeits-
markt, Bildungswesen, E., Transportwesen, Wohn-
verhältnisse, Gesundheitszustand, Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben, Umwelt, Sicherheit, Freizeit-
beschäftigungen und auch subjektiv empfundene Le-
bensqualität. Im Einzelnen wurden dabei 260 Indikato-
ren und 900 Zeitreihendaten verarbeitet.
In Anbetracht dieser Komplexität hat das Bedürfnis,

im Zeitablauf und beim internationalen Vergleich ein-
deutige Schlüsse ziehen zu können, immer wieder dazu
geführt, dass Zuflucht zu eindimensionalen Indikatoren
wie dem HDI der →UNO genommen wurde, womit die
Bedeutung sozialer Indikatoren und das Bemühen um
deren Weiterentwicklung abgenommen haben.

2.4 Faktoreinkommensquoten
2.4.1 Lohnquote
In der Klassik der VWL ( →Klassische Nationalöko-
nomie) wurde zwischen den Produktionsfaktoren Ar-
beit, →Kapital und →Boden unterschieden. Die entspre-
chenden Faktorentgelte werden als →Lohn, →Zins und
Rente bezeichnet, wobei für den Zins oft auch der nor-
mativ belastete Begriff Profit verwendet wird. Der An-
teil der unselbständig Beschäftigten am Volks-E. heißt
Lohnquote. Bzgl. der Lohnquote gab es lange Zeit eine
Diskussion, ob ihre tatsächliche oder vermeintliche
Konstanz erklärungsbedürftig sei. Die entsprechenden
verteilungstheoretischen Erklärungen lieferten die ma-
kroökonomische Grenzproduktivitätstheorie und der
nachfrageorientierte Ansatz Nicholas Kaldors. In der
makroökonomischen Grenzproduktivitätstheorie wird
die Lohnquote durch die Produktionselastizität des Fak-
tors Arbeit einer als technisch gegeben verstandenen
makroökonomischen Produktionsfunktion bestimmt.
Bei N. Kaldor erfolgt die Erklärung in Keynes’scher Tra-
dition stehend nachfrageseitig über die Sparquoten der
Gruppen →Unternehmer und Nichtunternehmer. Beide
Erklärungen sehen sich über die rein theoretische Kritik
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auch dem Vorwurf eines ideologischen Gehalts aus-
gesetzt. Da die Lohnquote allerdings immer den größe-
ren Anteil des gesamten Volks-E. s ausmacht, ist ihre
relative Konstanz rein mathematisch nicht verwunder-
lich und wenig erklärungsbedürftig.
Die Lohnquote in der BRD (West) lag vor dem Jahr

1960 noch unter 60%, stieg aber dann kontinuierlich bis
zu Werten um 70% an. Für das Jahr 2012 wird für die

→BRD ein Volks-E. von 2176,2 Mrd. Euro angegeben
und eine Summe für ein Arbeitnehmerentgelt von
1485,3 Mrd. Euro, was eine Lohnquote von 68,3% er-
gibt, wobei dem Arbeitnehmerentgelt auch die Sozial-
beiträge der Arbeitgeber (2012: 271,6 Mrd. Euro) zu-
geschlagen wurden.
Die Tatsache, dass die Größe der Lohnquote zeit-

weise auch normativ als Ausdruck von Verteilungs-
gerechtigkeit gedeutet wurde, führte zu zwei Weiter-
entwicklungen. Zum einen erkannte man, dass die
Zunahme der Lohnquote in der BRD nach dem Zweiten
Weltkrieg z.T. seine Ursache in einer Änderung der Be-
schäftigtenstruktur hatte, in dem viele Selbständige z.B.
aus der Landwirtschaft und im Kleingewerbe aus ihrer
selbständigen Tätigkeit ausschieden und zu Unselbstän-
digen wurden. Bei der Ermittlung einer entsprechend
bereinigten Lohnquote wurde also die Beschäftigten-
struktur eines Basisjahres zugrunde gelegt und ermittelt,
welche Lohnquote sich ergeben hätte, wenn die Beschäf-
tigtenstruktur sich nicht geändert hätte. Der Prozentsatz
der Selbständigen mit Familienangehörigen nahm in
der BRD (West) von 1950 28,3%, 1960 22,5%, 1970
17,5%, 1980 12,1% sowie 1990 auf 10,8% ab und liegt
in den Jahren 2000–2014 mit geringen Abweichungen
bei ungefähr 11%. Da somit die Beschäftigungsstruktur
nur noch geringe Veränderungen aufweist, spielt die Be-
rechnung der bereinigten Lohnquote folglich nur noch
für sehr langfristige Betrachtungen eine Rolle.
Ein weiterer Begriff ist die ergänzte Lohnquote. Da-

bei wird bei einer normativen Interpretation der Lohn-
quote darauf Wert gelegt, dass auch das E. selbständig
Tätiger mit Arbeit verbunden ist und daher dem Pro-
duktionsfaktor Arbeit bei den Selbständigen für der-
artige Betrachtungen auch ein Arbeits-E. zuzurechnen
wäre. Dabei wird ein kalkulatorischer Unternehmerlohn
ermittelt, der als Durchschnitts-E. eines →Arbeitneh-
mers definiert wird. Das Arbeits-E. der Selbstständigen
und der mithelfenden Familienangehörigen ergibt sich
danach aus deren Zahl multipliziert mit diesem Durch-
schnitts-E. Die ergänzte Lohnquote als Anteil des Fak-
tors Arbeit am Volks-E., auch als Arbeits-E.s-Quote be-
zeichnet, fällt mit den Werten 74,5% (2010) und 76,5%
(2012) entsprechend höher aus und kann auch Werte
von über 80% erreichen (2000: 80,3%).
Da jedoch die E.s-Ungleichheit in der BRD in den

letzten Jahren sehr stark durch die Entwicklung von Ge-
hältern, Boni und Abschlagsprämien des →Manage-
ments bestimmtwurde, die formal den Unselbständigen
zuzurechnen sind, hat die normative Deutung der

Lohnquotenentwicklung als Ausdruck sozialer →Ge-
rechtigkeit an Bedeutung verloren.

2.4.2 Rentenanteil und Gewinnquote
Während sich in der üblichen Zweifaktorenbetrachtung
die Gewinnquote als Wert ergibt, der sich mit der Lohn-
quote zu 100% ergänzt, hat die Klassik drei Faktorantei-
le betrachtet und entsprechend der damaligen großen
Bedeutung der Landwirtschaft die unterschiedliche Er-
tragskraft des Bodens zur Begründung einer Qualitäts-
rente herangezogen. Nach der damaligen Theorie der
Bevölkerungsentwicklung führt ein Lohnanstieg zu
einer wachsenden Bevölkerung, wodurch die Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt wieder den existenzminima-
len →Lohn erzwingt. Bei wachsender Bevölkerung und
zunehmender Nachfrage nach Nahrung müssen immer
schlechtere Böden bebaut werden, dadurch nimmt der
Anteil der entsprechenden Differentialrenten, die den
Bodeneigentümern zufallen, fortwährend zu. Als Folge
dieser Entwicklung sinkt fortwährend der als Profit-
quote bezeichnete Unternehmeranteil.
Karl Marx hat, in einem Zweigruppenmodell Arbeiter

und Kapitalisten unterscheidend, auch ein Gesetz für
den Fall der „Profitrate“ begründet. Den existenzmini-
malen Lohn der Arbeiter erklärt er durch den →Wett-
bewerb, der die Kapitalisten andauernd zu kapitalinten-
siverer Produktion zwingt und so durch Freisetzung von
Arbeitern eine „Reservearmee“ erzeugt, die im Wett-
bewerb um Arbeitsplätze zur existenzminimalen Ent-
lohnung führt. Die Profitrate, die K. Marx als Quotient
der Stromgrößen Mehrwert (m) dividiert durch die
Summe von Kapitaleinsatz (Konstantes Kapital c,
Stromgröße!) und Lohnsumme (variables Kapital v) de-
finiert, sinkt dabei dadurch, dass die erzwungene, an-
dauernde Erhöhung des Einsatzes an konstantem Kapi-
tal und die „organische Zusammensetzung“des Kapitals
c/v erhöht. Bei angenommen konstanter Mehrwert-
quote m/v sinkt die Profitrate.
In der Weiterentwicklung durch die Neoklassik er-

folgt die Erklärung der Faktor-E. Lohn und Zins durch
die Grenzproduktivitätstheorie gemäß einem technisch
bestimmten Beitrag. Diese Erklärung provozierte wegen
ihres als ideologisch betrachteten Gehalts eine Fülle von
Diskussionen mit der Thematik „Macht oder ökonomi-
sches Gesetz“. In verschiedenen „Monopolgradtheorien“
wurde neben nachfrageorientierten Ansätzen im Stile
N. Kaldors versucht, die Verteilung zwischen den Grup-
pen der Selbständigen und der Unselbständigen zu er-
klären, die zunehmende Ungleichheit innerhalb dieser
Gruppen hat indessen die wissenschaftliche Aufmerk-
samkeit zunehmend auf die personelle E.s-Verteilung
gelenkt.

2.5 Personelle Einkommensverteilung
Bei allen Entwicklungen von sozialen Indikatoren wird
der personellen E.s-Verteilung bes. Bedeutung bei-
gemessen. Als Maß kommt dabei oft der Gini-Konzen-
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trationsindex zum Einsatz, der sich von der Darstellung
in der Lorenzkurve herleitet und der Werte zwischen 0
(völlige Gleichverteilung) und 1 (extremste Ungleich-
verteilung) annimmt und im Jahr 2014 für Deutschland
bei 0,307 lag. Der Gini-Koeffizient spricht stark auf
Veränderungen im mittleren E.s-Spektrum an, hat in-
dessen den Nachteil, dass er die Unterschiede bzgl. der
obersten und der untersten E. bei E.s-Polarisierungen,
denen oft die bes. Aufmerksamkeit gilt, nicht verdeut-
licht. Das ebenfalls gebräuchliche Maß von Anthony
Atkinson erlaubt es, normative Bewertungen von Un-
gleichheit (die Ungleichheitsaversion einer Gesell-
schaft) explizit in die Analyse einfließen zu lassen und
den Abstand der tatsächlichen zur gewünschten E.s-Ver-
teilung auszudrücken. Die Frage bleibt aber, ob es sinn-
voll ist, die Ungleichheitsaversion, die zweifelsohne
auch durch Stimmungen und die entsprechenden Dar-
stellungen in den Medien bestimmt wird, in ein solches
Maß einzubeziehen, zumal es nicht sonderlich anschau-
lich ist und damit in der politischen Diskussion leicht
missbraucht werden kann.
In dieser Hinsicht sind diesen Maßen die sog.en

Quantile überlegen. Dabei wird die Gesamtheit der be-
trachteten E.s-Empfänger nach ihrem E. zu Gruppen zu-
sammengefasst und diesen ihr Anteil am Gesamt-E. zu-
geordnet. Bei der Betrachtung von Quintilen bspw.
werden fünf Gruppen der so geordneten E.s-Empfänger
gebildet und ihnen ihr Anteil am Gesamt-E. zugeord-
net. Die Angabe für das erste Quintil von 7,2 für die
Haushalts-E. im Jahr 2011 bedeutet also, dass die 20%
der ärmsten Haushalte 7,2% des Gesamt-E. s erhalten,
während den 20% der reichsten ein Anteil von 40,2%
zukommt. Ein anderes Maß, welches die Aufmerksam-
keit etwas stärker auf die Randgruppen lenkt, ist das
Maß D90/D10. Dabei wird die Verteilung in zehn Teile
zu je 10% (Dezile) unterteilt und das oberste Dezil in
Relation zum untersten gestellt. Die Angabe von 3,6
für diesen Ausdruck für Deutschland im Jahr 2010 be-
deutet also, dass der E.s-Anteil der 10% Reichsten das
3,6-fache des Anteils der 10% Ärmsten beträgt. Diese
Betrachtungsweise, die auch für die Untersuchung der
Vermögenskonzentration Verwendung findet, führt, je
mehr man sich den kleineren Anteilen an den Rändern
der Verteilung zuwendet, zu extremeren Werten, und
ihre Wahl in der Argumentation ist stark durch die poli-
tischen Absichten in der Diskussion bedingt.
EinMaß, welches durch Robert Gibrat theoretisch be-

gründet wurde, ist die Standardabweichung der loga-
rithmierten E. Mit seinem „Gesetz“ des proportionalen
Effekts, in welchem er das Zustandekommen einer Nor-
malverteilung nicht auf die absoluten, sondern die rela-
tiven Größen (die E.s-Verhältnisse also) bezog, erklärte
er die typische Rechtsschiefe (Linkssteilheit) für die
Häufigkeitsverteilung vieler nach unterschiedlichen Ab-
grenzungen gebildeten E.s-Gruppen (vgl. Abb. 1).
Diese Gestalt der E.s-Verteilungskurve bleibt zwei-

felsohne nicht ohne Einfluss auf die individuelle Wahr
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Abb. 1: Einkommensverteilung nach Gibrat

nehmung von E.s-Ungleichheit, zumal dieses typische
Muster bei den nach verschiedensten Gesichtspunkten
gebildeten Gruppen auftritt. Wenn sich nämlich die
Wahrnehmung der eigenen Stellung in der E.s-Pyrami-
de nach dem am häufigsten beobachteten, wahrgenom-
menen Lebensstandard der Bezugsgruppe orientiert,
bildet der Modus als der häufigste Wert die Referenz-
größe. Dieser Mittelwert der Lage liegt aber bei dieser
Gestalt der Verteilungskurve bei einem geringerenWert
als der Median. Mithin ist anzunehmen, dass sich die
Mehrheit der jeweiligen Gruppe als besser gestellt fühlt,
als dies im Modalwert zum Ausdruck kommt. Da der
Modus im Allgemeinen bei 60–70% und der Median
bei 80–90% des arithmetischen Mittels als rechneri-
schem Durchschnitts-E. liegt, ist es nicht verwunderlich,
dass in Westdeutschland über 60% der Männer (1992
67%; 2004 62%; 2008 61%) und um 60% der Frauen
(1992 63%; 2004 61%; 2008 59%) ihren eigenen Anteil
am →Wohlstand als „gerechten Anteil/mehr als gerech-
ten Anteil“ beurteilen. Für das Jahr 1991 sind die An-
gaben nach Quintilen aufgeschlüsselt, und als „gerech-
ten Anteil oder mehr“ stufen sogar 60% des untersten
Quintils ihr E. ein, und dieWerte steigen bis zum obers-
ten Quintil auf 83% an. Die Frage, ob die bes. Gestalt
der Häufigkeitsverteilung der E. Ausdruck eines Vertei-
lungsgleichgewichts ist, die Vilfredo Pareto schon Ende
des 19. Jh. gestellt hat, hat aktuell durch Friedrich L.
Sell bes. Beachtung erfahren. Die zunehmende Auf-
merksamkeit, die Fragen der E.s- und Vermögens-
verteilung finden, hängt zweifelsohne mit der bes.n Be-
achtung zusammen, die demWerk von Thomas Piketty
zukommt.

2.6 Einkommenstheorie und Einkommenspolitik
Die ideengeschichtliche Frage nach der Ursache der
Wertschöpfung begann in der Physiokratie, die ihren
Schwerpunkt wesentlich im absolutistischen Frankreich
des 18. Jh. hatte. Die Entwicklung kann als Gegenbewe-
gung zum →Merkantilismus, in Frankreich speziell Col-
bertismus, verstanden werden. Dieser sah als zentrale
wirtschaftspolitische Aufgabe zur Stärkung der Staats-
macht ( →Staat) die staatlich gesteuerte Förderung der
gewerblichen →Produktion, insb. von Luxuswaren und
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des Bergbaus zur Gewinnung von Edelmetallen an. Dies
führte zu einer Vernachlässigung der Landwirtschaft,
der nun die Physiokratrie die zentrale Rolle zusprach.
Lediglich durch die Früchte des Bodens (Physiokratie
wird frei als Herrschaft der Natur übersetzt.) entsteht
danach ein produit net als Wertschöpfung. Dem Gewer-
be kommt nach diesem Verständnis lediglich die Rolle
zu, die landwirtschaftlichen Produkte umzuformen, es
schafft demnach letztlich nichts Neues und wird daher
als classe sterile bezeichnet. Diese Auffassung war natür-
lich in den Zeiten der folgenden Industriellen Revoluti-
on ( →Industrialisierung, Industrielle Revolution) nicht
zu halten, und die englischen Klassiker (z.B. Adam
Smith) sahen in der industriellen Produktion eine Quel-
le des Wohlstandes. Allerdings hat diese Klassik die

→Dienstleistungen nicht als wertschaffend eingestuft,
und es wurde folglich kritisiert, dass danach die Tätig-
keit, Schweine zu füttern, wertschaffender sei als die Tä-
tigkeit eines Lehrers. Eine diesbezügliche Weiterent-
wicklung bei der Untersuchung der Ursachen für den
Wohlstand (synonymwird oft der Begriff Reichtum ver-
wendet) der Volkswirtschaften stellt die Lehre der „pro-
duktiven Kräfte“ von Friedrich List dar. →Bildung, →Er-
ziehung, →Wissenschaft, →Kunst und entsprechende
gesellschaftliche Institutionen stellen nach ihm wesent-
liche Voraussetzungen für die Entwicklung des „Reich-
tums“ dar.
Mit der Neoklassik erfolgt die Hinwendung zur mi-

kroökonomischen Betrachtungsweise. Der Wettbewerb
führt langfristig zur Eliminierung des Gewinns als Resi-
dualgröße, so dass sich das E. ausschließlich als Summe
von Faktor-E. ergibt, die als Entlohnung entsprechend
der Grenzproduktivitätstheorie erklärt werden.
Bei John Maynard Keynes rückt die makroökonomi-

sche Kreislaufbetrachtung unter Betonung der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage in den Blickpunkt. Das E.
wird zugl. zur erklärenden und erklärten Variablen,
und E.s- und Beschäftigungstheorie entwickeln sich
praktisch zu synonymen Begriffen. In der damit in den
Mittelpunkt rückenden Theorie der makroökonomi-
schen Konsumfunktion kommt es zur Herausbildung
verschiedener E.s-Begriffe als erklärender Variablen in
der Konsumfunktion. Mit der diesen Ideen folgenden
Beschäftigungspolitik (Fiskalpolitik) trat zunehmend
das Inflationsproblem ( →Inflation) in den Blickpunkt,
und die Rolle der →Geldpolitik erfuhr in der Kontrover-
se zwischen Fiskalismus und Monetarismus zuneh-
mend wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Schließlich
kam es in der sog.en Phillipskurvendiskussion, eines
Zusammenhangs zwischen Inflationsrate, Lohnände-
rungsrate und Beschäftigung, zur Unterscheidung zwi-
schen lang- und kurzfristigen Effekten. Bzgl. der damit
in den Blickpunkt geratenen Erwartungsbildung fand
die Theorie der Rationalen Erwartungen bes. Beach-
tung, die schließlich zur extremen Position einer Politik-
ineffizienzhypothese führte. Wenn danach die Wirt-
schaftssubjekte in ihren Aktionen die erwartete

tatsächliche →Politik vorwegnehmen, bleibt diese letzt-
lich wirkungslos. Die praktische →Wirtschaftspolitik
blieb allerdings von diesen theoretischen Auseinander-
setzungen weitgehend unberührt und wandte sich zu-
nehmend einer längerfristigen Betrachtungsweise unter
Betonung der Angebotsseite zu.
Mit der Abwendung vom Konzept der Nachfra-

gesteuerung hat auch ein wichtiger Gesichtspunkt der
E.s-Politik seine Bedeutung verloren. Dabei ging es da-
rum, durch die wirtschaftspolitische Umverteilung auf
Gruppen unterschiedlicher Konsumneigung gezielt Ein-
fluss auf die Entwicklung der Gesamtnachfrage zu neh-
men. Die zweite und eigentliche Aufgabe der Vertei-
lungspolitik sieht die Verteilung nicht als Mittel,
sondern als eigentliches Ziel. Sie überschneidet sich
folglich in weiten Teilen mit der →Sozialpolitik.

Literatur
Eurostat: EU-SILC-Survey, Gini coefficient of equivalised dis-
posable income, 2016 • StBA (Hg.): Datenreport 2016, 2016 •
IW: Volkseinkommen (2015), URL: http://www.deutschland
inzahlen.de/tab/deutschland/volkswirtschaft/einkommen/
volkseinkommen (abger.: 22.3.2018) • F. L. Sell: The New
Economics of Income Distribution, 2015 • UNDP (Hg.): Hu-
man Development Report 2015, 2015 • T. Piketty: Das Kapital
im 21. Jahrhundert, München, 2014 • IW (Hg.): Zahlen zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Bunderepublik Deutsch-
land, 2013, 2013 • StBA (Hg.): Datenreport 2013, 2013 •
M. Frenkel/D. John: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
72011 • StBA (Hg.): Datenreport 2011, 2011 • H. Diefen-
bacher/R. Zieschank/D. Rodenhäuser: Wohlfahrtsmessung
in Deutschland, 2010 • A. Sen: Ökonomie für den Menschen,
2000 • K. Pribran: Geschichte des ökonomischen Denkens,
2 Bde., 1998 • C. Cobb/T. Halstead/J. Rowe: The Genuine
Progress Indicator, 1995 • G. Blümle: Personelle Einkom-
mensverteilung als Ausdruck eines Verteilungsgleichge-
wichts?, in: H. Mäding/F. L. Sell/W. Zohlnhöfer (Hg.): Die
Wirtschaftswissenschaft imDienste der Politikberatung, 1992,
209–225 • IW (Hg.): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Bunderepublik Deutschland, 1992 • StBA (Hg.): Daten-
report 1992, 1992, 542 • H. Daly/J. Cobb: For The Common
Good, 1989 • H. J. Ramser: Verteilungstheorie, 1987 •
G. Blümle/J. Klaus/A. Klose: Einkommen, in: StL, Bd. 2,
71986, 178–196 • IW (Hg.): Zahlen zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Bunderepublik Deutschland, 1981 • K. Marx:
Das Kapital – Dritter Band, in: MEW 23, 1979 • G. Blümle:
Zur Messung der personellen Einkommensverteilung, in:
SZVS I/3 (1976), 45–65 • G. Blümle: Theorie der Einkom-
mensverteilung, 1975 • W. Nordhaus/T. William: Is growth
obsolete?, 1972 • R. Gibrat: Les inégalités économiques, 1931
• V. Pareto: La Courbe de la Répartition de la Richesse, 1896.

GEROLD BLÜMLE

39 Einkommen 40



Einkommensteuer

I. Rechtlich – II. Wirtschaftswissenschaftlich

I. Rechtlich

1. Einleitung
Die E. ist die Steuer auf das →Einkommen einer natürli-
chen Person, die an die Erhöhung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit infolge einer vom Gesetzgeber als
steuerbar bestimmten „Betätigung“ zur Einkunftserzie-
lung am Markt anknüpft. Besteuert wird die Erzielung
des Einkommens, nicht dagegen seine Verwendung. Die
Einkommensverwendung belasten USt und andere Ver-
brauchsteuern als Konsumsteuern. Als eine direkte

→Steuer belastet die E. den Steuerpflichtigen selbst und
ist nicht wie eine indirekte Steuer nach der Intention des
Gesetzgebers auf die Abwälzung auf einen anderen
„Steuerträger“ angelegt, wie etwa die →Umsatzsteuer.
Die E. wird in der BRD auf der Rechtsgrundlage des
EStG erhoben und ist derzeit die aufkommensstärkste
Steuer. Als Gemeinschaftsteuer steht sie Bund, Ländern
und Gemeinden ( →Gemeinde) gemeinsam zu (Art. 106
Abs. 3 GG).

2. Leistungsfähigkeitsprinzip
und Einkommensbegriff

Für die Ausgestaltung des E.-Rechts und für die Bestim-
mung des →„Einkommens“ ist das Prinzip der Besteue-
rung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
grundlegend. Als Maßstab für die Verteilung von
Steuerlasten steht es auch im Dienste einer dem Gleich-
heitssatz entsprechenden Besteuerung. Es ist im Aus-
gangspunkt ein hoch abstraktes Leitprinzip, das den
Rechtssetzer und Rechtsanwender nicht bis in Details
anleitet, sondern auf Konkretisierung anhand von
Wertungen und Subprinzipien angewiesen ist. Unter
Berufung auf das abstrakte Leistungsfähigkeitsprinzip
darf nicht lediglich Erwünschtes postuliert werden, viel-
mehr sind primär gesetzgeberische Konkretisierungen
erforderlich. Der Gesetzgeber ist bei der Definition der
Leistungsfähigkeit zwar keineswegs völlig frei und un-
gebunden. Ihm kommt jedoch die Belastungs- und
Einschätzungsprärogative zu, wann er bei wem welche
Leistungsfähigkeit besteuern will. Zur Auswahl des
Gesetzgebers stehen verschiedene Einkommenstheo-
rien wie die Quellentheorie (Besteuerung laufender
Erträge aus bestimmten Quellen), die Reinvermögens-
zugangstheorie (Besteuerung sämtlicher „Vermögens-
mehrungen“ unter Einschluss von Nutzungen und
Wertschöpfungen) oder die Markteinkommenstheorie
(Besteuerung des am Markt erwirtschafteten Einkom-
mens). Der deutsche Gesetzgeber hat sich nicht für eine
Einkommenstheorie entschieden, sondern verwendet
traditionell einen pragmatischen Einkommensbegriff
(§ 2 Abs. 1, 2 EStG). Da sich jedes Gesetz auch im prak-
tischen Vollzug bewähren muss, hat der Gesetzgeber die

Aufgabe, das Leistungsfähigkeitsprinzip bereits bei der
Definition des Einkommens gegen das Praktikabilitäts-
prinzip abzuwägen. Auch wenn sich idealtypisch über
viele Quellen der Leistungsfähigkeit nachdenken lässt,
bspw. über das Potential zur Bedürfnisbefriedigung und
die Konsumfähigkeit, die etwa auch das Reitpferd sowie
den eigenen Hausgarten und viele andere Nutzungen
einbezieht, wäre eine solche idealtypische Ausweitung
des Einkommensbegriffs überambitioniert. Es wäre eine
unerfüllbare Vollzugsaufgabe, die notwendigerweise zu
Vollzugsungleichheiten und zu verfassungsrechtlichen
Gleichheitsfragen führen würde. Das →BVerfG hat zu
Beginn der 90er Jahre für den Steuergesetzgeber die
Gewähr einer strukturellen Vollzugsfähigkeit der Steu-
ergesetze zur Verfassungspflicht erhoben. Dieser muss
strukturell sicherstellen, dass eine Gleichheit im Belas-
tungserfolg eintritt. Daran sind auch die Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der
Einkommensbegriff, der diese verwirklichen soll, zu
messen.

3. Objektives und subjektives Nettoprinzip
Das Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit wird durch das Nettoprinzip in sei-
nen Ausprägungen als objektives und als subjektives
Nettoprinzip konkretisiert. Es zielt darauf ab, dass nur
disponibles →Einkommen besteuert wird. Während das
objektive Nettoprinzip darauf gerichtet ist, Erwerbsauf-
wendungen (Werbungskosten/Betriebsausgaben) von
der Bemessungsgrundlage der E. abzuziehen, ist nach
dem subjektiven Nettoprinzip sicherzustellen, dass exis-
tenzsichernde Aufwendungen eines Menschen ( →Exis-
tenzminimum, Vorsorgeaufwendungen etc.) von der Be-
steuerung freigestellt sind.
Der Stellenwert und die verfassungsrechtliche Ver-

wurzelung des objektiven Nettoprinzips werden schon
seit vielen Jahren diskutiert. Das →BVerfG hat es bislang
ausdrücklich offengelassen, ob das objektive Nettoprin-
zip verfassungsrechtlich vorgegeben ist, denn jedenfalls
soll die vom Gesetzgeber getroffene Entscheidung zur
Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips folgerich-
tig im Sinne einer Belastungsgleichheit umzusetzen
sein. Demnach darf der Gesetzgeber das objektive Net-
toprinzip nur mit einer bes.n Rechtfertigung durchbre-
chen. Trotz zahlreicher substantieller Durchbrechungen
im geltenden Recht bleibt das objektive Nettoprinzip
weiterhin eine folgerichtig auszugestaltende Grund-
entscheidung des Gesetzgebers. Unabhängig von den
Anforderungen des gleichheitsrechtlich fundierten Fol-
gerichtigkeitsgebots kann die Verwirklichung des objek-
tiven Nettoprinzips dazu beitragen, die in der deutschen

→Finanzverfassung enthaltene konzeptionelle Unter-
scheidung zwischen E. und →Umsatzsteuer zu wahren.
Eine systematische Abkehr vom objektiven Nettoprin-
zip könnte die E. zu einer Steuer auf Umsätze denatu-
rieren und damit von der USt nicht mehr unterscheidbar
machen. Insoweit hat der Gesetzgeber aus finanzverfas-

41 Einkommensteuer 42



sungsrechtlichen Gründen ein Abstandsgebot zwischen
den Steuerarten zu wahren.
Im Unterschied zum objektiven Nettoprinzip ist die

verfassungsrechtliche Radizierung des subjektiven Net-
toprinzips durch das Sozialstaatsprinzip ( →Sozialstaat),
aber auch durch grundrechtliche Gewährleistungen allg.
anerkannt. Die danach zu berücksichtigenden Aufwen-
dungen können aus Praktikabilitätsgründen mitunter
nur pauschal, etwa als Grundfreibetrag für das sächliche
Existenzminimum, abgezogen werden. Die damit ein-
hergehenden Ungleichbehandlungen sind unter be-
stimmten Voraussetzungen auch verfassungsrechtlich
hinzunehmen. Trotz seiner verfassungsrechtlichen Ver-
wurzelung ist die Verwirklichung des subjektiven Net-
toprinzips nicht unbestritten. Dies zeigt sich etwa bei
der Kontroverse zwischen Juristen und Ökonomen um
die Berücksichtigung der außerbetrieblichen Sphäre des
Betriebsinhabers bei der E. Ökonomen haben aus-
gehend von der Idee der E. als einer Betriebsteuer ge-
rügt, dass die Berücksichtigung von außerbetrieblichen
Lasten zu einer Verzerrung der Wettbewerbsgleichheit
führt, weil nicht das Betriebsergebnis besteuert wird,
sondern die individuelle Leistungsfähigkeit. Die deut-
schen Verfassungsjuristen, insb. Klaus Vogel, haben die-
sen Ökonomen entgegenhalten, dass Ökonomen nicht
über die Frage entscheiden sollten, ob ein verfassungs-
rechtlich gebotener Abzug von Aufwendungen der sub-
jektiven Sphäre des Steuerpflichtigen gewährt wird oder
nicht. Die unterschiedliche Entlastungswirkung sei
gleichheitsgerecht, weil sie nur Kehrseite oder Reflex
des progressiven Steuertarifs sei. Auch wenn sich beide
Seiten auf das Leistungsfähigkeitsprinzip berufen, un-
terscheidet sich der Anknüpfungspunkt: Auf der einen
Seite lässt sich Leistungsfähigkeit aus ökonomischer
Sicht als eine betriebsbezogene Funktionsgröße zur Ge-
währ von Wettbewerbsgleichheit verstehen. Aus juristi-
scher Perspektive lässt sich die Individualbesteuerung
der gesamten Leistungsfähigkeit einer Person zum Ziel
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit erheben, so dass zentrale Bedeutung hat, in
welcher Höhe dem Steuerzahler disponibles Einkom-
men zur Verfügung steht.

4. Steuergerechtigkeit
Das Leistungsfähigkeitsprinzip ermöglicht als Leitprin-
zip für die Bestimmung des steuerbaren →Einkommens
auch die Verwirklichung von Steuergerechtigkeit im
Sinne einer gleichen Steuerlast bei gleicher Leistungs-
fähigkeit (horizontale Steuergerechtigkeit) und einer
verhältnismäßig höheren Steuerlast bei höherer Leis-
tungsfähigkeit (vertikale Steuergerechtigkeit). In letzte-
rem Fall ergibt sich die höhere Steuerlast nicht nur aus
der höheren Bemessungsgrundlage, sondern auch aus
einem höheren (progressiven) Steuersatz. Es mehren
sich jedoch die Stimmen, die im progressiven Steuersatz
weniger einen Ausdruck von (vertikaler) Steuergerech-
tigkeit sehen als vielmehr eine sozialstaatlich motivierte

Umverteilung. Der Tarifverlauf der E. ist verfassungs-
rechtlich nicht vorgegeben, sondern steht zwischen der
gebotenen Verschonung des Existenzminimums und
der verbotenen Übermaßbesteuerung zur steuerpoliti-
schen Disposition des Parlaments.

5. Zeitbezug
Sowohl auf der Ebene des Prinzips der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als auch auf der
Ebene der Subprinzipien des objektiven und des sub-
jektiven Nettoprinzips stellt sich die Frage nach dem
richtigen Zeitbezug. Die Berücksichtigung des Lebens-
einkommens, das mit Blick auf die Funktion des Leis-
tungsfähigkeitsprinzips als gleichheitssatzkonformer
Maßstab für die Verteilung der Steuerlasten (s.o. 2.) ide-
al wäre, ist nur schwer administrierbar. Darum muss die
Lebenszeit des Steuerpflichtigen in einzelne Besteue-
rungsabschnitte (sog.e Veranlagungszeiträume) unter-
teilt werden (sog.es Abschnittsprinzip). Das Jahresprin-
zip lässt sich als eine materielle Wertentscheidung
begreifen, weil mit der Belastung beim Bürger die Aus-
stattung der staatlichen Haushalte korrespondiert. Insb.
Paul Kirchhof sieht im Abschnittsprinzip auch ein mate-
rielles Prinzip der Belastungsgleichheit der Steuerpflich-
tigen. Diese Sicht ist in der Literatur in Frage gestellt
worden. Wirtschaftlich zusammenhängende Sachver-
halte werden durch das zufällige Moment der Jährlich-
keit in verschiedene Jahresabschnitte und Besteuerungs-
abschnitte zergliedert. Deswegen halten Klaus Tipke
und die von ihm begründete Kölner Schule dem Periodi-
zitätsprinzip entgegen, es sei kein Wertungsprinzip,
sondern ein rein technisches Prinzip. Das Verfassungs-
recht macht insoweit keine punktgenauen Vorgaben und
überlässt die Entscheidung im Rahmen des →GG dem
Gesetzgeber. Für das geltende Recht hat sich der Gesetz-
geber gegen eine Besteuerung nach dem Lebenseinkom-
men und für eine periodische Besteuerung entschieden
(§ 2 Abs. 7 EStG). Das geltende E.-Recht sieht aber zu
Recht substanzielleDurchbrechungen undMilderungen
des Abschnittsprinzips, bspw. in Gestalt des intertempo-
ralen Verlustabzugs vor.

6. Erhebung und Verfahren
Aufgrund der Komplexität des E.-Rechts kann auch der
fachlich gebildete Steuerpflichtige die von ihm geschul-
dete E. nicht unmittelbar aus dem Gesetz herauslesen.
Nicht zuletzt deshalb ist die E. in einem bes.n förm-
lichen Verfahren festzusetzen (sog.e Veranlagung).
Dabei ist der Steuerpflichtige trotz der im Gesetz grund-
sätzlich vorgesehenen Amtsermittlungspflicht zur Mit-
wirkung verpflichtet, insb. durch Abgabe einer Steuer-
erklärung. Die Festsetzung der E. erfolgt dann durch
Verwaltungsakt in seiner speziellen Ausprägung des
Steuerbescheids.
Die E. kann zur Vermeidung von strukturellen Voll-

zugsdefiziten (s.o. 2.) auch vor oder anstelle einer Ver-
anlagung unmittelbar an der „Quelle“ erhoben werden,
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indem der Schuldner einer steuerbaren Zahlung zu Ein-
behalt und Abführung der E. an das Finanzamt für
Rechnung des Steuerpflichtigen verpflichtet wird. Diese
Form der Steuererhebung kann – wie bei der Lohnsteu-
er – eine bloße Vorauszahlung auf die E. sein, aber auch
– wie bei der Kapitalertragsteuer – Abgeltungswirkung
haben. Jedenfalls entstehen durch die „Indienstnahme“
der (privaten) Abführungspflichtigen weitere verfas-
sungsrechtliche Fragen im Dreiecksverhältnis zwischen
dem Staat, dem E.-Pflichtigen und dem steuerentrich-
tungspflichtigen Dritten.
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KLAUS-DIETER DRÜEN

II. Wirtschaftswissenschaftlich

1. Definition und Abgrenzung
Die E. ist eine direkte Steuer auf das →Einkommen von
Personen. In der Praxis wird die E. häufig über mehrere
steuertechnisch unselbständige Gliedsteuern erhoben.
Dabei kann teils ein Quellenabzug (z.B. deutsche LSt),
ein Abzug beim Finanzintermediär (z.B. deutsche Kapi-
talertragsteuer) oder eine Veranlagung auf der Grund-
lage einer Steuererklärung (z.B. deutsche veranlagte E.)
zur Anwendung kommen.

In der finanzwissenschaftlichen Steuerlehre ist es üb-
lich, bei der Definition des Einkommens die Reinver-
mögenszugangstheorie zugrunde zu legen. Danach sind
alle Zuflüsse von Ressourcen in der Bezugsperiode dem
Einkommen zuzurechnen, welche bei völliger Abwesen-
heit von Konsum mit einer Erhöhung des Vermögens
der jeweiligen Steuerpflichtigen einhergingen. Eine E.
heißt synthetisch, wenn sie dieses Einkommen einem
einheitlichen Tarif unterwirft; werden Einkommen aus
unterschiedlichen Quellen mit verschiedenen Tarifen
besteuert, heißt sie analytisch.
Steuertheoretisch fällt es mitunter schwer, die E. prä-

zise von anderen Steuern ( →Steuer) abzugrenzen. So ist
in Abwesenheit von Erbschaften und bei perfekten Ka-
pitalmärkten ( →Geld- und Kapitalmarkt) die USt einer
proportionalen E. auf die Lohneinkommen äquivalent.
Sozialversicherungsabgaben tragen aufgrund des Feh-
lens einer versicherungsmathematischen Äquivalenz
zumindest teilweise Steuercharakter. Und schließlich
lassen sich Bestandssteuern wie eine →Vermögensteuer
als eine Sollsteuer auf Einkommen betrachten – bei
einem generellen Nominalzins von 2% entspräche eine
halbprozentige Vermögensabgabe einer Soll-E. auf Ka-
pitaleinkommen von 25%.

2. Bedeutung und Geschichte
International stellt die E. eine Zentralsteuer entwickel-
ter Volkswirtschaften dar, also eine →Steuer von erheb-
licher fiskalischer Bedeutung. Ihr Anteil am Gesamtauf-
kommen aller Abgaben reicht unter den OECD-Staaten
von 1/4 bis zu knapp 2/3. In der BRD entfielen gemäß
einer Aufstellung der bpb im Jahr 2012 auf die LSt
24,8%, auf die veranlagte E. 6,2% und auf den Solidari-
tätszuschlag 2,3% des Gesamtsteueraufkommens von
600 Mrd. Euro. Dazu kamen die →Körperschaftsteuer
und nichtveranlagte Ertragsteuern mit zusammen 6,1%.
Dabei sind die Sozialversicherungsbeiträge in der An-
gabe des Gesamtsteueraufkommens nicht enthalten.
Allerdings wird der internationale Vergleich durch die
oben genanntenAbgrenzungsschwierigkeiten erschwert.
Historisch betrachtet handelt es sich bei der E. um

eine jüngere Steuer. Eine umfassende E. wurde erstmals
zum Zwecke der Finanzierung der Napoleonischen
Kriege in England (1799) und des Bürgerkriegs in den
USA (1862) erhoben, aber nach dem Ende des jeweili-
gen Konflikts wieder abgeschafft. Erst die 16. Ergän-
zung zur US-Verfassung von 1913 führte die E. in den
USAwieder ein.
In Deutschland entwickelte sich die E. aus der Kriegs-

finanzierung nach englischem Vorbild (1811) in der
zweiten Hälfte des 19. Jh., indem die (späteren) Bundes-
staaten allmählich allg.e E.n einführten. Preußen bspw.
ersetzte im Jahre 1891 im Rahmen der Miquelschen Fi-
nanzreform die bestehenden Klassensteuern durch eine
progressive E. mit Veranlagungspflicht.
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3. Zu einer rationalen Gestaltung
von Einkommensteuer

3.1 Steuersubjekt
Als Subjektsteuer ist die E. in der Lage, individuelle Ei-
genschaften der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen.
Bei einer reinen Individualbesteuerung wird jede Ein-
zelperson auf der Grundlage ihres persönlichen →Ein-
kommens der E. unterworfen. Dies ignoriert, dass Indi-
viduen als Mitglieder von Haushalten gegenseitige
Verpflichtungen eingehen, aus denen sich Unterhalts-
verpflichtungen und Risikoteilung, aber auch Ersparnis-
se aufgrund von Skalenerträgen in der (praktisch unver-
steuerten) Haushaltsproduktion ergeben. Verschiedene
Formen der Haushaltsbesteuerung, z.B. das deutsche
Ehegattensplitting oder das französische Familiensplit-
ting tragen dem Rechnung, wobei allerdings (teils impli-
zit) Annahmen über die „übliche“Aufteilung von Res-
sourcen in den Haushalten getroffen werden müssen.

3.2 Leistungsfähigkeit, horizontale Gerechtigkeit
und die Steuerbemessungsgrundlage

Im Allg.en bringt man die E. mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip in Verbindung, also mit der Vorstellung,
dass die Bürger eines Staates entsprechend ihrer Fähig-
keit, steuerliche Belastungen zu verkraften, zur Finan-
zierung staatlicher Aufgaben ( →Staatsaufgaben) heran-
gezogen werden sollten. Die Operationalisierung dieser
Leistungsfähigkeit nach dem Besteuerungsprinzip der
horizontalen Gerechtigkeit ist die Schlüsselfrage für die
Abgrenzung der steuerlichen Bemessungsgrundlage.
Horizontale Gerechtigkeit verlangt, dass gleiche Steuer-
pflichtige auch gleich besteuert werden.
Nach demNettoprinzip verfügen zwei Steuersubjekte

dann über die gleiche steuerliche Leistungsfähigkeit,
wenn sie über das gleiche disponible →Einkommen zur
Bedürfnisbefriedigung verfügen. Dazu sind Werbungs-
kosten, also die für die Einkommenserzielung notwendi-
gen Ausgaben (objektives Nettoprinzip), einerseits und
das Existenzminimum der Steuerpflichtigen nebst exis-
tenzminimalen Unterhaltsverpflichtungen für Abhängi-
ge (subjektives Nettoprinzip) andererseits abzugsfähig.
Im Gegensatz zum Nettoprinzip gilt beim Brutto-

prinzip die Summe aller Einkünfte als steuerliche Leis-
tungsfähigkeit, so dass die oben genannten Abzüge ent-
fallen. Innerhalb Europas spielt das Bruttoprinzip
steuerrechtlich eine geringere Rolle, obgleich die Ten-
denz der deutschen Steuergesetzgebung in Richtung
einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch
eine Verminderung der Absetzungsmöglichkeiten und
damit einer Schwächung des Nettoprinzips weist.
Aus steuertheoretischer Sicht entstehen im Zusam-

menhang der Operationalisierung der steuerlichen Leis-
tungsfähigkeit weitere interessante Probleme. Eines hat
mit der theoretisch auch zur Vermeidung von Steueraus-
weichung interessanten Orientierung am Potentialein-
kommen zu tun, ein anderes mit der Interaktion von
Ertrags- und Bestandssteuern.

3.3 Vertikale Gerechtigkeit und
Gestaltung des Steuertarifs

Bei der Gestaltung des Steuertarifs steht rechtlich die
Idee der vertikalen Gerechtigkeit, also einer gerechten
Ungleichbehandlung von Ungleichen, im Mittelpunkt.
In der Entwicklung der Steuerlehre ging es dabei v. a.
um die Tarifprogression. Steuerprogression ist definiert
als die Zunahme des Durchschnittssteuersatzes mit der
Bemessungsgrundlage: Je höher das →Einkommen, des-
to größer der Anteil dieses Einkommens, der abzufüh-
ren ist. Für Steuerprogression ist hinreichend, dass der
Grenzsteuersatz den Durchschnittssteuersatz laufend
übersteigt. Um dies zu erreichen, kann der Tarif ent-
weder einen steigenden Grenzsteuersatz vorsehen („di-
rekte Progression“) oder einen Grundfreibetrag bei an-
sonsten proportionalem Tarif („indirekte Progression“).
In der →Finanzwissenschaft wurde zur normativen

Analyse des Steuertarifs aus den früheren Opfertheo-
rien die sog.e Optimalsteuertheorie entwickelt. Diese
beschäftigt sich zunächst mit der Minimierung der Zu-
satzlasten der Refinanzierung eines gegebenen Staats-
budgets ( →Staatshaushalt). Bei der Untersuchung des
E.-Tarifs wird diese Fragestellung üblicherweise um die
Berücksichtigung von Verteilungsgewichten erweitert,
welche sich aus einer angenommenen sozialen Wohl-
fahrtsfunktion ergeben. Damit werden Lasten, die är-
meren Bürgerinnen und Bürgern aufgebürdet werden,
unter sonst gleichen Bedingungen stärker gewichtet als
die Lasten für Reichere.
Die technische Ableitung eines optimalen E.-Tarifs ist

rechnerisch anspruchsvoll. Der Grundgedanke jedoch
bleibt einfach: Für jedes Einkommen y wird ein margi-
naler Steuersatz festgelegt, also derjenige Prozentsatz,
der von der letzten Einkommenseinheit abzuführen ist.
Erhöht man diesen Grenzsteuersatz an einer Stelle y*,
so müssen alle, die mehr verdienen als y*, mehr Steuern
zahlen, ohne dass ihre Erwerbsanreize beeinflusst wer-
den. Dieser Vorteil wiegt unter sonst gleichen Umstän-
den umso schwerer, je mehr „reichere“ Steuerpflichtige
(mit einem größeren Einkommen als y*) es gibt und je
höher y* ist (weil „reichere“ Zensiten geringer gewichtet
werden). Der Nachteil der Erhöhung besteht indes da-
rin, dass die Individuen, die gerade y* verdienen oder
die mit einer Erhöhung ihres Einkommens auf y* pla-
nen (bei Bildungs- und Karriereentscheidungen), gerin-
gere Anreize haben, sich anzustrengen. Dieser Nachteil
einer steuerlichen Zusatzlast wirkt umso stärker, je mehr
Personen in der Einkommensklasse um y* (und solche
mit Aussichten darauf ) es gibt und je stärker diese auf
Einkommensanreize reagieren.
Der optimale E.-Tarif ist derjenige, bei dem sich die

oben genannten Vor- und Nachteile für die Änderung
des marginalen Steuersatzes auf jedem möglichen Ein-
kommensniveau die Waage halten und insgesamt das
geforderte Staatsbudget gerade gedeckt wird. Simula-
tionen zeigen oft, dass diesen Anforderungen durch
einen indirekt progressiven Tarif im Großen und Gan-
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zen entsprochen werden kann. Ein Hauptproblem die-
ses Ansatzes ist, dass nur kleine Veränderungen der
Anstrengung, nicht aber Entscheidungen über Karrie-
repfade oder das Anstreben von Beförderungen model-
liert werden.
Eines der Kernergebnisse der Optimalsteuertheorie

besteht darin, dass unter bestimmten technischen Bedin-
gungen (genauer: schwacher Separabilität zwischen Frei-
zeit und den übrigen Konsumgütern im Präferenzfunk-
tional sowieHomothetizität mit Bezug auf die letzteren)
eine einheitliche Besteuerung des Konsums optimal ist.
Sicherlich liegen die Bedingungen für dieses Resultat tat-
sächlich nicht vor, aber als Benchmark wird doch klar,
dass a) eine synthetische E. aus Sicht einer rationalen Be-
steuerung einen Ausnahmefall darstellt und b) die opti-
male Belastung von Kapitaleinkommen womöglich ge-
ringer sein könnte als die von Arbeitseinkommen.
In der neueren Finanzwissenschaft werden zuneh-

mend Ansätze diskutiert, die Gleichheit vor dem Gesetz
(horizontale und vertikale Gerechtigkeit) zur Steigerung
der Effizienz des Steuersystems zu durchbrechen. Bei
dem sog.en Tagging wird die Besteuerung nicht nur auf-
grund individueller Eigenschaften der Steuerpflichti-
gen, sondern auch aufgrund der Zugehörigkeit zu sozia-
len Gruppen ( →Gruppe) differenziert. Wenn bestimmte
auf individueller Ebene schwer beobachtbare Merkmale
sich statistisch zwischen den Gruppen unterscheiden,
kann die auf der Individualebene gewünschte Differen-
zierung so indirekt und zumindest im Mittel erreicht
werden. Der Preis ist die Einführung von gruppenbezo-
genen Privilegien.
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KLAUS BECKMANN

Einrichtungsgarantien

1. Herkunft des Begriffs
Den Begriff E. prägte Friedrich Klein als Oberbegriff für
die Kategorien Rechtsinstitutsgarantien und institutio-
nellen Garantien in seiner 1934 veröffentlichten Disser-
tation. Er knüpfte damit an eine Systematisierung des
Grundrechtsteils der →WRV an, die maßgeblich auf
Carl Schmitt zurückgeht. Dieser unterschied zwischen
Freiheitsrechten, Staatsbürgerrechten, Leistungsrechten
und institutionellen Garantien, wobei er innerhalb die-
ser Kategorie noch die Unterform der Rechtsinstituts-
garantien bildete. Zu den Rechtsinstitutsgarantien ge-

hörten danach die Garantien von →Ehe, →Eigentum
und →Erbrecht, also von zivilrechtlichen Rechtsinsti-
tuten. Die verbleibenden institutionellen Garantien
bezogen sich auf öffentlich-rechtliche Ordnungsstruktu-
ren. Zu nennen sind insoweit die Garantie der kom-
munalen →Selbstverwaltung und des Berufsbeamten-
tums ( →Beamte). Gemeinsam war diesen Garantien,
dass ihr Schutzgegenstand jeweils historisch überkom-
mene Ordnungsstrukturen in →Staat oder →Gesellschaft
betraf, die der rechtlichen Ausgestaltung bedurften. Sie
waren dementsprechend nicht nach Maßgabe des
rechtsstaatlichen Verteilungsprinzips zu schützen, wo-
nach die individuelle →Freiheit prinzipiell unbegrenzt,
staatliches Handeln dagegen prinzipiell begrenzt und
rechtfertigungsbedürftig ist. Inhalt dieser Garantien
sollte vielmehr sein, diese Strukturen in ihrem his-
torisch überkommenen Kern zu erhalten. Demgemäß
sollte es dem Gesetzgeber verboten sein, die geschütz-
ten Institutionen ( →Institution) abzuschaffen oder in
ihrem Kern auszuhöhlen. In einer Zeit, in der die
Grundrechtsbindung des Gesetzgebers noch über-
wiegend bestritten wurde, bezog diese Lehre ihre Plau-
sibilität nicht zuletzt aus dem Rechtsdenken der

→Historischen Rechtsschule, in welcher der Begriff des
Rechtsinstituts seinen Ursprung hat und der es ebenfalls
darum ging, das „Wesen“ historisch gewachsener
Rechtsstrukturen zu bewahren und den Gesetzgeber
auf zeitgemäße Anpassung zu beschränken. Insb. die
Kategorie der institutionellen Garantie war jedoch von
Anfang an unklar. So wurden etwa auch die Regelungen
der Schulverfassung, die unabhängige →Gerichtsbar-
keit, die kirchliche Selbstverwaltungsgarantie oder der
Mittelstands- und Minderheitenschutz den institutio-
nellen Garantien zugeordnet. Die Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten hatte zur Folge, dass nun-
mehr auch „Einrichtungen“, die dieser Bewegung wich-
tig waren, etwa die NSDAPals Staatspartei, der Arbeits-
dienst oder das Hakenkreuzbanner als E. eingeordnet
wurden, bis deutlich wurde, dass es in einem Staat ohne
rechtliche Bindung keinerlei Garantien geben kann.

2. Funktion der Kategorie
im Zusammenhang des Grundgesetzes

Nach der Überwindung des Unrechtsstaats wurde im
Zuge der rechtsdogmatischen Bearbeitung des Grund-
rechtsteils des GG auch die Kategorie der E. mit ihren
Unterkategorien wiederbelebt. Dabei lässt sich in der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung kein klares
Konzept von Inhalt und Funktion etwaiger E. erkennen.
Als Rechtsinstitutsgarantie wird ausdrücklich nur noch
die Erbrechtsgarantie bezeichnet. In Bezug auf die →Ehe
findet der Begriff der Institutsgarantie Verwendung,
wobei dieser Begriff infolge seiner Erstreckung auf den
Familienschutz zwischen Rechtsform und Lebensform-
garantie schwankt. Infolge der Loslösung vom bürger-
lich-rechtlichen Eigentumsbegriff ( →Eigentum) hat
auch die Eigentumsgarantie ihre Kontur als Rechtsinsti-
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tutsgarantie im überkommenen Sinne verloren. Die Be-
griffe „institutionelle Garantie“ und „Institutsgarantie“
werden zum Teil als Synonyme verwendet und finden
Anwendung auf die verschiedensten Organisations- und
Funktionszusammenhänge (z.B. →Presse, →Rundfunk,

→Gerichtsbarkeit, Schulwesen; →Schule) wie auch auf
öffentlich-rechtliche Normenkomplexe (z.B. Staats-
angehörigkeitsrecht [ →Staatsangehörigkeit], Sonn- und
Feiertagsschutz, Amtshaftungsrecht). Angesichts dieses
Befundes wurde die Rechtsfigur bereits für obsolet er-
klärt. Zutreffend ist insoweit der Hinweis, dass Art. 1
Abs. 3 (Grundrechtsbindung), 19 Abs. 2 (Wesens-
gehaltsgarantie), 20 Abs. 3 (Verfassungsbindung des
Gesetzgebers) sowie 79 Abs. 3 GG (Ewigkeitsklausel)
ausdrücklich den Gesetzgeber an die →Verfassung bin-
den, so dass es hierfür keiner spezifischen Kategorien-
bildung bedarf. Dennoch hat auch im Rahmen des GG
die Kategorie der E. einen verfassungssystematischen
Mehrwert. Das ihr zugrunde liegende Problem der Ver-
fassungsbindung des Gesetzgebers stellt sich auch im
Rahmen des GG in bes.r Weise in Bezug auf solche Ver-
fassungsgarantien, deren Schutz nicht natürliche Frei-
heit ist, sondern die Ausübung von Rechtsmacht. Die
Verfassungsbindung des Gesetzgebers, der das Rechts-
gut überhaupt erst schafft, das (auch) vor seinem Zugriff
geschützt werden soll, erfordert bes. Begründung. Im
Rahmen der freiheitlichen Ordnung des GG erweist sich
als gemeinsamer Schutzzweck derartiger Garantien die
Sicherung von →Autonomie im Sinne der Freiheit zur
Selbstregulierung. Die Rechtsinstitutsgarantien von

→Ehe, →Eigentum, →Erbrecht und →Tarifautonomie
enthalten die Verpflichtung des Gesetzgebers, die
Rechtsnormen zu schaffen, die erforderlich sind, um
von der Eheschließungsfreiheit, der Persönlichkeitsent-
faltung im vermögensrechtlichen Bereich, der Testier-
freiheit und der kollektiv privatautonomen Regelungs-
befugnis der Arbeitsbedingungen Gebrauch zu machen.
Soweit Verfassungsnormen im Bereich staatlicher Ver-
antwortung Autonomiegewährleistungen enthalten,
die auf Gesetzgebung angewiesen sind, rechtfertigt das
gleichartige Schutzgut der Autonomie die Zuordnung
zu den E. Institutionelle Autonomiegewährleistungen
in diesem Sinne sind die Garantie der kommunalen
Selbstverwaltung wie auch die Privatschulgarantie, de-
ren Funktion die Sicherung eines freiheitlichen und plu-
ralen Schulsystems ist, wofür den Privatschulbetreibern
im Rahmen eines insgesamt staatlichen Schulsystems
Autonomie eingeräumt wird. Den so gefassten E. ist ge-
meinsam, dass sich das Problem der Abgrenzung von
ausgestaltender und eingreifender Gesetzgebung mit
ihren jeweils unterschiedlichen Rechtfertigungsanforde-
rungen stellt. Ausgestaltende Gesetzgebung zielt auf die
Schaffung der Normen ( →Norm), die Voraussetzung für
die Wahrnehmung der Autonomie sind. Sie müssen für
diesen Zweck sachgerecht sein. Eingreifende Gesetz-
gebung ist dagegen solche, die in Verfolgung eines
außerhalb der Gewährleistung liegenden Zwecks die

Autonomie einschränkt. Sie muss dem Maßstab der

→Verhältnismäßigkeit genügen.
Der systematisch gehaltvolle Begriff der E. scheidet

eine Vielzahl von Gewährleistungen aus, deren Ge-
meinsamkeit allein darin besteht, dass es sich nicht um
den Schutz natürlicher Freiheit handelt, sondern um
Verpflichtungen des Gesetzgebers, sei es in Form von
Rechtsstatusgarantien, Gesetzgebungsaufträgen oder
Bestandsgarantien, teils mit, teils ohne subjektivrecht-
lichem Gehalt. Werden sie in den Begriff der E. einbe-
zogen, verliert die Kategorie jeglichen systematischen
Erkenntnismehrwert.
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UTE MAGER

Einwanderung →Migration

Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

→Informatik

Elite

1. Einleitung
Unter E. (französisch élire = (aus-)wählen) versteht man
im allg.en Sprachgebrauch eine durch besondere Merk-
male aus der Gesamtbevölkerung herausgehobene Per-
sonengruppe. Man verwendet den Begriff sowohl für
herausragende Sportler und Wissenschaftler, als auch
für Spitzenpolitiker und Topmanager. Als Kriterium
dienen besonders gute Leistungen ebenso wie ein be-
sonders großer Einfluss bzw. besonders große →Macht.
In der sozialwissenschaftlichen E.-Forschung fällt die
Definition enger aus. Zur E. zählen ihr zufolge im
Wesentlichen nur diejenigen Personen, die (in der Regel
qua Amt oder, im Falle der Wirtschaft, auch qua Eigen-
tum) in der Lage sind, durch ihre Entscheidungen ge-
sellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflus-
sen. Die vier zentralen E.n kommen deshalb aus den
Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz.
Sie haben in dieser Hinsicht den größten Einfluss.
Wenn die Vorstände oder Eigentümer großer Konzerne
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Beschlüsse über Betriebsschließungen oder -verlagerun-
gen treffen, wenn eine Regierung Reformen des Renten-
oder Gesundheitssystems beschließt, wenn die hohen
Ministerialbeamten Gesetzesvorlagen formulieren oder
wenn die Richter an den Bundesgerichten Urteile zum
Datenschutz fällen; in all diesen Fällen entscheidet ein
kleiner Kreis von Personen über wichtige Aspekte des
täglichen Lebens der breiten Bevölkerung. In abge-
schwächter Form gilt das auch für jene E.n, die wie die
Medien-, die Wissenschafts- oder die militärische E.
Entscheidungen treffen, die gesellschaftliche Entwick-
lungen ebenfalls beeinflussen, aber nicht so stark wie
die der vier zentralen E.n.

2. Der klassische Elitebegriff
Der E.-Begriff wurde im 18. Jh. vom aufstrebenden fran-
zösischen Bürgertum ( →Bürger, Bürgertum) als demo-
kratischer Kampfbegriff gegen →Adel und →Klerus ent-
wickelt. Statt der familiären Abstammung, wie zuvor
üblich, sollte die individuelle Leistung das entscheiden-
de Kriterium für die Besetzung gesellschaftlicher Spit-
zenpositionen darstellen. Diese Verwendung des Be-
griffs erfuhr im 19. Jh. einen grundlegenden Wandel.
Der Gegenpol zu E. war nun nicht mehr der Adel, son-
dern die →Masse. Das Bürgertum, damals zutiefst be-
unruhigt über das Phänomen der mit der Bevölkerungs-
explosion und dem Aufkommen der industriellen
Arbeiterklasse in Europa entstandenen städtischenMas-
sen, sah die herrschende Ordnung durch revolutionäre
Bestrebungen gefährdet. Es definierte E., der es sich
selbst zurechnete, deshalb in Abgrenzung zur (aus sei-
ner Sicht) ungebildeten und unkultivierten Masse.
GaetanoMosca (1896), RobertMichels (1911) undVil-

fredo Pareto (1916) formulierten in diesem historischen
Kontext ihre klassischen E.-Theorien. Diese enthalten
zwei Kernaussagen: Die grundsätzliche Unterteilung
der Gesellschaft in E. und Masse und die permanente
Zirkulation der E.n. Im Gegensatz von E. und Masse se-
hen die drei Klassiker ein universell gültiges Prinzip der
Menschheitsgeschichte. Ihrer Meinung nach herrscht zu
allen Zeiten, d.h. unabhängig von der jeweiligen gesell-
schaftlichen Entwicklungsstufe und Regierungsform,
eine kleine E. mit unterschiedlichen Mitteln (ganz we-
sentlich aber mit Gewalt) über die große Masse. Der
Grund sei ganz einfach, dass nur die E. die materiellen,
intellektuellen und psychologischen Fähigkeiten besitze,
die zurAusübung vonMacht und damit zur →Herrschaft
erforderlich seien. Die Masse sei ihr geistig deutlich un-
terlegen und zudem völlig von ihren Gefühlen be-
herrscht, d. h. objektiv wie subjektiv führungsbedürftig.
Die Zirkulation der E.n bildet für die Klassiker eben-

falls ein unveränderliches Grundprinzip. Sie vollziehe
sich in der Regel ohne große gesellschaftliche Erschütte-
rungen, weil die herrschendeKlasse beständig durch Per-
sonen aus den Unterschichten mit den notwendigen Ei-
genschaften aufgefrischt würde, und gleichzeitig ihre
„entartetsten Mitglieder“ durch Abstieg in die Unter-

schichten verliere. Wenn dieser Kreislauf aber merklich
gebremst oder gar gestoppt würde, könnten sich über-
legene und gewaltbereite Elemente in den Unterschich-
ten und unterlegene in den Oberschichten ansammeln.
In der Folge komme es dann unweigerlich zum Sturz der
herrschendenKlasse durchRevolutionen ( →Revolution).

3. Der funktionalistische Elitebegriff
Da die klassischen E.-Theorien mit dem Begriffspaar E.
und →Masse eine wichtige ideologische Grundlage für
den →Faschismus bildeten, war der E.-Begriff nach dem
2. Weltkrieg tief diskreditiert. Diese Tatsache sowie der

→Ost-West-Konflikt führten dazu, dass der Begriff E. in
den folgenden Jahrzehnten überwiegend funktionalis-
tisch definiert wurde. Der Ansatz von den Funktions-E.
n basiert auf zwei wesentlichen Grundannahmen. Ers-
tens existiere in modernen Gesellschaften keine einheit-
liche E. oder gar herrschende Klasse mehr. Es gebe viel-
mehr nur noch einzelne, miteinander konkurrierende
funktionale Teil-E.n in den wichtigen gesellschaftlichen
Sektoren (Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Medien,
Wissenschaft, Kultur, Militär, Kirche und Justiz). Keine
dieser Teil-E.n dominiere dabei. Zweitens erfolge der
Zugang zu diesen E.n im Wesentlichen anhand von
Leistungskriterien. Er stehe damit prinzipiell jedermann
offen. Da die E.n-Rekrutierung nicht mehr auf Her-
kunft, sondern auf Leistung basiere, seien die E.n sozial
auch nicht mehr homogen, sondern heterogen. Dass in
der Empirie Angehörige der oberen Schichten in den E.
n immer noch überproportional vertreten seien, habe
seinen Grund in ihrer stärkeren Repräsentanz an den
Gymnasien und Universitäten. Die generelle Bildungs-
expansion werde diesen Vorteil im Verlauf der Zeit aber
weitgehend beseitigen.
Für die funktionalistischen E.-Theorien besteht das

entscheidende Problem deshalb darin, dass die für das
Funktionieren der →Demokratie zwingend erforder-
liche Kooperation und Übereinstimmung der verschie-
denen, miteinander konkurrierenden Teil-E.n nicht
mehr automatisch, durch eine gemeinsame Herkunft
oder Klassenzugehörigkeit, sichergestellt seien. Um sie
dennoch zu gewährleisten, darin sind sich die meisten
Vertreter einig, dürften die E.n auf die Interessen der
breiten Bevölkerungsmehrheit nur sehr begrenzt Rück-
sicht nehmen. Lowell Field/John Higley (1983) sehen in
den E.n sogar die einzigen Garanten für die Stabilität
der westlichen Demokratien. Dementsprechend stellt
für sie ein zu großer Einfluss der Bevölkerung auf wich-
tige politische Entscheidungen eine erhebliche Gefahr
für die Demokratie dar. Er müsse daher möglichst weit
reduziert und der Handlungsspielraum der E.n im Ge-
genzug möglichst stark erweitert werden. Zwar gehen
die meisten Repräsentanten der funktionalistischen E.-
Theorie nicht ganz so weit, beziehen in zentralen Punk-
ten aber letztlich doch eine vergleichbare Position. Das
zeigen zwei der prominentesten Vertreter, Ralf Dahren-
dorf und Suzanne Keller. R. Dahrendorf bezeichnet den
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Konsens der etablierten, sozial homogenen E.n, bei dem
ihm das britische Establishment als Vorbild vor Augen
steht, als sichersten Garanten für demokratische Ver-
hältnisse. Keller sieht in einer zu nachdrücklichen For-
derung nach Demokratie, Gleichheit und öffentlicher
Verantwortlichkeit der Führer sogar eine der größten
Gefahren für die Demokratie. Sie fordert deshalb von
den E.n folgerichtig, dass sie ihren E.-Status offensiv an-
erkennen müssten.

4. Der kritische Elitebegriff
Die funktionalistischen E.-Theorien sind in der Sozio-
logie allerdings nicht unumstritten. Dies gilt schon für
die soziologischen Klassiker Charles Wright Mills
(1956) und Pierre Bourdieu (1982, 2004), die die pro-
minentesten Vertreter einer kritischen Position darstel-
len. Sie betonen explizit, dass es auch in der heutigen,
parlamentarischen Demokratie ( →Parlament) keine
Vielzahl voneinander unabhängiger und prinzipiell
gleichrangiger Teil-E.n gebe, sondern vielmehr eine ein-
zige Macht-E. bzw. herrschende Klasse. Diese weise
trotz ihrer internen Differenzierung einen starken inne-
ren Zusammenhalt auf und werde von der besitzenden
Klasse bzw. der v. a. mit ökonomischem Kapital aus-
gestatteten Fraktion der herrschenden Klasse dominiert.
Gemeinsame Interessen, ein gemeinsamer →Habitus
und gemeinsame E.-Bildungseinrichtungen sorgten für
ihre Stabilität und Reproduktion. P. Bourdieu und
C. W. Mills widersprechen damit grundsätzlich der
funktionalistischen Annahme von der qua Leistungs-
prinzip hergestellten sozialen Offenheit des E.n-Zu-
gangs. Sie unterscheiden sich allerdings deutlich in der
Schwerpunktsetzung ihrer Analysen. C. W. Mills geht
es in erster Linie um den Nachweis einer aus den E.n
von Wirtschaft, Politik und Militär bestehenden Power
Elite, die als Machtzentrum der Gesellschaft alle wesent-
lichen Entscheidungen treffe. P. Bourdieu konzentriert
sich dagegen auf die Erforschung der Reproduktion der
herrschenden Klasse und der dabei entscheidenden Me-
chanismen, wie v.a. dem klassenspezifischen Habitus
und der E.-Bildungsinstitutionen.

5. Die empirische Eliteforschung heute
Die kritische Position überwiegt in der aktuellen empi-
rischen E.-Forschung, die ihre wesentlichen Annahmen
durch konkrete Forschungsergebnisse im Kern bestätigt.
Das gilt selbst für Deutschland, das keine expliziten
E.-Bildungsstätten kennt. Die soziale Herkunft (v.a. in
Form des klassenspezifischen →Habitus) hat auch hier-
zulande entscheidenden Einfluss auf den Zugang zu
den E.n. So sind sogar bei Promovierten, die alle her-
kunftsbedingten Hürden des Bildungssystems über-
wunden haben, die Chancen auf einen Aufstieg in die
Wirtschafts-E. für den Nachwuchs des Bürger und v.a.
des Großbürgertums ( →Bürger, Bürgertum) ganz we-
sentlich höher als für die Kinder aus denMittelschichten
und der Arbeiterklasse. Dieses Ergebnis stellt eine

grundsätzliche Kritik an der zentralen Feststellung der
funktionalistischen E.-Theorien dar, der zufolge die E.n
prinzipiell jedermann offen stünden und nur die unter-
schiedlichen Erfolge im Bildungssystem zu einer dispro-
portionalen Vertretung in den E.n führten. Am stärks-
ten trifft die Aussage zwar auf die Wirtschafts-E. als die
sozial am stärksten geschlossene Teil-E. zu, in abge-
schwächter Form aber auch auf die meisten anderen E.
n. Dementsprechend rekrutieren sich die Mitglieder der
deutschen Kern-E. zu fast zwei Dritteln aus dem Bürger-
und Großbürgertum. Wie vereinheitlichend die soziale
Herkunft wirkt, zeigt sich bei den Einstellungen der E.
n. Das Elternhaus prägt diese unverkennbar quer durch
alle gesellschaftlichen Teilbereiche. Je exklusiver die
Herkunft der E.-Mitglieder ausfällt, desto weiter sind
ihre Einstellungen zur sozialen Ungleichheit, zur Fi-
nanzkrise und zu Steuern von denen der restlichen Be-
völkerung entfernt.
Eine die internationale Debatte über E.n in den letz-

ten Jahren stark prägende Frage ist die nach einerGlobal
Class oder Global Elite Während in den 1990er Jahren
Positionen vorherrschten, die diese Frage mit einem
mehr oder minder klaren Ja beantworteten, hat sich das
Bild seit der Jahrtausendwende aufgrund empirischer
Studien deutlich verändert. Es dominieren jetzt die
Stimmen, die der Aussage von einer Global Elite eher
ablehnend gegenüberstehen. Selbst in der am stärksten
internationalisierten Teil-E., der Wirtschafts-E., kann
allenfalls in einzelnen Ländern wie Deutschland, Groß-
britannien, den Niederlanden und der Schweiz von
einer spürbaren Internationalisierung die Rede sein. In
allen anderen bewegt sich diesbezüglich dagegen nur
wenig oder die Internationalisierung ist wie in China
und Japan sogar rückläufig. Alles in allem bleiben die
Wirtschafts-E.n überwiegend national organisiert, weil
nationale Karrieremuster und Bildungswege inkl. der
jeweiligen nationalen E.-Bildungseinrichtungen den
Aufstieg immer noch entscheidend bestimmen. Diese
Aussage trifft auf die E.n der anderen Sektoren sogar in
noch weit stärkerem Maße zu, weil hier die Staatsange-
hörigkeit (Politik, Justiz, Verwaltung und Militär) oder
kulturelle Traditionen (Kultur, Medien und Wissen-
schaft) eine wesentlich größere Rolle spielen.
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Elterliches Sorgerecht

1. Definition
Als elterliche Sorge bezeichnet man die Pflicht und das
Recht der Eltern, für das minderjährige Kind zu sorgen
(§1626 Abs. 1 BGB). Die Definition verdeutlicht, dass
das Sorgerecht den Eltern nicht um ihrer selbst, son-
dern um des Kindes willen verliehen ist. Es handelt sich
um ein Pflichtrecht. Gegenstände des e.n S.s sind die
Personen- und Vermögenssorge. Inhaltlich korrespon-
diert es mit dem staatsgerichteten →Elternrecht (Art. 6
Abs. 2 GG).

2. Geschichte
Historischer Vorläufer des e.n S.s ist die väterliche Ge-
walt. Die römische patria potestas vermittelte demHaus-
vater ein Herrschaftsrecht, das ursprünglich bis zur Ent-
scheidung über Leben und Tod seiner Kinder reichte.
Vergleichbare Befugnisse vermittelte die deutschrecht-
liche munt, die im Gegensatz zur patria potestas stets
mit Schutzpflichten einherging. Im Verlauf der Ge-
schichte verringerte sich der Umfang der väterlichen
Gewalt. Wichtigster Kausalfaktor war die Ausweitung
und Verdichtung staatlicher Kompetenzen, die nament-
lich dazu führte, dass der Hausvater die Strafgewalt über
seine Kinder verlor. Ein weiterer Kausalfaktor war die
kanonische Lehre von der Konsensehe, die das Erforder-
nis der väterlichen Zustimmung zur Eheschließung ne-
gierte und den Gedanken einer herrschaftsfreien,
höchstpersönlichen Sphäre des Kindes begründete. Da-
ran anknüpfend postulierte die individualistische Auf-
klärungsphilosophie ( →Aufklärung) sogar Rechte der
Kinder ( →Kinderrechte) gegen die Eltern und betonte
den Pflichtcharakter der elterlichen Sorge. Diese Sicht-
weise prägte die frühen Kodifikationen des Zivilrechts.
Ein Beispiel ist das PrALR (1794), das den Vater ver-
pflichtete, bei der Bestimmung der künftigen Lebensart
des Sohnes auf dessen Neigungen Rücksicht zu nehmen
(ALR II 2, §§109 ff.) und die elterliche Gewalt gericht-
licher Kontrolle unterwarf (ALR II 2, §§90f.).
Auch das →BGB betont die Schutzpflicht der Eltern.

In seiner Urfassung ordnete es dem Vater die „Haupt-
gewalt“ und der Mutter eine „Nebengewalt“ zu (§1627
BGB a.F.). Der Vater war alleiniger Vertreter des Kindes
und hatte in Sorgeangelegenheiten das Recht der Letzt-
entscheidung (§1634 S. 2 BGB a.F.). Die Aufgaben der
Mutter beschränkten sich weitgehend auf die praktische
Personensorge (§§1634 S. 1, 1631 BGB a.F.).
Gesetzesreformen änderten die Zuordnung des e.n S.

s. Zunächst wurde die verheiratete Mutter dem Vater
gleichgestellt (GleichberG, 1958; EheRG, 1976). Spätere
Reformen verbesserten die Rechte unverheirateter El-
tern. Mit dem Beistandschaftsgesetz entfiel die Amts-
pflegschaft über nichteheliche Kinder, die das e. S. der
unverheirateten Mutter beschnitten hatte (1998).
Gleichzeitig schuf der Gesetzgeber die gemeinsame Sor-
ge nicht miteinander verheirateter Eltern (Kindschafts-

rechtsreformgesetz 1998). Hinzu kam wenig später das
kleine Sorgerecht der Stiefeltern und Lebenspartner
(§1687b BGB, §9 LPartG). Die jüngsten Reformen stär-
ken die Rechte des mit der Kindsmutter nicht verhei-
rateten Vaters. Das NEheSorgeRG (2012) ermöglicht
diesem einen Sorgerechtserwerb auch gegen denWillen
der Mütter (§1626a Abs. 1 Nr. 3 BGB), während das
VätRStG (2013) ihm ein Umgangs- und Auskunftsrecht
verschaffte (§1686a BGB).
Gestärkt wurden auch die Rechte des Kindes. Den

tiefsten Einschnitt markiert das SorgeRG (1980), das
den Begriff der elterlichen Gewalt durch den Begriff der
elterlichen Sorge ersetzte (§1626 BGB). Es begründete ge-
genseitige Rücksichtnahmepflichten (§1618a BGB),
ächtete entwürdigende Erziehungsmaßnahmen (§1631
Abs. 2 BGB) und verpflichtete die Eltern, das Kind mit
zunehmender Einsichtsfähigkeit an Sorgerechtsent-
scheidungen zu beteiligen (§§1626 Abs. 2, 1631a BGB).
Der Gesetzgeber schreitet auf diesem Weg fort. Jüngere
Neuerungen sind der Anspruch auf gewaltfreie Erzie-
hung (Gewaltächtungsgesetz, 2000) sowie die Auswei-
tung und Erleichterung präventiver Schutzmaßnahmen
(Kinderrechtsverbesserungsgesetz 2002; KiWoMaG
2008).

3. Systematische Bezüge
Das e. S. ist Ausdruck des von Art. 6 Abs. 2 GG garan-
tierten →Elternrechts. Weil die Verfassung nur Grund-
sätze vorgibt, verfügt der Zivilgesetzgeber bei der Aus-
gestaltung des e.n S.s über Ermessensspielräume.
Grenzen ergeben sich aus dem Gebot der Geschlechter-
gleichberechtigung (Art. 3 Abs. 1, 2 GG) und den
Grundrechten des Kindes. Das e. S. ist ein absolutes
Recht. Unbefugte Eingriffe begründen Unterlassungs-
und ggf. auch Schadensersatzansprüche (§1004 BGB
analog, §823 I BGB). Zugleich ist das e. S. ein höchst-
persönliches Recht und deshalb nicht abtretbar, ver-
zichtbar oder vererblich. Möglich sind jedoch die Ein-
willigung in eine Adoption (§1747 BGB) sowie die
einvernehmliche Übertragung des e.n S.s auf ein Eltern-
teil (§1671 BGB) oder eine Pflegeperson (§1630 Abs. 3
BGB). Zudem kann die Ausübung des e.n S.s Dritten
überlassen werden.

4. Entstehung und Erlöschen
Die Mutter erwirbt das e. S. mit der Vollendung der Ge-
burt. Ist sie zu diesem Zeitpunkt verheiratet, entsteht
ein gemeinsames Sorgerecht der Ehegatten. Das gilt
auch, wenn das Kind von einem Dritten gezeugt wurde.
Ist der Erzeuger mit der Kindsmutter nicht verheiratet,
erwirbt er das e. S. nur unter zwei Voraussetzungen. Er
muss rechtlicher Vater des Kindes sein, wozu er einer
Vaterschaftsanerkennung oder einer gerichtlichen Fest-
stellung bedarf (§1592 Nr. 2, 3 BGB). Ist der mit der
Kindsmutter nicht verheiratete Erzeuger rechtlicher Va-
ter, erwirbt er das e. S. wenn beide Eltern erklären, dass
sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen, wenn sie
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einander heiraten oder wenn ihnen das Familiengericht
die elterliche Sorge gemeinsam überträgt (§1626a
Abs. 1 BGB). Andernfalls bleibt es beim alleinigen Sor-
gerecht der Mutter (§1626 Abs. 3 BGB). Adoptiveltern
erwerben das Sorgerecht durch den Annahmebeschluss
des Familiengerichts (§§1752, 1754 Abs. 3 BGB). Im
Falle einer Familienpflege kann das Gericht den Pflege-
personen Angelegenheiten der elterlichen Sorge über-
tragen (§1630 Abs. 3 BGB). Über ein eingeschränktes
Sorgerecht verfügen auch die Stiefeltern, wenn die Vo-
raussetzungen des §1687b BGB/§9 LPartG erfüllt sind.
Obwohl das e. S. erst mit der Geburt des Kindes ent-

steht, können die Sorgeberechtigten schon vor diesem
Zeitpunkt künftige Rechte des Kindes wahrnehmen
(§1912 BGB). Auf das ungeborene Kind erstreckt sich
das e. S. aber nicht, weshalb der werdende Vater einen

→Schwangerschaftsabbruch nicht unterbinden kann.
Das e. S. erlischt mit der Volljährigkeit, der Adoption

oder dem Tod des Kindes. Außerdem erlischt es beim
Tod des Sorgeberechtigten, bei gerichtlicher Sorgeent-
ziehung (§1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB) und bei der Übertra-
gung auf den anderen Elternteil (§1671 BGB). Die Be-
stellung eines Pflegers beschränkt das e. S. (§1630
Abs. 1 BGB). Keine Auswirkungen haben die Bestellung
eines Beistandes (§1716 BGB) und Maßnahmen des Ju-
gendamts.
Die elterliche Sorge ruht, wenn ein Sorgeberechtigter

an der Ausübung gehindert ist. In dieser Zeit kann er
sein Sorgerecht nicht ausüben (§1675 BGB). So ist es
im Falle der Geschäftsunfähigkeit (§1673 Abs. 1 BGB).
Beschränkt Geschäftsfähige sind nur zur tatsächlichen
Personensorge berufen (§1673 Abs. 2 BGB). In beiden
Fällen ruht die elterliche Sorge kraft Gesetzes und lebt
kraft Gesetzes wieder auf, wenn der Hinderungsgrund
entfällt. Anders ist es, wenn ein Sorgeberechtigter aus
tatsächlichen Gründen an der Ausübung der elterlichen
Sorge gehindert ist. In diesen Fällen ruht das Sorgerecht
erst, wenn das Familiengericht die Verhinderung per
Beschluss feststellt und lebt wieder auf, sobald der Weg-
fall der Verhinderung beschlussförmig festgestellt ist
(§1674 BGB). Weitere Gründe für das Ruhen des Sor-
gerechts sind die Einwilligung in eine Adoption (§1751
Abs. 1 BGB) und die vertrauliche Geburt (§ 25 Abs. 1
Schwangerschaftskonfliktgesetz).
Unterhaltspflichten von Eltern und Kindern

(§§1601ff. BGB) und die Dienstleistungspflicht unter-
haltsberechtigter Hauskinder (§1619 BGB) sind von Be-
stand und Zuordnung des Sorgerechts unabhängig.

5. Gegenstand und Grenzen
Das e. S. umfasst die Personen- und die Vermögenssor-
ge und vermittelt dem Sorgeberechtigten eine umfassen-
de Vertretungsmacht für das Kind. Gemeinschaftlich
Sorgeberechtigte können das Kind grundsätzlich nur ge-
meinschaftlich vertreten (§1629 Abs. 1 BGB). Die Ver-
tretungsmacht der Sorgeberechtigten entfällt bei dro-
hender Interessenkollision (§§1629 Abs. 2 S. 1, 1795,

1796 BGB). Ist aus diesem Grund kein Sorgeberechtig-
ter zur Vertretung des Kindes befugt, bestellt das Fami-
liengericht einen Ergänzungspfleger (§1909 BGB).
Die Vermögenssorge verpflichtet und berechtigt die

Sorgeberechtigten zur Verwaltung des Kindesver-
mögens. Sie erstreckt sich über das Anlagevermögen
des Kindes und dessen Einkünfte aus Vermögen oder
Erwerbstätigkeit. Die Vermögenssorge ist heute fremd-
nützig. Einkünfte aus dem Kindesvermögen, die zur
ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung nicht be-
nötigt werden, sind für den Unterhalt des Kindes zu ver-
wenden. Reichen diese Einkünfte nicht aus, dürfen die
Sorgeberechtigten zum Unterhalt des Kindes auch des-
sen Einkünfte aus Arbeit oder Erwerbsgeschäft einset-
zen. Vermögenseinkünfte des Kindes, die zu dessen Un-
terhalt nicht benötigt werden, können die Eltern nach
Billigkeit für ihren eigenen Unterhalt oder den Unter-
halt minderjähriger unverheirateter Geschwister ver-
wenden (§1649 BGB).
Die Personensorge handelt von der Erhaltung, För-

derung und Entwicklung des Kindes, das zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit heranreifen soll (§1 Abs. 1 SGB VIII, §1626 Abs. 2
BGB). Die einhergehenden Befugnisse sind umfassend.
Das BGB erwähnt „insb.“ ein Recht zur Pflege, Erzie-
hung, Beaufsichtigung und Aufenthaltsbestimmung
(§1631 Abs. 1 BGB), einen Anspruch auf Herausgabe
des Kindes sowie das Recht, den Umgang des Kindes
zu bestimmen (§1632, Abs. 1, 2 BGB). Dieser Katalog
ist nicht abschließend und v.a. ist ihm nicht zu ent-
nehmen, wie weit die einzelnen Kompetenzen reichen.
Grundsätzlich gilt, dass der Umfang des e.n S.s von

der einhergehenden Sorgepflicht geprägt wird (Pflicht-
recht). Das Recht zur Personensorge vermittelt den Sor-
geberechtigten also (nur) die Mittel zur Sicherung des
leiblichen und seelischen Kindeswohls. Seine Grenzen
sind häufig nur schwer zu ermitteln. Das liegt an Prog-
noseschwierigkeiten, v.a. jedoch an der Unbestimmtheit
des Kindeswohlbegriffs ( →Kindeswohl). Das GG weist
die Deutungshoheit den Eltern zu. Nicht der Staat, son-
dern die Eltern entscheiden darüber, was ihrem Kind
zum Besten gereicht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG). Grenzen
ihrer Befugnisse resultieren aus den Grundrechten des
Kindes, um derentwillen der →Staat über die Ausübung
des e.n Ss. wacht (Brosius-Gersdorf: Art. 6GG, Rn. 175).
Eine absolute Grenze beschreibt §1631 Abs. 2 BGB, der
die Anwendung von Gewalt, körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende
Maßnahmen untersagt (§1631 Abs. 2 BGB). Absolut
sind auch die Verbote von Sterilisation (§1631c BGB)
und Lebendorganspende des Kindes (§8 Abs. 1 Nr. 1
TPG). In körperliche Eingriffe muss das Kind einwil-
ligen, sofern es deren Bedeutung und Tragweite erfassen
kann. Das gilt auch für die religiös indizierte Beschnei-
dung des männlichen Kindes, die dem Grunde nach zu-
lässig ist (§1631d BGB). Weitere Grenzen des e.n S.s
resultieren aus dem religiösen Selbstbestimmungsrecht
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des Kindes. Nach Vollendung des zwölften Lebensjahrs
darf es nicht gegen seinen Willen in einem anderen Be-
kenntnis erzogen werden als bisher, zwei Jahre später ist
es vollständig religionsmündig (§5 RKEG).
Die Abstufung der Religionsmündigkeit bringt einen

allg.en Gedanken zum Ausdruck: Weil das e. S. der Ge-
währleistung des Kindeswohls dient, schwindet es mit
der Befähigung des Kindes zur Selbstbestimmung.
Dem entspricht das gesetzliche Erziehungsleitbild. Es
verpflichtet die Sorgeberechtigten, die wachsende Fä-
higkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu
selbstständigem verantwortungsbewusstem Handeln
zu berücksichtigen, Fragen der elterlichen Sorge mit
dem Kind zu besprechen und Einvernehmen anzustre-
ben (§1626 Abs. 2 BGB). Die ältere Literatur sah darin
einen unzulässigen Eingriff in das verfassungsrechtlich
verbürgte Elternrecht. Das ist unzutreffend, denn das

→Elternrecht wird vom Persönlichkeitsrecht des heran-
reifenden Kindes begrenzt (BVerfGE 59, 360, 382; →Per-
sönlichkeitsrechte). Der Gesetzgeber bringt dies in
§1626 Abs. 2 BGB zum Ausdruck, indem er einen Aus-
gleich der kollidierenden Rechtspositionen definiert.
Während das e. S. im Innenverhältnis in dem

Umfang zurückgeht, in dem die Einsichtsfähigkeit des
Kindes wächst, bleibt es im Außenverhältnis nahezu
vollständig erhalten. An der umfassenden Vertretungs-
macht der Sorgeberechtigten (§1629 BGB) ändert sich
nämlich nichts. Auch bleibt es dabei, dass das heran-
wachsende Kind bis zuletzt nur beschränkt geschäfts-
fähig ist (§§104 Nr. 1, 106 ff. BGB). Im Rechtsverkehr
kann es deshalb nur ausnahmsweise autonom handeln.
Bei der Wahrnehmung seiner Freiheiten ist der Minder-
jährige deshalb in weitem Umfang auf seine Sorge-
berechtigten angewiesen. Problematisch ist dies, wenn
seine Intimsphäre betroffen ist. Das gilt v. a. für Arztver-
träge, die ein beschränkt Geschäftsfähiger nicht selb-
ständig abschließen kann (BGHZ 29, 33, 37). Hinzu
kommt, dass das Kind sein →Selbstbestimmungsrecht
gegen die Eltern kaum durchsetzen kann. Denn Verstö-
ße gegen das gesetzliche Erziehungsleitbild (§1626
Abs. 2 BGB) sind in aller Regel nicht justiziabel. Inter-
venieren kann das Familiengericht nämlich erst, wenn
das Kindeswohl konkret und erheblich gefährdet ist
(§1666 BGB), was bei den üblichen Streitigkeiten um
Freiheiten und Erziehungsstile meist nicht der Fall ist.

6. Ausübung und Haftung
Steht das e. S. nur einem Elternteil zu, kann es in Kin-
desangelegenheiten allein entscheiden. Im Falle der ge-
meinsamen Sorge sind die Eltern in gleichem Umfang
berechtigt und verpflichtet. Bei Meinungsverschieden-
heiten müssen sie sich um eine Einigung bemühen
(§1627 BGB). Kommt kein Konsens zustande, können
sie das Familiengericht anrufen, das die Entscheidungs-
befugnis in der streitigen Angelegenheit dann einem El-
ternteil überträgt (§1628 BGB).
Die Wahrnehmung der elterlichen Sorge ist unent-

geltlich. Einhergehende Aufwendungen sind nur ersatz-
fähig, sofern sie erforderlich und vom Unterhalts-
anspruch des Kindes nicht umfasst sind. Verletzungen
der Sorgepflicht begründen Ersatzansprüche des Kin-
des. Haftungsmaßstab ist die eigenübliche Sorgfalt der
Sorgeberechtigten (§1664 Abs. 1 BGB). Diese müssen
in Angelegenheiten des Kindes also nicht sorgfältiger
handeln als in den eigenen. Für grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Handeln haften sie allerdings stets (§ 277
BGB). Weil das e. S. eine umfassende Vertretungsmacht
für das Kind begründet, haftet das Kind seinen Gläubi-
gern für das Verschulden der Sorgeberechtigten (§ 278
BGB). Kinder haften also gegebenenfalls für ihre Eltern.
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Elternrecht

1. Intention
Das E. ist das Recht und die Pflicht der Eltern zur →Er-
ziehung und Pflege ihrer Kinder. Es umfasst die Sorge
für deren leibliches, geistiges, und seelisches Wohl so-
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wie die Freiheit, die Erziehungsziele und -wege zu
bestimmen. Dieses natürliche Menschenrecht ( →Men-
schenrechte) beruht auf der Annahme, „dass diejenigen,
die einem Kinde das Leben geben, von Natur aus bereit
und berufen sind, die Verantwortung für seine Pflege
und Erziehung zu übernehmen“ (BVerfGE 24, 150)
und „dass die Interessen des Kindes am besten von El-
tern wahrgenommen werden“ (BVerfGE 34, 184).
Als Grundrecht ( →Grundrechte) der Verfassung rich-

tet sich das E. gegen den Staat. Seinem Charakter nach
liberal, schirmt es einen privaten Freiraum ihm gegen-
über ab, und es erkennt der elterlichen Erziehung den
Vorrang vor der staatlichen zu. Als Freiheitsrecht ermög-
licht das E. Individualität der Erziehung. Es legitimiert
die Weitergabe familiärer Tradition, religiöser Bindung
und kultureller Eigenart. Über die elterliche Erziehung
erneuert sich die geistige Vielfalt der Gesellschaft. Das
E. bildet die rechtliche Wurzel des →Pluralismus. Da es
das Differenzierungspotential des Gemeinwesens
schützt, bedarf es des rechtlichen Gegengewichts in der
staatlichen Verantwortung für die Belange der All-
gemeinheit, für die Wahrung des Grundkonsenses, für
die Integration der Gesellschaft. Die elterliche und die
staatliche Erziehungskompetenz haben ihre je eigene
Legitimation. Sie ergänzen einander. Doch stehen sie
auch in einem Spannungsverhältnis.
Wie jedes Grundrecht antwortet das E. auf eine be-

stimmte Gefahrenlage für Menschenwürde und Frei-
heit: hier auf den wachsenden Drang des modernen
Staates, die Versorgung des Kindes zu organisieren und
das Erziehungswesen in eigene Regie zu nehmen, es zu
standardisieren und zu professionalisieren, es tunlichst
dem Eigensinn und der Amateurpädagogik der Eltern
zu entziehen, den Einfluss nichtstaatlicher Erziehungs-
prätendenten, zumal der Kirchen, zurückzudrängen,
um die Gesellschaft von ihren Wurzeln her zu integrie-
ren. Dem konträren Leitbild folgt der totalitäre Staat
( →Totalitarismus) mit dem Ziel, ein umfassendes Ver-
sorgungs- und Erziehungssystem auszubauen von der
ganztägigen Kinderbetreuung über die Schule bis zur
Jugendorganisation, um den „neuen Menschen“ zu
züchten. Er entlastet die Eltern, indem er sie ent-
mündigt.
Die Menschenrechtsdeklarationen und Grundrechts-

kataloge des 18. und 19. Jh. enthalten das E. noch nicht.
Philosophische Bekundungen zum elterlichen Erzie-
hungsauftrag, wie sie sich bei Thomas von Aquin oder
Samuel von Pufendorf finden, dürfen nicht (wie es zu-
weilen versucht wird) im Sinne des E. gedeutet werden,
weil die Wesensmerkmale des Grundrechts fehlen: die
politische Stoßrichtung gegen den Staat, der Individua-
lismus, die subjektive Freiheit der Eltern, die rechtliche
Form des Anspruchs.
Dagegen wird das E. als Grundrecht 1848 in der

Frankfurter Nationalversammlung eingefordert (im
Ergebnis freilich vergeblich) durch den Abgeordneten
Wilhelm Emmanuel von Ketteler, der gegen die Ver-

staatlichung des ganzen Unterrichtswesens ankämpft:
jedem Familienvater in Deutschland, gleich, ob gläubig
oder ungläubig, sei das Recht zu gewähren und zu si-
chern, seine Kinder nach seiner Ansicht zu erziehen
und auch die Richtung der schulischen Ausbildung zu
bestimmen, während der Staat nur eine „bestimmte Stu-
fe formaler Geistesbildung“ festlegen dürfe (Rede vom
18.9.1848, in: F. Wigard, Stenographischer Bericht über
die Verhandlungen der Dt. Constituierenden National-
versammlung zu Frankfurt a.M., 80. Sitzung, Bd. 3,
1848, S. 2183). Hier klingt die naturrechtliche Lehre
( →Naturrecht) vom E. an, wie sie später von Papst
Leo XIII. entfaltet wird, freilich ausschließlich ausge-
richtet auf christliche Erziehungsziele. Der politische

→Katholizismus setzt im 19. und im frühen 20. Jh. auf
denWillen der Eltern, um die christliche Erziehung und
die kirchliche Präsenz im Schulwesen gegen den antikle-
rikalen →Liberalismus zu verteidigen. Diesem Konflikt
entspringt letztlich das Grundrecht, das der politische
Katholizismus in den Weimarer Verfassungskompro-
miss einbringt. Darin zeigt sich ein historisches Para-
doxon: dass ein seinem Wesen nach liberales Grund-
recht gegen den politischen Liberalismus durchgesetzt
wurde von einer Kirche, die ihrerseits seit der →Franzö-
sischen Revolution die Idee der liberalen Menschen-
rechte grundsätzlich verworfen hatte.

2. Rechtsquellen
Das E. wird erstmals in der WRV von 1919 als Grund-
recht anerkannt: „Die Erziehung des Nachwuchses zur
leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit
ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern, über
deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht“
(Art. 120). Die Qualifikation als „natürliches Recht“
hindert die herrschende Staatsrechtslehre der Weimarer
Republik (Günther Holstein, Gerhard Anschütz) nicht,
an der überkommenen Auffassung vom „Erziehungspri-
mat“des Staates festzuhalten. Zu voller grundrechtlicher
Wirksamkeit gelangt das E. über das →GG: „Pflege und
Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der El-
tern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über
ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“
(Art. 6 Abs. 2 GG). Vorausgegangen waren die frühen
Landesverfassungen, so Art. 55 HessVerf, Art. 126
Abs. 1 BayVerf, Art. 25–27 RPVerf. Heute gewährleis-
ten alle gliedstaatlichen Verfassungen außer der Ham-
burger, die über keinen Grundrechtsteil verfügt, das el-
terliche Erziehungsrecht, zwölf ausdrücklich, drei durch
pauschale Verweisung auf die Grundrechte des GG. Das
E. gehört nunmehr zum deutschen Kanon der Grund-
rechte.
Auf europäischer Ebene wird das E. anerkannt in

Art. 2 S. 2 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRKvon 1952:
„Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Ge-
biet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen
Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung
und den Unterricht entsprechend ihrer eigenen religiö-
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sen und weltanschaulichen Überzeugungen sicher-
zustellen.“ Das E. wird hier von seiner Kehrseite her for-
muliert, als Pflicht des Staates; es wird ausdrücklich auf
das Gebiet der staatlichen Erziehungs- und Unterrichts-
tätigkeit bezogen. Das Abkommen gilt für die BRD (als
einfaches, innerstaatliches Gesetz, aber ohne praktische
Bedeutung neben Art. 6 Abs. 2 GG), für Österreich
(hier mit innerstaatlichem Verfassungsrang, indes ein
autochthones Grundrecht fehlt), nicht aber für die
Schweiz, die auch in ihrer Bundesverfassung kein eigens
ausformuliertes E. vorsieht. Mit ähnlichen Worten ver-
pflichtet die EuGRCdieMitgliedstaaten, in ihrenGeset-
zen das E. zu achten (Art. 14 Abs. 3) und die Rechte des
Kindes zu gewährleisten (Art. 24).
Auf Weltebene proklamiert die AEMR von 1948:

„Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der
Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden
soll“ (Art. 26 Abs. 3). Im ICCPR von 1966 verpflichte-
ten sich die Vertragsstaaten, „die Freiheit der Eltern und
ggf. des Vormunds oder Pflegers zu achten und die reli-
giöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Über-
einstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicher-
zustellen (Art. 18 Abs. 4). Gemäß demÜbereinkommen
über die Rechte des Kindes von 1989 sind „für die Erzie-
hung und Entwicklung des Kindes in erster Linie die
Eltern oder ggf. der Vormund verantwortlich. Dabei ist
das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen“. Die Vertrags-
staaten unterstützen die Eltern in ihrer Erziehungsauf-
gabe und sorgen für Einrichtungen und Dienste der
Kinderbetreuung (Art. 29).

3. Das grundrechtliche Dreieck Eltern – Kind – Staat
Wie in jedem Freiheitsrecht stehen im E. die privaten
Träger der Freiheit dem Staat als notwendigem Garan-
ten und möglichem Widersacher der Freiheit gegen-
über: hier die grundrechtsberechtigten Eltern, dort die
grundrechtsverpflichtete staatliche Gemeinschaft. Doch
als dritte Größe tritt das Kind hinzu, auf dessen Wohl
das Recht und die Pflicht der Eltern und der Schutz des
Staates ausgerichtet sind. Im Konflikt geht das Recht
des Kindes dem Recht der Eltern und dem des Staates
vor. Das Kind ist nicht bloßes Objekt des E., sondern
eigenständiges Grundrechtssubjekt, auch wenn es noch
nicht fähig ist, seine Grundrechte auszuüben. Darin un-
terscheidet sich das E. fundamental von antiken Rechts-
auffassungen, denen das Kind als Eigentum seines
Erzeugers galt und seiner unbeschränkten Verfügungs-
gewalt unterlag. Das E. begründet keine Freiheit der El-
tern, beliebig mit dem Kind zu schalten und zu walten.
Vielmehr weist es ihnen die Pflege und Erziehung als
Aufgaben („Elternverantwortung“) zu. Es steht ihnen
nicht frei, ob sie von ihrem Recht Gebrauch machen,
sondern nur, wie sie es tun. DemGrundrecht korrespon-
diert eine Grundpflicht: eine Besonderheit im Grund-
rechtskatalog. Wer das E. für sich beansprucht, kann
nicht nur Rechte gegenüber dem Kind einfordern, son-
dern muss auch Pflichten tragen (BVerfGE 108, 102).

Das Kind hat einen Anspruch gegen die Eltern, dass sie
die Pflicht erfüllen. Der Staat gewährleistet die Erfül-
lung. Hier hat das Kind auch einen Anspruch gegen
den Staat.
Solange das Kind nicht fähig ist, selbstverantwortlich

zu handeln, fällt die Verantwortung seinen Eltern zu,
die als seine Treuhänder tätig werden. Das Grundrecht
baut auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern, ihrer
Aufgabe gerecht zu werden. Es setzt voraus, dass i.d.R.
ihnen „das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als
irgendeiner anderen Person oder Institution“ (BVerfGE
59, 376). Gleichwohl trifft das nicht in jedem Einzelfall
zu. Die staatliche Gemeinschaft wacht daher über die
Betätigung des E. und schützt so das Wohl des Kindes
( →Kindeswohl).
Das E. ist ein eigenes Recht der Eltern. Aber es gibt

im Unterschied zu den sonstigen Grundrechten kein
Recht zum eigennützigen Gebrauch. Es ist ein altruisti-
sches „dienendes“ (BVerfGE 61, 372) Grundrecht. Erzie-
hung und Pflege sind ausgerichtet auf das Wohl des
Kindes. Die Grundrechtsausübung besteht in Zuwen-
dung zum Kind, in Hilfe, Schutz und Liebe. Die gängige
emanzipatorische Deutung der Grundrechtsfreiheit ver-
sagt hier. „Selbstverwirklichung“, die das E. freisetzt, be-
steht nicht in Egozentrik, sondern im Dienst am Nächs-
ten. Während das normale Grundrecht die Entfaltung
der Persönlichkeit seines Trägers zum Thema hat, zielt
das E. auf die Entfaltung des Kindes. Sonst bedeutet
grundrechtliche Freiheit Selbstbestimmung ihres In-
habers, hier jedoch bedeutet sie einseitige Bestimmung
über einen anderen Menschen, eben das Kind. Darin
setzt sich das E. von allen anderen Grundrechten ab,
auch von der Religionsfreiheit. Juristisch ist streitig, ob
darin eine Herrschaftsposition (Ernst-Wolfgang Böcken-
förde) oder eine Führungsrolle (Fritz Ossenbühl) liegt.
Falsch ist jedenfalls die (Ab-)Qualifikation als „Fremd-
bestimmung“ über das Kind. Die Eltern sind nicht
Fremde, sondern die Nächsten, die ihrem Kind die not-
wendige Hilfe leisten, damit es zur Selbstbestimmung
heranwächst. Sie sind die Sachwalter seiner Belange.
Sie haben anvertraute, treuhänderische Freiheit. In
dem Maß, in dem das Kind zu Eigenverantwortung he-
ranreift, bildet sich das E. zurück, um am Ende der
Grundrechtsmündigkeit des Kindes zu weichen.

4. Das Elternrecht des Grundgesetzes
(Art. 6 Abs. 2 GG)

4.1 Das „natürliche“ Recht
Wenn das GG das E. als „natürliches Recht“ bezeichnet,
erkennt es dieses als Vorgegebenheit an, das seiner Ver-
fügungsgewalt nicht unterliegt. Es will keine gönnerhaf-
te Gewähr des Verfassungsgebers sein, sondern die Ge-
währleistung dessen, was sich von selber versteht, weil
es der Sozialnatur des Menschen gemäß ist. Das Wort
„natürlich“ weist auf das Bekenntnis zu den vorstaat-
lichen Menschenrechten als „Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft“ hin (Art. 1 Abs. 2 GG) und darin
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auf die Grenzen jeder legalen Verfassungsrevision
(Art. 79 Abs. 3 GG). Doch das bedeutet keine Verwei-
sung auf eine bestimmte Naturrechtslehre. In seiner
grundrechtlichen Fassung ist das E. positives Verfas-
sungsrecht und kein →Naturrecht. Aber es steht auf der
höchsten Stufe des staatlichen Rechts, und es genießt
die Garantie als unmittelbar geltendes, einklagbares
Grundrecht (Grundrechte).
Dem Grundrecht kommen mehrere Funktionen zu:

die Staatsabwehr und die staatliche Schutzpflicht
(„Wächteramt“), das Individualgrundrecht und die Insti-
tutsgarantie als Schutz der familiären Erziehung und
Absage an erzwungene Kollektiverziehung. Seiner
Struktur nach lässt sich Art. 6 Abs. 2 auch als Kom-
petenznorm deuten, die dem Subsidiaritätsprinzip folgt
( →Subsidiarität). Die vorrangige Kompetenz (der „Erzie-
hungsprimat“) liegt bei den Eltern. Dem Staat kommt
nur das subsidiäre Wächteramt zu, um dort einzugrei-
fen, wo die Eltern ihrer Verantwortung nicht genügen.

4.2 Die grundrechtsberechtigten Eltern
Das E. steht im Regelfall den leiblichen, ehelichen El-
tern zu. Sie tragen die Elternverantwortung gemeinsam
und gleichberechtigt. Der traditionelle Vorrang des Va-
ters hat sich mit der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter erledigt. Das GG geht von dem Regelfall aus, dass
das Kind mit den durch Ehe verbundenen Eltern in
einer Familiengemeinschaft ( →Familie) zusammenlebt
und Vater und Mutter das Kind gemeinsam pflegen
und erziehen.
Die Geltung des E. erschöpft sich jedoch nicht in die-

ser vorausgesetzten Normalsituation. Bei abweichender
familiären Konstellationen (Tod, Trennung, Scheidung
oder gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft der El-
tern [ →eingetragene Lebenspartnerschaft], nichtehe-
liche Geburt, künstliche Befruchtung [ →Insemination],
Leihmutterschaft, gentechnische Manipulation [ →Gen-
technik]) kann die Grundrechtszuständigkeit prekär
werden. Wo Unklarheit herrscht und Rechtskollisionen
drohen, ist der Staat aufgerufen, durch Gesetz für den
schonenden und praktikablen Ausgleich zu sorgen.
Jedenfalls kann nur eine Person Vater und nur eineMut-
ter im Sinne des Art. 6 Abs. 2 GG sein (BVerfGE 108,
101). Der biologische Vater steht grundsätzlich zurück
hinter dem rechtlichen Vater. Das Kind braucht recht-
liche und personale Sicherheit über die Zuweisung der
Elternrolle. Oberstes Richtmaß der Zurechnung ist das

→Kindeswohl.
Das E. verbleibt den Eltern auch nach der Ehe-

scheidung, wie immer das Sorgerecht ( →Elterliches Sor-
gerecht) zugeteiltwird. Es schützt sowohl das (volle) Sor-
gerecht des einen als auch das bloße Umgangsrecht des
anderen Elternteils. Das E. kommt auch nichtverheirate-
ten Eltern zu sowie dem nichtehelichen Vater. Eine ge-
setzliche Vorzugsstellung der nichtehelichen Mutter ist
jedoch mit Art. 6 Abs. 2 GG vereinbar. An die Stelle der
biologischen Elternschaft kann die „soziale“ Elternschaft

treten. Adoptiveltern (nicht aber Pflegeeltern) sind El-
tern gemäß Art. 6 Abs. 2 GG (u.U. nach endgültigem
Grundrechtsverzicht der leiblichen Eltern). Dagegen ha-
ben Großeltern und sonstige Familienangehörige nicht
teil am Grundrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG, auch nicht der
Partner eines Elternteils, der in sozial-familiärer Bezie-
hung mit dem Kind lebt. Gleichgeschlechtliche Lebens-
partner, die gesetzlich als Elternteile anerkannt sind,
werden nicht Eltern im verfassungsrechtlichen Sinne
(anders aber BVerfGE 133, 77 ff.).

4.3 Pflege und Erziehung als Aufgaben
Gegenstand des E. sind „Pflege und Erziehung“der Kin-
der, eine einzige Aufgabe, die sich nicht begrifflich tren-
nen lässt und praktisch zusammengehört. Sie umfasst
die Sorge für die Person und das Vermögen, für das leib-
liche wie für das geistig-seelische Wohl, für Unterhalt
wie Bildung, die tatsächliche erzieherische Arbeit wie
die Entscheidung über die erzieherischen Ziele undMit-
tel. Den Eltern kommen sowohl die pädagogische Exe-
kutive zu als auch die pädagogische Direktive, der Um-
gang mit dem Kind wie die Wahrnehmung seiner
Belange gegenüber Dritten, zumal seine gesetzliche
Vertretung. Das E. umfasst die religiöse Erziehung. Die
Eltern müssen ihre Aufgabe nicht in Person erfüllen. Sie
können die Aufgabe Dritten übertragen (Tagesmutter,
Kindergarten, Internat etc.)

4.4 Erziehungsziele und Verfassungserwartungen
Das GG behält den Eltern die Entscheidung vor, wie sie
ihr Kind erziehen und auf welche Ziele sie die Erzie-
hung ausrichten. Weder Staat noch Kirche oder eine
sonstige Macht kann ihnen ihr Erziehungskonzept auf-
zwingen. Doch das E. wird nicht lediglich negativ be-
stimmt als Freiheit von staatlicher Regulierung, sondern
auch positiv als Freiheit zur Verwirklichung des →Kin-
deswohls. Dieses bildet die „oberste Richtschnur“
(BVerfGE 59, 376; 60, 88). Doch als solche wird es nicht
von Verfassungs oder Gesetzes wegen ausdefiniert. Die
Erziehung zu „leiblicher, seelischer und gesellschaft-
licher Tüchtigkeit“ (Art. 120WRV) oder „zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit“ (§1 Abs. 1 SGB VIII) nähern sich der Sache,
bleiben aber hochabstrakt und so unbestimmt, dass sie
den Eltern Raum lassen, ihre eigenen pädagogischen
Vorstellungen zu verwirklichen, ohne Rücksicht darauf,
ob diese Vorstellungen vom Staat, von der Bevölke-
rungsmehrheit oder einer beachtlichen Minderheit ge-
teilt werden und als „politisch korrekt“ gelten. Sie ist
der eigentliche Ursprung des gesellschaftlichen Pluralis-
mus. Es bildet auch den integrationsresistenten Part
( →Integration) von Zuwanderern aus fremden Kultur-
kreisen, ihre nationale, kulturelle, religiöse Eigenart in
der Mehrheitsgesellschaft zu bewahren und weiterzuge-
ben. Dem Staat ist es kraft Art. 6 Abs.2 GG verwehrt, in
den autonomen Bezirk der Familie hineinzuregieren,
um seine eigenen Vorstellungen aufzudrängen, auch
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dann, wenn sie moralisch hochwertiger, pädagogisch
vernünftiger sein sollten. So ist die gesetzliche Anord-
nung einer dialogischen Erziehung („Intellektuellenpa-
ragraph“ §1626 Abs. 2 S. 2 BGB) verfassungswidrig.
Das GG enthält kein rechtsverbindliches Erziehungs-

programm für die Eltern, auch nicht im Sinne einer „de-
mokratischen Gesinnung“ oder Verfassungstreue. Das
Grundrecht wird den Eltern auch dann nicht entzogen,
wenn sie es töricht und unmoralisch ausüben und aller
Verfassungsideale spotten. Das Wächteramt des Staates
lebt erst auf, wenn das Kind körperlich oder seelisch zu
verwahrlosen droht. Dennoch verhält sich die Ver-
fassung nicht gleichgültig gegenüber der elterlichen Er-
ziehung, weil sie im Guten wie im Schlechten an der
ethischen und lebenspraktischen Fundierung des Ge-
meinwesens mitwirkt. Ungeschriebene Verfassungs-
erwartungen, deren Einlösung der Staat zwar fördern,
aber nicht erzwingen darf, richten sich darauf, dass die
Erziehung dem grundrechtlichen Leitbild der freien
Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes entspricht, in
Achtung vor den Rechten anderer, vor den rechtlichen
wie den sittlichen Geboten. Verfassungserwartungen
dieser Art, nicht aber Rechtsgebote, sind die in Landes-
verfassungen aufgerichteten Erziehungsziele wie Ehr-
furcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen,
Bereitschaft zum sozialen Handeln, Duldsamkeit und
Achtung vor der Überzeugung des anderen, Liebe zu
Volk und Heimat (Art. 7 NRWVerf, Art. 12 BadWü-
Verf ). Rechtsverbindlichkeit beanspruchen dagegen die
Erziehungsziele für das staatliche Schulwesen, soweit
sie mit der gesamtstaatlichen Verfassung vereinbar sind.
Der Erziehungsauftrag des Staates dient als Ergänzung,
unter Umständen auch als Korrektiv des individuellen
E., weil er die allg.en, objektiven Belange eines gedeih-
lichen Zusammenlebens unter den Bedingungen der
Freiheit zur Geltung bringt, die zentripetalen Kräfte ge-
genüber den zentrifugalen stärkt und die pluralistische
Gesellschaft zum solidarischen Gemeinwesen eint. Je
heterogener die Bevölkerung im Zuge der Zuwanderung
ist, desto mehr wird das staatliche Integrationsinstru-
mentarium gefordert.

4.5 Elternrecht und Grundrechte des Kindes
Das Kind steht seinen Eltern als Person gegenüber, aus-
gestattet mit Menschenwürde und Grundrechten. Es ist
ihnen mit Leib und Leben und allen Entfaltungsmög-
lichkeiten der →Freiheit anvertraut. Solange es seine
(Grund-)Rechte nicht eigenverantwortlich ausüben
kann, nehmen sie diese in seinem Interesse wahr. In
dem Maße, in dem es zu Einsichtsfähigkeit und Selbst-
verantwortung erwächst, bildet sich das E. zurück, um
bei Erreichung der Volljährigkeit gänzlich zu erlöschen.
Die grundrechtlichen Positionen der Eltern und der Kin-
der sind zu unterscheiden, gegeneinander abzuwägen
und zu Konkordanz zu führen. Die Aufgabe erfüllt der
Gesetzgeber nach Maßgabe der Verfassung. Um der
Rechtssicherheit willen trifft er im RKEG allg.e, abge-

stufte Regelungen für den Eintritt der Geschäftsfähig-
keit. In den ersten Lebensjahren entscheiden die Eltern
allein über die Religionszugehörigkeit, die religiöse Er-
ziehung sowie die Teilnahme am Religionsunterricht
(Art. 7 Abs. 2 GG). Sie bestimmen im eigenen wie des
Kindes Namen, ob es getauft wird. Ab dem vollendeten
12. Lebensjahr kann das Kind nicht gegen seinenWillen
in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen wer-
den. Die volle Religionsmündigkeit tritt mit dem voll-
endeten 14. Lebensjahr ein. Das Kind hat nunmehr die
alleinige Entscheidung über die Religionszugehörigkeit
und die Teilnahme am Religionsunterricht. Das E. er-
lischt jedoch nicht völlig. Das Kind wird nicht jedem
religiösen Einfluss der Eltern entzogen, weil das Erzie-
hungsrecht im Übrigen fortbesteht. Die Eltern behalten
sogar eine klagbare Position, soweit sie in Übereinstim-
mung mit ihrem religionsmündigen Kind handeln. Die
Eltern erteilen die erforderliche Zustimmung zu medizi-
nischen Eingriffen allein, bis das Kind die hinlängliche
Einsichtsfähigkeit erlangt hat. Ab diesem nicht generell
normierten, sondern individuell zu ermittelnden Zeit-
punkt erhält das Kind ein Vetorecht.
Die Grundrechte des Kindes richten sich nicht gegen

die Eltern, sondern (wie seinerseits das E.) gegen den
Staat. Diesem obliegt jedoch die grundrechtliche
Schutzpflicht, das Kind, das sich noch nicht selber
schützen kann, vor Übergriffen der Eltern in seine
grundrechtlichen Positionen wie die körperliche und
seelische Integrität zu bewahren. Das Kind hat ein sub-
jektives Recht auf staatlichen Schutz. Umstritten ist, ob
die rituelle Beschneidung aufgrund der Einwilligung
der Eltern mit dem Recht des Kindes auf körperliche
Unversehrtheit vereinbar ist (so einschlussweise §1631d
BGB) und ob das Grundrecht nicht zumindest traditio-
nelle Methoden verbietet, die den heutigen Standards
der Hygiene und der Anästhesie widersprechen. Die
Schutzpflicht für die Grundrechte des Kindes gehört
zumWächteramt des Staates.

4.6 Das Wächteramt des Staates
Über die Betätigung des E. „wacht die staatliche Ge-
meinschaft“ (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG). Kraft dieses Wäch-
teramtes stellt sie das Recht des Kindes auf Pflege und
Erziehung sicher und greift ein, wenn die Eltern ihre
Grundpflicht vernachlässigen oder missbrauchen. Das
Wächteramt ist so eng zugeschnitten, dass es die Frei-
heitssubstanz des E. nicht antasten und den elterlichen
Erziehungsprimat nicht berühren kann. Der Staat erhält
über das Wächteramt (im Unterschied zur Schulhoheit)
keine eigene Erziehungskompetenz. Er tritt nicht in
Wettbewerb zu den Eltern. Er überwacht die Erziehung,
zieht sie aber nicht an sich. Sein Amt ist für den patho-
logischen, nicht für den normalen Fall geschaffen. Er
respektiert die erzieherische Arbeit und Ausrichtung
der Eltern und greift nur ein, wo die Eltern versagen.
Er ist lediglich der subsidiäre Treuhänder der Belange
des Kindes. Nach seiner verfassungsrechtlichen Bestim-
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mung ist er „nicht Obervormund, sondern Nothelfer“
(Ossenbühl 1981: 71). Das Wächteramt besteht in: Ge-
fahrenabwehr, Missbrauchskontrolle und der Lösung
solcher Rechtskonflikte, die sich nicht familienautonom
lösen lassen. Das Wächteramt ruht, solange über bes-
sere Ziele und Methoden gestritten werden kann. Es
tritt erst auf den Plan, wenn eine eindeutige, erhebliche
Gefahr für das Kind besteht. Das ist etwa der Fall, wenn
die Eltern das Kind verwahrlosen lassen, es nicht ausrei-
chend ernähren, körperlich oder seelisch misshandeln,
sich an ihm sexuell vergehen, es in eine Zwangsheirat
treiben. Da es um den Schutz des Kindes, nicht um die
Bestrafung der Eltern geht, kommt es nicht darauf an,
ob die Eltern die Gefahr verschuldet haben (str.). Die
Eingriffsschwelle ist nicht schon bei singulärem, gering-
fügigem Fehlverhalten der Eltern erreicht.
Die Mittel, die der Staat zur Abhilfe gegenüber den

Eltern einsetzen darf, sind abgestuft nach dem Über-
maßverbot („Verhältnismäßigkeit“). Das mildere Mittel,
die schonendere Lösung haben jeweils den Vorrang.
Solange die Chance besteht, durch Rat und Hilfe die El-
tern zu verantwortungsgerechtem Verhalten zu bewe-
gen, ist der Staat nicht berechtigt, sie von der Pflege
und Erziehung ihrer Kinder auszuschalten oder gar
selbst diese Aufgabe zu übernehmen. Die tatsächliche
Trennung des Kindes von der Familie gegen den Willen
der Erziehungsberechtigten ist als bes. einschneidender
Eingriff in das E. an verfassungsrechtliche Voraussetzun-
gen gebunden: eine bes. gesetzliche Grundlage (§1666a
BGB), krasses Versagen der Erziehungsberechtigten
oder akute schwerwiegende Gefährdung des Kindes in
körperlicher oder seelischer Hinsicht, so dass es zu ver-
wahrlosen droht (Art. 6 Abs. 3 GG). Der Anordnung
staatlicher Erziehung ist damit ein verfassungsrecht-
licher Riegel vorgeschoben. Die Adoption gegen den
Willen der leiblichen Eltern (§1748 BGB) ist nur als Aus-
nahme zulässig, wenn ein schutzwürdiges Recht der na-
türlichen Eltern nicht mehr besteht. Das Wächteramt
würde missbraucht, wenn die Behörden ohne begründe-
ten Anlass die Kinder aushorchten oder sonst in den Fa-
milien auskundschafteten, ob eineGefahrenlage und da-
mit ein Grund zum Eingreifen besteht. Der Rechtsstaat
achtet die Privatheit der Familie, die unter dem bes.n
Schutz der Verfassung steht (Art. 6 Abs. 1 GG). Zum
Wächteramt gehört auch, Rechtskollisionen und Strei-
tigkeiten, die das Wohl des Kindes gefährden können,
auszugleichen, so etwa bei Scheidung der Eltern.

4.7 Das Elternrecht in der Staatsschule
Im Bereich der Schule stößt die Geltung des E. auf den
verfassungsrechtlichen Widerstand der staatlichen
Schulhoheit, die Art. 7 Abs. 1 GG umschreibt: „Das ge-
samte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“
Zur Schulhoheit gehören: die Organisation des Schul-
wesens, die Festlegung des fachlichen und pädagogi-
schen Programms sowie die schulische Erziehung. Die
Schulhoheit ist eine eigene, nicht aus dem E. abgeleitete

Kompetenz des Staates, kraft deren er die Belange der
Allgemeinheit in die Erziehung einbringt, und die intel-
lektuellen wie ethischen Bedingungen des gesellschaft-
lichen Lebens vermittelt. Die Schule ist das wichtigste
Integrationsmittel ( →Integration) des freiheitlichen
Staates, das sich gerade gegenüber den Zuwanderern
aus fremden Kulturkreisen bewähren muss. Die Schul-
hoheit ist also ein Komplementär- und Gegenprinzip
zum privaten E. wie zum gesellschaftlichen →Pluralis-
mus. Während die etatistische herrschende Lehre zur
WRV einseitig auf die Schulhoheit fixiert war und das
E. aus dem schulischen Bereich verwies, öffnet sich die
Staatsschule unter dem GG innerhalb bestimmter Gren-
zen dem E. Zwischen den antinomischen Verfassungs-
normen ist nunmehr praktische Konkordanz gefordert.
Wie diese ausfallen soll, ist jedoch streitig.
Das BVerfG geht von der Gleichordnung zwischen

dem staatlichen Erziehungsauftrag in der Schule und
dem elterlichen Erziehungsrecht aus. Die gemeinsame
Erziehungsaufgabe von Eltern und Schule, welche die
Bildung der Persönlichkeit des Kindes zum Ziel hat, soll
sich in einem „sinnvoll aufeinander bezogenen Zusam-
menwirken“ erfüllen: „Der Staat muss deshalb in der
Schule die Verantwortung der Eltern für den Gesamt-
plan der Erziehung ihrer Kinder achten und für die Viel-
falt der Anschauungen in Erziehungsfragen so weit of-
fen sein, als es sich mit einem geordneten staatlichen
Schulsystem verträgt“ (BVerfGE 34, 183). In praktischen
Fragen muss differenziert werden.
Der Staat gibt die allg.e Schulpflicht vor, die durch

Privatunterricht nicht ersetzt wird. Sie führt, bes. in der
Grundschule, die Kinder jedweder sozialen Herkunft
und Konfession, einheimische wie zugewanderte, im ge-
meinsamen Lernen zusammen. Er bestimmt grundsätz-
lich das Schulsystem, die Ausbildungsgänge, die fach-
lichen Standards und die Unterrichtsziele. Doch haben
die Eltern das Recht, zwischen den vom Staat zur Ver-
fügung gestellten Schulformen und über den Bildungs-
weg des Kindes in der Schule zu entscheiden. Der Staat
hat sich von jeder „Bewirtschaftung des Begabungs-
potentials“ freizuhalten (BVerfGE 34, 184 f.). Das Schul-
wesen muss hinreichend gegliedert sein, damit das elter-
liche Wahlrecht überhaupt effektiv greifen kann. Doch
verpflichtet das E. den Staat nicht, eine bestimmte, an
denWünschen der Eltern orientierte Schulform zur Ver-
fügung zu stellen, auch nicht eine Schule bestimmter
religiöser oder weltanschaulicher Prägung.
Die Schule muss zu Gespräch und Verständigung mit

den Eltern bereit sein. Sie haben aus Art. 6 Abs. 2 GG
den Anspruch auf rechtzeitige und vollständige Infor-
mation über die Vorgänge, deren Verschweigen die Aus-
übung ihres Erziehungsrechts beeinträchtigen könnte:
Leistungen und Betragen, schulische Schwierigkeiten
des Schülers. Das E. als solches ist als höchstpersön-
liches Individualrecht nicht repräsentierbar und nicht
majorisierbar. Nicht ausgeschlossen wurden aber: ge-
meinsames, einvernehmliches Vorgehen aller Eltern ge-
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genüber der Schule, kollektive Vertretung elterlicher In-
teressen und Partizipation der Betroffenen an der Schul-
verwaltung (soweit die demokratisch legitimierte Schul-
hoheit Partizipation zulässt). Die Spannung zwischen E.
und staatlicher Schulhoheit darf nicht einseitig aufgelöst
werden. Der Unterricht hat bei religiös und welt-
anschaulich neuralgischen Themen (z.B. →Sexualerzie-
hung) für die verschiedenenWertvorstellungen offen zu
sein und auf das E. Rücksicht zu nehmen. Jedoch kön-
nen die Eltern ihr Kind nicht schulisch-legitimen Ver-
anstaltungen entziehen, die ihre bes.n religiösen Emp-
findungen verletzen (z.B. Sport, Klassenausflüge für
muslimische Kinder). Nachgiebigkeit ginge auf Kosten
der staatlichen Integrationsaufgabe. Eine Besonderheit
bildet der konfessionsgebundene Religionsunterricht.
Hier bestimmen die Erziehungsberechtigten über die
Teilnahme des Kindes (Art. 7 Abs. 2 GG).
Die Staatsschule ist kein Erziehungsinstrument der

Parlamentsmehrheiten undRegierungen, der herrschen-
den Parteien oder Lehrergewerkschaften, aber auch nicht
das der einzelnen Lehrer. Sie ist keine ideologische Mul-
ti-Kulti-Agentur. Das Erziehungsmandat beschränkt
sich auf die ethischen Normen und Grundwerte, die
den verfassungsrechtlich legitimen und notwendigen
Konsens des pluralistischen deutschen Gemeinwesens
ausmachen. Der Erziehungsauftrag der Staatsschule ist
also begrenzt durch die dem freiheitlichen Staat eigenen
Toleranz- und Neutralitätspflichten. Die Eltern können
dagegen aufgrund ihres Freiheitsrechts einem ganzheit-
lichen Erziehungskonzept folgen, sich religiös, welt-
anschaulich, gesellschaftlich engagieren. Die Einhaltung
der äußeren wie inneren Grenzen der Schulerziehung
stellt bes. hohe Anforderungen an das Amtsethos und
an das pädagogische Feingefühl des Lehrers.
Das E., das sich in erster Linie im häuslich-familiären

Bereich entfaltet, würde weitgehend entleert werden,
wenn der Staat den Schüler ganztägig von der Familie
trennte; die Ganztagsschule als Pflichtschule ist mit
Art. 6 Abs. 2 GG unvereinbar, desgleichen vorschu-
lische Inanspruchnahme gegen den Willen der Eltern.

4.8 Die erzieherische Gewaltenteilung
E. und staatliches Wächteramt, Elternhaus und Staats-
schule bilden in ihrem Ergänzungs- und Spannungsver-
hältnis Faktoren der erzieherischen Gewaltenteilung,
die zu den Strukturen des freiheitlichen Gemeinwesens
gehört. Ein weiterer verfassungsrechtlich garantierter
Faktor ist die Privatschule, die Vielfalt des Erziehungs-
systems ermöglicht und das zum E. gehörende Wahl-
recht unter den Bildungswegen verbreitert (Art. 7 Abs. 4
und 5 GG).
Erzieherischer Einfluss kommt von Verfassungs we-

gen auch den Kirchen zu (Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 7
Abs. 2 und 3, Art. 140 GG). Doch haben sie nicht von
sich aus das Recht, unmittelbar auf das Kind einzuwir-
ken, sondern nur vermittelt durch die elterlichen Zu-
stimmung. Kirchenrecht wird im verfassungsstaatlichen

Systemmediatisiert durch das E. Entsprechendes gilt für
den Einfluss anderer privater Bildungsträger, wie der
freien Wohlfahrtsverbände, der Jugendorganisationen,
der Medien. Sie alle können sich, im Unterschied zum
Staat, gemäß ihrer grundrechtlichen Freiheit welt-
anschaulich, politisch und gesellschaftlich engagieren;
für sie gelten nicht die verfassungsrechtlichen Distanz-,
Konsens- und Toleranzschranken, denen der →Rechts-
staat unterliegt.
Nur der Staat hat ein eigenes, unmittelbares Erzie-

hungsmandat, das sich nicht vom E. ableitet. Aber die-
ses beschränkt sich auf den Bereich der Schulhoheit.
Soweit der Staat darüber hinaus Erziehungs- und Bil-
dungsangebote macht (Kindergarten und Tagesstätten,
Schülerfreizeit etc.), ist auch er auf die Zustimmung der
Eltern angewiesen.
Das E. in Art. 6 Abs. 2 GG ist in seinem heutigen

Verständnis auf das hergebrachte Spannungsverhältnis
zwischen der elterlichen Freiheit und dem hoheitlichen
Eingriff abgestellt. In der Wirklichkeit einer offenen
Gesellschaft müssen sich die Eltern gegen eine unabseh-
bare und unkontrollierbare Menge unerbetener Mit-
erzieher mit ihren Kommunikations-, Informations-,
Unterhaltungs- und Konsumofferten behaupten, und
das unter der schwierigen Bedingung der beruflichen
Beanspruchung beider Elternteile, mit der sich die Zeit
für die Kinder verknappt. Auf der anderen Seite wird die
„amateurhafte“ elterliche Erziehung delegitimiert durch
den Trend zur Verwissenschaftlichung, Professionalisie-
rung und Sozialisierung der →Pädagogik. Das Gewicht
des „natürlichen“ E. nimmt ab. Die Balance in der erzie-
herischen Gewaltenteilung muss immer neu austariert
werden.

5. Die naturrechtliche Konzeption
der katholischen Kirche

Für die →katholische Kirche ist das E. naturrechtlich be-
gründet ( →Naturrecht). In der Lehre Papst Leos XIII.
konvergieren die aristotelisch-thomistische Tradition
und die Menschenrechtsidee: „Von Natur aus haben die
Eltern das Recht zur Erziehung ihrer Kinder, und damit
auch die Pflicht, dass die Erziehung und der Unterricht
dem Zweck gerecht werden, zu dem sie durch Gottes
Gnade die Nachkommenschaft erhalten haben. Darum
müssen die Eltern alles aufbieten, jeden Übergriff auf
diesen Bereich zurückzuweisen, und auf dem Recht be-
stehen, ihre Kinder pflichtgemäß christlich zu erziehen
und sie von jenen Schulen fernzuhalten, wo sie antireli-
giös beeinflusst werden könnten“ (Enzyklika „Sapientiae
christianae“ 1890). Der Papst rühmt die Gründung ka-
tholischer Privatschulen. Gleichwohl hänge das meiste
von der häuslichen Erziehung ab. „Wo die Jugend im
elterlichen Haus eine gute Lebensordnung und eine
Schule der christlichen Tugenden findet, ist auch das
Wohl des Staates gesichert“ (ebd.). Der Vorrang der el-
terlichen vor der staatlichen Erziehung ist ein wichtiger
Anwendungsfall des Subsidiaritätsprinzips ( →Subsidia-
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rität). Der Staat hat nach kirchlicher Lehre durch ein
differenziertes Schulsystem die institutionellen Voraus-
setzungen zu schaffen, dass das E. in diesem Bereich
ausgeübt werden kann. Das E. ist positiv angelegt auf
sittliche und religiöse Erziehungsziele. Christliche El-
tern haben die Aufgabe, „für die christliche Erziehung
ihrer Kinder gemäß der von der Kirche überlieferten
Lehre zu sorgen“ (can. 226 § 2 CIC). Die Kirche be-
ansprucht ein eigenes, originäres Erziehungsmandat,
„denn ihr ist von Gott aufgetragen, den Menschen zu
helfen, dass sie zur Fülle des christlichen Lebens gelan-
gen können“ (can. 794 §1 CIC).
Die kirchliche Lehre entfaltet sich bes. in der Enzykli-

ka Papst Pius’ XI. „Divini illius magistri“ (1929), der Er-
klärung des Zweiten Vatikanischen Konzils „Gravissi-
mum educationis“ (1965) und dem Apostolischen
Schreiben Papst Johannes Pauls II. „Familiaris consor-
tio“ (1981).
Die Rechte und Pflichten sind auch kirchenrechtlich

positiviert (can. 226 § 2, can. 193 §1, can. 1136 CIC).
Das innerkirchliche Recht widerspricht dem E., insofern
es – in Fortführung einer von jeher umstrittenen Tradi-
tion – vorsieht, dass in Todesgefahr ein Kind katho-
lischer, ja sogar nichtkatholischer Eltern auch gegen den
Willen der Eltern erlaubt getauft wird (can. 868 § 2
CIC). Die kirchenamtliche Zusammenfassung der na-
turrechtlichen und positivrechtlichen Normen und Pos-
tulate bringt die „Charta der Familienrechte“ (1983): „Da
sie ihren Kindern das Leben geschenkt haben, besitzen
die Eltern das ursp.e, erste und unveräußerliche Recht,
sie zu erziehen; daher müssen sie als die ersten und vor-
rangigen Erzieher ihrer Kinder anerkannt werden.

a) Eltern haben das Recht, ihre Kinder in Überein-
stimmung mit ihren moralischen und religiösen Über-
zeugungen zu erziehen und dabei die kulturellen Tradi-
tionen ihrer Familie zu berücksichtigen, die Wohl und
Würde des Kindes fördern; sie sollten auch die notwen-
dige Hilfe und Unterstützung der Gesellschaft erhalten,
um ihre Erziehungsaufgabe richtig zu erfüllen.

b) Eltern haben das Recht, Schulen und andere Hilfs-
mittel frei zu wählen, die notwendig sind, um die Kin-
der in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen zu
erziehen. Staatliche Autoritäten müssen sicherstellen,
dass die staatlichen Unterstützungen so zugeteilt wer-
den, dass die Eltern dieses Recht wirklich frei ausüben
können, ohne ungerechtfertigte Lasten tragen zu müs-
sen. Es darf nicht sein, dass Eltern direkt oder indirekt
Sonderlasten tragen müssen, die die Ausübung dieser
Freiheit unmöglich machen oder in ungerechter Weise
einschränken.

c) Eltern haben das Recht auf Gewähr, dass ihre Kin-
der nicht gezwungen werden, Schulklassen zu be-
suchen, die nicht in Übereinstimmung stehen mit ihren
eigenen moralischen und religiösen Überzeugungen.
Insb. die Geschlechtserziehung ( →Sexualerziehung) –
die ein Grundrecht der Eltern darstellt – muss immer
unter ihrer aufmerksamen Führung geschehen, ob zu

Hause oder in Erziehungseinrichtungen, die von ihnen
ausgewählt und kontrolliert werden.

d) Die E.e werden verletzt, wenn der Staat eine ver-
pflichtende Erziehungsform auferlegt, bei der alle reli-
giöse Bildung ausgeschlossen ist.

e) Das vorrangige Recht der Eltern, ihre Kinder zu
erziehen, muss in allen Formen des Zusammenwirkens
zwischen Eltern, Lehrern und Schulleitung gewahrt
bleiben, insb. „bei Mitwirkungsformen, die den Bürgern
in praktischen Schulfragen und in der Formulierung
und Konkretisierung von Erziehungsprogrammen eine
Stimme geben wollen.“
Im evangelischen Bereich findet sich keine vergleich-

bare Konzeption des E. (trotz vereinzelter theologischer
Ansätze). Zum einenwirkt sich die Fremdheit gegenüber
dem Naturrechtsdenken aus. Zum anderen fehlt her-
kömmlich die Distanz zum Staat, ohne die das E. nicht
gedacht werden kann. In jüngerer Zeit zeichnet sich mit
der Durchsetzung des E. als säkularemGrundrecht prak-
tisch Konvergenz zwischen den Konfessionen ab.
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Emanzipation

1. Allgemeine Bedeutung
E. ist ein Zentralbegriff im sozialen und politischen Vo-
kabular der →Moderne. Er bezeichnet den Akt der Be-
freiung des Menschen von vorgegebenen gesellschaft-
lichen Zwängen, die als willkürlich und ungerecht
verstanden werden. Gelegentlich wird auch eine E. von
„der Natur“ ( →Natur) für möglich gehalten. Doch davon
kann nur im übertragenen Sinn die Rede sein, wenn es
gilt, eine fälschlich als „natürlich“ verteidigte →Herr-
schaft zu überwinden. Im strengen Sinn ist eine E. von
der Natur nicht möglich, weil der Mensch als Natur-
wesen notwendig an Natur gebunden bleibt (Anthro-
pologie). Also lässt sich der Begriff der E. nur auf soziale
Verhältnisse beziehen, von denen sich der Mensch mit
dem Ziel größerer individueller und politischer Eigen-
ständigkeit ( →Autonomie) zu befreien sucht.
Die den Begriff leitende Erwartung ist, dass E. den

Menschen in die Lage versetzt, sein Leben nach eigener
Einsicht zu führen. Dabei beruht sie selbst schon auf
einem Akt der Selbstbestimmung, den sie auf Dauer er-
möglichen und sichern soll. In diesem Sinn ist E. his-
torisch wie systematisch eng mit dem Programm der eu-
ropäischen →Aufklärung verbunden. Auch E. setzt
Aufklärung voraus, um ihr durch Fortsetzung aus eige-
nem Anspruch eine möglichst alle Menschen umfassen-
de →Zukunft zu eröffnen. Auf diesen sich selbst stei-
gernden Prozess der Selbstbildung ist auch das
Verlangen nach E. gegründet, die nur gelingen kann,
sofern sie vom sich emanzipierenden →Subjekt selbst
gewollt ist.

2. Emanzipation des Begriffs der Emanzipation
Der Ausdruck E. kommt im 18. Jh. in Umlauf und fin-
det Aufnahme in alle europäischen Sprachen; dabei er-
öffnet er sich ein weitläufiges Anwendungsfeld mit
einem zunehmend breiter werdenden Bedeutungsspek-
trum, das die vielfache Verwendung des Begriffs be-
günstigt.
Sein Ursprung liegt in der römischen Antike. E. mein-

te urspr. den Verzicht auf die rechtlich verankerte Ver-
fügung und Verantwortung einer Person durch eine an-
dere ( →Verantwortung). Nach römischem Recht wurde
der Erwerb eines Verfügungsrechts über eine anderen
Person durch den (manicipium genannten) symbolischen
Akt des Handauflegens (von manus = Hand) besiegelt.
Emancipatio war somit der Rechtsakt, der einen juri-
dischen Tatbestand rechtswirksam rückgängig machte.
So konnte ein Hausgenosse oder Sklave in die ihm per-

sönlich rechtlich zugesicherte Selbständigkeit entlassen
werden.
Diese Bedeutung blieb im kirchenrechtlichen Institut

der emancipatio canonica erhalten, die es z.B. erlaubte,
Kinder der elterlichen Verantwortung zu entziehen, um
sie einer der Kirche angemessen erscheinenden Bestim-
mung zuzuführen. So geschah es mit den Kindern ver-
urteilter Ketzern, die in der Obhut von Klöstern vor dem
verderblichen Einfluss ihrer Eltern geschützt und auf
Dauer davon abgebracht werden sollten.
Der sich über Jh. erstreckende juridische Wort-

gebrauch ändert sich erst mit der reflexiven Verwen-
dung des Verbums emancipere, das nicht länger auf
einen institutionellen Vorgang der Befreiung von beste-
henden Verbindlichkeiten beschränkt ist. Es kann nun-
mehr auf eine eigene Entscheidung des sich befreienden

→Individuums gegründet sein. Dadurch wird, zumin-
dest im Selbstverständnis der aktiven Individuen und
Gruppen ( →Gruppe), anerkannt, dass Menschen sich
selbst emanzipieren können. So wird die Verschränkung
von eigener Einsicht und eigenem Wollen anerkannt,
die ihrerseits die Verbindung von eigener Tat und allg.
er gesellschaftlicher Entwicklung voraussetzt. Diese
Verbindung ist für die neuzeitliche Verwendung ( →Neu-
zeit) des Begriffs der E. charakteristisch und führt zu
seiner semantischen Symbiose mit den modernen Topoi
der Selbstbestimmung, der individuellen Verantwor-
tung, der moralischen →Autonomie und der politischen

→Souveränität. Damit kann E. sowohl zur Motivierung
wie auch zur Erklärung unterschiedlicher Akte persön-
licher wie politischer Selbstverwirklichung herangezo-
gen werden, ganz gleich, ob es sich um →Kritik oder
Protest, →Reform, Revolte oder →Revolution handelt.
Der gleichermaßen historische wie systematische Zu-

sammenhang macht die eminente Rolle verständlich,
die dem Begriff der E. in der politischen Geschichte der
letzten drei Jh. zugefallen ist. Der im 18. Jh. einsetzende
und bis heute nicht abgeschlossene Prozess der Ver-
gewisserung, Entfaltung und Durchsetzung der →Men-
schenrechte wurde zunehmend als E. erfahren und
gedeutet. In ihm sind gerade auch in begriffsgeschicht-
licher Perspektive zwei immer wieder hervorgehobene
Entwicklungsstränge von bes.r Bedeutung: die E. der
Juden und die der Frauen ( →Frauenbewegungen). Darü-
ber hinaus wird E. als Anspruch auf ein geistiges Ge-
schehen verstanden, das sowohl die individuelle wie
auch die sozio-kulturelle Entwicklung von Menschen
nach Art eines →Fortschritts versteht. Bei aller Neigung,
die speziesistische Differenz zwischen Menschen und
anderen Lebewesen einzuebnen, ist es bemerkenswert,
dass sich der Mensch die Fähigkeit zur E. offenbar nach
Art eines ultimativen Privilegs vorbehält.

3. Die exemplarische Emanzipation der Juden
Man darf es als einen bes.n Verdienst des Begriffs der E.
verstehen, dass er seine historische Kontur und seinen
intellektuellen Rang in der Anwendung auf zwei Pro-
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blembereiche gewonnen hat: Die in beiden Fällen viel
zu spät einsetzende E. der Juden ( → Judentum) und die
der Frauen.
Während in der erstenErklärung der →Menschenrech-

te, der Bill of Rights im Jahre 1776 sowie in den sich all-
mählich mehrenden Übernahmen menschenrechtlicher
Prinzipien in die Verfassungen ( →Verfassung) europäi-
scher Staaten stets nur allg. vom „Menschen“die Rede ist,
wird im Vorgriff auf das „Bürgerrecht“ im aufgeklärten
Absolutismus ( →Absolutismus) des habsburgischen Kai-
sers Joseph II. eine erste Lockerung der rechtlichen Aus-
grenzung der Juden verfügt. 1782 wird die „Leibmaut“,
eine Kopfsteuer für Juden, abgeschafft, die „Judenhäu-
ser“genannten Ghettos werden aufgelöst und den Juden
wird eine begrenzte Gewerbefreiheit zugestanden.
Die weitergehende theoretische Begründung findet

sich in der von Moses Mendelssohn geförderten Schrift
des preußischen Juristen Christian Wilhelm von Dohm
„Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden“ von
1781. Deren Spuren sind ab 1791 in den Verfassungs-
beratungen der französischen Nationalversammlung
und später in der napoleonischen Gesetzgebung zu ver-
folgen. Unter dem Druck Napoleon Bonapartes folgen
zwischen 1800 und 1812 fast alle deutschen Staaten den
Empfehlungen C. W. von Dohms. In Preußen ver-
anlasst Friedrich von Hardenberg 1812 den König, das
„Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Ju-
den“ zu erlassen. 1817 wird dafür erstmals der Begriff
der „Juden-E.“ verwendet, der rasch in das politische
Vokabular übernommen wird.
Es sind keineswegs nur die bestehenden Macht-

verhältnisse, die es mit sich bringen, dass der Begriff
hier noch einmal ganz im alten Sinn des römischen
Rechts verwendet wird. Obgleich die jüdischen Bürger
( →Bürger, Bürgertum) durch ihre politische und öko-
nomische Mitwirkung Anteil an ihrer Befreiung haben,
stehen sie weiterhin unter dem auch von liberalen Den-
kern vertretenen Vorurteil, sie müssten erst zu Vollbür-
gern erzogen werden. In dieser Absicht werden ihnen
religiöse Unterweisung und eine Ausbildung bei christ-
lichen Lehrherren aufgenötigt. Erst in der (zunächst nur
als Deklaration wirkenden) Verfassung der Frankfurter
Nationalversammlung findet sich die Feststellung:
„Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder be-
dingt noch beschränkt.“
1862 ist es das liberal regierte Großherzogtum Baden,

das als erster deutscher Staat den Juden die volle Gleich-
berechtigung gewährt. Wie wenig damit tatsächlich er-
reicht war, hat die nachfolgende politische Geschichte in
Deutschland gezeigt. Sie belegt, dass E. nicht gelingen
kann, solange sie unter paternalistischen Konditionen
erfolgt. Das ist bereits ein wesentlicher Punkt in der
1843 von Karl Marx verfassten Abhandlung „Zur Juden-
frage“, wenn er in Abgrenzung gegenüber Bruno Bauer
feststellt: „Wir müssen uns selbst emanzipieren, ehe wir
andere emanzipieren können“ (MEW 1: 348).

4. Die Emanzipation der Frau
Das ist auch die Lehre, die mit der nicht weniger langen
E.-Geschichte der Frauen verbunden ist ( →Frauenrechte,

→Frauenfrage). Hier kommt der Begriff der E. zwar erst
in der zweiten Hälfte des 20. Jh. zum Durchbruch, wird
dafür aber so beherrschend, dass man derzeit bei E. fast
nur noch an den Kampf um die Gleichberechtigung der
Frauen denkt. Doch es gibt eine Vorgeschichte, die bis in
die Tage der →Französischen Revolution zurückreicht.
1791 fordert Olymp de Gouges mit ihrer „Déclaration
des droits de la Femme et de la Citoyenne“ die gleichen
Rechte für Männer und Frauen.
Für politische Debatten und zunehmende theoreti-

sche Aufmerksamkeit sorgt hier der jahrzehntelange
Kampf um das Frauenwahlrecht in England, in den Ver-
einigten Staaten und auf dem europäischen Kontinent.
Nach dem Ersten Weltkrieg mehren sich die Stimmen
für eine Gleichberechtigung in Beruf, Bildung und bei
der Erfüllung der familiären Pflichten. Doch der aus-
drücklich unter dem Anspruch auf E. geführte Kampf
um die soziale Gleichstellung der Frau beginnt erst Jah-
re später, und zwar nach den Rassenunruhen in den
USA und der kurz darauf einsetzenden Studentenrevol-
te in Amerika und Europa ( →Gender). Die mit der Ver-
breitung pharmakologischer Antikonzeptiva einsetzen-
de „sexuelle Revolution“ zieht seit dem Ende der
sechziger Jahre die sog.e „autonome“ Frauenbewegung
nach sich, die mit ihrem Verlangen zeitweilig alle ande-
ren Bedeutungen von E. überlagert.

5. Aufgaben und Grenzen der Emanzipation
Unter den Bedingungen einer fortschreitenden →Globa-
lisierung erscheint es aus der Sicht der westlichen →Zivi-
lisation geradezu natürlich, denGesellschaften ( →Gesell-
schaft), die sich in ihren Formen des Lebens, des
Handelns und des Glaubens nicht den Standards auf-
geklärtenDenkens angepasst haben, einenhohenE.s-Be-
darf zu unterstellen. So wird insb. von den Angehörigen
religiöser Gemeinschaften verlangt, sie hätten sich von
ihren Gewohnheiten und Gebräuchen zu emanzipieren.
Das Verlangen ist unvermeidlich, sofern es sich im

Namen eines friedlichen Zusammenlebens in wechsel-
seitiger →Toleranz, in Anerkennung der Prinzipien des
Rechts und im Respekt vor der →Würde des Menschen
versteht. Sobald es jedoch um religiöse Verbindlichkei-
ten, um Erziehung, Ernährung oder Kleidung geht,
stößt der Anspruch auf E. an seine Grenzen. Er kann in
Konflikt mit dem Gebot religiöser und kultureller Tole-
ranz geraten und hat Rücksicht auf den zur E. gehören-
den Willen des Einzelnen zu nehmen. Während im In-
teresse einer rechtsstaatlichen Ordnung ein Gebot
äußerer Anpassung unerlässlich ist, kann es in sittlich-
moralischen Fragen keinen Rechtszwang geben.Wie die

→Aufklärung steht auch die E. unter der Voraussetzung
individueller Einsicht und persönlicher →Entscheidung.
Überdies ist zu beachten, dass auch die Glaubensfreiheit
( →Religionsfreiheit) zu den →Menschenrechten gehört.
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Dass dieser Zusammenhang nicht auf Individuen
( →Individuum) beschränkt sein darf, hat auch Kon-
sequenzen für das Verhalten politischer Organisationen.
Sie macht überdies verständlich, warum der Begriff der
E. in der Debatte über die Erziehung zur Mündigkeit so
große Beachtung gefunden hat und immer noch findet.
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Emigration, politische

P. E. tritt dann auf, wenn staatliche oder halbstaatliche
Akteure die Handlungsmacht und damit die →Freiheit
und Freizügigkeit von Einzelnen oder Kollektiven tief-
greifend beschränken. P. E. ist durch eine Nötigung zur
Abwanderung aus politischen Gründen verursacht, die
keine realistische Handlungsalternative zulässt. Sie ist
Flucht vor Gewalt, die Leben, körperliche Unversehrt-
heit, Freiheit und Rechte direkt oder erwartbar bedroht.
Die Geschichte der E. aus politischen Gründen ist

lang. Eine neue Etappe begann mit der Etablierung der
europäischen Nationalstaaten im 19. Jh. Einige Zehn-
tausend Menschen, die bewusst den Kampf gegen das
herrschende politische System ihres Herkunftsstaates
aufgenommen hatten, ergriffen meist vor der Verfol-
gung nationaler, demokratischer, liberaler und sozialis-
tischer Bewegungen die Flucht. Frühsozialistische
Handwerker fanden sich unter den politischen Emigran-
ten ebenso wie nationalliberale politische Intellektuelle
oder Mitglieder bewaffneter nationaler Befreiungsbewe-
gungen.
Mehrere Hochphasen der p.n E. lassen sich im 19. Jh.

ausmachen: Eine erste gab es in der Phase der verschärf-
ten Restauration im Jahrfünft nach dem Wiener Kon-
gress. Eine zweite folgte nach den Unruhen, die in wei-
ten Teilen Europas im Kontext der Pariser Julirevolution
von 1830 standen. Dazu zählte auch die „Große E.“, die
mehrere Zehntausend Polen nach Westeuropa führte.
Die europäische Revolution von 1848 hinterließ eben-
falls wesentliche Spuren im p.n E.s-Geschehen. Seit den
1870er Jahren ging es vornehmlich um politisch erzwun-
geneWanderungen imGefolge des Kampfes mittel- und
osteuropäischer Staaten gegen sozialistische und anar-
chistische Bewegungen. Dabei blieben die Staaten Mit-
tel- und Osteuropas Hauptausgangsräume politischer
Fluchtbewegungen ( →Flucht und Vertreibung).

P.E. ist selten ein linearer Prozess, vielmehr bewegen
sich politische Emigranten meist in Etappen: Häufig
lässt sich zunächst ein überstürztes Ausweichen über
die Grenze in der Erwartung einer baldige Rückkehr be-
obachten. Oft aber müssen sie sich auf Dauer oder auf
längere Sicht auf eine Existenz als politische Emigranten
einrichten. Nicht selten erfolgen Weiterwanderungen.
Muster von (mehrfacher) Rückkehr und erneuter E. fin-
den sich ebenfalls häufig. Hintergrund ist dabei nicht
nur die Dynamik der sich stets verschiebenden politi-
schen Konstellation im Herkunftsstaat, sondern auch
die Unmöglichkeit, an einem Fluchtort Sicherheit oder
Erwerbs- bzw. Versorgungsmöglichkeiten zu finden.
Über die Aufnahme von politischen Emigranten ent-

scheiden Staaten ( →Staat) mit weiten Ermessensspiel-
räumen. Die Bereitschaft, Schutz zu gewähren, bildet
immer ein Ergebnis vielschichtiger Prozesse des Aus-
handelns durch Individuen, Kollektive und (staatliche)
Institutionen, deren Beziehungen, Interessen, Kategori-
sierungen und Praktiken sich stets wandeln. Permanent
verschiebt sich, wer unter welchen Umständen als poli-
tischer Emigrant wahrgenommen und in welchem Aus-
maß und mit welcher Dauer Schutz zugebilligt wird.
Zwei unterschiedliche rechtliche Wege der Aufnahme
politischer Emigranten gab es im 19. Jh.: Zum einen
konnten sie als Einwanderer aufgenommen werden. Ihr
rechtlicher Status unterschied sich dann nicht von jenen,
deren Zuwanderung nicht primär politischen Motiven
unterlag. Vor allem Großbritannien und die USA wur-
den auf diese Weise wichtige Aufnahmeländer politi-
scher Emigranten aus Europa. Zum andern war die Ge-
währung eines spezifischen Rechtsstatus für politische
Emigranten möglich. Das geschah ausschließlich als
eine Ausnahme innerhalb der Regelungen zur Abschie-
bung ausländischer Staatsangehöriger und bot damit
Schutz vor Auslieferung im Sinne eines politisch moti-
vierten Aktes der Duldung.
Mit dem Ersten Weltkrieg und den politischen und

territorialen Wandlungen in seinem Gefolge gewannen
politisch bedingte räumliche Bewegungen an Gewicht.
P. E.en begleiteten vor allem den russischen Bürgerkrieg
und die Staatenbildungen in Ost-, Ostmittel- und Süd-
osteuropa. Sie zielten in erster Linie auf West- und Mit-
teleuropa. Rund 10 Mio. Menschen sollen aufgrund der
Veränderungen der territorialen und politischen Ver-
hältnisse nach dem ErstenWeltkrieg in Europa bis Mitte
der 1920er Jahre Grenzen überschritten haben. Die um-
fangreichste einzelne Gruppe bildeten die wahrschein-
lich ein bis zwei Mio. politischen Emigranten aus dem
Russland der Revolution und des Bürgerkriegs.
Während die relativ wenigenMenschen, die im 19. Jh.

in europäischen Staaten als politische Emigranten Auf-
nahme fanden, v. a. als sicherheitspolitisches, gelegent-
lich auch als außenpolitisches Problem gesehen wurden,
erschienen die wesentlich umfangreicheren Bewegun-
gen des 20. Jh. zunehmend als Herausforderung für
den intervenierenden →Sozialstaat. Ängste vor einer Zu-
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nahme der Erwerbslosigkeit, einer Überforderung des
sozialen Sicherungssystems sowie einer kulturellen Viel-
falt beherrschten die Debatte. Das galt auch für Deutsch-
land nach dem Ersten Weltkrieg. Dennoch schuf die
Weimarer Republik rechtliche Kategorien für die Auf-
nahme von politischen Emigranten. Im Deutschen Aus-
lieferungsgesetz von 1929 wurde ihr Schutz erstmals auf
eine gesetzliche Grundlage gestellt durch das Festschrei-
ben eines Verbots der Auslieferung bei politischen Straf-
taten. Und die preußische Ausländer-Polizeiverordnung
vomApril 1932 legte Preußen die Verpflichtung auf, po-
litischen Emigranten Schutz zu gewähren.
Die nationalsozialistische Machtübernahme wenige

Monate später trieb erneut Menschen ins Exil ( →Natio-
nalsozialismus): Die weitaus größte Gruppe stellten Ju-
den, von denen etwa 280000 bis 330000 das Reich ver-
ließen. Weltweit nahmenmehr als 80 StaatenMenschen
aus Deutschland auf. Ziele waren zunächst meist die eu-
ropäischen Nachbarstaaten in der Hoffnung auf den
baldigen Zusammenbruch des NS-Regimes und die
Chance zur Rückkehr. Die Hälfte aller jüdischen Flücht-
linge aber wanderte weiter. Die Zahl der politischen
Emigranten, die vor dem Nationalsozialismus in die
USA auswichen, wurde 1941 auf insgesamt 100000 ge-
schätzt. Argentinien folgte mit 55000 Flüchtlingen vor
Großbritannien mit 40000.Während des ZweitenWelt-
krieges verschob sich das Gewicht noch weiter zuguns-
ten der Vereinigten Staaten, die letztlich etwa die Hälfte
aller Emigranten aufnahmen.
Das 1948/49 entwickelte Asylgrundrecht ( →Asyl) der

Bundesrepublik Deutschland bildete eine Reaktion auf
die p. E. aus dem Dritten Reich und markierte eine sym-
bolische Distanzierung von der nationalsozialistischen
Vergangenheit. Darüber hinaus sollte es die Anerken-
nung der Werte des Westens demonstrieren. Für die
Globalgeschichte der p.n E. der zweiten Hälfte des
20. Jh. hatte der →Kalte Krieg zentrale Bedeutung. Be-
obachten lassen sich die Flucht bzw. Ausweisung von

→Dissidenten aus dem Osten in den Westen oder ver-
stärkte p. E.en im Kontext der Destabilisierung eines
politischen Systems im Osten, das den kurzzeitigen Zu-
sammenbruch der restriktiven Grenzregime zur Folge
hatte (v. a.: Ungarn 1956, Tschechoslowakei 1968, Auf-
lösung des Ostblocks in den späten 1980er und frühen
1990er Jahren). Verwoben mit der Konfrontation des

→Ost-West-Konflikts brachte auch der Prozess der De-
kolonisation seit dem Zweiten Weltkrieg umfangreiche
p. E.en mit sich. Zahllose Kriege, Bürgerkriege und
Maßnahmen autoritärer Systeme weltweit führten auch
nach dem Ende des Kalten Krieges zu p.n E.en in gro-
ßem Umfang.
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Emissionshandel

1. Grundlagen
E. bezeichnet den Handel mit handelbaren Emissions-
rechten, die den Ausstoß einer festgelegten Menge an
Schadstoffen erlauben (auch Umweltzertifikate oder
Umweltlizenzen genannt). Der E. stellt – ähnlich wie
Umweltabgaben – ein marktbasiertes Instrument der

→Umweltpolitik dar. Bei Umweltabgaben wird ein (Ab-
gaben-)Preis für die Nutzung der Umweltressource (die
Umweltverschmutzung) festgelegt, so dass sich die Ge-
samtmenge der Schadstoffemissionen aus der Reaktion
der Emittenten auf diesen Preis ergibt. Im Gegensatz
dazu handelt es sich beim E. um ein Mengeninstru-
ment. Entsprechend wird durch staatliche Festlegung
nicht der Preis, sondern die Schadstoffmenge vorgege-
ben. Folglich bildet sich der Preis erst aus Angebot und
Nachfrage auf dem Markt für Emissionsrechte heraus.
Beim E. werden dazu Verfügungsrechte (property rights)
definiert, die zur Nutzung umweltrelevanter →Güter
berechtigen und an Emittenten ausgegeben werden.
Diese erlauben dem Emittenten, eine bestimmte Emis-
sionsmenge auszustoßen und damit seine Verfügungs-
rechte auszuschöpfen oder diese, falls sie nicht benötigt
werden, auf demMarkt für Emissionszertifikate zu han-
deln.
Der Grundgedanke des E.s geht auf Ronald Coase

(1960) zurück, der eine Verhandlungslösung als Instru-
ment zur Internalisierung →externer Effekte (als Wir-
kungen vonWirtschaftsaktivitäten auf unbeteiligte Drit-
te, die nicht über Märkte vermittelt sind) entwickelt hat.
Die Weiterentwicklung dieses Gedankens zu einem
Handel von Verschmutzungsrechten erfolgte durch
Thomas Crocker (1966) und Herman Dales (1968).
Während der E. lange Zeit lediglich als theoretisches In-
strument der Umweltpolitik gesehen wurden, hat er mit
dem Handel von Schwefeldioxid-Zertifikaten in der
U.S.-amerikanischen Luftreinhaltepolitik seit 1990 so-
wie dem Handel mit Kohlendioxid-Zertifikaten in der
europäischen Klimapolitik seit 2003 Eingang in die
praktische Umweltpolitik gefunden. Seitdem werden E.
s-Märkte auch für andere Umweltbereiche wie den Ge-
wässerschutz oder den Biodiversitätsschutz diskutiert.
Grundsätzlich erfolgt die Einführung eines E.s-Sys-

tems in vier Schritten:

a) In einem ersten Schritt ist die Gesamtmenge der zu-
lässigen Umweltnutzungen (Umweltverschmutzung)
festzulegen und in handelbare Emissionsrechte auf-
zuteilen, wobei jedes Emissionsrecht einer bestimmten
Menge an Umweltverschmutzung (z.B. einem Kilo-
gramm SO2 oder einer Tonne CO2) entspricht.
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b) In einem zweiten Schritt werden die Umweltzerti-
fikate an die Emittenten (Unternehmen oder private
Haushalte) verteilt. Hierfür kommen verschiedene Ver-
gabeverfahren in Frage: eine anfängliche Versteigerung
(Auktionierung), ein Verkauf der Emissionsrechte zu
einem Festpreis oder eine kostenlose Vergabe (sog.es
Grandfathering ). Ebenfalls ist es denkbar, die Vergabe
der Emissionsrechte an bestimmte Durchschnittswerte
einer Branche (Benchmarks) zu koppeln, wie dies etwa
beim CO2-Handel in der →EU teilweise der Fall ist.

c) Im daran anschließenden dritten Schritt findet der
eigentliche Handel mit Emissionsrechten zwischen den
Emittenten statt. Hierbei ergibt sich über Angebot und
Nachfrage der Zertifikatepreis (Knappheitspreis). Bei
der Auktionierung der Emissionsrechte erfolgt die
Preisbildung unmittelbar über den sog.en Primärmarkt.
Ansonsten ergibt sich der Preis für Emissionsrechte auf
dem sog.en Sekundärmarkt, d. h. er ist Resultat des
Handels zwischen den Marktteilnehmern. Eine Markt-
nachfrage entsteht, wenn die Zertifikatmenge aus dem
Erstvergabeverfahren nicht ausreichend ist und Emit-
tenten für ihre Emissionsmenge zusätzlich Zertifikate
benötigen. Ein Marktangebot an Zertifikaten entwickelt
sich, wenn Emittenten selbst nicht alle zu Beginn ver-
gebenen Zertifikate benötigen, und diese demnach auf
dem Markt anbieten können.

d) Im vierten Schritt werden exakte Monitoringsyste-
me zur Überwachung der Schadstoffemissionen und de-
ren Abgleich mit den auf den Zertifikatekonten gehalte-
nen Emissionsrechten eingerichtet und umgesetzt. Es
muss geprüft und sichergestellt werden, dass die han-
delbaren Emissionsrechte, die die Emittenten halten,
mit ihren Schadstoffemissionen in der jeweiligen Han-
delsperiode übereinstimmen. Ebenfalls müssen für den
Fall von Verstößen geeignete Sanktionsmechanismen
etabliert werden, um eine glaubwürdige Funktions-
fähigkeit des E.s sicherzustellen.

Der →Staat nimmt bei einem solchen Emissionsrechte-
system eine Rahmen setzende Rolle ein: Er ist für die
Festlegung der Gesamtemissionsmengen, die Wahl
und Ausgestaltung des Allokationsverfahrens, die
Abwicklung des Handels sowie die Kontrollen und
Sanktionen verantwortlich. Es handelt sich insofern um
ein marktbasiertes System, welches die Marktkräfte
( →Markt) nutzt. Es stellt jedoch kein rein marktwirt-
schaftliches System dar, bei dem sichMengen und Preise
aufgrund dezentraler Allokationsentscheidungen der
Marktteilnehmer frei herausbilden.
Dem ökonomischen Kalkül der Gewinnmaximierung

folgend wird jeder einzelne Emittent seine jeweiligen
Kosten der Vermeidung eines zusätzlichen Schadstoffs
(Grenzvermeidungskosten)mit demPreis der Emissions-
rechte auf demMarktvergleichen. SinddieVermeidungs-
kosten geringerals der Zertifikatepreis,wird der Emittent
zusätzliche Emissionen vermeiden und die überschüssi-
gen Emissionsrechte amMarkt verkaufen, um hierdurch

Erlöse zu erzielen. SinddieVermeidungskostenhöher als
der Zertifikatepreis, wird er es vorziehen, die erforderli-
chen Emissionsrechte auf demMarkt zu erwerben. Dem-
zufolge führt die Einführung eines E.s-Systems dazu,
dass eine Schadstoffvermeidung in einer Volkswirtschaft
von denjenigen vorgenommen wird, bei denen die ge-
ringsten Vermeidungskosten anfallen.
Damit ist auch das ökonomische Ziel eines Handels

mit Umweltzertifikaten umschrieben: Es geht darum,

→Umweltschutz zu minimalen volkswirtschaftlichen
Kosten zu betreiben (Kosteneffizienz). Das vorgegebene
Umweltziel (die ökologische Effektivität) wird dennoch
eingehalten, weil die Gesamtmenge an handelbaren
Emissionsrechten vorweg festgelegt ist. Folglich existiert
eine Obergrenze (ein „Deckel“), weshalb der Handel
mit Emissionsrechten auch als „cap-and-trade-System“
bezeichnet wird.

2. Europäischer Emissionshandel für CO2

Das bedeutendste E.s-System ist der CO2-E. in der →EU
(EU ETS). Ihm sind alle größeren energieerzeugenden
Unternehmen sowie Industriebetriebe angeschlossen,
die bei ihren Verbrennungsprozessen Kohlendioxid
emittieren. Der EU-E. begann mit einer Testphase von
2003 bis 2007, der sich eine zweite Handelsperiode von
2008 bis 2012 anschloss. Von 2013 bis 20120 läuft die
dritte Handelsperiode. In Deutschland erfolgen die Ab-
wicklung und die Überprüfung des E.s bei der Deut-
schen E.s-Stelle, die zum Umweltbundesamt gehört.
Insgesamt werden aufgrund großzügiger Ausstattun-

gen der Unternehmen mit CO2-Emissionsrechten durch
die EU-Staaten sehr viele Emissionsrechte auf dem

→Markt angeboten und nur wenige nachgefragt; der
Preis für die Emissionsrechte (Allowances) ist entspre-
chend niedrig. Hieraus ein Versagen des Instruments
abzuleiten, erscheint aber nicht gerechtfertigt. Zum
einen hat der EU ETS zahlreiche positive Effekte bei
den Unternehmen bewirkt. So hat das Thema →Um-
weltschutz in den Unternehmen eine höhere Priorität
gewonnen, es kommt zu Reduktionen an Treibhausga-
sen, und es treten keine Vollzugsdefizite auf. Zum ande-
ren ist der niedrige Zertifikatepreis eher auf ein Ver-
sagen der Politik der europäischen Mitgliedsstaaten
zurückzuführen, die jeweils bestrebt sind, „ihre“ Unter-
nehmen reichlich mit Emissionsrechten auszugestalten.
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Empfängnisverhütung

1. Hintergrund
Den theologischen Hintergrund der kirchenamtlichen
Stellungnahmen zur E. bildet das spezifisch ethische
Verständnis von Sexualität: Diese soll Ausdruck der
hingebenden und vorbehaltlosen, treuen und lebens-
langen →Liebe zu einer Person des anderen Geschlechts
sein, und zwar schon als naturhaftes Verlangen in je-
dem Menschen (gemäß der Goldenen Regel und als
Antwort auf die innere Stimme des Gewissens [ →Ge-
wissen, Gewissensfreiheit]), sodann als Antwort auf
die übernatürliche Offenbarung der Liebe Gottes in Je-
sus Christus, wie sie in der Auslegung des kirchlichen
Lehramtes erschlossen wird. Liebe wird verstanden als
das unbedingte und unwiderrufliche Ja zur anderen
Person, das deren unbedingte Notwendigkeit anerkennt
und bejaht. Sexualität soll in exklusiver Weise diese un-
bedingte Notwendigkeit einer anderen Person leibhaft
zum Ausdruck bringen und zugleich offen sein für die
Zeugung von Kindern und deren vorbehaltlose Beja-
hung. Daher unterstreicht das kirchliche Lehramt den
engen Zusammenhang von sexueller Vereinigung der
Eheleute und Offenheit für Nachkommenschaft als
Ausdruck der gewollten Überwindung jedes egoisti-
schen Strebens. Diesen Willen zu einer ehelichen Liebe
in hingebender Selbstlosigkeit nennt das →Zweite Vati-
kanische Konzil „viel mehr als bloß eine erotische An-
ziehung, die egoistisch gewollt, nur zu schnell wieder
erbärmlich vergeht. Diese Liebe wird durch den eigent-
lichen Vollzug der →Ehe in besonderer Weise aus-
gedrückt und verwirklicht. Jene Akte also, durch die
die Eheleute innigst und lauter eins werden, sind von
sittlicher Würde; sie bringen, wenn sie human voll-
zogen werden, jenes gegenseitige Übereignetsein zum
Ausdruck und vertiefen es, durch das sich die Gatten
gegenseitig in Freude und Dankbarkeit reich machen“
(GS 49).
Diese Haltung kann auch als bewusst gewählte und

beständige Keuschheit (von lateinisch conscius = be-
wusst; entsprechend zu lateinisch castitas = das cas-
trum, die innere Burg des Schutzes der überaus kost-
baren Würde der Person) bezeichnet werden; um sie
geht es letztlich in der katholischen Lehre zur E.: Die

→Tugend der Keuschheit und die daraufhin geordnete
Beherrschung des Sexualtriebes durch periodische Ent-
haltsamkeit sind die adäquate Grundlage für „eine Be-
wahrung der personalen Integrität menschlicher Sexua-
lität und für eine ständige Vertiefung und Bestärkung
der ehelichen Liebe als prokreativ verantwortliche und
damit menschliche Liebe“ (Rhonheimer 1987: 121).

2. Entwicklung
Die Ablehnung der E. in der Theologiegeschichte ver-
dankt sich zunächst, bis zur Entdeckung der weiblichen
Eizelle 1832 durch Karl Ernst von Baer, einer Gleichset-
zung von E. und Tötung der Leibesfrucht, da man von

der Existenz des homunculus im männlichen Sperma
ausging. In dieser Hinsicht argumentiert auch Thomas
von Aquin gegen die E., als Handlung contra naturam,
obschon er nicht einfach biologistisch denkt, sondern
die menschliche Natur als Vernunftnatur begreift (STh
I-II, q. 51, a. 1). Im Hintergrund stand auch der seit Au-
gustinus als primärer Ehezweck genannte Wille zur
Nachkommenschaft, noch vor Treue und sakramenta-
lem Bund; diese Sichtweise wird von T. von Aquin und
der nachfolgenden Tradition übernommen. Erst Papst
Pius XI. mit der Enzyklika „Casti connunbii“ 1930, in
Reaktion auf die anglikanische Lambeth-Konferenz,
auf der grundsätzlich aus anglikanischer Sicht die E. be-
jaht wurde, toleriert die Zeitwahl, weil hierbei nicht in
den ehelichen Akt selbst eingegriffen wird. Abgelehnt
wird weiterhin ein aktives sterilisierendes Eingreifen in
den biologisch zeugungsfähigen Sexualakt als Verstoß
gegen das Eheziel der Nachkommenschaft; die Begrün-
dung lautet schlicht, dass ein solches Vorgehen contra
naturam sei (DH 3716). Erst Paul VI. mit der Enzyklika
„Humanae vitae“, die nach der Vertagung einer Ent-
scheidung zur E. auf dem →Zweiten Vatikanischen Kon-
zil 1968 veröffentlicht wurde, erweitert die Begründung
der Ablehnung einer künstlichen E. (im Unterschied zur
natürlichen E. mit Berücksichtigung der Zeit biologi-
scher Fruchtbarkeit). Eine ganzheitliche Sicht von
Mensch und Sexualität setzt an die Stelle einer natura-
listischen Begründung zunehmend eine personalisti-
sche; sexuelle Hingabe und Bereitschaft zur Nachkom-
menschaft (sofern biologisch möglich) sollen eine
grundsätzliche Einheit bilden, um jeder egoistischen
Verzwecklichung der anderen Person (in der sexualethi-
schen Tradition [ →Sexualethik] zuweilen als „Ehe-Ona-
nismus“ bezeichnet) zu wehren: „Seiner innersten
Struktur nach befähigt der eheliche Akt, indem er den
Gatten und die Gattin aufs Engste miteinander vereint,
zugleich zur Zeugung neuen Lebens, entsprechend den
Gesetzen, die in die Natur des Mannes und der Frau
eingeschrieben sind. Wenn die beiden wesentlichen Ge-
sichtspunkte der liebenden Vereinigung und der Fort-
pflanzung beachtet werden, behält der Verkehr in der
Ehe voll und ganz den Sinngehalt gegenseitiger und
wahrer Liebe und seine Hinordnung auf die erhabene
Aufgabe der Elternschaft, zu der der Mensch berufen
ist“ (Enzyklika „Humanae vitae“, Nr. 12). Die bio-
logische Natur wird mitsamt ihren Gesetzen als Schöp-
fung Gottes verstanden und bildet den Referenzrahmen
für die personale Norm. Genau dies begründet den mo-
ralischen Unterschied von natürlicher und künstlicher
E. in der Sicht von „Humanae vitae“: „Tatsächlich han-
delt es sich um zwei ganz unterschiedliche Verhaltens-
weisen: bei der ersten machen die Eheleute von einer
naturgegebenen Möglichkeit rechtmäßig Gebrauch; bei
der anderen hingegen hindern sie den Zeugungsvor-
gang bei seinem natürlichen Ablauf“ (Nr. 16). Die mo-
raltheologische Diskussion bewegt sich seitdem wesent-
lich um die Frage, ob aus biologischen Hinweisen strikte
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Normativität ableitbar sei. Johannes Paul II. mit seiner
„Theologie des Leibes“ (2008) erweitert die Sicht noch-
mals personalistisch. Dies wird in seinem Apostolischen
Schreiben „Familiaris consortio“ von 1981 deutlich: „Die
Entscheidung für die natürlichen Rhythmen beinhaltet
ein Annehmen der Zeiten der Person, der Frau, und da-
mit auch ein Annehmen des Dialogs, der gegenseitigen
Achtung, der gemeinsamen Verantwortung, der Selbst-
beherrschung“ (Nr. 16). Das Argument beruht auf einer
personalistischen Metaphysik: Der Akzent liegt auf
einer wahrhaften Sprache des Leibes, deren sexuelle
Hingabe ohne Vorbehalt geschieht, während (im Fall
der künstlichen E.) ein innerer Vorbehalt gegenüber
der Fruchtbarkeit besteht. Das kirchliche Lehramt hat
an dieser Ablehnung jeder Form von künstlicher E., ein-
schließlich der Verwendung von Kondomen zur Kontra-
zeption, festgehalten.
Freilich ist hinzuzufügen: Eine integrierte und ge-

glückte Sexualität ist immer ein Zielgebot innerhalb
der gemeinsamen Entwicklung von Mann und Frau in
der ehelichen Partnerschaft, nicht unmittelbar ein more
geometrico umsetzbares Erfüllungsgebot. Stets ist an ein
pastorales Gesetz der Gradualität zu denken, wie dies
„Humanae vitae“ im Schlussteil formuliert, ohne des-
halb einer Gradualität des Gesetzes, also einer abgestuf-
ten Gültigkeit der Gesetzesforderung zuzustimmen;
dies wird auch von Johannes Paul II. in der Enzyklika
„Veritatis splendor“ 1993 unterstrichen.
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PETER SCHALLENBERG

Empirische Sozialforschung

1. Allg.e Begriffs- und Aufgabenbestimmung
Der Terminus e. S. bezeichnet das zielgerichtete, gege-
benenfalls durch Theorien bzw. Hypothesen konzipier-
te, verfahrensmäßig regelhafte und im Ablauf mehr
oder weniger zuverlässig kontrollierte Informationen-
(Daten)-Sammeln, allererst zur Beschreibung, möglichst
auch zur Erklärung von Sachverhalten des Sozialen,
insb. der Ordnung und Dynamik des Sozialen (z.B.
Kommunikations- und Rollenmuster in privatwirt-
schaftlichen und behördlichen Problemlösungsgruppen
im Vergleich, Konfliktmuster in Patchwork-Familien,
Zusammenhang zwischen Fremdenfeindlichkeit und
Häufigkeit von Kontakten mit Migranten, Einfluss von

Partnerwahl-Kriterien auf die Struktur sozialer Un-
gleichheit in der Gesellschaft). Die e. S. gehört zu den
Konstitutionselementen der →Sozialwissenschaften (in
Unterscheidung zu den →Geisteswissenschaften und
den Lebens- bzw. →Naturwissenschaften). Sie ist auch
in politische Prozesssteuerungen involviert, weil diese
heute regelmäßig inhaltlich mitbestimmt sind von sta-
tistisch-repräsentativen Erhebungsergebnissen der e. S.
zu Lebensverhältnissen und Meinungsverteilungen in
der Gesamtbevölkerung.
Der der e. S. vorzuordnende Begriff der Sozial-

wissenschaften adressiert alle Sub-Disziplinen, die sich
mit den Strukturen, Prozessen und Entwicklungen des
Zusammenlebens der Menschen befassen. Damit fokus-
siert er die sog.en Bindestrich-Soziologien ( →Soziologie;
z.B. Familien-, Organisations-, Religionssoziologie).
Angesprochen sind auch die soziologischen Perspek-
tiven in benachbarten Fachwissenschaften (z.B. Rechts-
wissenschaften, (neuere) Wirtschaftswissenschaften,
Geschichts- und Erziehungswissenschaften bis hin zu
den Medizinwissenschaften in Gestalt der Medizinso-
ziologie/Sozialmedizin). In der Sozialpsychologie wer-
den die Wechselwirkungen zwischen Sozialprozessen
in Kollektiven und psychischen Dispositionen von Indi-
viduen thematisch (z.B. Entstehung, Formen und Fol-
gen von Stereotypen). Im Begriff Sozialwissenschaften
und seinem Fokus auf die dem Menschen eignende
Sozialität, die sich inOrdnungsgebilden und routinisier-
ten oder spontanen Interaktionsprozessen ausdrückt,
die gesteuert sind von gegenseitigen Erwartungserwar-
tungen auf der Basis von Wertevorstellungen, werden
somit „Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten verschie-
dener Disziplinen angesprochen“ und darin Möglich-
keiten gezeigt, „reduktionistische Perspektiven verschie-
dener Einzelwissenschaften […] zu überwinden“
(Kaufmann 1995: 86).
Die Probleme, die von der e. S. erkenntnistheoretisch

zu berücksichtigen, verfahrenspraktisch zu bearbeiten
und zumindest ansatzweise zu lösen sind, liegen in der
grundlegenden Frage, ob, inwieweit und vermittels wel-
cher Modi und Methoden die e. S. die Sachverhalte des
Sozialen perspektivisch und begrifflich angemessen er-
fassen und möglichst zweifelsfrei als existent bzw. wirk-
sam belegen kann. Die verfahrensmäßige Aufgabe für
die e. S. fokussiert sich im Begriffselement „empirisch“
und damit im Verständnis dessen, was im Kontext der
e. S. Erfahrung heißen soll und was Beobachtung (im
weitesten Sinne) leisten kann. Bes. darauf beziehen sich
die theoretisch-methodologischen und verfahrenstech-
nischen Anstrengungen, auf denen die Aktivitäten des
Datensammelns der e. S. beruhen: Anstrengungen zur
Gewährleistung der Problem- bzw. Phänomenangemes-
senheit (Validität) und der Erfassungs- bzw. Messpro-
zess-Zuverlässigkeit (Reliabilität) der eingesetzten Ver-
fahren, durch die verlässliche Sachverhaltskenntnisse in
den Themenfeldern der beteiligten Wissenschaften er-
arbeitet werden sollen, die dann auch zu einer konsis-
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tenten Theorieerarbeitung bzw. -kontrolle in den Sozial-
wissenschaften eingesetzt werden können.

2. Erkenntnistheoretische Aspekte der Aktivitäten
der Empirischen Sozialforschung

In der Alltagspraxis wird „empirisch“ mit einem Begriff
von Erfahrung gleichgesetzt, zu dem ein weites und
auch nicht widerspruchsfreies Konnotationsfeld gehört.
Demgegenüber gilt in der e. S. ein eingeschränkter Er-
fahrungsbegriff. Dazu wird er von seiner üblichen Sub-
jektzentriertheit im Alltag (auf der Prozessebene z.B.
„Erfahrungen selber machen“ oder „Erfahrungen ande-
rer ‚nur‘ vermittelt bekommen“; auf der Eigenschafts-
ebene: „innerste Subjektivität“ oder „äußere Objektivi-
tät“, „Authentizität“ oder „Fremdsteuerung“, „subjektive
Gewissheit“ oder „objektive Wahrheit“) abgelöst und an
die Wissenschaftlichkeit eines Verfahrens (d.h. die An-
wendung von Logik und Regeln, Intersubjektivität und
Kontrolle) gebunden. Damit wird der Erfahrungsbegriff
der e. S. auf den Status des intersubjektiv gegründeten
Erfahrungswissens fokussiert. Eine solche Verfahrens-
fundierung des Erfahrungsbegriffs, die sich auf die kon-
trollierende Intersubjektivität und die logikkontrollierte
Theorierückbindung stützt, lässt es gleichwohl zu, mit
den Mitteln der e. S. auch das Alltagsverständnis von
Erfahrung im Sinne einer nicht angezweifelten („natur-
wüchsigen“) Fähigkeit des Individuums zur Orientie-
rung und zum Erkennen von Zusammenhängen zu un-
tersuchen und dem Bestand des Erfahrungswissens
hinzuzufügen. Freilich ist es eine Herausforderung, die
verschiedenen Aspekte des Phänomens der subjektzen-
trierten Erfahrung wirklichkeitsangemessen beobachten
und abbilden zu können und dabei schwerpunktmäßig
die der menschlichen Existenz eignende Wechselseitig-
keit (Sozialität) zu berücksichtigen und nicht nur die
Psyche des Individuums.
Der Kern der Aufgabe liegt in der Gestaltung und An-

wendung des zentralen Untersuchungsinstruments, das
zur Erfassung der „Sozialitäts-Wirklichkeit“ befähigt:
des der Wahrnehmung bzw. Beobachtung. Im Alltag be-
schreibt das Wort Beobachtung eine lebenspraktische
Tätigkeit im Verhältnis des Menschen zu der ihn um-
gebenden Welt und zu sich selbst (alltagssprachlich
gefasst: etwas sehen, bemerken, mitbekommen; in Un-
terscheidung zu, aber oft zugleich mit: begreifen). Wis-
senschaftlich benennt Beobachtung den Vorgang der Er-
kenntnis, die gewonnen wird durch zielgerichtetes,
kontrolliertes, gegebenenfalls technisch ermöglichtes,
sinnlich zunächst unmittelbares und anschließend auf
verschiedene Weise zu protokollierendes Wahrnehmen
von Objekten (naturwissenschaftlich: z.B. Mikroskop,
Röntgengerät, Nebelkammer zur Sichtbarmachung
eines Elektrons; sozialwissenschaftlich: z.B. evtl. ver-
deckte Ton-/Bildaufnahmen). Die wissenschaftsphi-
losophisch-erkenntnistheoretisch vorgelagerte Frage,
was Wahrnehmung bzw. Beobachtung per se seien, die
insb. in den 20er Jahren des 20. Jh. imWiener Kreis um

Rudolf Carnap ausführlich diskutiert wurde („logischer
Empirismus“), kann hier unberücksichtigt bleiben, weil
in der Gegenwart die Begriffsfassungen für Beobach-
tung „weitgehend pragmatisiert“ (Mehrtens 1990: 685)
worden sind. In der breiten Praxis der e. S. findet diese
Wesens-Frage eher kaum Beachtung.
Für das Bedenken der Frage desWas undWie des Be-

obachtens ist das Verhältnis zwischen Beobachtung und
der Begriffsbildung bzw. Theorie angesprochen. Das
meint die Unterscheidung zwischen konkreten, sinnlich
wahrnehmbaren (in der e. S. v. a. visuell und auditiv)
bzw. wahrgenommenen Einzeldingen (Sachverhalten)
in Raum und Zeit einerseits, und andererseits allg.-abs-
trakten Begriffen, die nur gedacht werden können. Weil
in der Lebenspraxiswie auch in den →Sozialwissenschaf-
ten das Soziale keine sinnlich unmittelbar zugängliche
Stofflichkeit besitzt, zugleich aber, hier wie dort, seine
Existenz bzw. Wirksamkeit begrifflich ge- und bedacht
wird undweil evident ist, dass es auch in Gestalt der vor-
nehmlich interaktiv performierten Sprache existiert
(= wirksam, d.h. Reaktionen auslösend ist), wird folgen-
des deutlich: Die e. S. arbeitet mit einemModus, der zu-
gleich die unerlässliche Bedingung ihrer Möglichkeit ist,
nämlich mittels der →Sprache in Gestalt von Begriffen
auch die Sprache in ihrer Funktion als zentrales Träger-
Element des Sozialen und seiner Dynamik mit unter-
suchen zu müssen und es zu können. Die begriffliche
„Denk-Steuerung“ ermöglicht das fokussierende Wahr-
nehmen. Dabei erfolgt jedes Verstehen, jede „Interpreta-
tion“ (Tetens 2013: 84, Fußnote 74) des Wahrgenom-
menen stets und in allen Lebensbereichen des Alltages
nachGrundsätzenbzw.Grundmustern, die jeder konkre-
tenErfahrungvorausliegen.DieseGrundsätze kannman
als „apriorischen Erfahrungsrahmen“ (Tetens 2013: 84)
bezeichnen, ohne den keine Erfahrung möglich ist. Die
Existenz dieses Rahmens gilt es auch für die Beobach-
tungsakte der e. S. reflexiv-kritisch zu berücksichtigen,
sowohl im Blick auf das Beobachtungsobjekt als auch
auf den Beobachter. Auch innerhalb einer als bekannt
geltenden Kultur muss versucht werden, die Grund-
muster diesesErfahrungsrahmensdurchSprachreflexion
zumindest ansatzweise transparent zu machen, wenn es
darum geht, die Kategorien und Dimensionen des visu-
ell-auditiven Beobachtungsverfahrens zu konzipieren
(z.B. für Interaktionen: Rhythmen, Sequenzen, Unter-
brechungen, An- und Abwesenheit von Objekten, mi-
mische/gestische/gesprochene Verneinungen/Bejahun-
gen und dergleichen; ebenso die konkrete Sprache der
Fragen und Antwortvorgaben-Formulierungen, die in
Umfragen die Instrumente des Beobachtens sind).
Unter der Signatur e. S. verstehen sich zwar sehr viele

Aktivitäten nur als vortheoretische Informationssam-
mel-Aktivitäten (z.B. „…“ Politbarometer). Dennoch
gilt grundsätzlich auch für sie, dass in der e. S. die Bil-
dung bzw. der Gebrauch von mehr oder weniger (all-
tags-)theoriehaltigen Begriffen zum einen und die
Konzeption und Organisation von Beobachtungsaktivi-
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täten zum anderen in einem zirkulären Verbund erfol-
gen: Ohne die nur denkbaren Begriffe sind die notwen-
dig zielgerichteten Beobachtungen nicht möglich, weil
sie ohne Bezug zur Begrifflichkeit nicht realisiert bzw.
nicht kommuniziert werden können. Und neue Be-
obachtungen führen gegebenenfalls zu neuen Begriffen.
Dagegen unterliegen ungeplant (zufällig) gemachte Be-
obachtungen der Gefahr der Nichtregistrierung für Ver-
stehensvorgänge, wenn – im Alltag wie in der Wissen-
schaft – Benennungen unterbleiben.
Die vorstehend dargelegte Sachlage bildet sich auch

im Verfahrensschritt der Operationalisierung ab: Die
meisten der durch die e. S. zu befriedigenden Kenntnis-
bedarfe benötigen den Einsatz von Indikatoren. Diese
müssen die Existenz des nur in Begriffen/Sprache fass-
baren Gemeinten (weil nicht unvermittelt sinnlich Be-
obachtbaren, z.B. kulturelle Überfremdungsängste)
verlässlich indizieren. Ihre Konzeption ist begründungs-
pflichtig und im operativen Einsatz einer Bewährungs-
prüfung ausgesetzt, die durch logisch-theoretische
Überlegungen gesteuert ist. Das führt gegebenenfalls
zu veränderten bzw. neuen Indikatoren und damit zu
Beobachtungen neuer Objekte. Das zeigt, dass alle
Theorien, die sich auf die Konzeption von Indikatoren
und deren Beobachtungen stützen, prinzipiell fallibel
sind: Sie können immer nur vorläufig als empirisch adä-
quat festgestellt werden. Oder aber sie sind durch neue,
widersprechende Sachverhalte – genauer: durch diesbe-
züglich in bestimmter, kontingenter Semantik formu-
lierte Beobachtungssätze – als nicht bestätigt zu klassi-
fizieren. Die Basis solcher Feststellungen liegt in beiden
Fällen auf der Ebene der Verfahren.
Auf den vorgenannten Zusammenhängen und Akti-

vitäten ruhen die Formulierungen von Beobachtungs-
sätzen und Aussagesatz-Mengen (= Theorien), mit de-
nen idealerweise die den Sachverhalten des Sozialen
unterliegenden Strukturen bestimmt werden sollen.

3. Unterscheidungsmöglichkeiten bei den Verfahren
a)Der e. S. vorzuordnen ist das (weite) Feld der deskrip-
tiven Sozialstatistik. Damit werden die von verschie-
denen Trägern in Staat und Gesellschaft initiierten
Zählungsergebnisse von tatbestandlich definierten
Sachverhalten des Sozialen bezeichnet (z.B. Straftaten,
Ehescheidungen, Eigenheimbesitz, Betriebsgrößen), die
regelmäßig innerhalb fester Zeitintervalle gesammelt
und gegebenenfalls publiziert werden (z.B. im Statisti-
schen Jahrbuch). Diese Informationsbestände können
wichtige Funktionen bei der Konzeption von problem-
fokussierenden Forschungsfragen sowie für die bevölke-
rungsweite Kontextuierung jener Daten übernehmen,
die von der e. S. erarbeitet werden.

b)Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen qua-
litativer und quantitativer e. S. Dieses semantisch leicht
missverständliche, aber etablierte Begriffspaar (quali-
tativ konnotiert nicht mit dem alltagssprachlichen Ver-
ständnis von Qualität) bezieht sich auf Unterschiede

– im Zugang zu den Untersuchungsobjekten,
– im Analyse-Modus der erhobenen Informationen

(Daten) und dessen Theoriefundierung und
– in den von oben genannten abhängigen Ausdrucks-

gestalten dessen, was als das unmittelbare Ergebnis zu
gelten hat.

c) Eine andere Unterscheidung, die zwischen Feld-
und Laborforschung, hebt ab auf den Erhebungsort,
der seinerseits die Möglichkeiten und Grenzen des Ein-
satzes der Verfahren und ihrer Untersuchungsgegen-
stände und Erkenntnisziele bestimmt. Als häufigster
Fall der Feldforschung können die statistisch bevölke-
rungsweit- oder teilgruppenrepräsentativen Datenerhe-
bungen im Rahmen alltäglicher sozialer Situationen an-
gesehen werden (z.B. Telefoninterviews, standardisierte
Fragebögen im Internet; offene und narrative Inter-
views). Demgegenüber findet die Laborforschung meist
in bes. ausgestatteten Räumen (Aufzeichnungstechnik,
Sitzordnung, Eingriffsmöglichkeiten und dergleichen)
und mit begrenzter Anzahl von Personen statt. Sie ver-
sucht v. a. die Durchführungsbedingungen der Verfah-
rensanwendung kontrollierbar, d. h. konstant zu halten,
oder es sollen steuerbare Randbedingungen (gegebe-
nenfalls experimentell) variiert werden können. V.a. gilt
es, Störfaktoren bei Verfahrenswiederholungen mög-
lichst auszuschließen, die eindeutige Ergebnisinter-
pretationen verhindern könnten.

4. Am häufigsten eingesetzte Verfahren
der Empirischen Sozialforschung

Zur Kennzeichnung dessen, was – bei aller Breite und
Differenziertheit ihrer Zugangswege, Auswertungsinte-
ressen und -traditionen – die e. S. in ihrem Grundanlie-
gen ausmacht, erscheint es an dieser Stelle zulässig, sich
für die Veranschaulichung von quantitativer und quali-
tativer Methodologie paradigmatisch auf jeweils nur
zwei Verfahren zu beschränken. Gleichwohl können
damit generelle Aspekte auch anderer wichtiger Verfah-
ren, wie z.B. Formate der Beobachtungsmethoden, mit-
erfasst sowie die vorab skizzierten erkenntnistheoreti-
schen Aspekte der e. S. nachvollziehbar werden.
Für die qualitativen Verfahren ist auf a) das nicht-

standardisierte Interview und b) auf die Gruppendiskus-
sion einschließlich ihres bestimmten Auswertungs-
modus einzugehen. Für die quantitativen Methoden
wird der häufigste Anwendungsfall in der e. S. heran-
gezogen: die c) kommunikationsstandardisierte (schrift-
liche/telefonisch-mündliche) Befragung von repräsenta-
tiven Zufallsstichproben in definierten Populationen,
ergänzt um d) das quantitative Auswertungsverfahren
der Dokumentenanalyse bzw. „content analysis“.
Gemeinsam für a) und b) gilt: In konsequent qualita-

tiver Fassung zielen sie auf latente Strukturen, d.h. nicht
auf die bloße Beschreibung von ohnehin Sichtbarem ab.
Deshalb operieren beide Verfahren in ihrer Material-
auswertung rekonstruktiv und sequenzanalytisch und
erarbeiten dazu verallgemeinerbare verbale Ergebnis-
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gestalten. Untersuchungsobjekte sind üblicherweise ver-
bale Äußerungen in Interviews/Gruppengesprächen,
auch Dokumente (z.B. Briefe, Tagebücher) kommen in-
frage. Sie werden gegebenenfalls ergänzt um mimisch-
gestische Aktionen (festgehalten z.B. in videographier-
ten Unterrichtsabläufen). Alle Äußerungsabläufe sind
schriftlich zu protokollieren. Die Äußerungen werden
in ihrer Inhaltsgestalt und Performanz wesentlich durch
die interviewten Subjekte selber bestimmt und meist zu
solchen Sachverhalten des Sozialen getätigt, die themen-
angemessen nur in ihren mehr oder weniger komplexen
Zusammenhängen darstellbar sind. Die von den befrag-
ten Subjekten formulierten bzw. in einer Gruppendis-
kussion dynamisch-interaktiv entstandenen Aussagen
bleiben in ihrer Entstehungsgestalt und -struktur weit-
gehend bestehen. Die Validitätseinschätzung bezieht
sich auf die logische Konsistenz und Stringenz der Deu-
tungen und Schlussfolgerungen.

a) Das Verfahren des nichtstandardisierten Inter-
views und seiner Auswertung eignet sich für die Auf-
deckung mehr oder weniger komplexer Wissensstruktu-
ren, die den im Gespräch seitens der Interviewten
thematisierten Handlungen, Interaktionen und Einstel-
lungen latent zugrunde liegen. Hierfür braucht es eine
diese Latenz berücksichtigende Theorie mit einer ihr
entsprechenden Auswertungstechnik. Dazu zählt z.B.
die von Ulrich Oevermann entwickelte „Objektive

→Hermeneutik“, die ein thematisch bzw. disziplinär
breites Einsatzfeld besitzt. Ein ähnliches Ziel mit ande-
rer Methodik verfolgt die von Anselm L. Strauss und
Barney G. Glaser begründete Grounded Theory oder
die Dokumentarische Methode (Ralf Bohnsack).
Die Theorie der Objektiven Hermeneutik gründet auf

der Annahme der Existenz von „Sinn“. Dieser wird als
Kategorie des Sozialen verstanden. Sinn besitzt Struktu-
ren, die durch universale (= unveränderliche) und his-
torische (= veränderbare) generative (= viele Ergebnisse
ermöglichende) „Regeln“ erzeugt werden. Sie beziehen
sich auf Wechselseitigkeit, Phonologie, Syntax und
Pragmatik. Diese Regeln braucht es, damit die Individu-
en, für deren Existieren wechselseitige Anschlussfähig-
keit (Sozialität) unverzichtbar ist, interagieren können.
Die nach generativen Regeln erzeugten Strukturen re-
präsentieren Orientierungs- und Entscheidungsmuster.
Nach denen nehmen Individuen, Gruppen und Gesell-
schaften typische Selektionen aus regelhaft erzeugten
Handlungsoptionen vor.
Der Ansatzpunkt der Methode der Objektiven Her-

meneutik gründet auf der Annahme der Theorie, dass
der →Sprache, die bei der Kommunikation von Sach-
verhalten (Geschehnissen ebenso wie Ideen) eingesetzt
wird, die sozialisationsvermittelten, intersubjektiv ge-
teilten und regelmäßig latent bleibenden Regeln und
Bedeutungen zur Strukturierung von Sinn zugrunde lie-
gen. Am je konkreten Fall (z.B. Interview) gilt es diese
mit Hilfe der Analyse des im Interview Geäußerten
(Text) zu rekonstruieren und sie damit beobachtbar zu

machen, d.h. es geht um die Aufdeckung des ihnen zu-
grunde liegenden regelhaft teilbaren (= intersubjek-
tiven) Sinns, vermittels dessen dann die spezifisch dem
Interviewten eignende Wahrnehmungs- und Aus-
drucksstruktur freigelegt wird. Erreicht werden kann
diese Freilegung nur rekonstruktionslogisch (und nicht
subsumtionslogisch-klassifikatorisch) über die sequenz-
analytisch-falsifikatorische Interpretation der Texte, die
die Regelsystemteilnehmer (Interviewpartner) zu mehr
oder weniger komplex-umfangreichen Themen des So-
zialen produziert haben (z.B. in Gestalt berufsbiogra-
phischer Selbstauslegungen, Schilderungen signifikant
lebensbestimmender Erlebnisse oder zukünftiger Le-
bensführungskonzepte). Das analysetechnisch und zeit-
lich aufwendige Vorgehen ist auch bei zahlenmäßig be-
grenzten Samples (maximal 20–25) mit Ergebnissen
durchführbar, die einen Problembereich abdecken kön-
nen. Das kann z.B. in der Grounded Theory theoretisch
begründet und mit Erfahrungswerten bestätigt werden.
Mit diesen Einzelfallanalysen können Ergebnisse von
phänomenologisch grundlegendem Erkenntniswert er-
arbeitet werden. Der Versuch, solche Informationen
und Einsichten auch mit einem kommunikationsstan-
dardisiert-quantitativen Fragebogen zu erreichen, er-
scheint forschungspraktisch kaummöglich, da eben jene
qualitativen Informationen und Einsichten schon vor
der Formulierung von Fragebogen-Items zur Verfügung
stehen müssten. Der Einsatz insb. der Theorie und Me-
thode der Objektiven Hermeneutik ist wegen dieser
phänomenologischen Scout-Funktion in jenen Wissen-
schaftsdisziplinen bes. fruchtbar einsetzbar, die an der
Aufdeckung problem- oder z.B. berufsspezifischer Wis-
sensstrukturen (z.B. von Juristen, Theologen, Öko-
nomen, Mediziner) interessiert sind.

b) Nicht alle Verfahren mit dem Label Gruppendis-
kussion verdienen diese Bezeichnung. So eignet sich
ein mitunter praktiziertes Vorgehen bestenfalls zum
heuristisch-stochastischen Sammeln von Ideen für Hy-
pothesenformulierungen. Bei dem sollen direktiv-will-
kürlich gebildete Aggregate von Personen zeitgleich an
einem Ort versammelt werden und auf zentral gesetzte,
thematisch begrenzte Fragen reagieren; dabei eventuell
untereinander entstehende Diskurs-Ansätze bleiben un-
berücksichtigt. Deshalb gehört eine solche erhebungs-
ökonomisch optimierte Vorgehensweise nicht zur sozi-
alwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Demgegen-
über geht es den rekonstruktiv-analytisch konzipierten
Gruppendiskussionsverfahren zum einen um die i.d.R.
mit Typisierungsabsicht vorgenommene Erfassung kon-
kreter, sich selbst als solche verstehender Gruppen (z.B.
„‚Dritte Welt Gruppen‘ in kirchengemeindlichen Kon-
texten im Vergleich“) zwecks Erfassung ihrer manifesten
und latenten Strukturen, Sichtweisen und Gruppenzie-
le. Oder es geht mit Hilfe von bereits vorhandenen
Gruppen oder eigens zusammengestellten Aggregaten
um die Erfassung inhaltlicher Dimensionen von „kollek-
tivem Wissen“ bzw. „kollektiven Orientierungsmustern“
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(Bohnsack 2008: 374), wie sie z.B. in der wissenssozio-
logischen Kategorie der „Generationenlagerung“ (Karl
Mannheim) zugrunde gelegt werden. Diese Lagerung
kann theoretisch begriffen werden als ein konjunktiver
Erfahrungsraum, der z.B. gemeinsamer Erkenntnis-
gegenstand von Soziologie und Geschichtswissenschaft
sein kann (z.B. Kriegskindergeneration). Entsprechend
ist, neben der rekonstruktiven Analytik, ein wichtiges
Erfolgskriterium des Verfahrens der Einsatz geeigneter,
d. h. die angezielte Untersuchungsdimension repräsen-
tierfähiger Gruppen (mit oder ohne eigener Gruppen-
geschichte), in denen gemeinsame oder parallel abge-
laufene Erfahrungsprägungen vermutet werden können
(z.B. Vergleich Jugendlicher mit/ohne Migrations-
hintergrund, Fußball-Hooligans, Orientierungen von
Soldaten und Soldatinnen im Blick auf das Geschlech-
terverhältnis). Aufmerksamkeit braucht auch die Ver-
wendung angemessener Gesprächseröffnungen und
-steuerungen für die Diskussion. Denn nur wenn es zu
weitgehend selbstläufigen Gesprächsverläufen zwischen
den in gleicher oder ähnlicher Weise Erfahrungsgepräg-
ten kommt, kann es zur angestrebten „metaphorischen
Dichte“ der Gesprächsbeiträge und der „interaktiven
Dichte“ zwischen den Teilnehmern (Bohnsack 2008:
376) kommen, durch die die häufig nur metaphorisch
und wechselseitig zum Ausdruck gelangenden kollekti-
ven Sinnzusammenhänge sich erfassen und darstellen
lassen. Auch die Explikation dieser durch gegenseitige
Erwartungserwartungen gesteuerten intuitiven Verste-
hensleistungen der Diskutanten arbeitet rekonstruktiv
mit dem sequenzanalytisch-falsifikatorischen Verfah-
ren. Das Erkenntnisziel sind kollektiv geteilte Er-
fahrungskomplexe: Es interessiert, was die Erfahrungs-
träger in der Dimension des Selbstverständlichen
einander fraglos verstehen lässt.
Mit seinem sozialsystemischen Fokus besitzt das der-

art methodisch fundierte Gruppendiskussionsverfahren
ein breites Einsatzfeld. Es reicht von der seriösen Markt-
forschung, der Evaluations- und Organisationsfor-
schung über die Milieu- und vergleichende Kulturfor-
schung bis zur Rezeptionsforschung im Bereich
Medien. Die Erhebung auch der quantitativen Ver-
teilung und strukturellen Kontextuierung von identifi-
zierten kollektiven Sinnzusammenhangstypen und von
individuumsbezogenen Wissensstrukturen muss dann
forschungspraktisch unabhängig vom qualitativen Vor-
gehen geschehen. Allerdings erfolgen entsprechende
Anschlussforschungen eher selten.
Gemeinsam für c) und d) gilt: Zentrales Merkmal der

quantitativen e. S. ist, dass eine Transformation von ver-
bal formulierten Inhalten in die quantitativ-numerische
Dimension vorgenommen wird. Damit ist die mathe-
matisch-statistische Be- und Verarbeitung möglich. De-
ren Ergebnis schlägt sich in vielfältigen Gestalten von
Zahlendarstellungen nieder, angefangen von einfachen
Auszählungstabellen bis zu Grafiken hochkomplexer
Zusammenhänge zwischen vielen Variablen. Beim

c) standardisierten Fragebogen-Verfahren sollen die zu
erforschenden Sachverhalte des Sozialen inhaltlich und
semantisch in solchen Frage- und Antwortvorgabekom-
binationen erfasst werden, mit denen zweifelsfrei und
aussagestark die angestrebten Schlussfolgerungen im
Blick auf die Befragten interpretiert werden können.
Gelingt das, sind die durch multivariate statistische
Analysen, d.h. mathematisch erschlossene Einsichten
in Strukturen der Ausdrucksgestalten und Wirkungs-
zusammenhänge sozialer Sachverhalte in Kollektiven
von keinem anderen Verfahren zu ersetzen.

c) Das Verfahren der quantitativen Transformation
verbaler Inhalte findet regelmäßig Anwendung in den
schriftlichen bzw. telefonischen (heute auch: Online–)
Befragungen von definierten Populationen zu einem
oder zu mehreren Themen bzw. Sachverhalten. Sie ope-
rieren mit zahlenmäßig eher begrenzten, strikt vorgege-
benen Frageformulierungen und mit mehreren Ant-
wortvorgaben, die häufig auch Reaktionsabstufungen
anbieten, insgesamt aber semantisch wegen der gebote-
nen Kürze eher weniger differenziert formulierbar sind.
Vorlaufende Tests sollen prüfen, ob diese für die ange-
zielte Population thematisch passend, ausreichend pro-
blemdifferenziert und verstehbar sind. Der Kern des
quantitativen Erfassungsverfahrens liegt darin, dass je
Frage bzw. Vorgabe nur ein (zählbares) schriftliches oder
mündliches Reaktionssignal zulässig ist, durch das die
absolute oder graduelle Zustimmung oder Ablehnung
(oder eine Enthaltung durch Nicht-Reagieren) des darin
präsentierten Sachverhalts bekundet wird. Mittels der so
herbeigeführten Zählbarkeit verbal formulierter Inhalte
werden die Angaben von den einzelnen Reaktionsliefe-
ranten ablösbar und können nach den Ordnungs-
vorgaben der Problemstellung in einzelnen Frage- und
Problemkreisen mit Quantitätsparametern bearbeitet
werden. Dem Erhebungsmodus geht es also um die Er-
möglichung der Aggregation der je einzelnen Reak-
tionssignale auf der Basis einer ausreichend großen
Zufallsstichprobe von Befragten, die statistisch abbild-
genaue Aussagen über die zugrunde liegende Gesamt-
population erlaubt. Daher können sich alle Ergebnis-
aussagen nur auf das im Prinzip abstrakt bleibende
Kollektiv der Befragten beziehen (Elisabeth Noelle-
Neumann: „Alle, nicht jeder“). Die numerisch-statis-
tisch oft anspruchsvollen Resultatsdarstellungen (z.B.
Tabellen, Kurven, Quotienten, Matrizen) müssen für
die Rezipienten der Resultate oft in verbale Ausdrucks-
gestalten rückübersetzt werden. Damit sind diese un-
vermeidbar von Semantik geprägt. Sie können deshalb
unter Umständen, je nach Adressatengruppe (z.B. un-
kundige Auftraggeber), unbeabsichtigte Konnotationen
und Reaktionen auslösen, die schwer überprüfbar sind
oder unbemerkt bleiben können.
Grundsätzlich bedarf es für die Entscheidung über die

Menge und Formulierung der Fragen und Antwortvor-
gaben einer Begründung in Gestalt von vorausgehenden
sachverhaltlichen Erwägungen; wenn möglich auch von
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hypothetisch formulierten Status- und Zusammen-
hangsbehauptungen. Dafür kann ein vorlaufender Ein-
satz der in a) und b) skizzierten qualitativen Verfahren
wegen ihrer phänomenologischen Scout-Funktion äu-
ßerst fruchtbar sein, denn sie helfen gegebenenfalls die
perspektivische und semantische Validität der zu formu-
lierenden Fragebogen-Items signifikant zu steigern. Ein
zumindest paralleler Einsatz beider Verfahrenstypen
(Mixed Methods) ermöglicht die aufeinander bezogene
Interpretation der Teilerhebungen eines Forschungspro-
jekts (Triangulation). Wegen des Zeit- und Kostenauf-
wandes wird freilich von beiden Möglichkeiten bisher
eher selten Gebrauch gemacht. Allerdings verzeichnet
der Bereich der Mixed Methods auf seiner theoretischen
Diskussionsebene zunehmende Aufmerksamkeit und
Beteiligung.

d) Beim Auswertungsprocedere der quantitativen
Inhaltsanalyse (content analysis) von Texten unter-
schiedlicher Art und Funktion, Entstehungszeit,
Autorenschaft und Abbildungstechnik beruht das Ana-
lyseergebnis ebenfalls auf hypothesengesteuerten nu-
merischen Strukturierungs- und Zählverfahren. Die Un-
tersuchungsobjekte der in den USA erstmals im Zweiten
Weltkrieg eingesetzten Analyse feindlicher Kriegs-
propaganda waren später im Kalten Krieg z.B. sowje-
tische Parteitagsprotokolle oder Verlautbarungen des
Politbüros, mit dem Ziel, über die allen Beteiligten allg.
als bedeutsam bekannten Erwähnungsregeln interne
Machtverschiebungen indiziert zu bekommen.
Generell gilt für die Dokumentenanalyse/content

analysis, dass der syntaktisch-semantische Zusammen-
hang des Textes aufgelöst wird, indem die Sprach-
elemente durch Kodieranweisungen zu einem durch
Hypothesen konzipierten System inhaltlich disjunkter
Kategorien zugewiesen werden, wodurch sie in nume-
risch identifizierbare Textelemente transformiert wer-
den. So kann an der mathematisch-statistisch gesteuer-
ten Entdeckung von Strukturen (z.B. kontext-typisch
auftretende Argumentationsfiguren oder Verknüpfun-
gen thematischer Schwerpunkte) gearbeitet werden,
mit denen formal-deskriptive und diagnostische Er-
kenntnisse im Blick auf die Entstehung des Textes und
möglichst auch auf dessen Veranlassung gewonnen wer-
den sollen. Je nach Forschungsfragestellung kann es von
erheblichem Vorteil sein, über ein Dokument zu ver-
fügen, das wiederholbaren Analysen zugänglich ist.
Das macht seine Kodierkonzeption intersubjektiv über-
prüfbar; oder man kann, wenn es neue Erkenntnisse aus
anderen Quellen gibt, das erkenntnisgenerierende Ko-
dierschema ändern.
Angesichts der heute sehr leistungsfähigen digitalen

Rechnerunterstützungbei gleichzeitig hochgradig verfei-
nerter Text- und Bild-Erfassung und dessen Analyse
(z.B. Screening durch künstliche neuronaleNetze) eröff-
net – vondenNutzerndes Internet bisherwenig beachtet
– die content analysis Möglichkeiten staatlicher und pri-
vatwirtschaftlicher Kontrolle und Einflussnahme auf ge-

sellschaftlicheProzesse über das systematische Screening
von Kommunikationen in digitalen sozialen Netzwer-
ken ( →Soziale Netzwerke) und in sonstigen Internetnut-
zungen in bisher nicht absehbaren Größenordnungen.

5. Beispiele für idealtypisch formulierte
Prozess-Stationen in der Empirischen Sozialforschung
Ein möglicher Ausgangspunkt wäre eine Anfrage an
eine als er- und begründungspflichtig angesehene Kon-
figuration sozialer Sachverhalte (z.B. „Mit welcher Ziel-
setzung und wie realisiert sich der konfessionell-kirch-
lich verantwortete Religionsunterricht im öffentlichen
Schulsystem des religionsneutralen Staates?“).
Phase I: Bestimmung
a) des Disziplinenfeldes, in dem der Sachverhalt an-

gemessen bedacht werden kann bzw. muss (Religions-
pädagogik, Theologie, Religionssoziologie);

b) der heranzuziehenden Theoriefelder (Didaktik des
Religionsunterrichts, Pädagogische Professionalisie-
rungstheorien, soziologischer bzw. theologischer Reli-
gionsbegriff );

c) kenntnisstandabhängige Formulierung von Aus-
sage-Sätzen (Hypothesen), die reichen können von ten-
tativen Vermutungsformulierungen bis zu Hypothesen
über Zusammenhänge zwischen Variablen, die gegebe-
nenfalls auch numerische Quantitätsaussagen enthalten
können (z.B.: „Die Fähigkeit zur Herstellung einer Dis-
tanz zwischen der persönlich gelebten Religion des Leh-
renden und der von ihm angebotenen Lehrgestalt des
Faches erhöht die Chance, dass Schüler eher bereit sind,
religiöse Deutungsangebote reflexiv wahrzunehmen.“).
Phase II:
Bedenken und Auswählen der zur Informations-

beschaffung geeigneten Zugänge und der ihnen gegebe-
nenfalls zugrunde liegenden Theorie (n) (z.B.: „Die
Prüfung der oben angeführten Hypothese erfordert ein
Verfahren, das intrapersonale Erfahrungs- und Begrün-
dungszusammenhänge im Blick auf Prozesse des Bio-
graphisch-Sozialen in den einzeln zu interviewenden
Lehrenden aufdeckt, wofür z.B. auf Theorie und Ver-
fahrenstechnik der Objektiven Hermeneutik zurück-
zugreifen ist.“).
Phase III:
Datenerhebung im Feld. Diese besteht beim quali-

tativen Verfahren i.d.R. im Probandengespräch und
dessen Verschriftlichung; beim quantitativen i.d.R. in
der Übertragung der gesammelten Fragebogenreaktio-
nen in digitalisierte Datenformate (bei Online-Befra-
gungen bereits inkludiert).
Phase IV:
Die Fragebogen-Daten können entweder der quanti-

tativen Verarbeitung in mehr oder weniger komplexen
mathematisch-statistischen Prozeduren zugeführt wer-
den („Mathematische Identifikation statistisch signifi-
kanter Faktoren, die die inhaltliche Elemente-Struktur
plausibler Unterrichtskonzeptionen des Religionsunter-
richts im Befragten-Kollektiv abbilden.“). Oder es wer-
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den die Daten in Gestalt von Zusammenfassungen, die
auf der Basis von rekonstruktiv-falsifikatorisch ana-
lysierten Interview-Texten erstellt worden sind, nach
Indizien für eine Typisierbarkeit von Formen der didak-
tischen Distanzgewinnung bei den interviewten Leh-
renden untersucht.
Phase V:
Theoretisch orientierte Konsistenzprüfung der quan-

titativ und qualitativ gewonnenen Ergebnisse, Ein-
fügung in den theoretischen Ursprungskontext (Didak-
tik des Religionsunterrichts, Pädagogische Professio-
nalisierungstheorie, Religions- und Kultursoziologie)
sowie Einschätzung der Fähigkeit des Ergebnismaterials
für die Beantwortung der Forschungsfrage.

6. Empirische Sozialforschung:
Interessengebundene Sozialtechnologie

oder Aufklärung der Gesellschaft?
Es ist erkenntnistheoretisch strittig, ob in den →Sozial-
wissenschaften eine Theoriebildung wie in den →Natur-
wissenschaftenmöglich ist oder ob es sich bei ihren Aus-
sagesatz-Mengen nur um nomologische Hypothesen
und mehr oder weniger konsistente Denkmodelle han-
deln kann. Unter der Annahme der zweiten Aussage
wäre es die Aufgabe der e. S., die raumzeitlichen Bedin-
gungen der Denkmodelle zu erhellen und den Nutzen
darzustellen, den man daraus ziehen kann. Zum Pro-
blemhorizont dieser Denkmodelle gehört das für mo-
derne Gesellschaften, zumindest für den kulturellen
Westen typische Spannungsfeld zwischen Normativität
und Faktizität. Weil die e. S. in diesem Feld operieren
muss und zugleich diese Spannung zu ihren Erkenntnis-
gegenständen zählt, mag sich auch heute die Wert-
urteilsfrage vom Ende des 19. Jh. stellen, die dann
Anfang der 60er Jahre des 20. Jh. im sog.en Positivis-
musstreit zwischen den Positionen von Theodor W.
Adorno und Jürgen Habermas und denen von Hans Al-
bert und Karl Popper erneut zu wissenschaftsintern hef-
tigen und breiten Debatten geführt hat. Unabhängig
vom zeitgeistgeprägten Pathos mancher Auseinander-
setzungen jener Zeit bleibt richtig, dass die von der e. S.
erarbeiteten Sachverhaltskenntnisse zu Einsichten füh-
ren können, die in die Gesellschaft hineinwirken, und
zwar mindestens „kommunikativ durch die Modifika-
tion von Sprachsymbolen und durch Umformung von
Handlungsvorstellungen“ (Kaufmann 1995: 89). Die
Frage ist, ob insb. mit der quantitativen Methodologie
als der meistangewendeten Praxisform der e. S. nicht
eine Wirklichkeitsproduktion vorliegt, die durch ihre
entpersonalisierende Perspektive („Alle, nicht jeder“)
Elemente des handlungsleitenden Wirklichkeitserle-
bens nicht zu erfassen vermag. Damit sind ihre auf das
abstrakte Kollektiv bezogenen Ergebnisse vielleicht bes.
stark partialinteressengelenkten und verkürzenden
Deutungen ausgesetzt; v. a. wegen einer Tendenz in der
e. S., durch Verkleinerung der untersuchten Wirklich-
keitsausschnitte zwar genauer erfasste Sachverhalts-

bereiche abzubilden, sie aber kontextfrei und oft unver-
bunden nebeneinander zu stellen.
Zwar sind die anderen Verfahren des Wirklichkeits-

zugangs, wie sie von den vielen Varianten der qualitati-
ven e. S. vorgenommen werden, demgegenüber eher ge-
eignet, komplexe Wissensstrukturen und kollektive
Bewusstseinstypen relativ valide zu erkunden. Aber sie
sind nicht geeignet, die nicht minder wichtigen Kennt-
nisse über die quantitative Größenordnung der „Durch-
wirktheit der Gesellschaft“ mit eben diesen Formen der
Wirklichkeitsverarbeitung bereitzustellen. So ist auch
hier die Gefahr von Verzerrungen und Fehldeutungen
nicht von der Hand zu weisen, weswegen auch die qua-
litativen Varianten als nur eine unter mehreren Strate-
gien der Absicherung unserer systematisch kontrollier-
ten Wirklichkeitsauffassung erkannt und deshalb
ebenfalls relativiert werden müssen.
Insgesamt könnte es sein, dass die vielen Partial-

ergebnisse der e. S. den Besitz einer Gesamtkenntnis
des Gesellschaftlichen suggerieren. Dadurch könnte
übersehen werden, dass sich demgegenüber in der Ge-
genwart der Spätmoderne mit ihren inzwischen welt-
weiten hochgradigen Interdependenzen auf der Grund-
lage dichter Informationsverbindungen und Netzwerke,
in denen vielfältig differente Bedeutungsinhalte kom-
muniziert werden, das, was im Begriff →Gesellschaft zu
fassen versucht wird, sich „immer weniger als Ganzheit,
sondern nur noch als komplexe Architektur interdepen-
denter Prozesse auf nach Emergenzgesichtspunkten hie-
rarchisierten Analysebenen […] begreifen“ lässt (Kauf-
mann 1995: 90). Das zu erkennen und politisch wie
theoretisch zu reflektieren ist nicht allererst die Aufgabe
der e. S., sondern – zur Vermeidung einer Versozial-
wissenschaftlichung der Perspektiven – die der zivil-
gesellschaftlich-öffentlichen Reflexion ( →Zivilgesell-
schaft) zusammen mit den Sozial- und den kooperieren-
den Fachwissenschaften. Mit einem entsprechenden
Problembewusstsein sowohl bei Produzenten wie bei
den Abnehmern der Daten könnte durch die e. S. diese
unabdingbar theoretische Reflexion sachkenntnisför-
dernd, mithin „empirisch“ fundiert werden.
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ANDREAS FEIGE

Energiepolitik

I. Wirtschaftswissenschaftlich –
II. Politikwissenschaftlich – III. Energiewende

I. Wirtschaftswissenschaftlich

1. Einführung
Nicht nur kulturgeschichtlich ist die gesteuerte, wenn
auch zunächst individuelle Verwendung von Energie-
trägern für die menschliche Entwicklung von bes.r
Bedeutung, hat sie doch initial den Übergang zu einer
sesshaften Lebensweise erleichtert, später die Industria-
lisierung ( →Industrialisierung, Industrielle Revolution)
ganzer Volkswirtschaften erlaubt. Energiegenerierung
und -verwendung können vielmehr sowohl als Indikator
wie auch Treiber sozio-ökonomischer Entwicklungen
verstanden werden: Der jeweilige Energiekonsum er-
laubt Rückschlüsse auf Entwicklungsgrad und -potenti-
al einer Volkswirtschaft, die Energieinfrastruktur und
der Zugang zu dieser ist eine maßgebliche Vorausset-
zung für wirtschaftliches Wachstum ( →Wirtschafts-
wachstum) und sozialen Ausgleich, Energiekonsum
und -erzeugung haben Wechselwirkungen mit anderen
sozialen, ökologischen und marktlichen Systemen, auch
über nationale Grenzen hinaus.
Die nach heutigem technologischen Verständnis zur

Verfügung stehenden Primärenergieträger umfassen die
natürlich vorkommenden Energieträger wie etwa Stein-
und Braunkohle, Erdöl und -gas, Uran und Wasserstoff,
welche in regenerierbare Energieträger und nicht rege-
nerierbare Energieträgern unterschieden werden kön-
nen. Durch (gerichtete) Umwandlung entstehen aus
diesen Sekundärenergieträger, welche auch überwie-
gend die Gruppe der Endenergieträger für die Nach-
frager/Verbraucher stellen. Diese Unterscheidung kenn-
zeichnet entspr. auch die Marktakteure auf Mehr-
ebenen-Energiemärkten, welche auf der Angebotsseite
Erzeuger von Primär- und Sekundärenergieträgern um-
fassen, auf der Nachfrageseite Sekundärenergieerzeuger
und Endabnehmer wie private Haushalte und Unter-
nehmen.

E. kann entspr. in allen modernen Volkswirtschaften
als eines der Schlüsselpolitikfelder angesehen werden,
stellt mehr noch inzwischen eine Querschnittsaufgabe
dar, welche verschiedene andere Politikfelder berührt,
insb. →Umweltpolitik und Klimapolitik, →Sozialpolitik,
Wettbewerbspolitik und Industriepolitik, und darüber
hinaus etwa sicherheits- und außenpolitische Aspekte
( →Sicherheitspolitik, →Außenpolitik) aufweist. Der Be-
griff der E. als Teil der →Wirtschaftspolitik umfasst im
engeren Sinne Aktivitäten von Gebietskörperschaften
aller Ebenen, Parteien oder inter- bzw. supranationaler
Institutionen zur Regelung des Systems der Aufbrin-
gung, Umwandlung, Verteilung und Verwendung von
Energie. Unterschieden werden müssen jedoch auch
hier die prozessualen (politics) sowie inhaltlichen Aspek-
te ( →Policy) der E. Im weiteren Sinne, als →Governance
des Energiesektors verstanden, können alle institutio-
nellen Rahmenbedingungen, Prozesse und Aktionen,
welche auf die Herstellung gesellschaftlich verbind-
licher Entscheidungen über Struktur- und Prozess-
gestaltung in der Her- und Bereitstellung, Verteilung
und sowie der Planung und Lenkung des Verbrauchs
von Energie zielen unter E. subsumiert werden. Aus die-
sen Rahmenbedingungen folgt in modernen Demokra-
tien i.d.R. ein System oftmals schrittweise vorgenom-
mener Politikanpassungen (Inkrementalismus) in der E.

2. Charakteristika von Energiemärkten
Grundsätzlich lässt sich in der Energiewirtschaft in vie-
len Industriestaaten, darunter auch Deutschland sowie
den meisten europäischen Staaten, eine starke Kontinui-
tät des traditionellen Entwicklungspfades der Energie-
märkte feststellen. Dies kondensiert in der Tatsache,
dass technische und ökonomische Grundstrukturen,
welche sich bereits zu Beginn des 20. Jh. herausgebildet
haben, oftmals nach wie vor erkennbar sind. Trotz zahl-
reicher Krisen und Veränderungen der (nationalen wie
internationalen) Energiemärkte haben die damit ver-
bundenen Veränderungsimpulse lange Zeit kaum zu
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen geführt.
In der Energiewirtschaft sind regelmäßig Effekte zu

beobachten, welche aus ökonomischer Sicht Ausnahme-
zustände bzw. Marktversagenstatbestände ( →Marktver-
sagen) darstellen und somit einen staatlichen Eingriff,
zumindest aber eine politische Flankierung marktlicher
Aktionen rechtfertigen. Dies liegt nicht durchgehend in
der ökonomischen – und daher grundsätzlich änder-
baren – Natur des Marktes, sondern vielmehr auch in
technologischen Besonderheiten. Dazu gehören insb.

→externe Effekte, welche insb. durch Emissionsausstoß
(Schadstoffe, Schall oder Temperatur) in der Energie-
produktion entstehen können und welche aufgrund
ihrer Natur nicht räumlich starr sind und somit auch
nationale Grenzen überwinden können. Auch sind im
Energiesektor spezielle Marktrisiken durch leitungs-
gebundene Systeme (Energienetze) und monopolisti-
sche Bottlenecks zu konstatieren. Hohe irreversible
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→Kosten treten insb. durch hohe Eingangsinvestititonen
und Fixkosten in der Energiegewinnung auf, jedoch
auch im Netzaufbau und -betrieb. Starrheiten wie etwa
in der Elektrizitätswirtschaft, welche grundsätzlich eine
Orientierung an Spitzenlasten mit sich bringt, und die
nur sehr begrenzt mögliche und überdies kostenintensi-
ve Speicherung von elektrischer Energie sind weitere
Charakteristika des Sektors. Dazu kommt eine asym-
metrische Verteilung von Informationen zwischen den
Marktseiten.
Staatliche Eingriffe werden regelmäßig über das Ver-

sagen des marktlichen Koordinationsmechanismus auf-
grund dieser Charakteristika gerechtfertigt, wenn auch
durchaus unterschiedliche Positionen zu Tiefe und Um-
fang staatlicher Eingriffe bestehen. Darüber hinaus sind
– im Sinne einer funktionierenden →Daseinsvorsorge –
auch polit-ökonomische Besonderheiten des Sektors zu
konstatieren. Dazu gehört eine mit meritorischen Argu-
menten zur gesamtwirtschaftlichen →Wohlfahrt be-
gründete staatliche Intervention auch in funktionieren-
de (Teil-)Märkte des Energiesektors bis hin zu einer
historischen Eigenbereitstellung des →Staates. Auch die
durchaus asymmetrische, darüber hinaus aber auch sehr
intensive politische Einflussnahme von →Interessen-
gruppen ist in vielen Staaten zu beobachten.
In modernen Industriestaaten war das Politikfeld der

E. über weite Teile des 20. Jh. geprägt von der angebots-
seitigen Fokussierung auf die Nutzung fossiler Energie-
träger einerseits und von Kernenergie andererseits. Die-
se Dichotomie der Energieerzeugung spiegelt sich nicht
zuletzt in den traditionellen Instrumenten und Prozes-
sen der E. wieder. Nicht nur technologische Innovation,
sondern auch die politischen, bürgerseitig initiierten
Diskussionen über nachhaltige Entwicklung ( →Nach-
haltigkeit) und →Umweltschutz insb. seit den 1970er
Jahren zeigen eine zunehmende Abkehr von dieser star-
ken Fokussierung. Zunehmend wird im Kontext der
Energieversorgung nicht nur die Frage ökonomischer,
sondern auch ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit
betont. Diese etwa im deutschen EnWG als Wirtschaft-
lichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicher-
heit formulierten Ziele finden auch auf europäischer
Ebene Niederschlag, wenn das von der →Europäischen
Kommission als Priorität lancierte Großprojekt Energie-
wende in den Dimensionen Versorgungssicherheit, inte-
grierter Energiebinnenmarkt, Energieeffizienz, Emis-
sionsminderung sowie Forschung und Innovation
konkretisiert wird.

3. Ziele der Energiepolitik
Die aktuellen Ziele nationaler wie internationaler ener-
giepolitischer Maßnahmen können grundsätzlich ent-
lang der benannten Kategorien a) Wirtschaftlichkeit,
b) ökologische Verträglichkeit und c) Versorgungssicher-
heit modelliert werden, wenn auch zwischen den Volks-
wirtschaften durchaus erhebliche Unterschiede fest-
zustellen sind. Diese Ziele werden reflektiert nicht nur

durch politische und administrative Strukturen, welche
sich mit dem Politikfeld befassen, sondern auch vom
Energierecht. Dieses beinhaltet die Gesamtheit der na-
tionalen wie internationalen Rechtsnormen, welche die
Energiewirtschaft regeln. Dazu gehören Rechtsregeln
zu Aufbringung, Verteilung, Transport, Verbrauch und
Einsparung von Energie wie etwa das Atomrecht, aber
auch im weiteren Sinne sonstige benachbarte Bereiche
wie Energiewirtschaftsrecht, →Umweltrecht, Verbrau-
cherrecht, allg.es →Wirtschafts- und →Wettbewerbs-
recht.
Zu a) zählt insb. die Senkung von Substitutionskos-

ten. Hier können etwa die Reduktion von technisch-or-
ganisatorischen Barrieren oder aber Harmonisierungs-
vorteile oder die Nutzung von Skaleneffekten genannt
werden, welche eine entspr.e Kostenreduktion induzie-
ren können. Dies gilt für technische Standards ebenso
wie für administrativ-organisatorische Gesichtspunkte.
Ein weiterer relevanter Aspekt ist in diesem Zusammen-
hang die Wettbewerbsförderung. Die Öffnung von Net-
zen für privatwirtschaftliche Unternehmen im All-
gemeinen bzw. die →Liberalisierung von Märkten wird
als Schlüssel zu einer Kostensenkung bzw. Effizienzstei-
gerung angesehen. Ähnliches gilt für die Regulierung
von natürlichen Monopolen bzw. der entspr.en existie-
renden monopolistischen Bottlenecks, die einer Redukti-
on von übernormalen Monopolgewinnen dienen soll.
Gleichzeitig ist jedoch auch, insb. im Sinne des Schutzes
sog.er spezifischer Investitionen ( →Investition), die An-
bieterseite ggf. abzusichern.
Die unter b) (Umweltverträglichkeit) zu subsumieren-

den Ziele betreffen insb. die Internalisierung →externer
Effekte, welche nicht durch den Preismechanismus ab-
gefangen werden. Schadstoffe und Emissionen sollen
entspr. optimaler Mengen (Angebot- und Nachfrage-
seite) gestaltet werden. Auch eine grundsätzliche Kalku-
lation von Risiken ( →Risiko) durch den allg.en Ressour-
cenverbrauch ebenso wie durch Störfälle insb. im
Bereich der Nuklearenergie sind mit diesem Ziel ver-
bunden. Vertragsgestaltung für internationale Koope-
ration bei globalen öffentlichen Gütern kann ebenfalls
diesem Ziel dienen, sofern sie geeignet erscheint, opti-
male Lösungen für grenzüberschreitende Konsequen-
zen von energiewirtschaftlichen Maßnahmen zu finden.
Die unter c) gefassten Ziele finden ihren Niederschlag

allg. in der Förderung von gesamtwirtschaftlicher und
sozialer Entwicklung durch Zugang zu Energieinfra-
struktur. Im Detail werden hier etwa Fragen der Herstel-
lung von Versorgungssicherheit für die Bevölkerung im
Sinne der Vermeidung von Versorgungsknappheit bzw.
ggf. einer (staatlichen) Bevorratung gestellt, sowie die
Kostenübernahme einer sicheren Energieversorgung in
den Blick genommen. Auch ein hohes Maß an gesell-
schaftlicher Integration durch Sozialverträglichkeit mit
Blick auf Energiepreise oder die Akzeptanz neuer Tech-
nologien können an dieser Stelle angeführt werden.
Grundsätzlich sind zwischen diesen verschiedenen
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Zielen durchaus Synergien möglich. So etwa kann eine
effizientere Bereitstellung und Nutzung von Energie-
trägern durchaus zu sozial erwünschten Preiseffekten
führen und somit gleichzeitig ökonomische wie soziale

→Nachhaltigkeitsziele stützen. Es sind jedoch sowohl in
der theoretischen Herleitung, aber insb. auch der
praktischen Umsetzung Zielkonflikte zwischen den Ein-
zelzielen zu konstatieren. Dies gilt etwa zwischen öko-
logischen und ökonomischen Teilzielen. Welche Di-
mensionen in letzterem Fall politisch höher gewichtet
werden ist u. a. abhängig vom jeweilig geltenden
Rechtsregime, aber auch von aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Strömungen. Als Beispiel kann an dieser Stelle
etwa der mittelfristige „Ausstieg“ aus der Nutzung der
Kernenergie in etlichen Industriestaaten als Reaktion
auf die Kernschmelze im japanischen Kernkraftwerk Fu-
kushima Daiichi im März 2011 genannt werden.

4. Konsens und Dissens
Über das zwischenzeitlich in vielen Staaten etablierte
„nachhaltige“ Zieldreieck der E. – Umweltverträglich-
keit, Wirtschaftlichkeit/Wettbewerbsfähigkeit, Versor-
gungssicherheit – herrscht in Deutschland wie in Euro-
pa weitgehend Konsens zwischen den etablierten
Parteien und sonstigen gesellschaftlichen Stakeholdern.
In Entwicklungs- und Schwellenländern jedoch liegt
nach wie vor ein deutlicher Fokus auf der wirtschaft-
lich-wettbewerbliche Dimension von E., so dass die so-
zialen und ökologischen Aspekte oftmals nur unterge-
ordnete Bedeutung haben.
Auch in Industrieländern ist jedoch das energiepoliti-

sche Instrumentarium im Detail umstritten: Abhängig
von der jeweiligen politischen Position und Marktseite
werden verschiedene Ansätze zur Zielerreichung präfe-
riert. Die einzelnen energiepolitischen Instrumente der
E. lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: ord-
nungsrechtliche Vorgaben über die allg.en Spielregeln
einerseits und direkte und ggf. diskretionäre, d. h. vom
Einzelfall abhängige Marktintervention andererseits.
Dazu kommt die fiskalische Behandlung des Energie-
sektors bzw. der Einzelmärkte. Diese kann sowohl ener-
giepolitische Ziele im engeren Sinne verfolgen als auch
allg. auf die Generierung von Staatseinnahmen aus-
gerichtet sein und somit schwerpunktmäßig fiskalische
Zwecke verfolgen.
Grundsätzlich gilt mit Blick auf den Instrumentenein-

satz, dass aufgrund der Komplexität des Sektors die Kal-
kulation gesamtwirtschaftliche Effekte energiepoliti-
scher Maßnahmen von bes.r Bedeutung, jedoch auch
mit bes.n Schwierigkeiten verbunden ist. Diese entste-
hen etwa durch intangible Kosten oderNutzen einzelner
Instrumente, welche in traditionellen Kosten-Nutzen-
Analysen ( →Kosten-Nutzen-Analyse) nur schwerlich
einbeziehbar sind. Auch sind zeitabhängige Nachfolge-
kosten und -nutzen ggf. nur schwerlich zu kalkulieren,
etwa abhängig von der Verfügbarkeit technischer Inno-
vation wie etwa sog.e Backstop-Technologien, welche

Ressourcensubstitute für einzelne Energieträger darstel-
len. Grundsätzlich und damit verbunden stellt sich, insb.
wenn es um den Einsatz relativ neuer Verfahren geht,
die Frage nach geeigneten Indikatoren. Die oftmals in
diesem Zusammenhang herangezogene Energieeffi-
zienz ist etwa als Indikator zum Vergleich über Zeit und
Raum nur bedingt geeignet, handelt es sich doch nicht
um eine statische Größe, sondern vielmehr um ein kom-
plexes Konstrukt aus technischen, sozio-ökonomischen,
politischen und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen. Auch ist die administrativ-organisatorische Unter-
fassung von energiepolitischen Instrumenten insb. in
komplexen Mehrebenensystemen relevant.
Zu erkennen ist grundsätzlich eine gewisse Trend-

wende im Instrumentarium. Während traditionell etwa
Wettbewerbsausschluss als Marktordnungsinstrument
durchaus verbreitet war, etwa durch Regelungen lei-
tungsgebundener Energieversorgung für Strom und
Gas, die energieerzeugenden Unternehmen die Einrich-
tung und den Schutz von Versorgungsgebieten garan-
tierte, so ist zunehmend eine Fokussierung auf Anreize
für Angebots- und Verbraucherseite sowie Marktlösun-
gen, etwa durch Zertifikatslösungen, zu erkennen. Ener-
giepolitische Instrumente variieren dabei sowohl zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern ebenso wie
innerhalb der Gruppe industrialisierter Staaten als auch
über die Zeit. Insb. die in vielen Staaten zu Beginn des
21. Jh. eingeleitete Energiewende stellt sich als Heraus-
forderung dar, da sie nicht nur neue energiepolitische
Ziele postuliert, sondern damit einhergehend auch neue
Instrumente erfordert. Diese werden jedoch insb. in der
Transformationsphase in Teilen nur unzureichend auf-
einander abgestimmt, dies gilt sowohl über die Ebenen
hinweg als auch für konfligierende Einzelinstrumente.
In diesem Zusammenhang kann mit Blick auf viele
Staaten, darunter auch Deutschland, geradezu von einer
„Instrumenteninvasion“ (Hansjürgens 2012: 6) gespro-
chen werden.

5. Regionale Integration und
internationale Kooperation

Während in anderen Bereichen der →Wirtschaftspolitik,
etwa der Handelspolitik, teilweise seit Jahrzehnten
ausgeprägte Internationalisierungstendenzen auszuma-
chen sind, war die E. davon zwar nicht durchgehend
ausgenommen, jedoch gekennzeichnet von regionaler
Kooperation sowie angebot- oder nachfrageseitig aus-
gerichteter Zusammenarbeit zwischen Staaten. Ord-
nungsökonomisch ( →Ordnungsökonomik) begründbar
ist Kooperation in diesem Bereich durch die Tatsache,
dass sowohl der Abbau von Energieträgern als auch
Energieerzeugung und -verbrauch selbst negative →ex-
terne Effekte verursachen können, welche nicht an na-
tionale Grenzen gebunden sind. Die Abwesenheit von
negativen Folgen von Energieerzeugung und -verbrauch
können in diesem Zusammenhang als globale, zumin-
dest aber regionale öffentliche Güter verstanden werden
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– etwa Fragen der Luftreinhaltung, insb. aber mögliche
klimawirksame Folgen von Emissionen: Während es
grundsätzlich für einzelne Akteure rational ist, keine zu-
sätzlichen Kosten für die Erhaltung dieses öffentlichen
Gutes auf sich zu nehmen bzw. eine aus individueller
Sicht optimale Nutzung anzustreben, so ist aus globaler
bzw. regionaler Sicht ein derartiges Verhalten subopti-
mal. Entspr. sind bindende Regelungen eine Möglich-
keit, derartige Effekte zu vermeiden und ggf. anfallende

→Kosten zu verteilen.
Für die Staaten Europas ist die zentrale Institution

zur Regulierung auch energiepolitischer Fragen die

→EU, welche bereits in ihren Anfängen durch eine enge
Zusammenarbeit in diesem Bereich gekennzeichnet war,
namentlich durch die Schaffung der EURATOM sowie
der EGKS. Diese beiden Gründungsinstitutionen der
späteren EU umfassten zwar jeweils nur ausgewählte
Bereiche der Energieversorgung und dienten nicht einer
umfassenden Regelung, stellten aber wichtige Schritte
zu einer weitergehend harmonisierten E. dar. Als ei-
gentliche Geburtsstunde eines gemeinschaftlichen euro-
päischen Energierechts kann die Tagung des Rates der
Staats- und Regierungschefs im Mai 1973 angesehen
werden, welche später durch zahlreiche weitere primär-
und sekundärrechtliche Regelungen ergänzt und kon-
kretisiert wurde.
Zu Meilensteinen der EU-weiten E. zählen etwa die

Entschließung des Rates aus dem Jahr 1980 für die ener-
giepolitischen Ziele, die Binnenmarkt-RL für Elektrizi-
tät aus dem Jahr 1996, die Europäische Energiecharta
bzgl. der Beseitigung von technischen, administrativen
und sonstigen Hemmnissen für den Handel im Energie-
bereich von 1991, die Etablierung der TEN auch im
Energiesektor seit 2003, sowie die Schaffung einer um-
fassenden Europäischen Energieunion 2015.
Während der vergangenen Dekaden wurde neben

der verstärkten regionalen Kooperation auch die inter-
nationale energiepolitische Zusammenarbeit stetig
intensiviert. Somit sind heute neben den traditionellen
Akteuren zunehmend internationale Institutionen mit
energiepolitischen Fragestellungen befasst. Diese Insti-
tutionen haben durchaus eine sehr verschiedene Reich-
weite (Mitgliederzahl sowie Regelungstiefe und -ver-
bindlichkeit), stellen jedoch inzwischen wichtige Ak-
teure der internationalen E. dar.
Zu diesen gehört die →IAEO, die bereits seit 1974

Fragen der nicht-militärischen Nutzung der Atomkraft
international koordiniert. Auch die sog.e →G7/G8 wie
auch die G20, Foren der wichtigsten Industriestaaten
bzw. Industrie- und Schwellenländer haben durch ei-
genständige Arbeitsgremien zur E. die internationale
Zusammenarbeit in diesem Bereich verstetigt. Das IEF
dient als Plattform für die Nachfrage- wie auch Ange-
botsseite von Primärenergieträgern aus Industriestaaten
sowie den relevanten Transit- und Schwellenländern.
Weitere internationale Foren wie etwa die IRECs, das
REN21, das CEM, die IPEEC, oder die MENARECs

stellen neue Ansätze insb. in der Kooperation zugunsten
einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien da.
Die Förderung innovativer Technologien sowie eine
Einbindung energiepolitischer Probleme in regionale
und internationale Politikkooperationen stellen Schwer-
punkte der Aktivitäten dieser Plattformen dar.

6. Fazit und Perspektiven
Obschon das Politikfeld nach wie vor von gewissen
strukturellen Starrheiten der entspr.en Märkte geprägt
ist, zeichnen sich neue Dynamiken ab, welche die E.
auf nationaler wie internationaler Ebene prägen. Dazu
gehören insb. die zunehmende internationale Koope-
ration sowie die unter dem Schlagwort Energiewende
stattfindende Ausrichtung der Energiewirtschaft hin zu
einem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien.
Angesichts der Komplexität des Politikfeldes sind ein-

deutige Trends nur schwerlich abzuschätzen, jedoch
zeigt sich, dass die Anpassung traditioneller energiepoli-
tischer Instrumente auch und insb. mit Blick auf das
Projekt der Energiewende notwendig erscheint. Der un-
ter diesem Schlagwort zusammengefasste verstärkte
Einsatz erneuerbarer Energien in der Energieversorgung
bedarf nicht nur technologischer Innovation, sondern
zunächst eines „Übergangsmanagements“ auf institutio-
neller Ebene, welches auch die Generierung und Regu-
lierung von Märkten berührt. Grundsätzlich ist dies für
die Staaten der →EU nur auf Unionsebene denkbar.
Hiermit stellt sich die Frage nach der Einbindung von
Partialinteressen einzelner Nationen in ein umfassen-
des Energiekonzept auf Gemeinschaftsebene. Proble-
matisch stellen sich hier neben nationalen politisch-his-
torischen Entwicklungspfaden der Energiewirtschaft
auch die unterschiedlichen Auffassungen der Mitglieds-
staaten, etwa betreffend der Nutzung von Kernenergie
zur Energieversorgung, dar.
Somit wird deutlich, dass neben den Herausforderun-

gen der Instrumentenwahl in der E. nach wie vor He-
rausforderungen auf der der Instrumentenebene vor-
gelagerten Zielebene bestehen. Dies wird die intra-
europäische Zusammenarbeit und Harmonisierung des
Politikfeldes, insb. aber Kooperationen zwischen ent-
wickelten und weniger entwickelten Staaten betreffen,
wo erhebliche Unterschiede in der Gewichtung der ver-
schiedenen Zieldimensionen festzustellen sind.
Angesichts der aktuell nach wie vor hohen Abhängig-

keit zahlreicher Volkswirtschaften von fossilen Energie-
trägern, welche nicht autark befriedigt werden kann,
sind auch sicherheitspolitische Fragen relevant. „Versor-
gungssicherheit“ kann hier auch verstanden werden als
gewährleisteter Zugang zu internationalen Energie-
märkten, stabile Zulieferung von Energieträgern aus
Krisenregionen oder die Unabhängigkeit der Energie-
versorgung von politischen oder militärischen Kon-
flikten ( →Internationale Konflikte) der Marktpartner
untereinander. Diese Dimension der E. gewinnt an Be-
deutung angesichts einer global ansteigenden Energie-
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nachfrage gerade aus Schwellenländern und Emerging
Markets, welche oftmals durch schwache Institutionen
und Demokratiedefizite gekennzeichnet sind. Somit
können Anstrengungen hin zu einer globalen Energie-
wende durchaus auch als (nationale) Bestrebungen hin
zu mehr Unabhängigkeit von diesen politischen Re-
striktionen der E. verstanden werden.
Ein weiteres, insb. im Zuge der Energiewende auf-

tretendes Phänomen besteht im Nexus zentrale vs. de-
zentrale Energieversorgung. Diese zumindest teilweise
konkurrierenden Ansätze werden in Teilen durch tech-
nische Restriktionen bestimmt, sind relevant aber insb.
mit Blick auf die Frage, ob und wie sich die Systeme in
den liberalisierten →Europäischen Binnenmarkt inte-
grieren lassen, etwa angesichts von Vorgaben bzgl. des
diskriminierungsfreien Netzzugangs und der Trennung
von Netzbetrieb und Erzeugung. Ähnliche Probleme
gelten auch für das Management und die Integration
erneuerbarer Energieträger – hier sind es, etwa bei Off-
shore-Windanlagen, häufig große Distanzen, die zwi-
schen den Orten der Energieproduktion und der Ener-
gienachfrage überbrückt werden müssen.
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass im Zu-

ge aktueller technischer Innovationen, aber auch eines
angepassten administrativ-rechtlichen Rahmens natio-
nale E. zunehmend durch internationale Initiativen zur
E. ergänzt wird. Dies gilt insb. für die europäischen
Staaten. Dennoch kann aufgrund der Diversität natio-
naler Entwicklungspfade und Ressourcenausstattung,
aber auch von Interessen sowie der durchaus ideo-
logisch-politisch geprägten Diskurse zum Thema Ener-
gie davon ausgegangen werden, dass nationale Beson-
derheiten in der E. auch mittelfristig bestehen bleiben
werden.
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II. Politikwissenschaftlich

1. Definition und Ziele
E. umfasst alle Maßnahmen mit dem Ziel, Angebot und
Nachfrage von primären Energieträgern wie Öl, Gas,
Kohle, Uran oder erneuerbaren Energien sowie die Art
und Weise der Energieversorgung zu steuern bzw. zu
beeinflussen. Die Motivation von E. ist zum einen ma-
teriell: →Wohlstand, →Wirtschaftswachstum und die
industriellen Entwicklung eines Staates oder einer Re-
gion. Zum anderen ist E. an öffentlicher →Wohlfahrt
orientiert, mit dem Ziel der sicheren Versorgung der Be-

völkerung und des öffentlichen und privaten Sektors mit
Energieträgern und -dienstleistungen. Zuletzt ist E. nor-
mativ motiviert, v. a. mit dem Ziel eines nachhaltigen
Energiesystems, also der umwelt- und klimaschonenden
Produktion und Konsumption von Energie. E. wird da-
her im Zieldreieck von Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit definiert. Hie-
rin liegen zugl. starke Zielkonflikte begründet. Da der
Transformationspfad von einer Entwicklungs- zu einer
modernen →Industriegesellschaft und Dienstleistungs-
gesellschaft typischerweise mit direktem Anstieg des
Energieverbrauches einhergeht, ist der wirtschaftliche
Aufstieg eines Landes mit einem höheren Ausstoß von
klimaschädlichen Treibhausgasen verbunden. Die emis-
sionsneutrale Lösung, eine Substitution von fossilen
(und zudem heimisch vorhandenen) Energieträgern
wie Stein- oder Braunkohle mit erneuerbaren Energie-
trägern oder der gesellschaftlich oft umstritten Nuklear-
energie, ist jedoch aufgrund der zumeist höheren Kosten
politisch stark umstritten. Gerade schnell wachsende
Schwellenländer wie Indien oder China priorisieren da-
her Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit über
Umweltverträglichkeit.

2. Energie als Querschnittspolitikfeld
Energie ist ein Querschnittspolitikfeld, das u. a. folgen-
de Politikfelder berührt: Klima- und →Umwelt-, →Wirt-
schafts- und Industriepolitik, Verkehrspolitik, Bauen
und →Stadtplanung sowie →Sicherheitspolitik. Staat-
liche Aufgaben im Bereich E. sind daher typischerweise
mehreren Ministerien zugeordnet. Steuerungswirkung
auf das Gesamt-Energiesystem entfaltet sich über ein
komplexes Zusammenspiel von Maßnahmen aller be-
rührten Politikfelder.

2.1 Wirtschafts- und Industriepolitik
Energie ist zentral für die wirtschaftliche Entwicklung,

→Wohlfahrt und das Funktionieren von modernen Ge-
sellschaften. Die →Industrie hat einen Anteil von 29%
am globalen Energieverbrauch. Wirtschafts- und indus-
triepolitische Aspekte der E. umfassen daher u. a. die
Nutzbarmachung landesspezifischer Ausstattungen mit
Energieressourcen, die Unterstützung von energieinten-
siven Industriezweigen wie der chemischen Industrie
oder der dezidierten Förderung alternativer und zu-
kunftsorientierterWirtschaftssektorenwie erneuerbaren
Technologien. Staaten mit großen fossilen Energievor-
kommen, wie z.B. Norwegen oder die Golfmonarchien,
müssen zudemdieNachfragesicherheit für den oft domi-
nanten Energiesektor im Blick behalten. Sie diversifizie-
ren daher entlang der Energie-Wertschöpfungskette oder
unterstützen langfristige Exportverträge für Öl oder Gas
als Teil ihrer →Außenwirtschaftspolitik. Zudem be-
greifen sie die Verhinderung von negativen volkswirt-
schaftlichen Effekten des Ressourcenreichtums wie der
„HolländischenKrankheit“ – demVerschwindenvonEx-
portindustrien aufgrund einer durch Außenhandels-
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überschüsse induzierten Aufwertung der Landeswäh-
rung – als Kernaufgabe vonWirtschaftspolitik. Dies um-
fasst die Diversifizierung der energie-fokussierten Wirt-
schaftsstruktur und eine behutsame Verwendung von
Einnahmen aus dem Energieexport bspw. über staatliche
Rentenfonds.

2.2 Klima- und Umweltpolitik
Die Produktion und Konsumption von Energie hat
häufig negative Auswirkungen auf Umwelt und Bevöl-
kerung. Aufgabe der E. ist daher der Schutz vor Belas-
tungen z.B. durch giftige Stickoxide oder Feinstaub-
emissionen im Verkehr oder die sichere Zwischen- und
Endlagerung gefährlicher radioaktiver Abfälle aus der
Nuklearstromproduktion. Der Energiesektor ist zudem
verantwortlich für etwa 1/3 der weltweiten Treibhaus-
gasemissionen. E. muss daher mit Blick auf den drohen-
den →Klimawandel die →Weltwirtschaft langfristig „de-
karbonisieren“, um die Erderwärmung auf das als
erträglich akzeptierte Maß von 2 Grad Celsius zu be-
grenzen. Dies erfordert die Umgestaltung der Energie-
systeme sowie die Einbettung nationaler Politiken in in-
ternationale Klimaregime wie die UNFCCC.

2.3 Bauen, Städteplanung und Verkehr
Dem Gebäudebereich kommt mit einem Anteil von et-
wa 32% der weltweit verbrauchten Energie eine wichti-
ge energiepolitische Bedeutung zu. Eine Verringerung
von Wärmeverlusten durch Dämmung und eine Er-
höhung der Energieeffizienz dient daher nicht nur dem
Ziel der →Nachhaltigkeit, sondern reduziert zugl. Kos-
ten und potentiell den Anteil der zu importierenden Pri-
märenergieträger. Sein Anteil von 27% am globalen
Energieverbrauch macht den Verkehrssektor ebenfalls
zu einem zentralen Feld. Die Herausforderung besteht
zum einen in der Steuerung des Verkehrsaufkommens
über Straßenbau und öffentliche Verkehrsinfrastruktur
und der Begrenzung des stark steigenden Lufttransports
von Gütern. Zum anderen müssen v.a. innerstädtische
Bereiche unter energiepolitischen Gesichtspunkten at-
traktiv gestaltet sein – eine Aufgabe, die Aspekte von
öffentlicher Sicherheit, Architektur und Freizeitwert be-
rührt.

2.4 Sicherheitspolitik
E. erhält eine starke sicherheitspolitische Dimension
durch die militärische Nutzung der Nukleartechnik.
Die Nichtverbreitung von waffenfähiger Nukleartech-
nologie ist Gegenstand des Atomwaffensperrvertrages
von 1968. Des Weiteren wurde der Zugang zu Öl oder
Gas sowie deren sicherer Transit immer wieder Thema
der →Außenpolitik. Beispiele sind der Ölboykott der
arabischen Exporteure von 1973 gegen Israel unterstüt-
zende westliche Staaten, der Golfkrieg von 1991 im Zu-
ge der Invasion Kuwaits durch Irak oder auch die rus-
sisch-ukrainischen Gaskonflikte von 2006 und 2009,
die u. a. als Russlands Reaktion auf die Annäherung

der Ukraine an den Westen gedeutet werden. Zudem
ist die Offenhaltung und Kontrolle der für den Tanker-
verkehr strategisch wichtigen Meerengen und Kanäle
wie des Suezkanals oder der Straßen von Malakka und
Hormuz sicherheitspolitisch relevant. Darüber hinaus
wird im steigenden Maße der Zugang zu Energiereser-
ven in Drittländern Gegenstand der Außenpolitik.
China bspw. flankiert diplomatisch und finanziell das
Engagement seiner staatlichen Ölfirmen in energierei-
chen Staaten wie dem Sudan, was nicht zuletzt aufgrund
der Menschenrechtsverletzungen in diesem Land zu
Kritik führte. Zuletzt sind Energieexporte eine wichtige
Einnahmequelle für bewaffnete innerstaatliche Aus-
einandersetzungen, wie das Beispiel des durch Ölver-
kauf teilfinanzierten IS zeigt.

3. Akteure und Institutionen
Institutionen in der E. sind auf allen Governance-Ebe-
nen zu finden: national, supranational, regional und in-
ternational. Sie umfassen staatliche ebenso wie nicht-
staatliche Akteure.

3.1 National
Akteure auf nationaler Ebene sind primär Institutionen,
welche Rechtsnormen im Energiebereich etablieren
oder überprüfen, also Parlamente, Regierung und Bun-
desgerichte. Die Umsetzung obliegt relevanten Ministe-
rien wie Wirtschaft, Industrie, Umwelt oder Verkehr so-
wie Regulierern wie der BNetzA. In föderalen Systemen
kommt zudem der subnationalen Ebene große Bedeu-
tung zu. Ein Beispiel sind die amerikanischen states, die
weitreichende Kompetenzen bei der Regulierung von
Energieproduktion und -konsumption auf sich vereinen.
Auch deutsche Bundesländer divergieren deutlich in
ihrer energiepolitischen Schwerpunktsetzung und spie-
len zudem eine Schlüsselrolle in der Umsetzung natio-
naler Politikziele. Darüber hinaus kommen Interessens-
vereinigungen wie dem Mineralölverband, dem Verband
Energieintensiver Industrien oder national bzw. trans-
national operierenden Umweltgruppen wie dem Bund
Naturschutz Deutschland oder →Greenpeace eine wichtige
Bedeutung in der Interessensaggregation zu.

3.2 Europa
Art. 194 des Lissabon-Vertrages gibt der EU die Zustän-
digkeit über den europäischen Energiemarkt. Auf supra-
nationaler Ebene sind daher die →Europäische Kommis-
sion (insb. DG Wettbewerb und DG Klimaschutz und
Energie) und die ACER weitere zentrale Akteure. Inte-
ressenvereinigungen wie Eurogas vertreten auf EU-Ebe-
ne die Anliegen der Energiewirtschaft, NGOs wie
Friends of the Earth Europe oderCEE Bankwatch Network
dagegen Anliegen der →Nachhaltigkeit. EU-Richtlinien
und Direktiven müssen in nationales Recht umgesetzt
werden, während die Wahl des Energiemixes den Mit-
gliedsstaaten überlassen bleibt. Die enge Verzahnung
von nationalen und EU-Kompetenzen und Regelungs-
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ebenen stellt in der europäischen E. eine große Heraus-
forderung dar. Im Sinne einer kohärenteren Politik-
gestaltung wird daher seit 2014 die europäische Ener-
gie-Union vorangetrieben.

3.3 Regional
Weitere europäische Institutionen mit energiepoliti-
scher Relevanz sind die Energy Community, eine Organi-
sation mit dem Ziel der Integration südosteuropäischer
Staaten und der Ukraine in das EU-Regelwerk sowie der
ECT, der Investitionen in und Handel mit den Staaten
der ehemaligen UdSSR regelt. In Nordamerika deckt
die →NAFTA den Handel mit Energie ab, während
Petrocaribe, ein von Venezuela unterstütztes Abkom-
men, Energie zur Unterstützung der politischen Zusam-
menarbeit in der Karibik nutzt. In Asien existiert eine
Vielzahl von Abkommen, u. a. die ASEAN Energy Co-
operation ( →ASEAN) sowie die SCO, die Russland, Chi-
na und zentralasiatische Staaten umfasst. Keine dieser
regionalen Institutionen erreicht jedoch den (energie-
politischen) Integrationsgrad der →EU. Kompetenzen
verbleiben daher primär auf nationaler Ebene.

3.4 International
International relevant sind im Bereich Öl und Gas die

→OPEC, ein Kartell von gegenwärtig (2016) 13 ölrei-
chen Staaten; die IEA, eine von der →OECD getragene
Organisation überwiegend importabhängiger west-
licher Staaten; das IEF, welches als gemeinsame Platt-
form für Produzenten und Konsumenten dient sowie
das GECF, das auf eine engere Organisation der Ange-
botsseite bei Erdgas abzielt. Das UNFCCC, die COP,
der →IPCC, die Klimainvestitions-Fonds der →Weltbank
sowie die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien
decken dagegen die Nachhaltigkeitsseite ab. Zudem
sind Foren wie die →G7/G8 oder die G20 wichtige Ak-
teure. Umwelt-NGOs übernehmen oftmals die Auf-
gabe, neben ihrer advokatischen Arbeit internationale
Verhandlungen kritisch zu begleiten und stellen dabei
wichtige Expertise im globalen Politikprozess zur Ver-
fügung. Zudem haben sich internationale Netzwerke
wie die Renewable Energy and Energy Efficiency Partner-
ship als Hybrid zwischen politischem Akteur und Inves-
tor etabliert. Die Vielzahl der internationalen Akteure
spiegelt das Problem der sog.en globalen öffentlichen
Güter wider, also ordnungspolitische Steuerung ohne
übergeordnete staatliche Sanktionsmöglichkeit.

4. Paradigmen der Energiepolitik
E. ist der Frage unterworfen, mit welchen ordnungspoli-
tischen Maßnahmen sich die zentralen Ziele von Ver-
sorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
verträglichkeit erreichen lassen. Das Paradigma eines
staatszentrierten Modells sucht über Staatsunterneh-
men die flächendeckende Versorgung mit Energie-
trägern und -dienstleistungen bereitzustellen. Der

→Staat übernimmt hierbei die Rolle des Eigentümers

und Grundversorgers gegen festgesetzte Abgaben. Die-
ses Paradigma war bis in die 1980er Jahre dominant in
den OECD-Ländern (mit Ausnahme der USA). Es fin-
det sich imModell der deutschen Stadtwerke noch heute
wieder. Demgegenüber favorisiert das liberale Paradig-
ma Privatunternehmen, den →Markt und die Preis-
steuerung als zentrale Elemente von E. Dem Staat
kommt dabei die Rolle des Regulierers zu, der →Markt-
versagen wie Monopole verhindern muss. Die E. der

→EU, die seit den 1990er Jahren auf die Schaffung eines
Europäischen Binnenmarktes für Strom und Gas ab-
zielt, basiert ebenso wie die marktwirtschaftlich organi-
sierte Energiewirtschaft der USA auf dem liberalen Pa-
radigma. Starke staatsorientierte Modelle finden sich
dagegen weiterhin in Schwellenländern wie Indien,
China oder Brasilien. Paradigmen in der E. sind jedoch
nicht starr, sondern werden, wie die Leitmodelle von

→Wirtschaftspolitik generell, an sich verändernde Um-
stände angepasst. Zudem existieren marktwirtschaft-
liche Elemente oft in Koexistenz mit starker staatlicher
Intervention. International wirken sich Paradigmen v.a.
über multilaterale Organisationen aus. Die als Washing-
ton Consensus bekannt gewordene programmatische
Ausrichtung der →Weltbank bspw. führte in den 1980er
und 1990er Jahren zu weitreichenden Privatisierungs-
programmen in Entwicklungsländern, auch in der Ener-
giewirtschaft.

5. Steuerungsmechanismen
Zur Erreichung energiepolitischer Ziele hat der Staat
prinzipiell dieselben Instrumente wie in anderen Poli-
tikfeldern zur Verfügung: Steuern ( →Steuer), →Ab-
gaben, Regulierung, →Subvention und Information.
Diese entfalten jeweils unterschiedliche Steuerungswir-
kung ( →Steuerung). Über die Mineralölsteuer bspw.
kann der Verbrauch von Benzin langfristig reduziert
bzw. die Nachfrage nach energieeffizienteren Auto-
mobilen gesteuert werden. Subventionen wie der deut-
sche „Kohlepfennig“ dagegen fördern das Angebot. Da-
rüber hinaus eignet sich der Energiesektor aufgrund
seiner Bedeutung für die Volkswirtschaft für grund-
legende →Ordnungspolitik. Eine ökologische Steuerre-
form bspw. würde über eine weitgehende Umschichtung
der Steuerlast von Einkommen, Löhnen und Firmenge-
winnen auf Energiekonsumption eine tiefgreifende Ver-
änderung der wirtschaftlichen Struktur bewirken. Regu-
lierung wie Dämmvorschriften für Gebäude, selektives
Verbot von energieintensiven Glühlampen oder Ver-
brauchsvorschriften für Kraftfahrzeuge wirkt dagegen
punktuell und sektorspezifisch. Darüber hinaus kommt
sog.er „weicher Regulierung“ wie Energielabels auf
Haushaltsgeräten oder dem Energiepass für Gebäude
eine wachsende Bedeutung zu, da sie das Informations-
niveau des Verbrauchers stärkt und sein Verhalten be-
einflusst. Die Wahl des Steuerungsmechanismus ist
dabei oftmals eine Funktion des jeweilig zugrunde lie-
genden Paradigmas. Emissionshandelssysteme ( →Emis-
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sionshandel) zur Reduktion von Treibhausgasen bspw.
entsprechen dem liberalen Ansatz, während das staats-
zentrierte Modell eher auf starke Regulierung setzt. Wie
das Beispiel der deutschen Energiewende zeigt, ist bei
energiepolitischen „Großprojekten“ allerdings immer
ein Mix von Instrumenten notwendig: Regulierung
(staatlich verordneter Atomausstieg), finanzielle För-
derung und subventionsähnliche Anreize (Einspeiseta-
rife für erneuerbare Energien, Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung), Infrastrukturfinanzierung
(Hochleitungstrassen) und nicht zuletzt Information,
um die langfristige Unterstützung der Bevölkerung zu
sichern.
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III. Energiewende

1. Energieversorgung als ethisch-pol.
Herausforderung der Ordnungsethik

Aufgrund der vielschichtigen Zusammenhänge der
Energieversorgung mit Armutsüberwindung undWohl-
standsentwicklung sowie Klima- und →Umweltschutz
ist E. ein ethisches Thema ersten Ranges. Der Streit um
die ethische Rechtfertigungsfähigkeit der atomaren
Energienutzung war in Deutschland ein wichtiger Im-
pulsgeber der Umweltbewegung und ist bis heute welt-
weit ein Leitkonflikt der Technikbewertung. Seit den
1990er Jahren hat die Klimaforschung dazu geführt,
dass die fossile Energienutzung in den Fokus einer
grundlegenden ethischen Kritik geriet, die das gesamte
technisch-industriellen Wohlstandsmodell betrifft.
Ethisch geht es dabei v. a. um Fragen intergenerationel-
ler und globaler →Gerechtigkeit sowie um den Stellen-
wert von Güterabwägungen und Zuständigkeiten in
einer risikoethisch differenzierten Verantwortungstheo-
rie ( →Verantwortung). Es genügt nicht, allein Haltung
und Verhalten der Einzelnen in den Blick zu nehmen,
sondern das Energiesystem im Ganzen, d.h. als sozio-
technisches System, ist einer ethischen Bewertung zu
unterziehen.
Als Zieldreieck einer nachhaltigen E. kann Umwelt-

verträglichkeit mit bes.r Relevanz von Klimaschutz, Ver-
sorgungssicherheit mit dem Teilziel der Vermeidung
politischer Abhängigkeiten und Wirtschaftlichkeit de-
finiert werden. Zwischen diesen drei Gesichtspunkten
besteht trotz aller Überschneidungen eine gegenwärtig
kaum auflösbare Spannung, die zu unterschiedlichen

Prioritäten führt. Eine konsistente Gewichtung, Zuord-
nung, Vernetzung und Abgrenzung der verschiedenen
Gesichtspunkte und Handlungsfelder ist eine originär
ethisch-politische Aufgabe, um den vielen Akteuren bei
ihren jeweiligen Abwägungsprozessen für energietech-
nische Entscheidungen Richtungssicherheit zu geben.
Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Energieversor-

gung wird dadurch erschwert, dass ein isolierter Aus-
tausch einzelner Elemente der fossilen Energiestruktur
durch erneuerbare Energien unzureichend ist. Denn
diese brauchen andere Strukturen, um ihre Vorteile zu
entfalten. Dies hat erhebliche Konsequenzen für die
wirtschaftswissenschaftliche Modellbildung: Bisher
werden Energie und Rohstoffe dort meist nur als Kos-
tenproblem thematisiert. Sie gelten als prinzipiell ver-
fügbar und werden auf eine Preisfrage reduziert oder
als ökologisch-technisches Spezialistenproblem behan-
delt. Traditionell werden nur Arbeit und Kapital als
strukturell bedeutsame Größen in den Blick genom-
men. Dies ist heute kein angemessenes Theoriemodell
mehr. Die Entscheidung für eine bestimmte Ressourcen-
basis ist für die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung durch die Ausbildung von Pfadabhängig-
keiten ( →Pfadabhängigkeit) strukturell ebenso determi-
nierend wie die Verteilung von Arbeit und Kapital.
Die politische Dimension der Energieversorgung er-

gibt sich auch daraus, dass sich Anpassungen aus meh-
reren Gründen nicht hinreichend betriebswirtschaftlich
über Marktsignale abbilden und steuern lassen: Innova-
tionen ( →Innovation) brauchen oft sehr umfangreiche
und langfristige Investitionen ( →Investition), die einzel-
ne Unternehmen nur begrenzt tragen können. Zudem
sind die Energiepreise aufgrund ihrer Abhängigkeit von
politischen Entscheidungen und Machtkonflikten vola-
til, also sprunghaft, was Investitionen höchst riskant
macht und ihre Sicherheit und Kontinuität erheblich be-
einträchtigen kann. Versorgungssicherheit und Inno-
vation im Energiesektor brauchen daher politische Rah-
menvorgaben. Die Energiewende wird sich nicht allein
aus der wirtschaftlichen Dynamik heraus durchsetzen.
Technologieführerschaft im Energiemarkt bedarf der

Ermöglichung und Flankierung durch politische Wil-
lensbildung. Sie muss Unsicherheiten und „Durst-
strecken“ überwinden, kann aber langfristig zum
Entscheidungsfaktor für Wettbewerbsvorteile und Ex-
portchancen werden. Zugl. ist innovative Energietech-
nik ein Beitrag zur →Sicherheitspolitik und Friedens-
politik, da sie die Abhängigkeit von Gas und Erdöl
exportierenden Ländern verringert. Um Strategien von
Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wettbewerbs-
fähigkeit im Energiebereich effektiv zu verknüpfen,
genügt es nicht, auf den Fortschritt internationaler Ab-
kommen zu warten. Die Dynamik eines Strukturwan-
dels könnte von einer konsistenten E. der Nationalstaa-
ten ausgehen. Sie ist aufgrund ihrer hohen Komplexität
jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auf ein
Zusammenspiel von →Politik, →Unternehmen, →For-
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schung und Verbrauchern angewiesen ist. Der Über-
gang in das Zeitalter der erneuerbaren Energien erfor-
dert langfristig vorausschauend angelegte komplexe
Energie-, Emissions- und Kosten-Optimierungen und
geschmeidige Anpassungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen an identifizierte nachhaltige Entwick-
lungspfade.
Geht man davon aus, dass der globale „Energiehun-

ger“ bis 2050 gegenüber 2015 verdoppeln, wird und aus
Gründen des Klimaschutzes der CO2-Ausstoß um min-
destens 80% reduziert werden sollte, ergibt sich ein De-
karbonisierungsbedarf der Energieversorgung um den
Faktor zehn. Aus Gründen des Klimaschutzes muss die-
se Neuausrichtung gegen die Marktsignale niedriger
Preise für fossile Energie, die eine Folge von Tiefsee-
bohrungen, Fracking sowie der Konkurrenz der Anbie-
ter um die globalen Märkte sind, durchgesetzt werden.
Damit schwindet die Illusion, dass sich weltweiter
Klimaschutz als Nebenprodukt der Verknappung fossi-
ler Energien allein aus der wirtschaftlichen Dynamik er-
geben könnte.

2. Risikomündigkeit in Zeiten der Energiewende
Die Energiewende ist riskant. Sie hat nur Chancen,
wenn Staaten und Unternehmen bereit sind, unter den
Bedingungen von Unsicherheit Investitionen ( →Investi-
tion) in einen Strukturwandel zu wagen. Eine ethische
Reflexion der Energieversorgung gestaltet sich deshalb
in einem ganz wörtlichen Sinn als Güter- und Übel-
abwägung. Deren Voraussetzung ist eine Analyse, mit
welcher Art von →Risiko wir es in welchen Zusammen-
hängen zu tun haben und welche Kriterien, Strategien
und Institutionen ihnen angemessen Rechnung tragen.
Auf der Basis einer systematischen Unterscheidung von
Risikotypen ergeben sich differenzierte Formen des
Umgangs mit ihnen, die sich in risikoorientierte, vorsor-
georientierte und diskursive Strategien gliedern lassen.
Weder über die Analyse der Risikofaktoren und der

Folgenzurechnung der atomaren Unfälle von Tscherno-
byl (1986) und Fukushima (2011) noch über die Krite-
rien sicherer Lagerung verbrauchter atomarer Brenn-
stäbe herrscht Einigkeit in der Forschung. Die Risiken
fossiler und atomarer Energieversorgung lassen sich
nicht unmittelbar vergleichen und gegeneinander ver-
rechnen. Zusätzlich gesteigert wird die Differenz unter-
schiedlicher Bewertungen durch die symbolische Auf-
ladung von Konflikten und Risikoeinschätzungen im
öffentlichen Diskurs, wobei Atomenergie den einen als
Symbol für →Fortschritt und →Macht, den anderen als
Ausdruck für menschliche Hybris gilt. Es zeichnet sich
jedoch ab, dass die Risiken der fossilen Energienutzung
aufgrund des globalen Ausmaßes der schon heute fak-
tisch wirksamen und absehbar dramatisch steigenden
negativen ökosozialen Nebenwirkungen keineswegs ge-
ringer einzuschätzen sind. Angesichts der vermehrten
Nutzung von Kohleenergie v.a. in China und Indien
scheint daher vielen Experten auch der Einsatz von

CCS-Technik (Abscheidung und Lagerung von Kohlen-
dioxid) trotz ihrer ungeklärten Risiken und Neben-
wirkungen unverzichtbar.
Risikoverantwortung in komplexen technischen und

gesellschaftlichen Zusammenhängen ist auf eine Ana-
lyse der Wirkungsketten, Steuerungsparameter und
Hierarchieebenen in vernetzten Systemen sowie auf
eine öffentliche Kommunikation über subjektiv unter-
schiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen von Ri-
siken angewiesen. Politisch erfordert Risikomündigkeit
zum einen eine transparente und vorausschauende Or-
ganisation des Risikomanagements im Sinne der klaren
Definition von Subjekt, Gegenstand, Kontrollinstanz
und Kriterien der Verantwortung. Zum anderen sind
insb. diskursive Strategien der Risikoverantwortung an-
gezeigt, da der Umbau des Energiesystems neben den
natur-, technik- und wirtschaftswissenschaftlichen As-
pekten mindestens ebenso die höchst fragile gesell-
schaftliche Akzeptanz betrifft.

3. Suffizienzstrategien als Teil der Energiewende
Eine konsistente Gewichtung, Zuordnung und Vernet-
zung der verschiedenen ökonomischen, sozialen und
ökologischen Gesichtspunkte einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung ist eine originär politische Aufgabe. Sie
braucht einen stabilen gesellschaftlichen Konsens, um
den vielen Akteuren bei ihren jeweiligen Abwägungs-
prozessen für energietechnische Entscheidungen Sicher-
heit zu geben. Dabei ist es hilfreich, zwischen drei
möglichen Strategien zu unterscheiden: a) Effizienzstei-
gerung durch technische Innovationen ( →Innovation)
und Strukturwandel; b) Substitution fossiler Energien
durch erneuerbare Energiequellen; c) Veränderung der
Konsummuster undWertpräferenzen insb. in der globa-
len Ober- und Mittelschicht zugunsten von ressourcen-
leichten Wohlstandsmodellen.
Nur wenn insgesamt weniger Energie verbraucht

wird, kann der Anteil fossiler Energien am Energiemix
in absehbarer Zeit sinken. Deshalb muss der Energie-
einsparung ein struktureller Vorrang vor Klimaschutz-
maßnahmen auf Seiten der Erzeugung zuerkannt wer-
den. Hinreichende Änderungen sind dabei nur dann
erreichbar, wenn alle drei Strategien gleichzeitig in An-
griff genommen und Synergien konsequent genutzt
werden. Die Effizienz bei der Energieverwendung wur-
de bisher erst wenig als Geschäftsfeld für anbietende
Unternehmen oder als Kostenvorteil für Verbraucher er-
kannt. Gründe für die Vernachlässigung sind u.a. die
große Anzahl von Akteuren und die unübersichtliche
Vielzahl von Maßnahmen, die je für sich betrachtet we-
nig erbringen. Dies verführt zu „kleinteiligen“ Lösun-
gen, die politisch und wirtschaftlich nicht ernst genom-
men werden. Die Entdeckung rentabler Lösungen im
Effizienzbereich braucht eine Kombination technischer,
unternehmerischer und sozialer Innovationen sowie
veränderter Nutzergewohnheiten. Die Verschieden-
artigkeit dieser gleichzeitig geforderten Arten von Intel-
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ligenz und Strukturwandel prägt die Topologie der
moralischen Herausforderung, die sich mit der Energie-
wende verbindet.
Die Chancen für eine Entkoppelung wirtschaftlicher

Entwicklung vom wachsenden Energieverbrauch sind –
technisch gesehen – gut. Dennoch gibt es bisher kaum
nennenswerte Fortschritte, weil die Entlastungen weit-
gehend durch eine kontinuierliche Steigerung des
Umsatzes sowie des Anspruchsniveaus kompensiert
werden. Deshalb müssen die Effizienz- und Substitu-
tionsbemühungen durch eine Suffizienzstrategie beglei-
tet werden, um den Energieverbrauch im Ganzen zu
senken. Aus diesem Grund ist die Bereitschaft der Men-
schen in den hochentwickelten Wirtschaften, durch ihre
Nachfrage und damit durch ihre persönlichen Lebens-
stile, Konsummuster und Wertorientierungen an der
Durchsetzung energiepolitischer Verantwortung mit-
zuwirken, heute ein entscheidendes Handlungsfeld der
Energiewende.

4. Energiepolitik als Gesellschaftspolitik:
transformation by design statt
transformation by desaster

Da die gegenwärtigen Lebensstandards und deren inhä-
rente Steigerungsdynamikmit erheblichen ökologischen
Nebenwirkungen verbunden sind, mündet die Energie-
debatte in einem Diskurs über die Kurskorrektur des
westlichen Wohlstandsmodells. Dabei wird dem Wech-
sel zu einer postfossilen und postnuklearen Energie-
und Ressourcenbasis ein Stellenwert für die Zukunfts-
sicherung der Weltgesellschaft zugeschrieben, der in
seiner Tiefen-, Breiten- und Fernwirkung mit dem der
industriellen Revolution vergleichbar ist, weshalb in
Anlehnung an Karl Polanyis Analysen der gesellschaft-
lichen Umbrüche im Kontext der Industrialisierung des
frühen 19. Jh. ( →Industrialisierung, Industrielle Revo-
lution) der gegenwärtige Wandel auch als „Große Trans-
formation“ (WBGU 2011: 1 ff.) bezeichnet wird.
Einen solchen Wandel kann man nicht verordnen, er

ist nicht planbar. Er kann aber auf vielfältige Weise un-
terstützt werden. Wer diesen Wandel aktiv gestalten
will, muss Akteurskonstellationen, Handlungsmuster
und Governancestrukturen ( →Governance), die eine
Transformation ermöglichen oder blockieren, analysie-
ren. Es geht um Fragen nach den Ressourcen für Anpas-
sungs- und Gestaltungsfähigkeit und zwar sowohl auf
personaler als auch auf institutioneller Ebene. Da das
relevante Wissen i.d.R. dezentral und häufig unüber-
sichtlich bei zahlreichen Akteuren und Teilsystemen
verstreut ist, bedarf es neuer Formen von Kooperation,
die es zu erlernen und zu vermitteln gilt. Hier kann v.a.
die städtische →Kommunalpolitik ökosoziale Innovatio-
nen befördern. Weltweit sind heute die urbanen Bal-
lungsräume die bevorzugten Experimentierfelder und
sozialen Labore für kulturelle Neuerungen im ökosozia-
len Bereich.
Ein solcher gesamtgesellschaftlicher Prozess des Um-

baus der Energieversorgung ist eine entscheidende Be-
währungsprobe für prospektive →Verantwortung, um
transformation by design statt transformation by desaster
(Sommer/Welzer 2014) zu ermöglichen. Die Energie-
wende kann nur gelingen, wenn sie in eine umfassende
Transformation des Wohlstandsmodells eingebunden
wird.
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Energierecht

1. Übersicht
E. regelt die Rechtsverhältnisse Privater untereinander
bzw. im Verhältnis zu Hoheitsträgern in Bezug auf die
unterschiedlichen Energieträger (wie Kohle, Kernener-
gie, Mineralöl, Fernwärme und erneuerbare Quellen)
in den verschiedenen Sektoren (Elektrizität, Wärme
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und Kraftstoffe) und auf sämtlichen Marktstufen. Einen
bedeutenden, wenn auch nicht den alleinigen Inhalt bil-
den die Regelungen der Rechtsverhältnisse in Bezug auf
die leitungsgebundenen Energien Strom und Gas, die
v. a. im EnWG kodifiziert sind. Die teils dem →öffent-
lichen Recht und teils dem →Privatrecht zuzuordnenden
Regeln, die urspr. allein national-autonom, zunehmend
aber auch von der EU gesetzt werden, erfassen dieWert-
schöpfungskette in sämtlichen Bereichen der Energie-
versorgung: die Produktion ebenso wie die (soweit mög-
lich) Lagerung bzw. Speicherung und die Verteilung von
Energie bis zu ihrem Verbrauch und gegebenenfalls
ihrer Wiedergewinnung.
Konzeptionell hat das E. seit seiner Entstehung vor

etwa 100 Jahren im Laufe der Zeit erhebliche Änderun-
gen erfahren und immer komplexer ausgreifende Rege-
lungsziele aufgenommen. V.a. seit der durch das EuR
( →Europarecht) in den 1990er Jahren angestoßenen
Liberalisierung und Wettbewerbsöffnung sieht das Re-
gelungsgeflecht des E.s in der BRD den Staat immer
weniger in einer Erfüllungsverantwortung für die Ener-
gieversorgung; es überantwortet die effiziente und kos-
tengünstige Energieversorgung Privaten und hält dabei
eine Regulierungs- und Auffangverantwortung des
Staates aufrecht, der im Lichte der normativen Zielvor-
gabe, „eine möglichst sichere, preisgünstige, verbrau-
cherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche“
Energieversorgung zu erreichen (§1 EnWG), eine ge-
meinwohlsichernde Gewährleistungsaufgabe zukommt.
Die rasant einsetzende und deswegen zu Recht als

Energiewende bezeichnete Gesetzgebung in der Folge
der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011
hat umwelt- und klimaschutzfördernde Zielsetzungen
des E.s in den Vordergrund gestellt. Die Berechtigungen
zum Leistungsbetrieb von Kernenergieanlagen sollen
demnach bis Ende 2022 (vorzeitig) erlöschen und der
Anteil der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuer-
baren Energien soll durch die Novelle des EEG und des
EEWärmeG kontinuierlich erheblich gesteigert werden;
der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeu-
gung soll 40–45% bis zum Jahr 2025 und mindestens
80% bis zum Jahr 2050 ausmachen. Für das E. stellen
sich damit neue Herausforderungen, v. a. hinsichtlich
der Gewährleistung der Sicherheit der Energieversor-
gung im nationalen bzw. europäischen Kontext, in der
Netz- und Marktintegration der Energien aus erneuer-
baren Quellen und hinsichtlich der sachgerechten Ord-
nung des sich ändernden Marktdesigns.

2. Rechtsentwicklung
Die Entwicklung des E. zu einem Rechtsgebiet begann
mit der technischen Entwicklung leistungsfähiger Ener-
gieerzeugungsanlagen und dem damit möglichen Auf-
bau flächendeckender Energieversorgungsanlagen.
Nachdem sich in Deutschland durch Konzessions- und
Demarkationsverträge abgeschottete Versorgungsgebie-
te von außerordentlich zahlreichen, nicht wettbewerb-

lich kontrolliert agierenden Strom- und Gasversor-
gungsunternehmen mit je eigenen Bedingungswerken
und Preisen entwickelt hatten, nahm sich das EnWG
1935 der als Missstand empfundenen Verhältnisse an.
Die Energieversorgung wurde staatlicher Aufsicht un-
terstellt; die Versorger mussten ihre allg.en Versor-
gungsbedingungen und Preise öffentlich bekannt ma-
chen und unterlagen einem gesetzlich angeordneten
Anschluss- und Versorgungszwang. Der Wirtschafts-
minister machte von seiner Befugnis Gebrauch, auf die
allg.en Bedingungen und Tarifpreise der Energieversor-
gungsunternehmen Einfluss zu nehmen. Im Hinblick
auf die, mit dem EnWG 1935 eingeführte Zielsetzung,
„die Energieversorgung so sicher und billig wie möglich
zu gestalten“, wurden einheitliche Tarifordnungen für
elektrische Energie und Gas erlassen. Während dann
später in der damaligen DDR eine nach dem staatlich-
zentralistischen Modell konzipierte Energieversor-
gungsordnung geschaffen wurde, galt das EnWG in der
BRD nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum
Jahr 1998 fort.
Die Reform des EnWG im Jahre 1998 war eine Zäsur

in der Entwicklung des E.s. Angestoßen vom Europa-
recht, das ab 1992 die Einbeziehung der Energiewirt-
schaft in den Bereich der Verkehrsfreiheiten des →Eu-
ropäischen Binnenmarktes einleitete, wurden die
Mitgliedstaaten veranlasst und verpflichtet, bestehende
geschlossene Versorgungsgebiete zu beseitigen und die
Strom- und Gasmärkte schrittweise demWettbewerb zu
öffnen. Die bestehenden Bereichsausnahmen vom

→Wettbewerbsrecht im deutschen Kartellrecht (GWB)
wurden abgeschafft. Mit dem EnWG 1998 wurde ein
Paradigmenwechsel zur Schaffung von Wettbewerb in
der Energiewirtschaft eingeleitet, zunächst für den Elek-
trizitätsbereich in Umsetzung der EU-Stromrichtlinie
(1996) und später (2003) für den Gasbereich in Umset-
zung der EU-Gasrichtlinie (1998). Die Reform sah die
Liberalisierung des Netzzugangs in der leitungsgebun-
denen Energieversorgung und Vorschriften zur (zu-
nächst noch eingeschränkten) organisatorischen Tren-
nung des Übertragungsnetzes von der Erzeugung, der
Verteilung und den sonstigen Tätigkeiten vertikal inte-
grierter Energieversorgungsunternehmen (sog.es Un-
bundling) vor.
Die weitere Entwicklung des E. ging wiederum vom

→Europarecht aus. Die Umsetzung der sog. Beschleuni-
gungsrichtlinien des Jahres 2003 durch das geänderte
EnWG 2005 sah den Übergang vom vertraglich verhan-
delten zum gesetzlich regulierten Zugang zu Strom- und
Gasnetzen und weitergehende Verpflichtungen vertikal
integrierter Energieversorgungsunternehmen zu unter-
schiedlichen Stufen des Unbundling vor.
Eine erneute Novellierung des EnWG machte die

Verabschiedung des Dritten Energiebinnenmarktpakets
der →EU aus dem Jahr 2009 erforderlich. In das dazu
angestoßene Gesetzgebungsverfahren in Deutschland
wurde das in der Folge der Reaktorkatastrophe im japa-
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nischen Fukushima 2011 beschlossene Gesetzespaket
der Energiewende einbezogen. Dieses insgesamt acht
(Artikel-)Gesetze und Änderungen in mehr als zwei
Dutzend Gesetzen und Verordnungen vorsehende Ge-
setzespaket hat das deutsche E. erneut ganz wesentlich
verändert und mit der AtG-Novelle zur „Abschaltung“
der Atomenergieanlagen bis 2022 und der erheblichen
Steigerung des Anteils erneuerbaren Energien v.a. an
der Stromerzeugung Leitlinien fixiert.
Ein Abschluss der Rechtsentwicklung ist damit nicht

erreicht. Erforderlich wird in naher Zukunft eine Wei-
terentwicklung des Ordnungsrahmens insbes. für den
Strommarkt. Die vom Gesetzgeber beabsichtigte Steige-
rung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen
macht es erforderlich, Regeln zur Gewährleistung der
Versorgungssicherheit mittels entsprechender Reser-
vekapazitäten sowie zur sachgerechten Preisbildung im
Stromhandel dauerhaft (und europarechtskonform) zu
schaffen.

3. Konzeption
3.1 Zielsetzungen

Die legislative Konzeption des geltenden E. kommt
exemplarisch in den normativen Zielvorgaben des §1
EnWG („möglichst sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche“ Energie-
versorgung) zum Ausdruck. Mit der Sicherheit der
Energieversorgung wird gesetzlich nicht nur die tech-
nische Zuverlässigkeit der Energieanlagen und -netze,
sondern auch die Sicherheit der Verfügbarkeit adres-
siert. Eine in diesem Sinne sichere Energieversorgung
ist die unabdingbare Grundlage für die moderne Privat-
und Wirtschaftsordnung, ebenso wie für die Staats- und
Verwaltungsordnung in Deutschland und verleiht der
verfassungsrechtlich verbürgten Verantwortung des

→Staates Ausdruck, die im Gemeinwohlinteresse gebo-
tene daseinsfürsorgliche Aufgabe in sachgerechter Wei-
se zu bewältigen.
Ohne die Gewährleistung einer preis- und verbrau-

cherfreundlichen Energieversorgung könnte der Gesetz-
geber seiner sozialstaatlichen Verantwortung gegenüber
den Verbrauchern nicht gerecht werden. Im →Sozial-
staat des deutschen GG steht es nicht im Belieben des
Gesetzgebers des E.s, für eine sachgerechte Ordnung
der Preis- und Lieferkonditionen zu sorgen. Mit den
Mitteln des modernen Verbraucherschutzstandards ge-
nügenden Energievertrags- und -wettbewerbsrechts ste-
hen dem Gesetzgeber dafür geeignete Instrumente zur
Verfügung. Verbraucherbelange beanspruchen nicht zu-
letzt bei der Ausgestaltung der Förderung der erneuer-
baren Energien erhebliche Aufmerksamkeit. Die Kosten
des Fördermodells werden sowohl im Hinblick auf die
bes. Belastung energieintensiver Unternehmen als auch
mit Rücksicht auf die Vorhersehbarkeit und Bezahl-
barkeit durch Privatverbraucher einer rechtlichen Ord-
nung unter Berücksichtigung des Finanzverfassungs-
und Subventionsrechts unterworfen.

Die Gewährleistung der Effizienz der Energieversor-
gung ist im modernen E. der wettbewerbsorientierten
Aufsicht von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden
überantwortet. Regulierter Wettbewerb in der Energie-
versorgung auf der Grundlage eines diskriminierungs-
freien Netzzugangs und eine an den Maßstäben kom-
petitiver Chancengleichheit orientierte Übertragung,
Verteilung oder Speicherung der Energie, soll unter be-
hördlicher Aufsicht eine effiziente Energieversorgung
bewirken. Darüber hinaus sieht das EnEG den Ermäch-
tigungsrahmen für Maßnahmen der Energieeinsparung
und des effizienten Energieeinsatzes (insbes. im Gebäu-
debereich) vor. Die Regeln zur Kraft-Wärme-Kopplung
im KWKG dienen der Modernisierung, dem Ausbau
und der Markteinführung entsprechender Anlagen; mit
ihnen sollen im Vergleich zur ungekoppelten Erzeugung
Effizienzvorteile bei der Nutzung der jeweils eingesetz-
ten Primärenergie erzielt werden.
Nicht zuletzt hat die Energieversorgung umwelt-

verträglich zu erfolgen. Umwelt- und Klimaschutz
( →Umweltschutz) sind immer bedeutender gewordene
Maximen des E.s geworden, um Umweltschäden und
Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu minimie-
ren. Das E. konkretisiert dabei das Staatsziel des
Art. 20a GG. Als zentrale Aufgabe ist die Verringerung
der Kohlendioxid-Belastung bei der Energieversorgung
erkannt und mit den durch die Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energien erreichbaren Reduktionszielen im
EEG 2014 normativ verbindlich festgelegt worden. In
Deutschland ist damit eine bedeutende Transformation
der Energieversorgung eingeleitet worden, die eine weit-
gehende Dekarbonisierung bewirken und einen Beitrag
zur Erreichung des Kernziels der (in der Weiterentwick-
lung befindlichen) UN-Klimarahmenkonvention leisten
soll, die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad Celsius
gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen.

3.2 Liberalisierung
Die im Zuge der Entwicklung des E.s vollzogene Umge-
staltung ist v. a. durch eine sukzessive Öffnung des Ener-
giesektors für unternehmerischen Wettbewerb geprägt.
Diese liberalisierende Gesetzgebung hat die überkom-
mene Struktur der in geschlossenen monopolisierten
Gebieten erfolgenden Energieversorgung sukzessive
abgeschafft, nachdem erkannt wurde, dass die Ausschal-
tung des urspr. als „volkswirtschaftlich schädlich“ ange-
sehenen Wettbewerbs in den Energiesektoren wirt-
schaftlich ineffizient und konzeptionell verfehlt ist.
Die Liberalisierung des Rechtsrahmens der Energie-

versorgung stellt ein zuvörderst europäisches Projekt
dar. Es wurde mit den grundlegenden europäischen
Richtlinien zu Strom (1996) und Gas (1998) eingeleitet,
die das Ziel der Liberalisierung der bis dahin weithin
national abgeschotteten Energiemärkte verfolgten.
Schon bald darauf wurde mit den Beschleunigungs-
Richtlinien Strom und Gas (sog. Zweites Energiepaket
2005) die Entfaltung des Wettbewerbs auf den Energie-
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märkten forciert. Bes. Bedeutung sollte sodann das Drit-
te Energie- bzw. Liberalisierungspaket 2009 haben, das
insgesamt fünf Rechtsakte umfasst und v.a. die grund-
sätzliche eigentumsrechtliche Herauslösung des Netz-
geschäfts aus vertikal integrierten Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen (sog.es Ownership Unbundling)
zum Gegenstand hatte und damit eine zentrale Bedin-
gung für ein liberalisiertes Konzept der Energiewirt-
schaft auf der Grundlage effizienter Energiewett-
bewerbsmärkte schaffen sollte.
Die europäischen Liberalisierungsrichtlinien trafen

auf sehr unterschiedliche E.s-Konzeptionen in den EU-
Mitgliedstaaten. In Deutschland war (im Unterschied
etwa zum service public-Konzept in Frankreich) die
Energieversorgung seit jeher durch privatrechtlich orga-
nisierte Versorgungsunternehmen geprägt. Die Liberali-
sierung der Energiemärkte und ihre Öffnung für den
Wettbewerb setzte auf dieser Struktur auf und schuf in
Umsetzung der EU-Richtlinien mit dem EnWG 1998
Gebietsabsprachen und Ausschließlichkeitsbindungen
zugunsten des Systems des seinerzeit noch zulässigen
sog. verhandelten Netzzugangs ab. An dessen Stelle tra-
ten mit dem EnWG 2005 Regeln, nach denen die Regu-
lierungsbehörden die Netzanschluss- und Netzzugangs-
bedingungen einschließlich der Tarife für Übertragung
bzw. Fernleitung und Verteilung festlegten. Die Un-
bundling-Regelnwurden im Interesse einer verbesserten
isolierten Kontrolle der Netznutzungsentgelte weiter
verschärft und die wettbewerbsöffnende Grundkonzep-
tion des E.s mit verbesserten Verbraucherschutzregeln
verbunden.

3.3 Regulierung
Energierechtliche Regulierung kompensiert das spezi-
fische Wettbewerbsdefizit der leitungsgebundenen
Energieversorgung. Mangels realwirtschaftlicher Dupli-
zierbarkeit des Leitungsnetzes verfügt dessen Inhaber
über ein natürliches Monopol. Es ist deshalb eine Auf-
gabe staatlich gesetzten Regulierungsrechts, kompetiti-
ve Chancengleichheit der Marktakteure für die Verein-
barung netzbezogener Verträge der Energiewirtschaft
zu fördern. Die Gewährleistung des Netzzugangs und
der Netznutzung gehört zu den zentralen (privatrechts-
gestaltenden) Aufgaben des Regulierungsrechts. Regu-
lierungsrecht und Kartellrecht stimmen in ihrer auf die
privatrechtliche Austauschgerechtigkeit gerichteten
Zielsetzung überein, einen gegen Machtmissbrauch ge-
schützten fairen Interessenausgleich von Energieversor-
gern und Energieproduktnutzern zu gewährleisten. Bei-
de Regelungskreise unterscheiden sich dadurch, dass
das Kartellrecht tatsächlich existierenden Wettbewerb
gegen wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen schüt-
zen soll, während Regulierungsrecht in Ermangelung
bestehendenWettbewerbs die Aufgabe hat, kompetitive
Prozesse zu fördern.
Die Regulierung der Energieversorgung stellt funktio-

nell eine dauerhafte staatliche Aufgabe dar, mit der

systembedingte Wettbewerbsdefizite kompensiert und
durch dieNetzzugangs- undPreisregulierungBedingun-
gen für Wettbewerb in den Energiemärkten geschaffen
werden. Zudem wird die regulierte privatwirtschaftliche
Tätigkeit in der Energiewirtschaft mit öffentlich-recht-
lichen Standards überformt, insbes. durch Pflichten zur
Netzpflege und zum Netzausbau, Vorschriften über das
Unbundling oder die Pflicht zur Einspeisung von Erneu-
erbare Energien-Strom in das Netz. Insgesamt nimmt
der Gesetzgeber mit dem Regulierungsrecht für die
Energiewirtschaft eine strukturfördernde, Wettbewerbs-
verhältnisse überhaupt ermöglichende Aufgabe wahr.

4. Regelungsbereich: Energiewirtschaft
Das geltende E. in Deutschland ist nicht durchweg sys-
tematisch strukturiert. Es ist einerseits nach Regelungs-
bereichen (wie dem der Energiewirtschaft und des Um-
welt- und Klimaschutzes) unterteilt, kennt aber auch
Regeln für einzelne Energieträger (etwa das AtG über
die friedliche Verwendung der Kernenergie und das
EEG mit den Regeln über die erneuerbaren Energien)
oder Energiesektoren (etwa das EEWärmeG und das
den Kraftstoffmarkt betreffende BioKraftQuG).

4.1 Recht der leitungsgebundenen Energieversorgung
Die Regeln der leitungsgebundenen Energieversorgung
über die Entflechtung des Netzbetriebes (sog.es Un-
bundling), die Regulierung des unabhängig vom Ener-
gieträger geregelten Netzbetriebs sowie eine umfassen-
de behördliche Missbrauchsaufsicht stehen im Zentrum
des im EnWG geregelten Energiewirtschaftsrechts. Hin-
zukommen Regeln zur Grundversorgungspflicht gegen-
über Letztverbrauchern, zum Planungs- und Wegerecht
(seit 2013 unter Einbeziehung von Offshore-Erzeu-
gungsanlagen) und zur Sicherheit und Zuverlässigkeit
der Energieversorgung.
Die das natürliche Monopol des Netzbetreibers auf-

brechenden Regeln des regulierten Netzzugangs, ins-
bes. die des Anschlusses und Zugangs zum Netz für
Energie durchleitende Dritte zu behördlich kontrollier-
ten Preisen und Konditionen bilden eine unabdingbare
Voraussetzung für Wettbewerb im Energiesektor und
damit ein Filetstück des EnWG. Ihnen stehen die Un-
bundling-Regeln in ihrer Bedeutung nicht nach. Insbes.
mit den für Transportnetzbetreiber vorgesehenen drei
gleichwertigen Entflechtungsoptionen (Ownership Un-
bundling, Independent System Operator und Indepen-
dent Transmission Operator) verfolgt der Gesetzgeber
das Ziel, die Unabhängigkeit des Netzbetreibers von an-
deren Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung zu
stärken und damit eine diskriminierungsfreie Gestal-
tung und Abwicklung des Netzbetriebs gegenüber kon-
zernunabhängigen Dritten zu gewährleisten.

4.2 Recht der sog.en erneuerbaren Energien
Die Förderung von den Energien aus erneuerbaren
Quellen hat einen bedeutenden (und stetig wachsen-
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den) Einfluss auf die Energiewirtschaft, der sich in Aus-
wirkungen auf die Struktur der Energieerzeugung, die
Wirtschaftlichkeit des herkömmlichen Kraftwerkparks,
den Netzbetrieb und den Ausbau des Leitungsnetzes
zeigt. In rechtlicher Hinsicht ergeben sich umfängliche
Verflechtungen und Abstimmungen mit den Regeln des
Energiewirtschaftsrechts etwa im Bereich des Netz-
zugangs, der Netzentgeltermittlung und der Netzeng-
passbewirtschaftung. Zentrale Regelungen des Rechts
der erneuerbaren Energien hat der deutsche Gesetz-
geber im EEG geschaffen, die weitestgehend autonom
und ohne rechtvergleichend heranziehbare Vorbilder
entstanden sind und fortlaufend weiterentwickelt wur-
den. Die Regeln haben ihren Ursprung im StrEinspG
1990, sind aber über die verschiedenen Fassungen des
EEG seit jenem Jahr bis zum derzeit geltenden EEG
2017 den Kinderschuhen entwachsen, obwohl grund-
sätzliche Fragen zur Vereinbarkeit insb. des gesetzlichen
Fördersystem mit dem Europa- und Verfassungsrecht
nicht abschließend geklärt sind.
Das EEG enthält nicht etwa eine Gesamtkodifikation

des Rechts der erneuerbaren Energien, sondern ist als
energieträgerspezifisches Spezialgesetz für Anlagen er-
neuerbarer Energien konzipiert und hat damit Vorrang
vor den allg.en Regeln des EnWG. Es sieht eine grund-
sätzliche Rechtspflicht von Netzbetreibern zur Ab-
nahme, Übertragung und Verteilung von Strom aus er-
neuerbaren Energien und ein im Laufe der kurzen
Geschichte des Gesetzes bereits mehrfach verändertes
Regelwerk zur finanziellen Förderung der erneuerbaren
Energien vor. Nachdem ursprünglich eine strikt tech-
nologiespezifische Förderung (z.B. für Wind-, Solar-
und Biomasseanlagen) über festgelegte Einspeisever-
gütungen vorgesehen war, hat das EEG 2014 einen Sys-
temwechsel angebahnt. Durch eine an Ausbaukorridore
und Zubauregeln orientierte Förderdegression wurden
Elemente der Mengensteuerung eingeführt, Neubau-
anlagen wurden grundsätzlich zur Direktvermarktung
verpflichtet und Einspeisevergütungen werden nur
noch ausnahmsweise gewährt.

4.3 Markt- und Wettbewerbsregeln
Das Energiewettbewerbsrecht will die Energiever-
sorgung zu wettbewerbsorientierten Preisen und Kon-
ditionen gewährleisten. Es unterwirft den Inhaber des
natürlichen (Netz-)Monopols als Korrelat fehlender
wettbewerblichen Kontrolle einer sektorspezifischen
Regulierung. Damit wird dem Netzinhaber verwehrt,
Monopolrenditen aus dem Netzbetrieb zu erwirtschaf-
ten und vertikal integrierten Versorgern versagt, miss-
bräuchliche Quersubventionierung anderer energiewirt-
schaftlicher Betätigungen vorzunehmen.
Die Regeln des allg.en Kartellrechts (GWB, AEUV,

FKVO [ →Wettbewerbsrecht]) sind daneben seit der Auf-
hebung der kartellrechtlichen Freistellung für geschlos-
sene Versorgungsgebiete uneingeschränkt anwendbar.
Für die Aufsicht über den Preismissbrauch bei der Ver-

sorgung mit Strom und Gas durch das Bundeskartellamt
gilt eine (bis Ende 2017 befristete) Sonderregel. Die
Missbrauchsaufsicht über das Marktverhalten der Be-
treiber von Energieversorgungsnetzen ist dagegen nach
dem EnWG den Regulierungsbörden übertragen.

4.4 Verbraucherschutz- und Preisrecht

→Verbraucherschutz im E. gewinnt vermehrt an Bedeu-
tung. Er umfasst den Schutz vor unangemessenen Ge-
schäftsbedingungen und unlauteren Geschäftsprakti-
ken, den Verbraucher- und Verbrauchsdatenschutz
sowie Hilfen für Verbraucher in prekären Lebensver-
hältnissen zur Vermeidung von Energiearmut.
Eine allg.e Kontrolle von Energiepreisen erfolgt im

Wege der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht und
der zivilrechtlichen Billigkeitskontrolle. Die Grenze des
wettbewerbswidrigen Ausbeutungsmissbrauchs wird
amMaßstab des wettbewerbsanalogen Preises unter Be-
rücksichtigung einer Gewinnspannenbegrenzung gezo-
gen. Die zivilrechtliche Billigkeitskontrolle von Preis-
gleitklauseln in Energielieferverträgen tritt neben die
energiewirtschafts- und kartellrechtliche Preiskontrolle
und stellt wesentlich auf die übliche Ausübung der
Preisbestimmung in sachlich vergleichbaren Fällen ab.
Die Preisregulierung zum Ausschluss von Monopol-

renditen in der Netzwirtschaft ist eine unabdingbare
Voraussetzung für effektiven Wettbewerb. Die Regulie-
rung der Netznutzungsentgelte wird am Maßstab der
Kosten eines effizienten, strukturell vergleichbaren
Netzbetreibers orientiert. Sie beschränkt sich nicht auf
einen status quo-Vergleich mit dem marktüblichen
Preis, sondern lässt es zu, analytische Kostenmodelle
zugrunde zu legen, wenn Daten aus kompetitiven Ver-
gleichsmärkten nicht zur Verfügung stehen. Die Preis-
obergrenze bildet der Preis, der effizient entstandene
Kosten für sichere Netze abbildet. Hinzu tritt eine An-
reizregulierung, die auf der Grundlage einer perioden-
bezogenen Festlegung von Erlösobergrenzen ineffizien-
ten Unternehmen geringere, effizienten Unternehmen
dagegen höhere Renditen zugesteht.

5. Regelungsbereich: Umwelt- und Klimaschutz
Zentrale Regelungen des anlagen- bzw. vorhabenbezo-
genen Energieumweltrechts finden sich indenGenehmi-
gungserfordernissen des BImSchG, das – differenziert
nach Gefahrenpotentialen unterschiedlichen Genehmi-
gungsverfahren – die Einhaltung verordnungsrechtlich
konkretisierter Emissionsgrenzwerte für die Errichtung
und den Betrieb von Energieanlagen regelt. In das Ver-
waltungsverfahren fließt bei den vom UVPG erfassten
Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung ein, die
eine Berücksichtigung der Umweltauswirkungen des
Vorhabens auf die Genehmigungsentscheidungen ge-
währleisten soll. Anlagenbetreiber bedürfen zur Freiset-
zung von Treibhausgasen einer behördlichen Genehmi-
gung nach dem TEHG, das zugleich den Handel mit
entsprechenden Zertifikaten regelt. Eingriffe in die Na-
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tur und Landschaft durch den Bau und den Betrieb von
Energieanlagen sindmit den Schutzbelangen des Natur-
schutzrechts (z.B. BNatSchG) und der inmehreren Bun-
desländern geltenden Klimaschutzgesetze in Einklang
zu bringen. Die umweltpolitisch bes. umstrittene dauer-
hafte Speicherung von Kohlendioxid in unteren Ge-
steinsschichtenwird im KSpG geregelt.

6. Sonstige (ausgewählte) Regelungsbereiche
6.1 Anlagenplanung und Anlagenzulassung

Das Planungs- und Zulassungsrecht für Energieanlagen
bildet einen umfänglich ausgebildeten Regelungs-
bereich, der seit der Gesetzgebung der Energiewende
des Jahres 2011 erhebliche Veränderungen erfahren hat.
V.a. unterliegt der Energieleitungsbau intensiver plane-
rischer Steuerung und mehrstufiger Bedarfs- und Inves-
titionsplanung. Im EnWG wurden zentrale Regelungen
der Netzentwicklungs- und Bedarfsplanung (ein-
schließlich der Offshore-Windparks) verankert, spezi-
fische Trassenfindungs- und Planfeststellungsregeln
wurden im NABEG und BBPIG geschaffen, die neben
das seit 2009 geltende EnLAG getreten sind. Für die
Errichtung von Energieerzeugungsanlagen gelten da-
gegen grundsätzlich (mit Ausnahmen für Offshore-
Windenergie- und Wasserkraftanlagen) die allg.en In-
strumente der Planung und Zulassung gemäß dem
Raumplanungsrecht und den Vorgaben des Bau- und
Immissionsschutzrechts.

6.2 Konzessionsvergabe
Die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege für den
Energieleitungsbetriebwird durch gesetzlich gebundene
und befristete Konzessionsverträge geregelt, deren Neu-
abschluss nach dem EnWG und den Regeln des Kartell-
und Vergaberechts ( →Wettbewerbsrecht) erfolgt. Die
Gemeinden ( →Gemeinde) können dafür Konzessions-
abgaben erheben, deren Zulässigkeit und Bemessung
durch die Konzessionsabgabenverordnung geregelt ist.

6.3 Energiehandel
Energiehandel erfolgt traditionell auf der Grundlage
von Energielieferverträgen. Es existiert eine Vielzahl
von Verträgen, die sich grundsätzlich nach Haushalts-
kunden- und Sondervertragskundenvertrag typisieren
lässt. Haushaltskunden können die verpflichtende
Grundversorgung nach dem EnWG auf der Grundlage
standardisierter Vertragsbedingungen und Preise in
Anspruch nehmen; für sie gelten die Regeln der
StromGVV bzw. GasGVV.
Im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte sind

neue Formen des Handels mit Strom und Gas sowie mit
Emissionsrechten entstanden. Auf Handelsplattformen
oder in Börsen findet ein Spot- und Terminhandel mit
physischen oder finanziellen Future-Kontrakten bzw.
Optionen statt. DieserHandelsbereichwird durch ein zu-
nehmend engmaschiger werdendesNetz von Regeln des

→Europarecht (MiFIR-, REMIT-, EMIR-VO) geordnet.
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Enteignung

1. Begriff
Nach der heutigen Rechtsprechung des →BVerfG ist die
E. im verfassungsrechtlichen Sinn (Art. 14 Abs. 3 GG)
„auf die vollständige oder teilweise Entziehung konkreter
subjektiver, durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewährleis-
teter Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffent-
licher Aufgaben gerichtet“ (z.B. BVerfGE 104, 1, 9). In
jüngerer Zeit hat das BVerfG den E.s-Begriff darüber
hinausgehend weiter reformalisiert und den E.s-Tat-
bestand auf solche Fälle beschränkt, „in denen Güter
hoheitlich beschafft werden, mit denen ein konkretes,
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienendes Vor-
haben durchgeführt werden soll“ (BVerfGE 104, 1, 10).
In der Folgezeit hat die Verfassungsrechtsprechung die-
sen „konfiskatorischen“ Ansatz aber nicht durchhalten
können. Denn vor dem Hintergrund des Schutzzwecks
des Art. 14 Abs. 3 GG kann es keinen Unterschied ma-
chen, ob der unter Durchbrechung der allg.en Eigen-
tumsordnung erfolgende staatliche Zugriff auf einzel-
nen Eigentumsgüter mit dem Ziel einer eigenen
Nutzung dieser Güter einhergeht oder allein auf die Be-
seitigung dieses Eigentumsrechts gerichtet ist.
Selbst wenn man den E.s-Begriff weiter fasst und un-

abhängig von einer eigenen Verwendungsabsicht des
Staates auf die vollständige oder teilweise Entziehung
konkreter subjektiver Eigentumspositionen zur Erfül-
lung bestimmter öffentlicher Aufgaben beschränkt,
schließt dies aus, hoheitliche Beschränkungen des

→Eigentums, v. a. durch Regelungen der Nutzung des
Eigentums, als E. zu qualifizieren. Die Handlungsform
E. ist dann von Schrankenbestimmungen des Eigentums
gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG strikt getrennt. Während
die E. auf den konkret-individuellen Entzug einer von
Art. 14 GG geschützten Rechtsposition gerichtet ist, zie-
len sozialbindende Schrankenziehungen als abstrakt-
generelle Regelungen auf die Eigentumsnutzung und
bewirken eine – teilweise oder vollständige – Entlee-
rung der formal fortbestehenden vermögenswerten
Rechtsposition. Bei diesem Verständnis der E. kann die-
se, anders als früher, nicht mehr von der Intensität des
staatlichen Eigentumszugriffs her begriffen werden.
Eine Schrankenziehung schlägt auch bei einer im Ein-
zelfall schweren Beeinträchtigung des privatnützigen
Eigentums nicht in eine E. um, sondern bleibt eine –
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möglicherweise unverhältnismäßige und deshalb ver-
fassungswidrige – Schrankenziehung. Allerdings kann
nach der Verfassungsrechtsprechung die Intensität der
Belastung im Rahmen von eigentumsbeschränkenden
Regelungen gegebenenfalls Ausgleichspflichten bedin-
gen: Die allg.e Eingriffsgrenze der →Verhältnismäßig-
keit, die auch bei Schrankenziehungen zu beachten ist,
erfordert bei erheblich belastenden Eingriffen einen
Ausgleich für die dem Eigentümer auferlegten Nachtei-
le in Gestalt der „ausgleichspflichtigen Sozialbindung“.
Mit der Kreation des Instituts der „ausgleichspflichti-

gen Sozialbindung“des Eigentums durch die Rechtspre-
chung, für die Schwere- und Zumutbarkeitskriterien
eine entscheidende Rolle spielen, werden die sich stel-
lenden Probleme in zweifelhafter Weise in den Bereich
des Art. 14 Abs. 1 GG verlagert. Dabei sollte nach der
Systematik des Art. 14 GG klar sein, dass die Ermächti-
gung zur ja grundsätzlich entschädigungslosen Schran-
kenziehung nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG sich nicht nur
auf Eigentumsnutzungs-, sondern auch auf Eigentums-
beschneidungen oder -wertbeschränkungen erstrecken
soll. Diese Grundsatzentscheidung des Verfassungs-
gebers darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass bei
schwerwiegenderen Beschränkungen mit Hilfe des
Grundsatzes des milderen Eingriffs und der Gleichbe-
handlung im Rahmen des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG ohne
Zögern Ausgleichs- oder Entschädigungspflichten pos-
tuliert werden. Der sozialgestalterischen Gesetzgebung
im Anwendungsbereich des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GGwür-
den damit Fesseln angelegt, die in der Verfassung nicht
vorgesehen und in dieser Allgemeinheit ausdrücklich
nur für die E. bestimmt sind.
In Anwendung des Abgrenzungskriteriums der (Un-)

Verhältnismäßigkeit ist die nahezu vollständige Beseiti-
gung der Privatnützigkeit eines geschützten Baudenk-
mals ( →Denkmal) durch den Entzug praktisch jedweder
sinnvollen Nutzungsmöglichkeit nicht nur keine zuläs-
sige Schrankenziehung mehr. Eine Substanz- oder Total-
entleerung des Eigentums, die keine Rechtsposition be-
lässt, die denNamen Eigentumverdient, sollte vielmehr
als Durchbrechung der Bestandsgarantie des Eigentums
zur Verfolgung übergeordneter Ziele des →Gemein-
wohls und damit E. begriffen werden.

2. Enteignung durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes

Eine E. darf nur durch Gesetz (Legal-E.) oder auf Grund
eines förmlichen Gesetzes (Administrativ-E.) erfolgen.
Die Legal-E. wird nach allg.er Auffassung nur unter
bes.n Umständen für zulässig gehalten, weil sonst der
Rechtsschutz des Bürgers verkürzt werde.

3. Wohl der Allgemeinheit
E.s-Zweck darf nur das Wohl der Allgemeinheit sein
(Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG). Die Qualifizierung der E. als
gezielte Durchbrechung der Bestandsgarantie führt da-
zu, dass nur bes. Gemeinschaftsinteressen dieses Erfor-

dernis auszufüllen vermögen, die Eingriffsschwelle also
höher liegt als bei der bloßen Eigentumsbeschränkung.
Eine E. lediglich „aus allgemeinen Zweckmäßigkeits-
erwägungen heraus“ ist daher ausgeschlossen. Der vom
parlamentarischen Gesetzgeber als dem „Wohle der All-
gemeinheit“ dienend ausgewählte E.s-Zweck – die
Bestimmung des Gemeinwohlziels ist nur einer einge-
schränkten verfassungsgerichtlichen Kontrolle zugäng-
lich – muss von einem derartigen Gewicht sein, dass es
gerechtfertigt ist, um seiner Erfüllung willen private
Rechte zu entziehen oder – löst man sich vom engeren
E.s-Begriff der Rechtsprechung – (enteignend) zu be-
schränken, wenn anders die öffentliche Aufgabe nicht
verwirklicht werden könnte. Auch Private, d. h. privat-
rechtlich organisierte öffentliche Unternehmen oder pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen, dürfen E.s-Begünstigte
sein, wenn und soweit die gesetzlich vorgesehenen oder
zugelassenen E.s-Zwecke eine i. S.d. so konkretisierten
Wohls der Allgemeinheit vorrangige öffentliche Auf-
gabe darstellen. Gemeinwohl und private Gewinnerzie-
lung schließen sich nicht gegenseitig aus.

4. Entschädigung
Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG macht die E. von einer angemes-
senen Entschädigung abhängig. Bei der Bestimmung
von deren Art und Ausmaß sind die Interessen der All-
gemeinheit und der Beteiligten gerecht abzuwägen (Art
14 Abs. 3 S. 3 GG). Die Entschädigung wird nicht schon
ausdrücklich durch die Verfassung auf ein volles Äqui-
valent, den gemeinen Wert oder den Marktwert des
Rechtsverlusts festgelegt. Weil aber ein Zugriff auch auf
den Vermögenswert des E.s-Objekts dem Übermaßver-
bot widersprechen würde, weil die vermögensmäßige
Gleichheit des Enteigneten und der Nichtenteigneten
zu wahren ist und weil die E. nicht als Instrument der
Vermögensmehrung der öffentlichen Hand eingesetzt
werden darf, hat die Entschädigung demjenigen, dem
das Sonderopfer abverlangt wird, grundsätzlich einen
äquivalenten Ausgleich für den Rechtsverlust zu geben
(zutreffend BGHZ 39, 198, 200).
Die sog.e Junktimklausel des Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG

verlangt, dass die Entschädigungsregelung im E.s-Ge-
setz enthalten ist. Art. 14 Abs. 3 S. 4 GG eröffnet für
Streitigkeiten über die Höhe der Entschädigung den
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten.

5. Enteignender und enteignungsgleicher Eingriff
Die überkommene Ausgestaltung des E.s-Rechts beruht
auf dem Rechtsgedanken der Aufopferung, wie er erst-
mals in den §§74, 75 Einl. PrALR von 1794 formuliert
wurde und im Folgenden gewohnheitsrechtliche Gel-
tung ( →Gewohnheitsrecht) für das gesamte Reichsgebiet
erlangte. Eine folgerichtige Anwendung des Aufopfe-
rungsgedankens zwingt dazu, über die Fälle der E. im
technischen Sinne hinaus eine Entschädigungspflicht
nach E.s-Grundsätzen auch in den einer E. gleichartigen
Fällen anzuerkennen, in denen durch rechtmäßiges oder
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rechtswidriges Handeln eines Trägers öffentlicher Ge-
walt ein als Eigentum geschütztes Recht entzogen oder
greifbar beeinträchtigt wird. Die Zivilrechtsprechung be-
greift daher ungewollte, insb. unvorhergesehene Neben-
folgen an sich rechtmäßigen hoheitlichen Handelns als
„enteignenden Eingriff“ und erkennt – so z.B. bei Zufalls-
undUnfallschäden – eine Entschädigung zu. Der Betrof-
fene kann sich dieser Folgen nicht imWege der Abwehr-
oder Unterlassungsklage erwehren.
Ein Entschädigungsanspruch aus „enteignungsgleichem

Eingriff“, d. h. auf Grund rechtswidriger Beeinträchti-
gung des Eigentums, wird zum einen anerkannt, wenn
es sich um die rechtswidrige Anwendung eines mit
gesetzlicher Entschädigungsregelung versehenen E.s-
Gesetzes handelt. Ein Entschädigungsanspruch besteht
darüber hinaus, soweit es um die Nebenfolgen rechts-
widrigen Handelns geht, die im Falle der Rechtmäßig-
keit über das Institut des „enteignenden Eingriffs“ zu
entschädigen wären, und in Fällen, bei denen sich das
hoheitliche Handeln im Falle seiner Rechtmäßigkeit als
Konkretisierung der Sozialbindung darstellen würde
(Beispiel: die rechtswidrige Zuweisung eines Mieters).
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Entfremdung

E. meint das Fremdwerden von Personen und Sachen
oder ein Sich-Fremdwerden. Die antiken Begriffe für
E., allotriosis und alienatio, spiegeln bereits ein umfang-
reiches Spektrum an Bedeutungen. Alienator ist der
„Veräusserer“ (Cod. Iust.1,5,10), alienatio die „Geistes-
abwesenheit“ (Cels. 4,2,1), der „Wahnsinn“ (Ann. 6,24)
oder das „Sich-Abwenden“ von Personen (de amic. 76).
Allotrios nannte man, was einem anderen gehört, allo-
tria das „fremde Land“. Paulus bezeichnete mit dem Be-
griff das Leben der von Gott Getrennten (Eph 2, 12).
Am Beginn der Neuzeit verband sich der Begriff mit

der Krise des traditionellen Weltbildes. „Seit Coper-
nikus“, schreibt Friedrich Nietzsche, „rollt der Mensch
aus dem Zentrum ins x“ (KSA 12: 127). „Das ewige

Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich
schaudern“, heißt es bei Blaise Pascal (Pascal 1954: Frag.
206). Die neuzeitliche →Philosophie wiederum behan-
delte das Thema kulturkritisch und geschichtsphiloso-
phisch ( →Kulturkritik; →Geschichte, Geschichtsphiloso-
phie). Für Jean-Jacques Rousseau hatten sich →Kultur
und →Zivilisation von der →Natur entfernt. Die natür-
liche Selbsterhaltung (amour de soi) und das arterhalten-
de Mitleid (pitié) waren beim homme civil in egoistische
Selbstliebe (amour propre) umgeschlagen. Das In-Sich-
Ruhen des Selbstbewusstseins hatte sich in Abhängig-
keit von der Meinung der anderen verwandelt, die na-
türliche →Freiheit in Knechtschaft. Mit dieser Diagnose
verband J.-J. Rousseau keine radikale Verwerfung der
Kultur. Das vielzitierte „Zurück zur Natur“ hat er nie
geschrieben. Er hoffte allenfalls auf eine Verlangsamung
der Dekadenz. Um den selbstsüchtigen bourgeois in
einen citoyen zu verwandeln, forderte er allerdings eine
aliénation totale der individuellen Rechte und eine reli-
gion civile. Sie lassen den Streit um J.-J. Rousseaus Kul-
turkritik und sein Republik-Ideal ( →Republik) bis heute
nicht ruhen.
Die Geschichtsphilosophie, die in der →Aufklärung

als Erbe und Konkurrent der Geschichtstheologie gebo-
ren wurde, verstand die Gegenwart als ein Zeitalter der
E., das gleichwohl unterwegs sein sollte zu Freiheit, Ver-
nunft ( →Vernunft –Verstand) und →Humanität. Die da-
rin angelegte →Dialektik wurde bei Immanuel Kant und
Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Motor des →Fort-
schritts selbst. Eine „Naturabsicht“ (I. Kant) oder eine
„List der Vernunft“ (G. W. F. Hegel) führt „hinter dem
Rücken der Subjekte“ zu einer das Recht verwaltenden
Republik oder zum „Fortschritt im Bewusstsein der Frei-
heit“. G. W. F. Hegel, der in seinen jungen Jahren den
Antithesen der Aufklärung gefolgt war ( →Autonomie
vs. Heteronomie, Vernunft vs. Faktizität), betrachtete
seit 1800 die „Positivität“ als Element des Lebens und
des Geistes selbst. In der „Phänomenologie des Geistes“
kritisierte er unter dem Titel „Der entfremdete Geist“die
Flucht des Glaubens aus der Welt und die aufkläreri-
sche Kritik des Glaubens als komplementäre Formen
der E. In der „ →Rechtsphilosophie“ begriff er die bürger-
liche →Gesellschaft als eine zweideutige Sphäre der

→Emanzipation. Sie verwirklichte zwar die moderne
Freiheit und →Gleichheit, brachte aber auch nur eine
abstrakte Anerkennung des Menschen, einen „Not-und
Verstandesstaat“ sowie eine Polarisation von arm und
reich hervor. Um die Früchte der modernen Freiheit be-
wahren zu können, musste sich die Gesellschaft versitt-
lichen und durch →Familie und →Staat aufgefangen
werden.
Anlässlich der Kontroversen umHegels Stellung zum

→Christentum spaltete sich die Hegel-Schule in eine
Linke und eine Rechte. Während die Hegelsche Rechte
den Philosophen (wie dieser sich selbst) als orthodoxen
Lutheraner verstand ( →Luthertum), sah die Hegelsche
Linke in seinem System eine konsequente Kritik der Re-

135 Enteignung 136



ligion ( →Religionskritik). Nach Ludwig Feuerbach war
die →Religion nur eine Selbst-E. der Menschengattung.
Diese habe die eigentlich ihr selbst zukommenden Prä-
dikate an Gott „entfremdet“, und es sei die Aufgabe der
Zeit, diese demMenschenwieder zuzuweisen. Während
L. Feuerbachs „Anthropotheismus“ keine Politik impli-
zierte, wurde die Selbst-E. bei den anderen Linkshege-
lianern zum Vorbild der Kritik politischer oder öko-
nomischer E., die man durch →Demokratisierung,

→kritische Theorie, Anarchismus ( →Anarchie, Anarchis-
mus) oder →Kommunismus aufzuheben hoffte.
Am Bekanntesten wurde die Kritik der E., die sich in

hinterlassenen Papieren von Karl Marx, den sog.en
Pariser Manuskripten, fand. Marx unterschied vier
Formen von E.: die des Arbeiters vom Produkt seiner
Tätigkeit, die vom Akt der Produktion, die vom „Gat-
tungswesen“ und die des Menschen vom Menschen.
Während so das Privateigentum als Ursache der E. er-
schien, ging die Betrachtung weit über rechtliche und
ökonomische Aspekte hinaus. „E.“ umfasste auch die E.
von der →Natur und von der eigentlichen Daseinsweise
des Menschen. Der Kommunismus verhieß eine „Resur-
rektion der Natur“ und eine Vereinigung von „ →Natura-
lismus“ und „ →Humanismus“ (MEW ErgBd.: 536, 538).
Nach seiner Wende zum →Materialismus verwendet
K. Marx den Begriff E. noch weiter. Er verabschiedet je-
doch die Hoffnung, dass eine Aufhebung der E. zu er-
warten sei. Stattdessen sprach er vom unaufhebbaren
„Reich derNotwendigkeit“, jenseits dessen erst das „wah-
re Reich der Freiheit aufblühen kann“ (MEW 25: 828).
Innerhalb des →Marxismus brach ein jahrzehntelan-

ger Streit über den Sinn der Lehre aus. Marxisten-Leni-
nisten wollten den älteren K. Marx als den „eigent-
lichen“ K. Marx betrachten, der seine philosophischen
Jugendsünden überwunden habe. Da das Privateigen-
tum ( →Eigentum) abgeschafft sei, könne es im →Sozia-
lismus keine E. mehr geben. Praxis-Philosophen in Ju-
goslawien sowie Revisionisten in Polen oder in der
Tschechoslowakei machten demgegenüber geltend, dass
es auch im Sozialismus E. gebe und der ältere K. Marx
nicht gegen den jüngeren ausgespielt werden dürfe. Im
Westen führten Philosophen wie Jean-Paul Sartre und
Albert Camus, Heidegger-Marxisten wie Herbert Mar-
cuse oder Mitglieder der Frankfurter Schule die Dis-
kussion über E. existentialistisch, technik- oder kultur-
kritisch fort. Ob sich von K. Marx eine Brücke zur

→Ökologie schlagen lässt, war Gegenstand einer in den
70er Jahren aufflackernden Kontroverse. Auch gab es
Versuche, E. soziologisch, psychologisch oder politik-
wissenschaftlich zu erfassen. Der Begriff verflüchtigte
sich dabei zu einem Allerweltswort für irgendeine Un-
zufriedenheit. Für die Messung konkreter Phänomene
benötigen die empirischen Wissenschaften einen phi-
losophischen E.s-Begriff nicht. Zudem krankten die
Theorien der E. oft an prometheisch überspannten Er-
wartungen. Sperrige Realitäten konnten nur als Schran-
ken der (vermeintlich) unbegrenzten Macht der Subjek-

te ( →Subjekt) oder als eigene (unerklärlich) aus der
Hand geratene Schöpfungen erscheinen. Demgegen-
über hatte Arnold Gehlen im Geist des Deutschen

→Idealismus wieder daran erinnert, dass die Freiheit
erst aus der E. geboren wird.
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Entnazifizierung

1. Begriff
Nach der militärischen Niederwerfung der NS-Diktatur
( →Nationalsozialismus) sollte die E. im besetzten
Deutschland eine neue Führungsschicht etablieren und
alle diejenigen ausschalten, die aufgrund ihrer politi-
schen Vergangenheit für den Aufbau eines demokrati-
schen Staatswesens ( →Demokratie) als nicht geeignet er-
schienen. Von der E. als politischer Personalsäuberung
zu unterscheiden ist die pauschale Internierung mut-
maßlicher NS-Aktivisten und NS-Verbrecher im Zuge
des automatischen Arrests 1945/46 (Westzonen: rund
182000 Personen, Ostzone: 122000) sowie die Strafver-
folgung von NS- und Kriegsverbrechen durch alliierte
und deutsche Gerichte. In der Praxis konnten sich die
Alliierten weder bei der Internierung noch bei der E.
auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Die auf der Pots-
damer Konferenz ( →Potsdamer Protokoll) im August
1945 beschlossenen Grundsätze zur politischen Säube-
rung besaßen daher eher deklamatorischen Charakter.
Auch nach dem Erlass der E.s-Direktive Nr. 24 des Alli-
ierten Kontrollrats im Januar 1946, die nahezu unver-
ändert die schematischen Formalbelastungskategorien
der amerikanischen USFET-Direktive von Juli 1945
übernahm, blieben Verfahren und Ergebnisse in jeder
Besatzungszone unterschiedlich.

2. Westzonen
Am schärfsten verfuhr von den Westmächten die ame-
rikanische Besatzungsmacht. Waren die ursprünglichen
Planungen von einem begrenzten Elitenaustausch aus-
gegangen, so zielten die Direktiven unter dem Schock
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